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1Einleitung

Die Idee für diese Arbeit geht auf den Besuch einer Tagung zurück, welche inter-
netgestützte Bürger:innenbeteiligung auf kommunaler Ebene zum Thema hatte.
Bei diesen Verfahren handelt es sich wohlgemerkt nicht um direktdemokratische
Instrumente, bei welchen die Teilnehmenden über eine verbindliche Entschei-
dungskompetenz verfügen. Stattdessen handelt es sich um bloß unverbindliche,
entscheidungsvorbereitende Konsultationsverfahren, welche die Entscheidungs-
findung gewählter Repräsentant:innen bereichern, aber nicht ersetzen sollen. Einer
der Vortragenden berichtete von der Partizipationsplattform Decidim, welche die
Beteiligung an Entscheidungen der Stadt Barcelona über das Internet ermöglicht.
Recht enthusiastisch eröffnete der Redner dem Plenum, dass sich alle interessier-
ten Personen auf der Plattform anmelden und beteiligen könnten. Schnell kam
die Frage auf, ob eine solche Öffnung der Beteiligungsverfahren sinnvoll und
insbesondere legitimationstheoretisch vertretbar sei. Sollte sich beispielsweise
wirklich eine Düsseldorferin, welche noch nie in Barcelona war, nicht von den
Entscheidungen der Stadt betroffen ist und auch über keine Kenntnisse der ört-
lichen Gegebenheiten verfügt, an der Entscheidungsfindung der Stadt Barcelona
beteiligen dürfen?

An anderer Stelle wurde gezeigt, dass eine solche vollständige Öffnung von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren jedenfalls in der praktizierten Form kaum zu
vertreten ist (Dietrich & Seim, 2021). Die dort geführte Argumentation war
jedoch rein negativer Art. Denn es wurde argumentiert, dass keine demokra-
tietheoretisch plausible Position eine solche Öffnung rechtfertigen könne. Die
positive Frage, wer an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte,
bleibt damit jedoch unbeantwortet. Deshalb ist sie Gegenstand der vorliegenden
Arbeit.

© Der/die Autor(en) 2025
J. Seim, Inklusion und Beteiligung bei Bürger*innenbeteiligungsverfahren,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45987-1_1
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2 1 Einleitung

Diese Frage ist sowohl von praktischer als auch theoretischer Relevanz. Ein
Blick in die Praxis zeigt, dass Bürger:innenbeteiligungsverfahren im Allgemeinen
und ihre internetgestützten Varianten im Besonderen immer mehr Anerkennung
durch die Politik erfahren und von ihr durchgeführt werden. Beispielsweise hat
im Jahr 2023 der Deutsche Bundestag erstmalig selbst einen Bürger:innenrat ein-
berufen. Bei diesem haben 160 ausgeloste Personen unter anderem in mehreren
Online-Sitzungen zum Thema Ernährung diskutiert und Empfehlungen für die
Abgeordneten erarbeitet (Mehr Demokratie e. V. et al., 2023). Auf der Landes-
ebene wurden bereits mehr Erfahrungen mit Bürger:innenbeteiligungsverfahren
gemacht. Beispielsweise haben die Landesregierungen von Sachsen und Baden-
Württemberg 2021 jeweils ein Online-Bürger:innenforum zum Thema Corona
initiiert. In diesem Rahmen hatten jeweils ca. 50 zufällig ausgeloste Personen
die Möglichkeit, die Folgen der Pandemie zu diskutieren und Empfehlun-
gen für die Politik zu entwickeln (Initiative Offene Gesellschaft e. V, 2022;
Staatsministerium Baden-Württemberg, 2022). Der eigentliche Ort der Bür-
ger:innenbeteiligung sind jedoch die Kommunen. Zum einen werden in den
Kommunen Bürger:innenbeteiligungsverfahren spätestens seit den 2000er Jahren
zunehmend durchgeführt. Zum anderen werden in Kommunen quantitativ besehen
die meisten Beteiligungsverfahren durchgeführt.1 Manche Bundesländer (z. B.
Nordrhein-Westfalen2, Baden-Württemberg3 und Sachsen4) stellen Kommunen
mittlerweile sogar Online-Plattformen als technische Infrastruktur zur Durchfüh-
rung ihrer Beteiligungsverfahren zur Verfügung. Die zunehmende Verbreitung
von Bürger:innenbeteiligungsverfahren ist ein Faktor für die praktische Relevanz
der Forschungsfrage.

Die Forschungsfrage ist jedoch auch und vor allem von praktischer Rele-
vanz, weil die Legitimität der Verfahren davon abhängt, wem die Möglichkeit
der Beteiligung eröffnet wird. Zudem sollen Bürger:innenbeteiligungsverfahren
die repräsentative Demokratie ergänzen und bereichern und in letzter Konsequenz
zur Verbesserung politischer Legitimität beitragen. Vor diesem Hintergrund wäre
es überaus bedauerlich, würde ein verfehlter Umgang mit der Forschungsfrage
dieses wichtige Anliegen konterkarieren. Nun offenbart jedoch eine Ausein-
andersetzung mit kommunalen Leitlinien der Bürger:innenbeteiligung und den

1 Exemplarisch gibt der DIID-Monitor Online-Partizipation einen Überblick über die Betei-
ligungsverfahren in den Kommunen von NRW, die zwischen 1999 und 2018 stattgefunden
haben. Siehe https://www.monitor-online-partizipation.de, 20.09.2023.
2 https://beteiligung.nrw.de, 13.08.2023.
3 https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de, 13.08.2023.
4 https://buergerbeteiligung.sachsen.de, 13.08.2023.

https://www.monitor-online-partizipation.de
https://beteiligung.nrw.de
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de
https://buergerbeteiligung.sachsen.de
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Registrierungsmodalitäten kommunaler Beteiligungsplattformen ein recht diffuses
und teilweise widersprüchliches Bild, wenn es um die Frage geht, wer beteiligt
werden sollte (siehe Kapitel 3). Eine philosophische Auseinandersetzung kann
hier zur Aufklärung und letztlich zu einer Verbesserung der Beteiligungspraxis
und damit der Legitimität staatlichen Handelns beitragen.

Die Frage, wer an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte,
ist zugleich auch von theoretischem Interesse. Erstens wird in der Arbeit wesent-
lich an die akademische Debatte zum sogenannten Demos-Problem angeknüpft.
In dieser steht die Frage im Zentrum, wer an verbindlichen Entscheidungsver-
fahren (z. B. Wahlen und Volksabstimmungen) beteiligt werden sollte. Diese
Frage unterscheidet sich von der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit,
weil Bürger:innenbeteiligungsverfahren rechtlich unverbindlich sind, insofern die
Entscheidungskompetenz bei gewählten Repräsentant:innen verbleibt. Die Aus-
einandersetzung mit Inklusionsfragen im Allgemeinen und der Demos-Frage im
Besonderen im Kontext von unverbindlichen Bürger:innenbeteiligungsverfahren
bringt neue Erkenntnisse hervor, welche die bisherige Debatte sinnvoll ergänzen
können.

Zweitens ist für eine zufriedenstellende Beantwortung der Forschungsfrage
eine akkurate Verortung der Bürger:innenbeteiligungsverfahren im institutionellen
Geflecht repräsentativer Demokratien erforderlich. Dies betrifft insbesondere die
Frage, ob und inwiefern die Beteiligungsergebnisse trotz der formalen Unverbind-
lichkeit der Konsultationsverfahren dennoch legitimationstheoretisch verbindlich
sind. Vor diesem Hintergrund bietet die vorliegende Arbeit ein tieferes Ver-
ständnis der Rolle von Bürger:innenbeteiligungsverfahren im Prozess staatlicher
Entscheidungsfindung an.

Die Arbeit setzt sich aus insgesamt neun Kapiteln zusammen, deren Anliegen
und zentralen Thesen an dieser Stelle kurz skizziert werden sollen. Kapitel 2 wid-
met sich auf Basis sozial- und rechtswissenschaftlicher Literatur zum einen der
Erarbeitung einer Arbeitsdefinition von Bürger:innenbeteiligungsverfahren und
zum anderen der Darstellung ihrer Binnenpluralität. Sowohl eine Abgrenzung von
anderen Partizipationsformen als auch ein Wissen um die Vielfalt unterschied-
lichster Formate der Bürger:innenbeteiligung sind für eine zufriedenstellende
Beantwortung der Forschungsfrage unerlässlich.

Kapitel 3 nimmt anhand kommunaler Leitlinien für Bür-
ger:innenbeteiligung und den Registrierungsmodalitäten von kommunalen
Online-Beteiligungsplattformen eine ausführliche empirische Bestandsaufnahme
von Inklusionspraktiken vor. Dabei offenbart sich, wie bereits angedeutet wurde,
ein recht diffuses und in Teilen widersprüchliches Bild. Die Bestandsaufnahme
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begründet zum einen die praktische Relevanz der Forschungsfrage und arbeitet
zum anderen eine Menge möglicher Antworten heraus.

Kapitel 4 widmet sich der Darstellung der Debatte zum sogenannten Demos-
Problem, welche zentrale Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage
darstellt. Primär wird herausgearbeitet, was an diesem Problem eigentlich neu ist,
dass dieses Gegenstand der Demokratietheorie sein sollte und dass es sich dabei
keineswegs um ein unlösbares Problem handelt. Von besonderer Relevanz für
die weiteren Ausführungen ist zweierlei. Zum einen wird herausgearbeitet, dass
die Beantwortung der Demos-Frage in der Regel die Begründung sowohl von
Inklusionskriterien erster Ebene als auch von Kompetenzkriterien zweiter Ebene
voraussetzt. Zum anderen wird die Möglichkeit der Kontextsensitivität von Inklu-
sionsfragen im Allgemeinen und der Demos-Frage im Besonderen aufgezeigt.
Damit ist gemeint, dass diese Fragen mitunter je nach Kontext unterschiedlich
beantworten werden müssen.

Kapitel 5 knüpft daran unmittelbar an, insofern es die Frage aufwirft, was
Bürger:innenbeteiligungsverfahren als ein Kontext für Inklusionsfragen ausmacht.
Erstens wird die These begründet, dass die Verbesserung demokratischer Res-
ponsivität das primäre Ziel von Bürger:innenbeteiligungsverfahren darstellt.5

Zweitens wird sich mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern die Beteiligungs-
ergebnisse trotz formaler Unverbindlichkeit der Verfahren nichtsdestotrotz von
legitimationstheoretischer Verbindlichkeit sind. Einerseits wird herausgearbeitet,
dass die Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren aus legitimationstheo-
retischen Gründen (in Teilen) oftmals umgesetzt werden müssen. Andererseits
wird gezeigt, dass Bürger:innenbeteiligungsverfahren legitimationstheoretischen
Defiziten unterliegen. Deshalb können Abweichungen von den Ergebnissen zuläs-
sig, wenn nicht sogar gefordert sein. Drittens wird plausibilisiert, dass ein Einfluss
von Bürger:innenbeteiligungsverfahren auf die Entscheidungsfindung von Reprä-
sentant:innen nicht bloß oftmals legitimationstheoretisch gesollt, sondern oftmals

5 Kurz gesagt bezeichnet demokratische Responsivität den Einklang staatlicher Entschei-
dungen mit den Präferenzen der Repräsentierten. Dabei resultiert jene Kongruenz aus der
Umsetzung der Präferenzen in staatliche Entscheidungen und nicht andersherum aus einer
Angleichung der Präferenzen im Nachgang einer Entscheidung. Eine ausführliche Darstel-
lung des Konzept wird in Abschnitt 5.2.3 vorgenommen. Unter einer Präferenz versteht die
Arbeit wiederum ganz im Sinne des alltäglichen Sprachgebrauchs schlicht das aus einer
Menge unterschiedlicher Alternativen Bevorzugte.
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auch in der Praxis vorfindbar ist. Letzteres verwurzelt zum einen die vorheri-
gen legitimationstheoretischen Ausführungen in der politischen Wirklichkeit und
bereitet zum anderen ein Argument eines späteren Kapitels vor.6

Die Forschungsfrage, wer an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt wer-
den sollte, wird in den Kapiteln 6 und 7 beantwortet. Die Antwort besteht aus
zwei Teilen und Kapitel 6 widmet sich der Inklusion der primären Gruppe.
Dabei wird von dem zuvor herausgearbeiteten Ziel der Verfahren, die demo-
kratischer Responsivität zu verbessern, ausgegangen. Es wird argumentiert, dass
die primär zu inkludierende Gruppe all diejenigen umfasst, welche ein Recht
auf demokratische Responsivität haben. Für diese Gruppe gelten die gleichen
Inklusionskriterien erster Ebene wie für den Demos der einschlägigen For-
schungsliteratur. Doch die Kompetenzvoraussetzungen zweiter Ebene können
im Kontext unverbindliche Bürger:innenbeteiligungsverfahren niedriger als im
Kontext verbindlicher Entscheidungsverfahren sein.

Kapitel 7 begründet wiederum die Beteiligung sekundärer Gruppen, die nicht
Teil des Demos sind. Zunächst wird gezeigt, dass die Beteiligung sekundärer
Gruppen zulässig sein kann, wenn sie nicht das Ziel der Verfahren, demokrati-
sche Responsivität zu verbessern, unterminiert. Die Beteiligung von Expert:innen
und Betroffenen, die nicht Teil des Demos sind, ist sogar wünschenswert, weil
sie zur Informiertheit der Beteiligungsergebnisse beiträgt. Dies senkt das Ausmaß
der Abweichung der faktischen von den kontrafaktisch informierten Präferenzen.7

Zum einen ermöglicht beziehungsweise erleichtert dies Repräsentant:innen, Ent-
scheidungen im Sinne der kontrafaktisch informierten Präferenzen des Demos
zu treffen. Zum anderen gehen mit Abweichungen von den Ergebnissen zuguns-
ten kontrafaktisch informierter Präferenzen, so legitim diese auch sein mögen,
negative Auswirkungen auf politisches Vertrauen und politische Selbstwirksam-
keit einher. Diese problematischen Auswirkungen werden durch die Beteiligung
der genannten sekundären Gruppen gemindert oder sogar unterbunden.

Zum Abschluss der Einleitung seien zwei Vorbemerkungen vorausgeschickt.
Die erste betrifft die Konzeption politischer Legitimität, welche der Arbeit zu

6 Und zwar wird in Abschnitt 5.4 gezeigt, dass Beteiligungsergebnisse aufgrund von Res-
ponsivitätsnormen oftmals einen gewissen Einfluss auf die Entscheidungsfindung von Reprä-
sentant:innen ausüben. Von erneuter Relevanz ist dies wiederum in Abschnitt 7.3.3, weil jene
Responsivitätsnormen es Repräsentant:innen erschweren, Entscheidungen im Sinne der kon-
trafaktisch informierten Präferenzen der Repräsentant:innen zu fällen. Es wird gezeigt, dass
die Beteiligung sekundärer Gruppen dem entgegenwirken kann und daher wünschenswert
ist.
7 ‚Kontrafaktisch informierte Präferenzen‘ bezeichnet jene Präferenzen, die Menschen hät-
ten, würden sie über die relevanten Informationen verfügen.
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Grunde liegt. Erstens bezeichnet politische Legitimität im Verständnis der Arbeit
schlicht die moralische Qualität staatlichen Handelns. Die Arbeit geht davon aus,
dass eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Kriterien zur Beurteilung der Legi-
timität staatlichen Handelns existiert. Zudem widersprechen sich mitunter die
Anforderungen, welche sich aus jenen Kriterien ableiten lassen, weshalb diese
gegeneinander abgewogen werden müssen. Eine vollständige Theorie politischer
Legitimität müsste also zum einen alle relevanten Kriterien und zum anderen die
Interaktionen jener Kriterien im Kontext der genannten Abwägungsprozesse aus-
buchstabieren. Nur eine solche Theorie könnte eine abschließende Orientierung
beispielsweise für das Design politischer Institutionen bieten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist nicht die Begründung einer vollständigen
Theorie politischer Legitimität. Stattdessen geht sie von einer dünnen Konzeption
politischer Legitimität aus. Jene Konzeption ist in zweierlei Hinsicht ‚dünn‘. Zum
einen werden nur Legitimitätskriterien und nur solche Interaktionen zwischen den
Legitimitätskriterien herangezogen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage
notwendig sind. Zum anderen widmet sich die Arbeit nicht ausführlicher der
Begründung der Kriterien und ihrer Interaktionen.

Wie zuvor bereits angedeutet wurde, nimmt die vorliegende Arbeit demokra-
tische Responsivität als ein zentrales Legitimitätskriterium politischer Herrschaft
an. Dieses besagt, dass staatliches Handeln unter sonst gleichen Umständen umso
legitimer ist, je mehr es im Einklang mit den faktischen Präferenzen der Reprä-
sentierten ist (siehe Abschnitt 5.2.3). Gleichzeitig handelt es sich dabei nicht um
das einzige Legitimitätskriterium. So geht die Arbeit auch davon aus, dass staat-
liches Handeln unter sonst gleichen Umständen umso legitimer ist, je mehr es
im Einklang mit den (kontrafaktisch) informierten Präferenzen der Repräsentier-
ten ist (siehe Abschnitt 5.3.2). Da die faktischen Präferenzen der Repräsentierten
oftmals nicht informiert sind, kann es zu widersprüchlichen Anforderungen bei-
der Kriterien kommen. Die Arbeit geht davon aus, dass eine Abweichung vom
Kriterium demokratischer Responsivität zugunsten des Kriteriums informierter
Präferenzen in manchen, wenn auch nicht allen Fällen legitim sein kann.

Dünn ist diese Konzeption politischer Legitimität, weil sie zum einen nur
diese beiden Legitimitätskriterien und deren Interaktionen berücksichtigt und
zum anderen ihre Geltung nicht begründet und daher auch jene Interaktionen
nicht ausbuchstabiert. Gleichzeitig ist diese dünne Konzeption zur Beantwortung
der Forschungsfrage ausreichend. Denn auf der einen Seite schlägt sie demo-
kratische Responsivität als zentrales Kriterium politischer Legitimität vor und
geht zudem davon aus, dass Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen
zugunsten demokratischer Responsivität oder kontrafaktisch informierter Präfe-
renzen legitimationstheoretisch zulässig, wenn nicht gar gefordert sein können.
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Auf der anderen Seite ist erstens die primär zu inkludierende Gruppe iden-
tisch mit der Gruppe, welche ein Recht auf demokratische Responsivität hat.
Zweitens ist die Beteiligung sekundärer Gruppen wünschenswert, wenn diese
die primäre Gruppe mit relevanten Informationen versorgt, sodass das Ausmaß
der Abweichung der faktischen von den kontrafaktisch informierten Präferenzen
reduziert wird. Dies erleichtert Repräsentant:innen wiederum den Beschluss infor-
mierter Entscheidungen, da dazu geringere Abweichungen von den faktischen
Präferenzen notwendig sind, und mindert die negativen Auswirkungen auf poli-
tisches Vertrauen und politische Selbstwirksamkeit, welche selbst mit legitimen
Abweichungen einhergehen.

Die Arbeit ist daher als Analyse zu verstehen, wie die Forschungsfrage beant-
wortet werden muss, wenn man von den angenommenen Legitimitätskriterien
und den angenommenen Interaktionen der Legitimitätskriterien ausgeht. Dass die
in der Arbeit herangezogene Konzeption politischer Legitimität im beschriebenen
Sinn dünn ist, hat einen entscheidenden Vorteil. Es ist davon auszugehen, dass
viele demokratietheoretische Positionen – so unterschiedlich sie auch sonst sein
mögen – an diese dünne Konzeption politischer Legitimität anknüpfen können.
Deshalb ist auch davon auszugehen, dass die Antwort, die im Laufe der Arbeit
auf die Forschungsfrage erarbeitet wird, jedenfalls in ihren wesentlichen Bestand-
teilen anschlussfähig für einen Großteil der relevanten Positionen aus Theorie und
Praxis ist.

Zweitens sei eine Bemerkung zum Umgang der Arbeit mit empirischen
Prämissen vorangestellt. Unter empirischen Prämissen werden in der Arbeit
solche Prämissen verstanden, deren Wahrheitswert empirisch überprüft werden
muss. Innerhalb der politischen Philosophie basieren nicht wenige Argumenta-
tionen auch auf solchen empirischen Prämissen. Beispielsweise wird der Wert
der Demokratie nicht selten in dem Nutzen demokratischer Institutionen für
andere Güter verortet. Ob jedoch demokratische Institutionen tatsächlich zur
Verwirklichung jener Güter beitragen, ist oftmals auch eine wesentlich empi-
rische Frage. Die Plausibilität von Argumentationen, die empirische Prämissen
beinhalten, hängt offenkundig auch von der Geltung jener Prämissen ab. Eine
eigene empirische Forschung zur Bestätigung der Prämissen würde den Rahmen
einer philosophischen Arbeit sprengen. Deshalb wird die Arbeit zur Plausibi-
lisierung ihrer zentralen empirische Prämissen auf Forschungsergebnisse anderer
Disziplinen verweisen. Ziel ist dabei nicht eine umfassende und detaillierte Bestä-
tigung und schon gar nicht ein letztgültiger Beweis jener Prämissen. Es können
in der Regel aber empirische Evidenzen angeführt werden, welche es plausi-
bel erscheinen lassen, in der Argumentation von der Geltung jener Prämissen
auszugehen.
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2Bestimmung des
Untersuchungsgegenstandes

Die Beantwortung der Frage, wer beteiligt werden sollte, ist maßgeblich vom
Kontext abhängig, in welchem die Frage gestellt wird. Denn sie lässt sich nur
dann sinnvoll beantworten, wenn klar vor Augen ist, woran beteiligt werden soll.
Um die Frage, wer an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte,
sinnvoll beantworten zu können, muss also geklärt werden, worum es sich bei
diesen Verfahren überhaupt handelt.

Dies ist Gegenstand des vorliegenden Kapitels. Dazu wird zunächst sowohl die
sozial- als auch die rechtswissenschaftliche Literatur herangezogen. Auf dieser
Grundlage kann im Anschluss der Untersuchungsgegenstand akkurat bestimmt
werden. Dies impliziert vor allem eine Abgrenzung von anderen Partizipationsfor-
men und eine Verortung der Beteiligungsverfahren im Gesamtgefüge staatlicher
Entscheidungsfindung. Da der Untersuchungsgegenstand sehr unterschiedliche
Verfahren beinhaltet, wird sich die Arbeit schwerpunktmäßig mit einer bestimm-
ten Teilmenge des Untersuchungsgegenstandes beschäftigen. Zuletzt wird die
Binnenpluralität der Verfahren, mit denen sich die Arbeit schwerpunktmäßig
beschäftigen wird, angedeutet, um im weiteren Verlauf der Arbeit eine informierte
Auseinandersetzung zu ermöglichen.

2.1 Konzeptionelle und rechtliche Grundlagen

2.1.1 Formen politischer Partizipation

Eine Grundlage für die Präzisierung des Untersuchungsgegenstandes der vor-
liegenden Arbeit stellt die sozialwissenschaftliche Literatur zu politischer Par-
tizipation dar. Denn sie bietet ein geeignetes Instrumentarium zur Beschreibung

© Der/die Autor(en) 2025
J. Seim, Inklusion und Beteiligung bei Bürger*innenbeteiligungsverfahren,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45987-1_2
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und Kontextualisierung der Bürger:innenbeteiligungsverfahren. Sowohl die Viel-
falt als auch und insbesondere der Wandel politischer Partizipationsformen lassen
sich anhand eines kurzen Abrisses der Geschichte der sozialwissenschaftlichen
Partizipationsforschung illustrieren.

Politische Partizipation im historischen Verlauf
Alle modernen Demokratien sind im Kern repräsentativ verfasst. In solchen reprä-
sentativen Systemen ist die Wahl von Repräsentant:innen das zentrale und für
die meisten Bürger:innen das nahezu einzige Moment direkter Einflussnahme auf
staatliches Handeln. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, dass sich die Parti-
zipationsforschung zu Beginn nahezu ausschließlich mit elektoraler Partizipation
beschäftigte.

Mithilfe innovativer Instrumente der Umfrageforschung wurde eine mikroso-
ziologische Untersuchung individueller Wahlentscheidungen ab den 40er Jahren
möglich (Berelson et al., 1986 [1954]; Campbell et al., 1980 [1960]; Campbell
et al., 1954; Lazarsfeld et al., 1944). Neben dem Wahlakt wurden beispiels-
weise mit der Mitarbeit in Wahlkampagnen von politischen Parteien und mit
der Kontaktaufnahme zu Beamt:innen und Repräsentant:innen bald weitere For-
men politischer Partizipation Teil des Forschungsfeldes (Lane, 1959). Während
die Mitarbeit in Parteien noch klassisch an der Wahl ausgerichtet ist, sortieren
Verba & Nie (1972) die Kontaktierung von Repräsentant:innen zu Recht in die
Kategorie nicht-wahlbezogener Partizipationsformen ein. Doch auch diese Kate-
gorie politischer Partizipation ist nach wie vor an der institutionalisierten Struktur
und den damit einhergehenden Delegationsketten repräsentativer Politik orientiert.

Dies änderte sich mit den teils gewaltsamen Student:innenunruhen und dem
Aufkommen Neuer Sozialer Bewegungen in den USA und Europa Ende der
1960er Jahre (Vetter & Remer-Bollow, 2017, S. 58). Auch wenn diese Bewe-
gungen durchaus einen Einfluss auf staatliche Entscheidungen nehmen wollten,
versuchten sie dies nicht mehr (nur) über konventionelle Kanäle innerhalb der
Sphäre institutionalisierter Politik, sondern suchten sich alternative Räume und
Formen der Partizipation. Prominent beschäftigte sich die Political-Action-Studie
(Barnes & Kaase, 1979) mit diesen neuen Entwicklungen und konzeptualisierte
Ablehnung und Protest als Formen genuin politischer Partizipation. Darunter
fallen beispielsweise Demonstrationen, Blockaden, Boykotte und Streiks.

Mit der These, dass Partizipation auf allen Ebenen und in allen Bereichen
der Gesellschaft und so selbst im Sportverein notwendige Voraussetzung für eine
gelingende Demokratie sei, gewannen Anfang der 1990er Jahre auch Aktivitäten,
die nur mittelbar oder überhaupt nicht auf staatliche Entscheidungen gerichtet



2.1 Konzeptionelle und rechtliche Grundlagen 11

sind, an politischer Bedeutung. Auf einer Tocquevillsche Traditionslinie aufbau-
end vertrat dies prominent Robert Putnam (2000, 1994, 1993). Er diagnostizierte
einen Rückgang von Partizipation gerade in sozialen Vereinigungen, wie etwa
Vereinen und Kirchen, und sah dadurch die Grundlage der Demokratie gefähr-
det. Dementsprechend wurde auch das Engagement in Vereinen, im Ehrenamt
und in der Nachbarschaft Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung und die
Grenze zwischen politischer Partizipation und sozialen Engagement verschwamm
zusehends (Ekman & Amnå, 2012; Macedo, 2005).

Putnams Sorge ist nur eine Variante einer oftmals festgestellten (vermeintli-
chen) Krise der (repräsentativen) Demokratie (Crozier et al., 1975; Merkel, 2014;
Przeworski, 2019). Symptome seien unter anderem eine rückläufige Partizipa-
tion, eine sinkende Zufriedenheit, ein wachsendes Misstrauen und ein Aufstieg
populistischer Bewegungen. Anknüpfend an die partizipatorische Demokratie-
theorie der 1970er-Jahre wurde die Einführung weiterer und unmittelbarerer
Beteiligungsmöglichkeiten an der politischen Entscheidungsfindung von vielen
als eine Antwortmöglichkeit auf jene diagnostizierte Krise gesehen. In der BRD
schlug sich dies insbesondere auf der kommunalen Ebene nieder. So wurden
in der Reformwelle der 1990er Jahre in allen Ländern zum einen die Bür-
germeister:innendirektwahl (Kost & Solar, 2019a, S. 64) und zum anderen die
direktdemokratischen Instrumente des Bürger:innenbegehrens und -entscheids
eingeführt (Kost, 2019, S. 39). Zudem ist es der kommunale Raum, in welchem
seit den frühen 2000er-Jahren am meisten mit innovativen Beteiligungsformaten
experimentiert wird.

Mit den neuen technologischen Möglichkeiten des Internets waren von Anfang
an teils utopische Hoffnungen bezüglich des demokratischen (Hacker & van Dijk,
2000; Hague & Loader, 1999) und vor allem des deliberativen (Bohman, 2004;
Gimmler, 2001) Potenzials des Internet verbunden. Tatsächlich ging mit dem
technologischen Wandel auch ein Wandel politischer Partizipation einher (Earl &
Kimport, 2011; Mossberger et al., 2008). Während einige Aktivitäten – bei-
spielsweise die Interaktion mit Verwaltungen – ‚einfach‘ in den Online-Bereich
übersetzt wurden, entstanden auch genuin neue Formen politischer Partizipation
wie etwa das Posten und Teilen politischer Inhalte via Social Media.

Vor dem Hintergrund dieses kurzen historischen Abrisses scheint „das Akti-
onsrepertoire von Bürgern in demokratischen Gesellschaften […] somit in der
Praxis fast unendlich zu sein“ (van Deth, 2006, S. 178): „Political participation is
evolving and diversifying in terms of the who (the agencies or collective organiza-
tions), what (the repertoires of actions commonly used for political expression),
and where (the targets that participants seek to influence)“ (Norris, 2002, S. 4).
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Typologien und Klassifikationen politischer Partizipation
Um diese Vielfalt unterschiedlichster Partizipationsformen gerade für die empiri-
sche Forschung handhabbar zu machen, wurden von Anfang an unterschiedliche
Klassifikationen und Typologien vorgeschlagen. Eine schlaglichtartige Darstel-
lung mancher Vorschläge ist von zweierlei Vorteil. So können diese zum einen
die Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes in Abgrenzung zu anderen Par-
tizipationsformen und zum anderen die Darstellung der Binnenpluralität des
Untersuchungsgegenstandes unterstützen.

Eine sehr simple Klassifikation geht auf Milbrath & Goel (1965) zurück und
unterscheidet Partizipationsverhalten allein anhand der Intensität der jeweiligen
Partizipationsformen. So bilden sich die Gruppen der wenigen, aber sehr akti-
ven Gladiator:innen (gladiators), der interessierten Beobachter:innen (spectators)
und der Teilnahmslosen (apathetics). Im Wesentlichen war diese Klassifikation
von den Autoren auf den elektoralen Kontext und damit den Wettbewerb der
Kandidat:innen auf der öffentlichen Bühne gemünzt. Gleichzeitig steht der Klas-
sifizierung auch nicht-elektoraler Partizipationsformen auf Basis ihrer jeweiligen
Intensität nichts im Wege.

In ihrem Beitrag unterscheiden Verba & Nie (1972) verschiedene Partizipati-
onsformen anhand dreier Merkmale: Erstens die Höhe der Kosten der Aktivität
für das Individuum. Während beispielsweise die punktuelle Stimmabgabe sehr
geringe Kosten mit sich bringt, gehen mit einer kontinuierlichen Parteiarbeit rela-
tiv hohe Kosten einher. Zweitens das Konfliktpotenzial der Aktivität. Während
manche Aktivitäten, wie beispielsweise das Engagement in der Nachbarschaft,
an einem Konsens orientiert sind, haben andere Aktivitäten, wie beispielsweise
der elektorale Wettbewerb, antagonistische Züge. Drittes und letztes Merkmal
ist die Reichweite der Partizipation. Während manche Partizipationsformen (wie
beispielsweise die individuelle Beschwerde bei Amtsträger:innen) auf eine sehr
spezifische Einflussnahme abzielen, sind andere Partizipationsformen (wie bei-
spielsweise der Wahlakt) in Hinblick auf die intendierte Einflussnahme deutlich
umfassender angelegt.

Für die vorliegende Arbeit ist die Verortung von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren im politischen System von besonderer Bedeutung.
Diesbezüglich lassen sich Partizipationsformen in vielerlei Hinsicht unterschei-
den. Eine Möglichkeit ist die Einordnung in die Kategorien Top-down und
Bottom-up (Decker et al., 2013, S. 37; Kubicek et al., 2009, S. 19). Hier werden
Aktivitäten danach differenziert, wer diese initiiert. Während beispielsweise bei
Wahlen der Staat als Initiator auftritt, werden andere Prozesse wie Petitionen,
Demonstrationen und Lobbyismus aus der Zivilgesellschaft heraus initiiert.
Scheinbar sehr ähnlich ist die Unterscheidung von Kerstings (2013) zwischen
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invited spaces und invented spaces. Hier geht es um die Frage, ob der Raum
der politischen Partizipation von Politik und Verwaltung bereitgestellt oder von
der Zivilgesellschaft erkämpft und strukturiert wird. Insofern allerdings bei-
spielsweise Bürger:innenbegehren einerseits von Bürger:innen initiiert werden,
andererseits aber vom Staat bereitgestellte Kanäle der direkten Beteiligung
darstellen, sind beide Unterscheidungen nicht deckungsgleich.

Arnstein (1969) greift in ihrer Einteilung maßgeblich auf den Aspekt der
Verbindlichkeit zurück und thematisiert damit die Einbettung des Outputs der
Partizipation in den weiteren politischen Prozess. Kriterium ist „the extent of
citizens’ power in determining the end product“ (Arnstein, 1969, S. 217). Trotz
verschiedentlicher Kritik an ihrer Einteilung (Fung, 2006, S. 67; Nanz & Fritsche,
2012, S. 24) wird auch heute noch oft auf diesen Vorschlag verwiesen. Ein Bei-
spiel für eine aktuelle und oftmals verwendete Systematik ist die Unterscheidung
der International Association for Public Participation (2018) zwischen inform,
consult, involve, collaborate und empower. Während bei Partizipationsformen,
die in die Kategorie inform fallen, Personen über bereits getroffene Entschei-
dungen unterrichtet werden, liegt die Entscheidung bei Partizipationsformen der
empower-Kategorie in deren Händen.

Auch kann die von der jeweiligen Aktivität intendierte Einflussnahme direkt
oder indirekt sein. Während direkte Formen der Partizipation einen unmittelbaren
Einfluss auf Personal- und Sachentscheidungen ausüben, richtet sich die Einfluss-
nahme bei indirekten Formen auf das Entscheidungsverhalten anderer Akteure.
Beispielsweise haben Wähler:innen bei der Bundestagswahl durch die Stimm-
abgabe zum einen direkten Einfluss auf die Wahl ihres Wahlkreisabgeordneten
und die Zusammensetzung des Parlaments. Zum anderen nehmen sie aber auf
die Wahl politischer Funktionsträger:innen durch den Bundestag und vor allem
auf die Entscheidungen des Bundestags nur einen indirekten Einfluss (Gabriel &
Völkl, 2005, S. 531).

Auch die klassische Einteilung in institutionalisierte und nicht-
institutionalisierte Partizipationsformen, welche auf Barnes & Kaase (1979)
zurückgeht, dient ihrer Verortung. Statt institutionalisiert werden oftmals auch
Begriffe wie formell, förmlich oder verfasst synonym verwendet (Kubicek et al.,
2009, S. 44). Unter institutionalisierten Partizipationsverfahren versteht man
solche, die zum Beispiel in der Verfassung oder Gemeindeordnung rechtlich
vorgeschrieben sind (Decker et al., 2013, S. 37; Geißel & Penrose, 2003, S. 4;
Kubicek et al., 2009, S. 44). Darunter fallen unter anderem Wahlen, aber auch
rechtlich vorgeschriebene Verfahren der Planfeststellung und Bauleitplanung.
Nicht-institutionalisierte Formen der Partizipation sind hingegen beispielsweise
Protestformen, wie Demonstrationen, Boykotte oder ziviler Ungehorsam.
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2.1.2 Politische Partizipation im rechtlichen Gefüge
Deutschlands

Eine weitere Grundlage für die Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes bie-
tet eine Auseinandersetzung mit der rechtlichen Situation. Denn diese ermöglicht
eine erste Verortung von Bürger:innenbeteiligungsverfahren im Gesamtgefüge
staatlicher Entscheidungsfindung. Dazu soll primär herausgearbeitet werden, wel-
che Beteiligung an der staatlichen Entscheidungsfindung rechtlich vorgesehen ist
und wie die verschiedenen Momente staatlicher Entscheidungsfindung zusam-
menhängen. Daher werden zum einen die Elemente repräsentativer Demokratie,
direkter Demokratie und konsultativer Bürger:innenbeteiligung und zum ande-
ren sowohl die Bundes-, als auch die Landes- und Kommunalebene betrachtet.
Zunächst wird sich auf allen drei Ebenen den Elementen repräsentativer und
direkter Demokratie gewidmet. Dies ermöglicht zuletzt eine akkurate Verortung
konsultativer Bürger:innenbeteiligung

Bundesebene
Mit Blick ins Grundgesetz (GG) stellt sich § 20 GG als zentral für die poli-
tischen Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger:innen heraus. So formuliert § 20
Abs. 1 GG das Demokratieprinzip als staatorganisatorische Vorgabe, welche in
§ 20 Abs. 2 GG weiter konkretisiert wird: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere
Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung
ausgeübt.“ Somit finden sich in der Formulierung Elemente sowohl direkter als
auch repräsentativer Demokratie.

Auch wenn in der Diskussion direktdemokratischer Verfahren immer wieder
auf diese Textstelle hingewiesen wird, bleibt die hier anzutreffende Nennung von
‚Abstimmungen‘ bedeutungslos. Zum einen wird sie im Verlauf des Verfassungs-
textes nicht erneut aufgegriffen.1 Zum anderen ist die Formulierung des § 20
Abs. 2 GG von mangelnder Relevanz, weil der legislative Prozess auf Bun-
desebene abschließend über repräsentative Strukturen geregelt ist. Somit gibt
es trotz der Nennung von ‚Abstimmungen‘ „im Verfassungsstaat des Grundge-
setzes nur eine Form der Staatswillensbildung“ (Krause, 2003, S. 59), sodass
„[d]ie Bundesrepublik Deutschland […] in erster Linie eine konsequent repräsen-
tative Demokratie“ (Kost & Solar, 2019b, S. 114) ist. Diese Diagnose veranlasst

1 Das Grundgesetz sieht zwar Territorialplebiszite und je nach Interpretation auch ein Ple-
biszit zur Verabschiedung einer neuen Verfassung vor, doch diese sind jeweils nicht als
Spezifikationen von § 20 Abs. 2 GG zu verstehen (Sommermann, 2010, S. 72; Bätge 2021,
S. 35).
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einen Kommentator zum Urteil, dass das Grundgesetz „prononciert antiplebiszi-
tär“ (Stern, 1984, S. 608) sei. Dieses starke Urteil muss allerdings, wenn nicht
sogar relativiert, so doch kontextualisiert werden.

Denn der Parlamentarische Rat, welcher 1948/49 das Grundgesetz erarbeitete,
wollt es offenkundig dem späteren verfassungsändernden Gesetzgeber explizit
offenhalten, direktdemokratische Verfahren einzuführen. Dafür spricht jedenfalls
der Umstand, dass der Parlamentarische Rat einen Antrag auf Streichung des
Wortes ‚Abstimmungen‘ aus dem Text des § 20 GG ablehnte (Rux, 2008,
S. 210).2 Und so herrscht in der Literatur die Meinung vor, dass die Einfüh-
rung plebiszitärer Elemente ins Grundgesetz durch eine Verfassungsänderung
prinzipiell zulässig ist (Sommermann, 2010, S. 72).3 Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt muss dennoch festgehalten werden, dass auf der Bundesebene keine
direktdemokratischen Instrumente existieren.

Landesebene
Ende der 1990er Jahre kam es auf der Landesebene zu einer Reformwelle,
welche durch die Verfassungsgebung in den neuen Bundesländern angestoßen
wurde. Zwar liegt auch in den Bundesländern die Gesetzgebung primär in der

2 Dass damals keine Instrumente direkter Demokratie Eingang in das Grundgesetz fanden,
wurde oftmals mit Verweis auf die (vermeintlich) schlechten Erfahrungen in der Weimarer
Republik begründet. So argumentierte Theodor Heuss in den Beratungen: „Das Volksbegeh-
ren, die Volksinitiative, in den übersehbaren Dingen mit einer staatsbürgerlichen Tradition
wohltätig, ist in der Zeit der Vermassung und Entwurzelung, in der großräumigen Demo-
kratie eine Prämie für jeden Demagogen“ (Deutscher Bundestag und Bundesarchiv,1996,
S. 111). In der Literatur finden sich zwei Einwände gegen diese Erklärung. Zum einen hät-
ten direktdemokratische Verfahren eben „keinen maßgeblichen Anteil am Niedergang der
Weimarer Republik gehabt“ (Rux, 2008, S. 194), weshalb sich eine ausschließlich negative
Bewertung verbiete. Zum anderen werden alternative Motivationen für die ablehnende Hal-
tung angeführt. Erstens sei es eine Befürchtung gewesen, dass die KPD direktdemokratische
Verfahren instrumentalisieren könnte, um die Westbindung der Bundesrepublik zu verhin-
dern (Rux, 2008, S. 208). Zweitens hätte die SPD befürchtet, dass konservative Parteien auf
direktdemokratischen Wegen versuchen würden, die Trennung von Staat und Kirche wieder
aufzuheben (Rux, 2008, S. 208). Zuletzt wird manchmal als Grund für das Fehlen direkt-
demokratischer Verfahren im Grundgesetz auch der Umstand angeführt, dass dadurch das
Parlament als alleiniges Legislativorgan zur Verantwortung und zum Handeln gezwungen
werde.
3 Auch wenn es damit keine eindeutige verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung direkt-
demokratischer Verfahren gibt, werden manchmal Stimmen laut, die meinen, das Grundge-
setz erlaube nicht nur, sondern fordere sogar die direkte Einbeziehung der Bürger. Beispiels-
weise postuliert von Arnim (2000, S. 191) einen demokratischen Mehrwert und prinzipiellen
Vorrang direktdemokratischer Verfahren und Entscheidungen vor Parlamentsentscheidun-
gen. Weitere Argumentationen finden sich bei Pestalozza (1981) und Huber (2001).
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Hand der gewählten Landesparlamente. Doch seit der Reformwelle finden sich
in allen Landesverfassungen Varianten der dreistufigen Volksgesetzgebung beste-
hend aus Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid. Dabei bezeichnet
die Volksinitiative einen Antrag auf Befassung mit einem Gegenstand durch das
jeweilige Landesparlament. Das Volksbegehren stellt wiederum einen Antrag auf
die Durchführung eines Volkentscheides dar. Wird ein Volksbegehren von aus-
reichend vielen stimmberechtigten Personen unterschrieben, kommt es zu einem
Volksentscheid. Dieser hat die Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung
eines Vorschlags zur Änderung, zur Aufhebung oder sogar zum Erlass eines
Landesgesetzes zum Gegenstand (Bätge, 2021, S. 37; Shooshtari, 2019, S. 251).

Ermöglicht wird diese Divergenz zwischen dem Grundgesetz und den Ver-
fassungen der Länder durch die föderale Struktur der BRD und der damit
einhergehenden doppelten Staatlichkeit von Bund und Ländern (Dittman, 2008,
S. 202). Präzisiert wird diese durch das in § 28 GG formulierte Homoge-
nitätsgebot. Dieser erlegt zwar „den Ländern Pflichten gegenüber dem Bund
hinsichtlich der Gestaltung ihrer Verfassungen“ (Tettinger & Schwarz, 2010,
S. 569) auf. So heißt es in § 28. Abs. 1 GG: „Die verfassungsmäßige Ordnung
in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen
und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.“ Über
die Erfüllung dieser grundlegenden Pflichten hinaus fällt jedoch die Ausgestal-
tung der Verfassungsordnung in die Hoheit der Länder. Insofern das Grundgesetz
den Ländern in Bezug auf die Möglichkeit direktdemokratischer Instrumente auf
Landesebene keine Vorgaben macht, bleiben Einführung, Regelung oder auch
Abschaffung direktdemokratischer Verfahren auf Landesebene dem verfassungs-
gebenden beziehungsweise -ändernden Landesgesetzgeber überlassen (Martini,
2011, S. 24).

Kommunale Ebene
Da sich die vorliegende Arbeit im Weiteren schwerpunktmäßig mit Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren auf der kommunalen Ebene beschäftigen wird,
soll diese etwas ausführlicher betrachtet werden.

Den Kommunen beziehungsweise Gemeinden wird vom Grundgesetz durch
§ 28 Abs. 2 ein Selbstverwaltungsrecht in Form einer institutionellen Garan-
tie zugestanden. Dieses bezieht sich auf die Gewährleistung zum einen ihrer
Existenz und zum anderen „eines bestimmten Aufgabenbestandes zur eigenver-
antwortlichen Wahrnehmung“ (Gern & Brüning, 2019, S. 83). Zwar schreibt §
28 Abs. 1 S. 2 GG vor, dass es in den Ländern, Kreisen und Gemeinden eine
gewählte Vertretung geben muss. Doch zwei Sätze später ist zu lesen, dass „[i]n
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Gemeinden […] an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindever-
sammlung treten“ kann. Letztlich ist es dem Landesgesetzgeber überlassen, ob
ein solches Element der Versammlungsdemokratie eingeführt wird oder nicht.
Derzeit wird allein in Schleswig-Holstein davon Gebrauch gemacht und § 54 der
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sieht vor: „In Gemeinden bis zu 70
Einwohnerinnen und Einwohnern tritt an die Stelle der Gemeindevertretung die
aus den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde bestehende Gemeindeversamm-
lung.“ Aus einer Erhebung von 2016 geht hervor, dass bloß 27 von insgesamt
1104 Gemeinden in Schleswig-Holstein über eine Gemeindeversammlung statt
einer Gemeindevertretung verfügten (Schmidt, 2020).

In der politischen Wirklichkeit liegt damit die Entscheidungsgewalt in nahezu
allen Gemeinden Deutschlands primär in der Hand gewählter Vertretungen. Trotz
dieser Ähnlichkeit mit der Bundes- und Landesebene ist dies jedoch nicht als
eine unmittelbare Fortsetzung des Föderalismus auf der Ebene der Gemeinden
zu verstehen. Denn die Gemeinden sind den Ländern zugeordnet und verfügen
über keine eigene staatliche Hoheitsmacht, insofern ihnen keine Gesetzgebungs-
kompetenz zukommt (Bogumil & Holtkamp, 2006, 50, 67). Zur rechtlichen
Normierung steht der Gemeindevertretung allein das Satzungsrecht zur Verfü-
gung, welches vom jeweiligen Land durch entsprechende Formulierungen in der
Gemeindeordnung eingeräumt wird (Püttner, 2002, S. 58).

Die gewählten Gemeindevertretungen sind daher formal nicht der Legisla-
tive, sondern der Exekutive zugeordnet. Deshalb kann gefragt werden, ob man
sinnvollerweise von Kommunalparlamenten reden kann. Jedenfalls wird mittler-
weile der hochpolitische Charakter der Gemeindevertretung nur noch selten in
Frage gestellt. Dieser zeigt sich insbesondere darin, dass ein Großteil der zur
Wahl stehenden Kandidat:innen politischen Parteien entspringen, politische Wahl-
kämpfe geführt werden und sich die Mitglieder der Gemeindevertretungen zu
Fraktionen zusammenschließen. Dieser politische Charakter wurde auch rechtlich
anerkannt, insofern etwa die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) Fraktionen auch rechtlich einführt (§ 56 GO NRW) und Minderheits-
rechte der Opposition rechtlich verankert (z. B. §§ 48, 55 GO NRW) (Bogumil &
Holtkamp, 2006, S. 66; Wollmann, 2002, S. 30). Letztlich versteht die vorlie-
gende Arbeit die gewählte Gemeindevertretung als politisches und repräsentatives
Organ. Vor allem unterscheidet sich die Gemeindevertretung jedenfalls in den
Aspekten, die für die vorliegende Arbeit relevant sind, weder konzeptionell noch
legitimationstheoretisch in relevanter Weise von anderen repräsentativen Organen,
wie etwa den Landesparlamenten oder dem Bundestag.

Zwar liegt somit auch auf der Ebene der Gemeinden die zentrale Entschei-
dungsgewalt in den Händen von gewählten Repräsentant:innen, doch ebenso
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wie auf Landesebene sehen mittlerweile die Gemeindeordnungen aller Bundes-
länder direktdemokratischen Instrumente vor. Auf kommunaler Ebene gliedern
sich diese in das Bürger:innenbegehren und den Bürger:innenentscheid. Dabei
ist „[e]in Bürgerbegehren […] der Antrag der Bürgerinnen und Bürger an die
Gemeindevertretung, einen Bürgerentscheid durchzuführen, und ein Bürgerent-
scheid ist die Abstimmung der Bürgerinnen und Bürger über eine kommunal-
politische Sachfrage“ (Kost, 2019, S. 39). Da das Grundgesetz in Bezug auf
direktdemokratische Instrumente in den Gemeinden keine Vorgaben macht, ist
auch diese Entscheidung den Ländern überlassen. Da es sich wiederum bei den
Gemeindeordnungen um einfache Landesgesetze handelt, sind Änderungen durch
den Landesgesetzgeber möglich.

Bürger:innenbeteiligung
Die formale Entscheidungskompetenz liegt also auf Bundesebene ausschließlich
und auf Landes- und Kommunalebene weitestgehend bei Repräsentativorganen,
die aus demokratischen Wahlen hervorgehen. Hier sind Wähler:innen nur indi-
rekt über die Wahl von Repräsentant:innen an der Entscheidung beteiligt. Auf
Landes- und Kommunalebene werden diese repräsentativen Instrumente staatli-
cher Entscheidungsfindung durch direktdemokratische Instrumente ergänzt. Hier
liegt die Entscheidungskompetenz formal bei den wahlberechtigten Bürger:innen.
Solche direktdemokratischen Verfahren werden zwar zunehmend genutzt, stellen
jedoch im politischen Alltag nach wie vor eher die Ausnahme dar.

Nun ist, das hat der Blick in die sozialwissenschaftliche Literatur demonstriert,
politische Partizipation nicht auf Urnengänge im Kontext von Wahlen und direkt-
demokratischen Abstimmungen beschränkt. Von besonderer Relevanz sind an
dieser Stelle die Ausführungen des Grundgesetzes zur Meinungs- und Pressefrei-
heit (§ 5 GG) und zur Versammlungsfreiheit (§ 8 GG). Während im erstgenannten
Artikel allen Menschen das Recht zugesprochen wird, die eigene Meinung äußern
und verbreiten zu dürfen, spricht der zweite Artikel allen Deutschen das Recht
zu, sich zu beliebigem Zweck zu versammeln. Damit bilden beide Artikel die
rechtliche Grundlage für viele weitere Formen politischer Partizipation.

Diese sind auch und insbesondere in Hinblick auf die Beteiligung an der poli-
tischen Willensbildung von Relevanz. So urteilte das Bundesverfassungsgericht,
dass die Freiheit der Wahl, nicht nur die Freiheit des Wahlaktes erfordert, sondern
auch bedeutet, „daß die Wähler ihr Urteil in einem freien und offenen Prozeß der
Meinungsbildung gewinnen und fällen können“ (BVerfGE 44, 125 zitiert nach
Schmitt Glaeser, 2003, S. 246). Darüber hinaus macht das Bundesverfassungs-
gericht deutlich, dass dieser freie und offene Prozess der Meinungsbildung nicht
nur der konkreten Wahlentscheidung, sondern ebenso der Möglichkeit dient, den
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politischen Willen gegenüber staatlichen Organen auch zwischen den Wahlen zum
Ausdruck zu bringen (Lange, 2011, S. 195). Repräsentant:innen und Repräsen-
tierte stehen daher nicht nur zum Zeitpunkt des Wahlakts, sondern fortwährend
in direktem oder indirektem Kontakt und Austausch.

Zwar begründen die genannten Artikel ein Recht auf Teilhabe am Volks-,
aber nicht am Staatswillensbildungsprozess und eine Vermischung beider Pro-
zesse muss verfassungsrechtlich kritisch gesehen werden (Schmitt Glaeser, 2003,
S. 247). Dies betrifft insbesondere den Umstand, dass das Recht der Bürger:innen,
ihren Vertreter:innen auch zwischen den Wahlen ihren Willen kundzutun, nicht
das freie Mandat der Repräsentant:innen beschneidet.

Nun sind Bürger:innenbeteiligungsverfahren zum einen streng von direkt-
demokratischen Verfahren zu unterscheiden. Denn im Kontext von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren verbleibt die formale Entscheidungskompetenz
bei dem zuständigen repräsentativen Organ. Das freie Mandat der Reprä-
sentant:innen wird daher von Bürger:innenbeteiligungsverfahren formal nicht
berührt. Zum anderen stellen Bürger:innenbeteiligungsverfahren offensichtlich
auch keine Wahlverfahren dar. Zum einen ist dies allein schon aufgrund der
mangelnden Verbindlichkeit der Ergebnisse ausgeschlossen. Zum anderen geht
es bei den Verfahren nicht um Personal-, sondern Sachentscheidungen. Statt-
dessen sind Bürger:innenbeteiligungsverfahren als Möglichkeiten zu verstehen,
Repräsentant:innen einen formal unverbindlichen Input in Bezug auf anstehende
Sachentscheidungen an die Hand geben. Wie die Repräsentant:innen mit diesem
umgehen, ist dabei rein formal gänzlich ihnen überlassen.

Bürger:innenbeteiligungsverfahren sind bisher kaum rechtlich normiert, sodass
staatlichen Akteuren große gestalterische Spielräume offenstehen. Um dennoch
eine transparente und verbindliche Verfahrensgestaltung ermöglichen zu können,
wurden gerade auf kommunaler Ebene Leitlinien der Bürger:innenbeteiligung
erarbeitet. In manchen Fällen wurden diese Leitlinien in Form kommunaler
Satzungen beschlossen, sodass sie rechtlich verbindliche Selbstverpflichtung dar-
stellen. In den meisten Fällen handelt es sich allerdings um Dokumente ohne
jegliche rechtliche Qualität. Gleichzeitig sind die Kommunen natürlich auch hier
an den bestehenden rechtlichen Rahmen gebunden. Dies impliziert unter anderem,
dass jene Leitlinien nicht das in der Gemeindeordnung verankerte freie Mandat
der Gemeindevertretungen beschneiden können (Bätge, 2021, S. 40).
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2.2 Bürger:innenbeteiligungsverfahren

Auf Basis des sozialwissenschaftlichen Instrumentariums und der rechtswissen-
schaftlichen Einordnung werden im Folgenden der Untersuchungsgegenstand
bestimmt, dessen Binnenpluralität dargestellt und zuletzt der Schwerpunkt der
weiteren Ausführungen konkretisiert.

2.2.1 Bestimmung

Ziel der weiteren Ausführungen ist die Erarbeitung einer pragmatischen Bestim-
mung der Bürger:innenbeteiligungsverfahren, welche den Untersuchungsgegen-
stand der vorliegenden Arbeit ausreichend von anderen Partizipationsformen
abgrenzt. Diese Bestimmung soll eine sinnvolle Bearbeitung der Forschungsfrage
ermöglichen. Sie vollzieht sich vor diesem Hintergrund anhand der folgenden
sechs Merkmale.

1) Verfahren als Invited Spaces: Die Verfahren, die Teil des Untersuchungsge-
genstandes sind, sind als invited im Gegensatz zu invented spaces (Kersting,
2013) zu verstehen. Verfahren der Bürger:innenbeteiligung sind stets vom
Staat zugestandene Partizipationsräume, insofern dieser für die Planung
und Durchführung der Verfahren verantwortlich ist. Damit sind Partizipa-
tionsformen, die von zivilgesellschaftlichen Akteuren selbst organisiert und
durchgeführt werden und beispielsweise dem Protest oder der Selbstorgani-
sation dienen, nicht Teil des Untersuchungsgegenstandes. Relevant ist hier
weder die Frage, wer das Verfahren initiiert hat, noch die Frage, wer dieses
tatsächlich plant und durchführt. So ist zum einen ein rechtlich verankertes
Bottom-up Initiationsrecht für Bürger:innen durchaus denkbar und zum ande-
ren können Kommunen auch Dienstleister mit der Planung und Durchführung
der Verfahren beauftragen.

2) Individuen Teilnehmenals Adressat:innen: Es sind nur solche Verfahren Teil
des Untersuchungsgegenstandes, die in erster Linie Individuen adressieren.
Dies unterscheidet diese Verfahren beispielsweise von Mediationsverfahren
und Runden Tischen, die zwar manchmal auch unter das Konzept der Bür-
ger:innenbeteiligung subsumiert werden, aber primär kollektive Akteure etwa
aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft adressieren.
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3) Sachentscheidungen als Beteiligungsgegenstand: Die Verfahren des Unter-
suchungsgegenstandes haben Sachentscheidungen als Gegenstand der Betei-
ligung. Darin unterscheiden sich die Verfahren von elektoraler Partizipation,
welche die Wahl von Personen zum Gegenstand hat.

4) Aktive Rolle der Teilnehmenden: Innerhalb der Verfahren, welche Gegen-
stand der vorliegenden Arbeit sind, kommt den Teilnehmenden keine rein
beobachtende Rolle zu. Beispielsweise sind sie nicht bloß Empfänger:innen
von Informationen. Stattdessen haben sie im Rahmen der Verfahren die
Gelegenheit, selbst aktiv einen Input einzubringen. Damit sind einseitige
Informationsangebote des Staates nicht Teil des Untersuchungsgegenstandes.
Die Informierung der Teilnehmenden ist, wie später auszuführen sein wird,
eine der wichtigsten Bedingungen für das Gelingen von Bürgerbeteiligung,
doch sie stellt selbst keine Beteiligung dar.

5) Formale Unverbindlichkeit: Es sind nur solche Verfahren Teil des Unter-
suchungsgegenstandes, bei welchen die letztgültige Entscheidungskompetenz
formal beim jeweiligen repräsentativen Organ verbleibt. Dies impliziert, dass
die Beteiligungsergebnisse formal unverbindlich sind und es im Ermessen
des repräsentativen Organs liegt, ob und inwiefern es die Beteiligungser-
gebnisse berücksichtigt. Somit berühren die fraglichen Beteiligungsverfah-
ren formal nicht das freie Mandat der Repräsentant:innen. Die intendierte
Einflussnahme ist bei diesen Verfahren somit indirekter Natur. So kön-
nen die Verfahren Entscheidungen nur indirekt über ein Einwirken auf
das Entscheidungsverhalten von Repräsentant:innen beeinflussen. Somit sind
Bürger:innenbeteiligungsverfahren streng von direktdemokratischen Entschei-
dungsverfahren und von solchen Konsultationsverfahren zu unterscheiden, bei
welchen die verbindliche Entscheidung von privaten Akteuren getroffen wird.4

6) Demokratische Responsivität: Die bisher genannten Merkmale treffen
auf alle staatlichen Konsultationsverfahren und damit beispielsweise auch
auf Expert:innenbefragungen zu. Was Bürger:innenbeteiligungsverfahren von
anderen Konsultationsverfahren unterscheidet, ist – wie später ausführlich
herausgearbeitet wird (siehe Abschnitt 5.2.3) – ihre primäre Zielsetzung.

4 Unter Konsultationsverfahren versteht die vorliegende Arbeit jedes Beteiligungsverfahren,
welches es zum einen ermöglicht, Entscheidungsträger:innen einen Input vorzulegen, zum
anderen aber für Entscheidungsträger:innen formal nicht verbindlich ist. In diesem Sinne
sind Bürger:innenbeteiligungsverfahren und Expert:innenbefragungen gleichermaßen kon-
sultative Verfahren.
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Während es etwa bei Expert:innenbefragungen darum geht, die Entscheidungs-
findung durch die Integration von relevanten Informationen zu verbessern, ver-
folgen Bürger:innenbeteiligungsverfahren primär das Ziel, die demokratische
Responsivität staatlicher Entscheidungen zu verbessern.

Beteiligungsverfahren, auf welche diese Merkmale zutreffen, werden im Folgen-
den als Bürger:innenbeteiligungsverfahren bezeichnet.

2.2.2 Schwerpunkt

Im Weiteren wird sich die Arbeit schwerpunktmäßig mit einer bestimmten
Teilmenge des soeben bestimmten Untersuchungsgegenstandes beschäftigten.
Entsprechend wird sogleich eine weitere Eingrenzung des Untersuchungsgegen-
standes vorgenommen.

Die soeben vorgenommene Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes
exkludierte solche Fälle, bei welchen die Möglichkeit einer einheitlichen Beant-
wortung der Forschungsfrage fraglich oder sogar von vorne herein nicht gegeben
ist. Im Gegensatz dazu ist davon auszugehen, dass die gleiche Antwort sowohl
für die Teilmenge, mit welcher sich die Arbeit im Weiteren schwerpunktmäßig
beschäftigen wird, als auch für alle weiteren Fälle des Untersuchungsgegenstan-
des Geltung beanspruchen kann.

Erstens wird es im Weiteren schwerpunktmäßig um solche Beteiligungsver-
fahren gehen, die von Kommunen organisiert werden und Entscheidungen der
gewählten Gemeindevertretung zum Gegenstand haben. Dabei wird sich, wie
bereits deutlich geworden sein dürfte, auf das politische System Deutschlands
konzentriert. Diese Schwerpunktsetzung ist sinnvoll, weil die Beantwortung der
Forschungsfrage anhand von Verfahren, die auf einer Ebene des politischen
Systems verortet sind, die Komplexität der Auseinandersetzung reduziert. Die
kommunale Ebene wurde wiederum ausgewählt, weil auf dieser derzeit die
meisten Bürger:innenbeteiligungsverfahren stattfinden. Zuletzt ist diese Schwer-
punktsetzung in Hinblick auf die Geltung der zu erarbeitenden Antwort für alle
Fälle des Untersuchungsgegenstandes unproblematisch. Denn es macht in Bezug
auf die Forschungsfrage keinen relevanten Unterschied, auf welcher Ebene des
politischen Systems die Verfahren stattfinden.

Zweitens soll es im Weiteren schwerpunktmäßig um internetgestützte Betei-
ligungsverfahren gehen. Internetgestützt sind solche Verfahren, bei welchen
die Teilnehmenden über das Internet Zugang zu zentralen Beteiligungsmomen-
ten des Verfahrens haben. Auf kommunaler Ebene sind in diesem Kontext
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vor allem Online-Plattformen zu nennen, welche einen textbasierten Austausch
und Abstimmungen ermöglichen. Diese Plattformen werden im Weiteren das
primäre Anschauungsmaterial darstellen. Erstens nimmt der Rückgriff auf inter-
netgestützte Beteiligungsmomente gerade auf der kommunalen Ebene stetig zu.
Zweitens führt auch hier die Eingrenzung zu einer Komplexitätsreduktion der
weiteren Ausführungen. Drittens ist auch diese Schwerpunktsetzung unproble-
matisch, da die in der Arbeit erarbeitete Antwort auf die Forschungsfrage sowohl
für Online- als auch Offline-Verfahren Geltung beanspruchen kann.

2.2.3 Binnenpluralität

Die zuvor getätigten Eingrenzungen und Schwerpunktsetzungen sind noch immer
recht abstrakt gefasst, insofern sie keine Eingrenzung auf bestimmte Verfah-
ren zulassen. Deshalb wird im Weiteren die Vielfalt des Objektbereichs des
Untersuchungsgegenstandes kurz skizziert. Dabei wird sich an unterschiedlichen
Dimensionen der zuvor angedeuteten sozialwissenschaftlichen Klassifikationen
und Typologien politischer Partizipationsformen orientiert. Die Berücksichtigung
jener Vielfalt ist zwingend notwendig, um eine Antwort auf die Forschungs-
frage der Arbeit zu finden, die für alle Fälle des Objektbereichs auch tatsächlich
Geltungen beanspruchen kann.

Verfasstheit. Theoretisch können Bürger:innenbeteiligungsverfahren verfasst
oder auch nicht verfasst sein. Deren Durchführung kann also entweder gesetz-
lich vorgeschrieben oder für die Kommunen freiwillig sein. Bis auf wenige
Ausnahmen sind Kommunen allerdings nicht gesetzlich zur Durchführung von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren verpflichtet.5

Initiierung. Gegenwärtig werden Bürger:innenbeteiligungsverfahren in der
Regel formal vom Gemeinderat Top-down initiiert. Zwar formulieren einige
Leitlinien das Recht von Bürger:innen, Beteiligungsverfahren anregen oder bean-
tragen zu können, doch auch hier liegt die Entscheidung letztlich beim Stadtrat

5 Häufig werden die Verfahren der Planfeststellung, der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung
und der Bauleitplanung als solche Ausnahmen genannt. Denn die Durchführung der Ver-
fahren ist gesetzlich verpflichtend (§§ 72 bis 78 & § 25 Verwaltungsverfahrensgesetzes; § 3
Baugesetzbuch). Allerdings ist fraglich, ob die gesetzlichen Bestimmungen tatsächlich Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren im Sinne der vorliegenden Arbeit zum Gegenstand haben.
So scheinen diese Verfahren weniger demokratische Responsivität, sondern die Abwägung
unterschiedlicher Interessen, die Konfliktvermeidung und -bewältigung und die Schaffung
von Akzeptanz zum Ziel haben. Gleichzeitig können diese Verfahren der Öffentlichkeitsbe-
teiligung selbstverständlich um Verfahren der Bürger:innenbeteiligung ergänzt werden.
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(Berlin-Mitte, 2017, S. 10; Bonn, 2014, S. 16; Darmstadt, 2015, S. 18). Denkbar
wäre jedoch auch ein verbindliches Bottom-up Initiationsrecht von Bürger:innen.

Zeitlichkeit. Der zeitliche Horizont der Beteiligungsverfahren kann verschie-
dentlich gestaltet werden. Innerhalb einzelner Verfahren können Elemente sowohl
synchroner Beteiligung etwa in Form einer Online-Veranstaltung (zum Beispiel
einer Videokonferenz) als auch asynchroner Beteiligung etwa in Form einer
längerfristig verfügbaren Online-Plattform vorkommen. Innerhalb eines Verfah-
rens können zudem mehrere Veranstaltungen oder mehrere Beteiligungsphasen
auf der Online-Plattform sequenziell hintereinandergeschaltet sein. Auch können
Momente synchroner und asynchroner Beteiligung miteinander verschränkt sein.
Zuletzt können ganze Beteiligungsverfahren auch wiederholt werden.

Beteiligungsgegenstand. Die Reichweite der Beteiligung kann im Kontext
von Bürger:innenbeteiligung sehr unterschiedlich sein, da die Beteiligungsgegen-
stände sehr unterschiedlich sein können. Gegenstand der Beteiligung können alle
Entscheidungen sein, die in den Kompetenzbereich der Kommune fallen. Die
kommunalen Aufgaben gliedern sich in vom Bund und Land übertragene Auf-
gaben und einerseits freiwillige und andererseits verpflichtende Aufgaben der
kommunalen Selbstverwaltung (Bogumil & Holtkamp, 2006, S. 51). Dement-
sprechend breit sind auch die möglichen Beteiligungsgegenstände angelegt. In
der Regel betreffen sie die Organisation der öffentlichen Infrastruktur in der
Kommune sowohl in materieller als auch in sozialer und kultureller Hinsicht.
Zudem können die Problem- und Fragestellungen der Beteiligungsverfahren von
sehr unterschiedlicher Konkretheit sein. Beispielsweise können sich diese ent-
weder auf sehr konkrete Sachfragen beziehen oder die Erarbeitung eines eher
abstrakten Zukunftskonzeptes zum Ziel haben.

Zugang. Die Auswahl der Teilnehmenden beziehungsweise der Zugang für
Teilnehmende können sich von Verfahren zu Verfahren teils drastisch unterschei-
den. Wohlgemerkt geht es an dieser Stelle um die Frage, welche Mitglieder
bereits definierter Gruppen an den Verfahren teilnehmen können sollen. Diese
Frage unterscheidet sich grundlegend von der Forschungsfrage der vorliegen-
den Arbeit, welche nach der Definition der hier bereits vorausgesetzten Gruppe
fragt. Einerseits ist denkbar, dass sich bei Interesse alle Mitglieder der definierten
Grundgesamtheit beispielsweise über das Einbringen von Ideen über eine Online-
Plattform einbringen können. Andererseits können Mitglieder der definierten
Grundgesamtheit auch gezielt ausgewählt werden. Dies wäre beispielsweise bei
einem Online-Bürger:innenrat der Fall, welcher sich aus einer begrenzten Anzahl
geloster Mitglieder der Grundgesamtheit zusammensetzt. Beide Zugangsarten
können auch innerhalb eines Verfahrens kombiniert werden. Zudem existiert die
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Möglichkeit differenzierter Beteiligungsrechte, insofern beispielsweise bestimm-
ten Gruppen nur die Einreichung von Ideen oder auch die Diskussion von Ideen,
aber nicht die Abstimmung über Ideen gestattet sein kann.

Beteiligungsmodus. Die Verfahren können sich auch dahingehend unterschei-
den, ob, welche und wie viele Abstimmungs- und Diskussionselemente sie
vorsehen. Das Verfahren des Bürger:innenbudgets sieht beispielsweise eine Kom-
bination beider Elemente vor, insofern zunächst über Projektvorschläge diskutiert
und abschließend über diese abgestimmt wird. In anderen Verfahren werden wie-
derum bloß Präferenzen und Informationen gesammelt und auf eine Abstimmung
wird verzichtet. Auch eine reine Abstimmung über Vorschläge der Initiator:innen
ist prinzipiell denkbar, aber im Rahmen von Bürger:innenbeteiligungsverfahren
de facto eher unüblich.

Beteiligungsergebnisse. Je nach Beteiligungsverfahren können auch die Betei-
ligungsergebnisse von jeweils unterschiedlicher Natur sein. So kann bei einem
Verfahren, welches eine abschließende Abstimmung vorsieht, das Ergebnis ein
simples numerisches Stimmungsbild darstellen. Im Gegensatz dazu kann bei
einem anderen Verfahren auch schon eine bloße Sammlung aneinandergereih-
ter und nicht weiter gewichteter Diskussionsbeiträge das Resultat sein. Bei
anspruchsvolleren Verfahren werden unter Rückgriff sowohl auf diskursive als
auch auf abstimmende Elemente konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Inter-
national Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche
die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem
Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle
ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben,
ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen eben-
falls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts
anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Com-
mons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt
ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des
jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Wie bereits festgestellt wurde, sind innovative Bürger:innenbeteiligungsverfahren
in der Regel nicht als solche Gegenstand spezieller juristischer Normierungen.
Dies trifft unter anderem auch auf die Frage zu, welche Personen sich an den
Verfahren beteiligen dürfen. Diese fehlende Normierung spiegelt sich unmittelbar
in einer recht diffusen und teils widersprüchlichen Praxis wider. Zur Illustration
werden im Folgenden zum einen Angaben kommunaler Leitlinien der Bür-
ger:innenbeteiligung und zum anderen Registrierungsmodalitäten kommunaler
Online-Beteiligungsplattformen skizziert. Die Leitlinien werden herangezogen,
weil sie einer allgemeinen Normierung zumindest für die Beteiligungsverfahren
der jeweiligen Kommune am nächsten kommen. Die Registrierungsmodalitäten
werden wiederum analysiert, um einen Blick auch in die praktische Umsetzung
zu werfen und zumindest exemplarisch die tatsächlichen Inklusions- und Exklu-
sionspraktiken zu identifizieren. Zum einen begründet dieser Blick in die Praxis
die praktische Relevanz der Forschungsfrage und zum anderen offenbart er einen
Fundus an möglichen Antworten auf die Forschungsfrage.

3.1 Kommunale Leitlinien

Nun könnte man in einem ersten Zugriff auf den naheliegenden Gedanken kom-
men, dass Bürger:innenbeteiligung die Beteiligung derjenigen zum Gegenstand
hat, die nach rechtlichen Vorgaben als Bürger:innen gelten. Doch bereits ein
kurzer Blick in die kommunalen Leitlinien zeigt, dass dem in der Praxis keines-
wegs so ist. Während beispielsweise in den Leitlinien von Bonn (2014), Erfurt
(2017) und Heidelberg (2015) primär von ‚Bürger:innenbeteiligung‘ die Rede

© Der/die Autor(en) 2025
J. Seim, Inklusion und Beteiligung bei Bürger*innenbeteiligungsverfahren,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45987-1_3
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ist, wird unter anderem in den Leitlinien von Falkensee (2018) und Wolfen-
büttel (2015) von ‚Einwohner:innenbeteiligung‘ gesprochen. Die Treuenbrietzer
(2018) Leitlinien verwenden beide Begriffe synonym. Unter anderem in Köln
(2020) und Münster (2021) wird wiederum primär der Begriff der ‚Öffentlich-
keitsbeteiligung‘ verwendet und in den Leitlinien von Solingen (2017) und Witten
(2016) werden die Begriffe ‚Bürger:innenbeteiligung‘ und ‚Öffentlichkeitsbetei-
ligung‘ als Synonyme verstanden. In manchen Leitlinien ist dementsprechend
ausschließlich von der Beteiligung mal der ‚Bürger:innen‘ (Berlin, 2019) oder der
‚Bürgerschaft‘ (Konstanz, 2016), mal der ‚Einwohner:innen‘ (Falkensee, 2018;
Wolfenbüttel, 2015) und mal der ‚Öffentlichkeit‘ die Rede (Köln, 2020; Müns-
ter, 2021). Andere, wenn auch selten verwendete Begriffe sind beispielsweise
‚Bevölkerung‘ (Bamberg, 2020; Großpösna, 2019), ‚Stadtgesellschaft‘ (Darm-
stadt, 2015) und ‚Anspruchsgruppen‘ (Ingolstadt, 2017). Die meisten Leitlinien
verwenden unterschiedliche Begriffe synonym (z. B. Kiel, 2018; Marburg, 2018).

Sowohl der Umstand, dass mal von der Beteiligung der Bürger:innen und mal
von der Beteiligung der Einwohner:innen die Rede ist, als auch die manchmal
anzutreffende synonyme Verwendung von ‚Bürger:in‘ und ‚Einwohner:in‘ müs-
sen zunächst irritieren. So findet sich in den Gemeindeordnungen der Länder eine
gesetzliche und keineswegs unbedeutende Differenzierung. So definiert beispiels-
weise die Gemeindeordnung NRW in §21 Abs. 1 Einwohner:innen wie folgt:
„Einwohner ist, wer in der Gemeinde wohnt.“ Im Gegensatz dazu werden die Bür-
ger:innen einer Kommune in §21 Abs. 2 GO NRW definiert als diejenigen, die zur
Teilnahme an Gemeindewahlen berechtigt sind. Laut § 7 Kommunalwahlgesetzes
NRW ist wiederum in einem Wahlgebiet wahlberechtigt,

„wer am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist
oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft
besitzt, das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 16. Tag vor
der Wahl in dem Wahlgebiet seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Haupt-
wohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des
Wahlgebiets hat.“

§116 Abs. 1 GG regelt wiederum:

„Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzli-
cher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling, oder
Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömm-
ling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937
Aufnahme gefunden hat.“
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Was die formale Definition der Bürger:innen von der formalen Definition
der Einwohner:innen unterscheidet, ist somit das Wahlrecht. Auch steht nur
Bürger:innen, also wahlberechtigen Einwohner:innen, die Teilnahme an direkt-
demokratischen Verfahren zu (GO NRW §26). Gleichzeitig stehen nicht wahlbe-
rechtigten Einwohner:innen andere politische Rechte zur Verfügung. So sind sie
berechtigt, an einem Einwohner:innenantrag mitzuwirken (GO NRW §25). Auch
haben sie das Recht auf Unterrichtung durch das repräsentative Organ (GO NRW
§2) und das Recht, Anregungen und Beschwerden an das repräsentative Organ
zu richten (GO NRW §24). Zuletzt besteht für ausländische Einwohner:innen das
Recht, einen Integrationsrat zu bilden und diesen zu wählen (GO NRW §27).

Einwohner:innen unter 16 Jahren und Einwohner:innen, die nicht über eine
EU-Staatbürger:innenschaft verfügen, sind also im rechtlichen Sinne keine Bür-
ger:innen der jeweiligen Kommune. Somit ist die Gruppe der Einwohner:innen
faktisch nicht identisch mit der Gruppe der Bürger:innen. Während also jede:r
Bürger:in einer Kommune per definitionem auch Einwohner:in der jeweiligen
Kommune ist, ist nicht jede:r Einwohner:in einer Kommune mit Notwendigkeit
zugleich auch Bürger:in der jeweiligen Kommune.

Allerdings mindert sich die aus dem synonymen Gebrauch von ‚Bürger:in‘ und
‚Einwohner:in‘ entstandene Irritation vorerst, wenn man einen genaueren Blick
in die Leitlinien wirft. Denn in einigen Leitlinien wird der Bürger:innenbegriff
explizit definitorisch entgrenzt, sodass jedenfalls innerhalb der Leitlinien auch
Einwohner:innen unter diesen subsumiert werden. So setzt man sich etwa in
den Leitlinien Oberhausens (2018, S. 7) explizit von der soeben genannten
gesetzlichen Definition der Bürger:innen ab, da diese „nicht dem allgemeinen
Sprachgebrauch“ entspreche. Daraufhin werden in den Leitlinien „alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner Oberhausens, die das 14. Lebensjahr vollendet haben
und seit mindestens drei Monaten in Oberhausen wohnen“ als ‚Bürgerinnen
und Bürger‘ bezeichnet. Ganz ähnlich grenzt man sich auch in den Leitlinien
Brühls (2016, S. 6) explizit von der gesetzlichen Definition ab und verwendet die
Begriffe ‚Bürger‘ und ‚Einwohner‘ „aus stilistischen Gründen“ synonym. Sowohl
in Mainz (2022, S. 4) als auch in Bonn (2014, S. 8) wird der synonyme Gebrauch
beider Worte dadurch begründet, dass einerseits ‚Bürger:innenbeteiligung‘ der
etablierte Begriff sei, aber andererseits die Verfahren eigentlich alle Einwoh-
ner:innen der jeweiligen Kommune gleichermaßen adressierten. In den Leitlinien
Darmstadts (2015, S. 2) wird wiederum der Bürger:innenbegriff bevorzugt ver-
wendet, weil mit diesem „eine höhere Wertschätzung als der Einwohnerbegriff“
einhergehe. Zugleich werden auch in diesen Leitlinien unter anderem Einwoh-
ner:innen, Kinder und Jugendliche und Menschen ohne Wahlrecht unter einen
weit gefassten Bürger:innenbegriff subsumiert. Auch in den Leitlinien der Stadt
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Lich (2021, S. 3) wird auf den Unterschied zwischen der gesetzlichen Definition
einerseits und dem synonymen Gebrauch der Leitlinien andererseits aufmerk-
sam gemacht, ohne dass letzterer allerdings begründet würde. Ohne Verweis auf
die gesetzliche Definition und ohne weitere Begründung umfasst auch in Mar-
burg (2018, S. 4) der Begriff der Bürger:innenbeteiligung „die Beteiligung aller
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, auch wenn sie über kein Wahlrecht
verfügen, wie z. B. Jugendliche unter 18 Jahren oder Eingewanderte ohne deut-
schen Pass.“ Ähnliche Ausführungen finden sich in einem Großteil der anderen
Leitlinien (Geislingen, 2018, S. 2; Konstanz, 2016, S. 3; Mannheim, 2019, S. 8;
Offenbach am Main, 2020, S. 1; z. B. Rostock, 2019, S. 7). Die Leitlinien, die
keine definitorische Entgrenzung explizit vornehmen, legen eine solche dennoch
durch andere Ausführungen nahe: Beispielsweise durch eine synonyme Verwen-
dung beider Begriffe (z. B. Kressbronn, 2021; Remseck am Neckar, 2017), durch
den Hinweis, dass sich ‚Bürger:innenbeteiligung‘ an alle Einwohner:innen richte
(z. B. Saarbrücken, 2014, S. 1), oder etwa durch die Subsumierung von Betei-
ligungsprozessen, die auch nicht wahlberechtigten Einwohner:innen offenstehen,
unter den Begriff der Bürger:innenbeteiligung (z. B. Mettmann, 2020, 5, 11).

Vor diesem Hintergrund könnte man annehmen, dass sich bei genauerem
Hinsehen die vermeintlichen begrifflichen Unterschiede innerhalb und zwischen
Leitlinien auflösen würden. Schließlich gehe es stets um die Beteiligung der
Einwohner:innen. Andere Begriffe wie etwa ‚Bürger:in‘, ‚Bevölkerung‘ oder
‚Stadtgesellschaft‘ zeigten zudem nicht etwa eine Erweiterung des Personen-
kreises an, sondern würden schlicht synonym zu ‚Einwohner:in‘ verwendet.
Allerdings werden im Zuge der soeben dargelegten definitorischen Entgrenzung
des Bürger:innenbegriffs in vielen Leitlinien nicht nur Einwohner:innen unter
den Begriff subsumiert. So wird in den Leitlinien Darmstadts (2015, S. 2) der
Bürger:innenbegriff weit definiert und umfasst neben den Einwohner:innen expli-
zit auch externe Pendler:innen, also Menschen, die per definitionem nicht in
Darmstadt leben und somit keine Einwohner:innen Darmstadts sind. Auch in
den Leitlinien Nürtingens (2022, S. 4) umfasst der Bürger:innenbegriff nicht
nur alle Einwohner:innen, sondern erweitert den adressierten Personenkreis um
alle Menschen, die „sich aufgrund eines direkten Bezugs zur Stadt einbrin-
gen möchten.“ Externe Pendler:innen werden auch in den Leitlinien Griesheims
(2019, S. 4) unter den Bürger:innenbegriff subsumiert. Dort umfasst dieser
darüber hinaus auch „Gewerbetreibende und weitere Personen, die ein berech-
tigtes Interesse haben.“ Zwar wird jeweils nicht weiter ausgeführt, was unter
einem ‚direktem Bezug‘ oder einem ‚berechtigtem Interesse‘ verstanden wird,
aber da dies jeweils explizit als Ergänzung zu den Einwohner:innen angeführt
wird, ist davon auszugehend, dass durch diese Formulierungen die Öffnung
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für Nicht-Einwohner:innen gefordert wird. In den Leitlinien von Berlin (2019,
S. 17) werden auch „Selbstständige, abhängig Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige,
Mieterinnen und Mieter, Eigentümer und Eigentümerinnen sowie Pächterin-
nen und Pächter von Immobilien“ als Bürger:innen und Adressat:innen der
Beteiligungsverfahren aufgefasst.

Ähnliche inklusive Verständnisse finden sich auch in solchen Leitlinien, wel-
che den Bürger:innenbegriff nicht explizit definitorisch erweitern, wie dies in den
vorherigen Leitlinien der Fall ist. So sind beispielsweise in Neuss (2022, S. 1)
„alle, die in Neuss leben und arbeiten und die sich mit Neuss verbunden fühlen“
eingeladen, sich an den Verfahren zu beteiligen. Ähnlich heißt es in den Leit-
linien von Plettenberg (2020, S. 3): „Angesprochen sind alle Menschen, die in
Plettenberg wohnen, arbeiten, lernen oder Eigentum besitzen.“ So wie in Ecken-
förde (2019, S. 1) und Offenbach (2020, S. 2) ist in Falkensee (2018, S. 3) die
Formulierung der Leitlinien etwas vorsichtiger, insofern dort zu lesen ist, dass
es bloß in Ausnahmen sinnvoll sein könne „auch weitere Gruppen zu beteiligen,
z. B. […] Einwohner von Nachbargemeinden, etc.“

In vielen Leitlinien wird die Betroffenheit von Personengruppen als Grund für
deren Inklusion genannt. So können laut den Leitlinien in Eckenförde (2019, S. 1)
projektbezogen Personen, die nicht Einwohner:innen von Eckenförde, aber betrof-
fen sind, beteiligt werden. Nicht nur in Ausnahmen, sondern grundsätzlich scheint
dies in Wolfsburg (2015, S. 12) der Fall zu sein. In Detmold (2018, S. 13) sollen
wiederum nicht nur Einwohner:innen, sondern auch „Menschen, die in Detmold
Eigentum haben oder in anderer Weise mit Detmold verbunden oder hier aktiv
sind (z. B. Arbeitsplatz haben)“ die Möglichkeit zur Beteiligung haben, sodass
„Entscheidungsprozesse durch diejenigen Menschen beeinflusst werden [können],
die von ihren Auswirkungen betroffen sind.“ In Falkensee (2018, S. 3) nimmt
man sich vor, alle Betroffenen aktiv miteinzubeziehen, und in Filderstadt (2019,
S. 1) soll geprüft werden „wer vom Gegenstand des Verfahrens betroffen ist und
daher beteiligt werden sollte“. Auch in Heilbronn (2018, S. 4) macht man es
sich zum Grundsatz, dass „[a]llen Betroffenen […] Gelegenheit gegeben [wird],
sich in Beteiligungsprozesse einzubringen“ und gute Bürger:innenbeteiligung in
Solingen (2017, S. 7) „ermöglicht die Mitwirkung aller Betroffenen“.

Neben Betroffenheit wird manchmal auch Expertise explizit als Inklusions-
grund angeführt. So kann es gemäß der Leitlinien Falkensees (2018, S. 3) und
Heidelbergs (2015, S. 37) in manchen Fällen sinnvoll sein, externe Fachex-
pert:innen zur Teilnahme an den Verfahren einzuladen. Auch in Jena (2016,
S. 8) sollen sich Menschen beteiligen können, wenn sie „Sachkenntnis einbringen
können“, was explizit nicht nur auf Einwohner:innen bezogen wird.
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In manchen Leitlinien wird der Zugang zu den Beteiligungsverfahren sogar
explizit nicht auf bestimmte Personengruppen beschränkt, insofern die Verfahren
schlussendlich allen offenstehen sollen. So kommen beispielsweise die Berliner
(2019, S. 17) Leitlinien zu dem Schluss, dass die Beteiligung letztlich allen Inter-
essierten erlaubt sein sollte. Ähnliche Ausführungen werden in den Leitlinien
Jenas (2016, S. 8) damit zusammengefasst, dass schlussendlich alle angesprochen
seien, „die sich beteiligen wollen und können.“ Auch in den Jever (2019, S. 3)
Leitlinien ist zu lesen, dass „[a]lle Interessierten […] aufgerufen [sind], sich aktiv
an den Zukunftsaufgaben der Stadt Jever zu beteiligen.“ Ganz ähnlich heißt es in
Detmold (2018, S. 7): „Alle Interessierten sind aufgerufen, (Mit-)Verantwortung
für die Gestaltung der Stadt und des Miteinanders der Stadtgesellschaft zu über-
nehmen.“ Zuletzt ist in den Leitlinien Heidelbergs (2015, S. 37) zu lesen: „Jeder
kann teilnehmen ohne sich auszuweisen oder sich legitimieren zu müssen. Somit
findet kein Auswahl- und Zulassungsverfahren statt.“

Die Auswertung der Leitlinien lässt sich in drei Beobachtungen zusammenfas-
sen. Erstens werden nicht nur in verschiedenen, sondern häufig auch in ein und
derselben Leitlinie unterschiedlichste Begriffe gewählt, um die zu beteiligende
Gruppe zu bezeichnen. Zweitens sehen nahezu alle Leitlinien, auch wenn sie
begrifflich von der Beteiligung der Bürger:innen sprechen, mindestens die Betei-
ligung aller Einwohner:innen vor. Drittens wird der zu beteiligende Personenkreis
häufig noch weiter entgrenzt. Zum einen werden durch die Angabe bestimm-
ter Inklusionskriterien (wie etwa Betroffenheit oder Expertise) oder durch die
explizite Nennung weiterer Gruppen (wie etwa Pendler:innen oder Expert:innen)
Personen inkludiert, die nicht Einwohner:innen der jeweiligen Kommune sind.
Zum anderen verzichten einige Leitlinien auf jede Form der Begrenzung, insofern
die Beteiligung schlicht allen interessierten Personen offensteht. Diese Beobach-
tungen offenbaren ein äußerst uneinheitliches und teilweise widersprüchliches
Bild, wenn es um die Frage geht, wer laut kommunalen Leitlinien an kommunalen
Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligen werden sollte.

3.2 Kommunale Online-Plattformen

Papierne Regelungen und Absichtserklärungen sind das eine. Die Praxis ist das
andere. Entsprechend lohnt sich ein Blick in tatsächliche Umsetzungen von
Zugangsregelungen. Dazu werden im Folgenden knapp die Registrierungsmoda-
litäten einiger kommunaler Online-Plattformen ausgewertet.

Bei manchen Verfahren ist eine vorherige Registrierung auf der entsprechen-
den Online-Plattform nicht notwendig, um sich in der ein oder anderen Form
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beteiligen zu können. Dies war beispielsweise bei einer Online-Umfrage der Stadt
Hennef1 und einem Online-Dialog der Stadt Waltrop2 auf der Plattform ‚Betei-
ligung NRW‘ der Fall. In vielen Fällen ist zwar eine vorherige Registrierung
notwendig, welche allerdings nur eine Eingabe eines selbstgewählten Benut-
zer:innennamens, eines Passwortes und einer Mailadresse vorsieht. Während
einerseits in Gießen3 kein Benutzer:innenname, sondern Vorname und Nachname
eingefordert werden, gibt es auf der Plattform in Ingolstadt4 den expliziten Hin-
weis, dass bei der Registrierung ein Pseudonym verwendet werden soll. In allen
anderen Fällen finden sich keine derartigen Spezifizierungen und es bleibt dem
Benutzer:innen überlassen, ob man sich unter Verwendung des Klarnamens oder
eines Pseudonyms registriert. In anderen Fällen ist die Angabe weiterer Daten
optional möglich. In Wuppertal5 können beispielsweise ergänzend Name, Vor-
name, Telefonnummer und Wohnort angegeben werden. Bei der Eingabe des
Wohnorts lässt sich nur aus einer begrenzten Liste auswählen, welche nur die
Stadtteile Wuppertals umfasst. Ein ähnliches Design in Bezug auf die Abfrage des
Wohnorts findet sich auch in Darmstadt6 und Wolfsburg7. In Bonn8 können dar-
über hinaus Altersgruppe, Postleizahl und der jeweilige Hintergrund angegeben
werden. Für letzteres kann aus einer fixierten Liste zwischen den Optionen Bür-
ger:in, Mitarbeiter:in in Verwaltung, Mitglied in Organisation/Verein/Initiative,
Person aus Wissenschaft, Mitarbeiter:in in Unternehmen und in Politik aktive
Person ausgewählt werden. Zuletzt wird in Darmstadt der höchste Bildungsab-
schluss abgefragt, wobei auch hier die Angabe optional, also nicht notwendig für
einen Abschluss des Registrierungsprozess ist.

In all den bisher erläuterten Fällen kann sich also jede interessierte Person
ohne weiteres auf den Online-Plattformen registrieren und bei den jeweiligen
Verfahren teilnehmen. Die Möglichkeit zur Registrierung und Teilnahme ist
dementsprechend völlig unabhängig davon, ob die sich registrierende Person bei-
spielsweise über den Bürger:innenstatus in der jeweiligen Kommune verfügt, in

1 https://beteiligung.nrw.de/portal/hennef/beteiligung/themen/1001888, zuletzt geprüft am
24.03.2023.
2 https://beteiligung.nrw.de/portal/waltrop/beteiligung/themen/1001999, zuletzt geprüft am
24.03.2023.
3 https://giessen-direkt.de/giessen/de/home, zuletzt geprüft am 24.03.2023.
4 https://www.ingolstadt-macht-mit.de, zuletzt geprüft am 24.03.2023.
5 https://talbeteiligung.de/, zuletzt geprüft am 24.03.2023.
6 https://da-bei.darmstadt.de/, zuletzt geprüft am 24.03.2023.
7 https://mein.wolfsburg.de/, zuletzt geprüft am 24.03.2023.
8 https://www.bonn-macht-mit.de/, zuletzt geprüft am 04.07.2023.

https://beteiligung.nrw.de/portal/hennef/beteiligung/themen/1001888
https://beteiligung.nrw.de/portal/waltrop/beteiligung/themen/1001999
https://giessen-direkt.de/giessen/de/home
https://www.ingolstadt-macht-mit.de
https://talbeteiligung.de/
https://da-bei.darmstadt.de/
https://mein.wolfsburg.de/
https://www.bonn-macht-mit.de/
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der Kommune wohnhaft ist, vom Verfahrensgegenstand betroffen ist oder über
nützliche Expertise verfügt. Zudem ist offenkundig kein Rückschluss beispiels-
weise auf den Wohnsitz der registrierten Person möglich, wenn die betreffende
Person auf die Angabe der bloß optionalen Daten verzichtet.

Unter den untersuchten Online-Plattformen war nur in Stuttgart9 die Ein-
tragung der folgenden Informationen notwendig, um den Registrierungsprozess
abschließen zu können: Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl,
Stadtbezirk, Stadt. Im Feld für die Angabe der Stadt, war Stuttgart bereits unab-
änderlich eingetragen. Ähnlich wie in manchen der zuvor erläuterten Fälle konnte
man auch auf dieser Plattform nur aus einer vorgefertigten Liste von Stutt-
garter Stadtbezirken auswählen. In Siegburg10 war wiederum die Angabe von
Geschlecht, Vorname, Nachname, Wohnort, Straße und Geburtsdatum für den
Abschluss der Registrierung notwendig. Hier konnten nur Siegburger Straßen aus
einer vorgegebenen Liste ausgewählt werden. Auch musste man beim Wohnort
entweder angeben, in Siegburg zu wohnen, oder die Anschrift in einer anderen
Kommune angeben.

Unabhängig von der Frage, welche Daten im Registrierungsprozess (verbind-
lich) abgefragt werden, stellt sich die Frage, ob die eingegebenen Daten auf ihre
Richtigkeit überprüft werden. Dies wurde nicht bei allen untersuchten Plattfor-
men getestet. Doch ein exemplarischer Blick auf die beiden Plattformen mit den
strengsten Registrierungsmodalitäten soll an dieser Stelle ausreichen. Auf der
Stuttgarter Plattform war die Auswahl aus einer Liste von Stuttgarter Stadtbe-
zirken und auf der Plattform Siegburgs die Auswahl einer Liste von Siegburger
Straßen notwendig. Auf der Stuttgarter Plattform war eine Registrierung unter
der Angabe einer Düsseldorfer Anschrift in allen weiteren Feldern ohne weiteres
möglich. Auch auf der Siegburger Plattform konnte man sich unter Angabe einer
Siegburger Anschrift, aber Düsseldorfer Identität registrieren.

In Siegburg gab es, relativ zu den anderen untersuchten Plattformen, die
Besonderheit, dass man zwar nach erfolgreicher Registrierung an Diskussionen
teilnehmen und neue Vorschläge erstellen, aber erst nach einer Verifizierung
des Kontos Vorschläge unterstützen und an Abstimmungen teilnehmen konnte.
Offenbar wurde die genannte Verifizierung durch einen Abgleich mit dem Melde-
register Einwohner:innendatenbank vorgenommen (Bresler, 2023) und tatsächlich
war der Verifizierungsversuch mit der Düsseldorfer Identität nicht erfolgreich.
Ein Hintergrundgespräch mit einem Mitarbeiter der Siegburger Verwaltung
ergab, dass diese automatisierte Verknüpfung mit dem Melderegister jedenfalls

9 https://www.stuttgart-meine-stadt.de/, zuletzt geprüft am 24.03.2023.
10 https://mitmachen.siegburg.de/, zuletzt geprüft am 24.03.2023.

https://www.stuttgart-meine-stadt.de/
https://mitmachen.siegburg.de/
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für Beteiligungsplattformen, die mit der Consul-Software arbeiten, in Siegburg
deutschlandweit 2023 erstmalig eingesetzt wurde. Diese Schnittstelle ermögli-
che es zudem, den Teilnehmendenkreis feingliedrig auf die Einwohnerinnen von
Straßenzügen, Bezirken, Quartieren etc. zuzuschneiden. Bei allen anderen Platt-
formen konnten keine Hinweise auf derartige Verifizierungsmaßnahmen gefunden
werden.

Zusammenfassend muss also festgehalten werden, dass bei nahezu allen unter-
suchten kommunalen Online-Beteiligungsplattformen eine Registrierung völlig
unabhängig vom Wohnsitz oder anderen Kriterien de facto möglich ist und somit
die Beteiligung de facto allen interessierten Personen offensteht. Darüber hinaus
lässt sich bei den meisten Plattformen nicht nachvollziehen, welche Personen sich
beteiligen, da die Angabe weiterer Daten, etwa zum Wohnort, in der Regel optio-
nal sind. Auch widersprechen damit die Registrierungsmodalitäten der meisten
Plattformen den Ausführungen der meisten Leitlinien, insofern in den meisten
Leitlinien bloß die Beteiligung bestimmter Personengruppen vorgesehen ist.

Dieses uneinheitliche und teilweise widersprüchliche Bild begründet die
praktische Relevanz der Forschungsfrage, welche Personen an kommunalen
Online-Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollten. Offenkundig
wäre diese Frage jedoch auch dann sinnvoller Gegenstand kritischer Analyse,
wenn die Frage positiv-rechtlich abschließend beantwortet und eine kohärente
Praxis etabliert wäre. Die Beobachtung, dass die Beteiligungsergebnisse maß-
geblich von der Zusammensetzung der Teilnehmendenschaft abhängen, vertieft
die praktische Relevanz der Forschungsfrage. Diese Beobachtung ist ein wich-
tiger Ausgangspunkt der Debatte zum sogenannten Demos-Problem. Diese ist
Gegenstand der nun anschließenden Ausführungen.
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4Theoretischer Hintergrund:
Demos-Problem

Um sich der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit anzunähern, lässt sich
sinnvoll an eine Debatte innerhalb der Demokratietheorie anknüpfen. Sie beschäf-
tigt sich mit dem sogenannten ‚Demos-Problem‘ (Arrhenius, 2005), welches
auch als ‚boundary problem‘ (Whelan, 1983) oder ‚problem of constituting the
demos‘ (Goodin, 2007) bezeichnet wird. Im Weiteren werden erstens die Frage,
welche im Zentrum dieser Debatte steht, herausgearbeitet, zweitens die demo-
kratietheoretische Relevanz dieser Frage begründet, drittens auf die angenom-
mene Problematik des Demos-Problems eingegangen, viertens vorgeschlagene
Inklusionskriterien knapp angedeutet und fünftens die Kontextsensitivität der
Inklusionsfrage im Allgemeinen und der Demos-Frage im Speziellen erörtert.

4.1 Die Neuheit des Demos-Problems

Die Debatte zum Demos-Problem hat die Frage zum Gegenstand, wie der Demos
zusammengesetzt sein sollte, damit diese Zusammensetzung Legitimität bean-
spruchen kann. Unter dem Demos wird innerhalb der Debatte in der Regel
die Gruppe verstanden, welche ein Recht auf Teilhabe an verbindlichen Ent-
scheidungsverfahren hat (zum Beispiel Wahlverfahren oder direktdemokratische
Verfahren). Erstaunlicherweise ist diese Frage nach der legitimen Zusammenset-
zung des Demos vom klassischen Kanon politischer Philosophie weitestgehend
ignoriert worden und wurde erst vor relativ Kurzem zum Gegenstand des
akademischen Diskurses. Den Anfang bildeten insbesondere die Arbeiten von
Dahl (1990 [1970]; 1989) und Whelan (1983). Eine ausführlichere akademische
Diskussion entspann sich allerdings erst Anfang der 2000-Jahre.

© Der/die Autor(en) 2025
J. Seim, Inklusion und Beteiligung bei Bürger*innenbeteiligungsverfahren,
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Das Wort ‚Demokratie‘ setzt sich aus den griechischen Wörtern dēmos für
Staatsvolk und kratos für Herrschaft zusammen und bezeichnet dementsprechend
die Herrschaft des Volkes. Auf diese Weise lassen sich zwei Dimensionen der
theoretischen Betrachtung der Demokratie unterscheiden. Dahl (1990 [1970],
S. 45) schreibt: „[I]f we agree that by democracy we mean in some sense ‘rule
by the people’, we need to clarify not only what we mean by ‘rule’ but also –
and this is the aspect most often overlooked – what we mean by ‘the people’.“
Ziel der normativen Beschäftigung mit der Herrschafts-Dimension ist die Klärung
der Frage, wie Verfahren kollektiver Entscheidungsfindung auszusehen haben.
Ziel der normativen Beschäftigung mit der Demos-Dimension ist wiederum die
Klärung der Frage, wer zur Teilhabe an eben jenen Verfahren kollektiver Ent-
scheidungsfindung berechtigt sein sollte. Ziel der Auseinandersetzung mit dieser
Frage ist in der Regel die Begründung geeigneter Inklusionskriterien.

Wenn die Frage, welche dem Demos-Problems zugrunde liegt, formuliert wird,
mag man zunächst anzweifeln, dass es sich tatsächlich um eine neue Frage han-
delt. So leitet Dahl (1990 [1970], S. 46) seinen ersten Text zum Demos-Problem
mit der folgenden Frage ein: „[W]ho should be entitled to participate in the
government of a democratic association?“ (Robert A. Dahl, 1990 [1970], S. 46).
In gewisser Weise handelt es sich dabei keineswegs um eine neue Frage. Ganz
im Gegenteil: Die lange Geschichte der Idee und Wirklichkeit der Demokratie ist
ohne diese Frage kaum zu denken. Zum einen lässt sich der historische Kampf
für die Demokratie und gegen die Monarchie ohne die Forderung, dass die poli-
tische Entscheidungsgewalt eben nicht bei einer Person, sondern beim gesamten
Volk liegen solle, gar nicht verstehen. Zum anderen implizierte das demokratische
Prinzip der Volksherrschaft historisch nicht von Anfang an, dass auch tatsächlich
alle Mitglieder ‚des Volkes‘ wahlberechtigt waren. Dementsprechend stellte sich
die Frage, wer an der demokratischen Selbstregierung beteiligt werden sollte,
auch im Kontext des historischen Kampfes für die Ausweitung des Wahlrechts
beispielsweise für Frauen und Schwarze. Vor dem Hintergrund der engen Ver-
knüpfung der Demokratiegeschichte mit Fragen von Teilhabe und Inklusion wäre
es daher völlig verfehlt anzunehmen, es hätte bisher keinerlei Auseinandersetzung
mit dem Demos und seiner Zusammensetzung gegeben.

Dennoch unterscheidet sich die gegenwärtige Debatte zum Demos-Problem
von solchen bisherigen Problem- und Fragestellungen. Wie in den beiden fol-
genden Unterkapiteln ausgeführt wird, existieren zwei Unterschiede. Zum einen
wird hinterfragt, ob und inwiefern der historisch gewachsene Populus als natürli-
cher Referenzrahmen zur Bestimmung des Demos dienen kann. Zum anderen
beschäftigt sich deshalb die Literatur zum Demos-Problem nicht primär mit
Kompetenzfragen.
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Demos & Populus
Da in der Vergangenheit nicht alle Mitglieder ‚des Volkes‘ wahlberechtigt waren,
ist vom Demos der Populus (Owen, 2018, S. 183) beziehungsweise die Bür-
ger:innenschaft (Bauböck, 2018, S. 46) abzugrenzen (Erman, 2021). Während all
diejenigen, die zur Teilhabe an demokratischen Entscheidungsverfahren berech-
tigt sind, Teil des Demos sind, sind all diejenigen, die zur Mitgliedschaft in der
politischen Gemeinschaft beziehungsweise zur Staatsbürger:innenschaft berech-
tigt sind, Teil des Populus. Ein klassisches und auch noch immer aktuelles
Beispiel für eine Personengruppe, die zwar Teil des Populus, aber nicht des
Demos ist, sind Kinder. So gibt es beispielsweise viele junge Menschen, welche
zwar über die deutsche Staatsbürger:innenschaft verfügen, aber nicht an Wahlen
teilnehmen dürfen, weil sie entsprechende Altersvoraussetzungen nicht erfüllen.

Neben dem Ausschluss von Kindern war in der Vergangenheit zudem der
Ausschluss von besitzlosen Mitgliedern des Populus durch ein Zensuswahlrecht
selbstverständlich und noch zu Beginn des 20. Jahrhundert nicht ungewöhnlich.
Verschiedenen Bevölkerungsgruppen wurde wiederum aufgrund ihrer Hautfarbe
kein Wahlrecht gewährt und beispielsweise fand in Südafrika erst nach Abschaf-
fung der Apartheid 1994 die erste allgemeine Wahl statt. Auch Frauen waren
lange Zeit von der demokratischen Teilhabe an der Selbstregierung des Volkes
ausgeschlossen. In Deutschland wurden Frauen erst 1918, in Lichtenstein 1984
und in einem Schweizer Kanton 1991 ins Wahlvolk inkludiert. All diese Exklu-
sionspraktiken waren auf dem Weg zum allgemeinen Wahlrecht begleitet von
politischen Kämpfen, welche von der philosophischen Literatur aufgegriffen oder
auch inspiriert wurden. So argumentierte beispielsweise Kant für die Exklusion
von Besitzlosen (Kant, 2014, §46) und Mill schrieb für die Inklusion von Frauen
(Mill, 2009 [1869].

Nun könnte man meinen, dass mit der Verwirklichung des allgemeinen
Wahlrechts gegenwärtige Demoi ausreichend inklusiv seien und es somit kei-
ner weiteren Auseinandersetzung mit der Demos-Frage bedürfe (Garner, 2017,
S. 465). Denn bis auf recht wenige Ausnahmen stellt das allgemeine Wahlrecht
eine nahezu vollständige Identität zwischen Populus und Demos her. Doch Dahl
(Robert A. Dahl, 1990 [1970], S. 46) präzisiert die Stoßrichtung seines Anliegens
und erschließt damit tatsächlich eine neue Ebene philosophischer Auseinan-
dersetzung, welche originärer Gegenstand der Literatur zum Demos-Problem
ist:

„Please take very careful notice that I do not mean to raise the familiar question of
which people among the ‘members’ or ‘citizens’ should be allowed to participate in
governing. […] No, the problem I have in mind is more fundamental and more elusive.
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[…] When we talk about raising or lowering the voting age or granting the suffrage
to women, doubtless we already have in mind a specific ‘people’, a body of ‘citizens’
that has already defined itself as an entity.“

Zwar impliziert die Begründung des allgemeinen Wahlrechts, dass nahezu alle
Menschen, also beispielsweise sowohl französische als auch deutsche Frauen,
aus den gleichen Gründen zur Wahl berechtigt sein sollten. Doch in der Regel
wurde die angenommene Selbstverständlichkeit, dass die französischen Frauen in
Frankreich und die deutschen Frauen in Deutschland wählen und entsprechend
die einen dem französischen und die anderen dem deutschen Demos angehören,
nicht hinterfragt: „[A]dvocates of democracy […] take for granted that demo-
cracy would exist in certain concrete political units“ (Dahl, 1989, S. 194). Die
Erweiterung des Wahlrechts fand also stets in einem bereits konstituierten Staat
und innerhalb eines bereits definierten Populus – etwa dem der Franzosen oder
dem der Deutschen – statt und die eigentliche Frage lautete, welche Mitglieder
des jeweils historisch gewachsenen Populus1 auch Mitglieder des Demos sein
sollten: „Historically, democracy was an inclusive ideal, contrasted to the rule
of the few (oligarchy) or one (monarchy), but the political unit in question was
always taken as a given“ (Saunders, 2011, S. 282).

Die neue Wendung der Debatte zum Demos-Problem besteht darin, dass der
historisch gewachsene Populus des modernen, territorial verfassten Nationalstaats
nicht mehr natürlicher Ausgangspunkt für die Frage ist, wer an staatlichen Ent-
scheidungsverfahren beteiligt werden sollte. Diese Frage wird somit nicht mehr
auf die Mitglieder eines historisch gewachsenen Populus eingegrenzt. Dies bedeu-
tet nicht notwendigerweise, dass diese Populi nicht Teil einer oder sogar die
Antwort auf diese Frage sein könnten. Die neue Wendung impliziert zumindest in
einem ersten Schritt nur, dass jeder substanzielle Verweis auf bestehende Populi
mit einer adäquaten Rechtfertigung versehen werden muss.

Freilich wird diese neue Wendung durch Zweifel an der Möglichkeit einer
solchen adäquaten Rechtfertigung motiviert. Es wird in Frage gestellt, ob sich
überzeugend begründen lässt, dass alle und nur die kompetenten2 Mitglieder
historisch gewachsener Populi Mitglieder des jeweiligen Demos sein sollten.

1 Damit wird nicht die These vertreten, dass der Populus jemals eine natürliche Größe dar-
gestellt hätte. Auch dessen Zusammensetzung ist Ergebnis im Kern politischer Prozesse und
war von Zeit zu Zeit Gegenstand offener politischer Konflikte und theoretischer Auseinan-
dersetzungen. Dementsprechend kann auch der Populus sinnvoller Gegenstand normativer
Analyse sein.
2 Die Relevanz von Kompetenz in diesen Fragen wird in einem späteren Abschnitt begründet.
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Denn sobald gute Gründe gefunden werden müssen, warum eine konkrete Per-
son ein Partizipationsrecht in einem konkreten Verfahren erhalten sollte, stößt
man schnell auf plausible Inklusionskriterien, die im Ergebnis nicht unbedingt zu
einem Demos führen, der mit der Menge der kompetenten Mitglieder gegebener
Populi übereinstimmt.

So gilt es erstens zu prüfen, ob tatsächlich nur die kompetenten Mitglieder
des historisch gewachsenen Populus Teil des Demos sein sollten. Beispiels-
weise bilden mittlerweile Menschen, die dauerhaft in einem Staat leben, ohne
dessen Staatsbürger:innenschaft zu besitzen, eine der größten Gruppen von Ein-
wohner:innen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind: „Rights are no longer
distributed unequally among citizens of the same country. Perversely, citizenship
itself has become the source of unequal rights among people living in the same
country“ (Beckman, 2006, S. 155). Nun nimmt beispielsweise eine Position inner-
halb der Debatte zum Demos-Problem an, dass all diejenigen, welche von einer
Entscheidung betroffen sind, sich auch an der Entscheidungsfindung beteiligen
können sollten (Goodin, 2007). Insofern auch Einwohner:innen, die nicht über die
jeweilige Staatsbürger:innenschaft verfügen, von Entscheidungen betroffen sind,
müssten auch diese in den Demos inkludiert werden (Beckman, 2006). So ist es
in manchen Fällen bereits heute Einwohner:innen ohne entsprechende Staatsbür-
ger:innenschaft möglich, an Wahlen eines anderen Staates teilzunehmen. Dies gilt
beispielsweise in der EU, in welcher alle EU-Bürger:innen an den Kommunal-
wahlen ihres Hauptwohnsitzes teilnehmen dürfen, ohne über die dortige nationale
Staatsbürger:innenschaft verfügen zu müssen.

Denkt man dieses Inklusionsprinzip nun konsequent weiter, muss man zu dem
Schluss kommen, dass alle betroffenen Personen in den jeweiligen Demos inklu-
diert werden müssen (Song, 2009). Und dies müsste unabhängig davon gesche-
hen, ob jene betroffenen Personen über die jeweilige Staatsbürger:innenschaft
verfügen. Nun lassen sich die Konsequenzen staatlicher Entscheidungen in einer
globalisierten Welt kaum auf das jeweilige Staatsterritorium begrenzen. Deshalb
müssen mitunter auch Menschen die Auswirkungen staatlicher Entscheidungen
tragen, welche weder Staatsbürger:innen dieses Staates sind noch in dessen
Territorium leben. Verschiedene Autor:innen leiten aus diesem Umstand die Not-
wendigkeit ab, auch diese Menschen in den Demos zu inkludieren (z. B. 2007;
Held, 2004).

Denkt man dieses Betroffenheitsprinzip nun auch konsequent zu Ende, gilt
es zweitens zu prüfen, ob tatsächlich alle Mitglieder des historisch gewachsenen
Populus Mitglieder des Demos sein sollten. Es stellt sich nämlich die Frage, wel-
chen Grund es für die Inklusion nicht betroffener Staatsbürger:innen geben sollte.
Tatsächlich gibt es in manchen Ländern die Praxis, Staatsbürger:innen, welche
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auf Dauer im Ausland leben, das Wahlrecht zu entziehen (Bauböck, 2018, S. 69,
2009b, S. 485). Beispielsweise verfügen zwar sogenannte Auslandsdeutsche über
die deutsche Staatsbürger:innenschaft, dürfen an den nationalen Wahlen allerdings
nur dann teilnehmen, wenn sie

„nach Vollendung ihres vierzehnten Lebensjahres mindestens drei Monate ununter-
brochen in der Bundesrepublik Deutschland eineWohnung innegehabt oder sich sonst
gewöhnlich aufgehalten haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurück-
liegt oder aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den poli-
tischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von
ihnen betroffen sind.“ (§ 12 Abs. 2 Bundeswahlgesetz)

Nun wird an dem Prinzip betroffener Interessen teils zu Recht erhebliche Kritik
geübt (Bauböck, 2018, S. 22; Miklosi, 2012; Saunders, 2011; Näsström, 2011).
Ob dieses Prinzip überzeugendes Inklusionskriterium sein kann, ist also fraglich.3

Doch der Rückgriff auf dieses Kriterium diente in den vorherigen Absätzen rein
illustrativen Zwecken und führte vor Augen, dass die konsequente Anwendung
jedenfalls dieses Kriteriums den Referenzrahmen historisch gewachsener Populi
nachhaltig in Frage stellt. Zwar unterscheiden sich die in der Debatte jeweils vor-
geschlagenen Inklusionskriterien mitunter drastisch voneinander. Doch ob sich
ein Kriterium plausibel begründen lässt, welches einen Demos vorschreibt, der
identisch mit der Gruppe der kompetenten Mitglieder des jeweils historisch
gewachsenen Populus ist, ist zumindest fraglich.

Die Ausführungen haben die Notwendigkeit einer expliziten Differenzierung
von Populus und Demos illustriert. Dies ist vor dem Hintergrund, dass die Inklu-
sion in den Demos und in den Populus jeweils Grundverschiedenes impliziert,
nicht weiter verwunderlich. Auf der einen Seite geht mit Inklusion in den Demos
die mitunter auch bloß punktuelle Verleihung von Partizipationsrechten einher.
Auf der anderen Seite impliziert die Inklusion in den Populus beziehungsweise
die Verleihung der Staatsbürger:innenschaft die in der Regel dauerhaftere Verlei-
hung eines deutlich umfassenderen Bündels von Rechten, aber auch Pflichten. So
verfügen Mitglieder des Populus qua Mitgliedschaft in der Regel über spezielle
Rechte – beispielsweise des Schutzes und der Solidarität – und über spezielle
Pflichten – beispielsweise der Wehrpflicht – gegenüber der politischen Gemein-
schaft. Zwar ist die Frage, ob eine Entkoppelung von Partizipationsrechten und
Staatsbürger:innenschaft wünschenswert ist, Gegenstand von Meinungsverschie-
denheiten (Bauböck, 2018; Bender, 2021; Song, 2009). Doch zumindest ist nicht

3 Tatsächlich zeigt die Arbeit in Abschnitt 7.2.1, dass Betroffenheit als solche kein geeignetes
Kriterium für die Inklusion in den Demos ist.
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offensichtlich, dass eine solche Entkopplung nicht wünschenswert sein kann, wes-
halb eine analytische Differenzierung jedenfalls in einem ersten Schritt notwendig
ist.

Demos & Kompetenz
All die zuvor genannten Exklusionen von Mitgliedern des Populus aus dem
Demos wurden in der Vergangenheit zumindest vordergründig durch den Ver-
weis auf vermeintlich mangelnde Kompetenz gerechtfertigt (Dahl, 1989, S. 122).
So begründete beispielsweise Kant (2014, §46) den Ausschluss von Besitzlosen
mit dem Verweis auf ihre ökonomische Abhängigkeit von dem Willen anderer,
welche ihre Fähigkeit zur Stimmgebung beeinträchtige. Mill wiederum argumen-
tiert, dass es keine überzeugenden Gründe für die Exklusion von Frauen vom
Wahlrecht gebe und bezieht dies vor allem auf die vermeintliche Inkompetenz
von Frauen, das Wahlrecht adäquat auszuüben: „Under whatever conditions, and
within whatever limits, men are admitted to the suffrage, there is not a shadow
of justification for not admitting women under the same“ (Mill, 2009 [1869],
S. 93). Auch heute noch wird die Exklusion von Kindern mit Verweis auf ihre
mangelnde Kompetenz begründet (Schrag, 2004; Wall, 2014).

Die Probleme, vor welche das Demos-Problem die Diskussion stellt, rühren
von einer erheblichen Verschiebung der relevanten Fragestellung. Historisch redu-
zierte sich die Betrachtung des Demos auf die Frage, welche Mitglieder des
Populus Teil des Demos sein sollten, und somit primär auf Kompetenzerwä-
gungen. Nun stellt sich die Frage, warum überhaupt jemand über ein Wahlrecht
verfügen sollte. Natürlich haben sich schon frühere Philosoph:innen dieser Frage-
stellung angenommen. So schreibt beispielsweise Mill (Mill, 2009 [1869], S. 92)
in der Auseinandersetzung mit der Frage des Frauenwahlrechts: „To have a voice
in choosing those by whom one is to be governed, is a means of self-protection
due to every one.“ Ohne solche oder ähnliche Annahmen ließe sich der Vor-
zug der Demokratie gegenüber der Monarchie kaum begründen. Doch für die
Zusammensetzung des Demos blieben solche Annahmen darüber hinaus histo-
risch weitestgehend folgenlos. Denn war die Demokratie einmal eingerichtet und
die Macht in die Hände ‚des Volks‘ gelegt, ging man gemeinhin schlicht davon
aus, dass mit den jeweils historisch gewachsenen Populi ein selbstverständli-
cher Bezugspunkt gegeben war und alle und nur dessen Mitglieder ein prima
facie Recht auf Teilhabe besitzen würden. Insofern dieses wiederum allein durch
Kompetenzerwägungen übertrumpft werden konnte, konzentrierte sich die Dis-
kussion auf diese. Der Gedanke, dass bei strenger Anwendung seines eigenen
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Arguments nicht nur und vielleicht sogar nicht alle kompetenten Mitglieder his-
torisch gewachsener Populi wahlberechtigt ein sollten, schien Mill und anderen
klassischen Theoretiker:innen nicht gekommen zu sein.

In der Demos-Debatte geht es nun um die Inklusionskriterien erster Ebene
und nicht um die Kompetenzkriterien zweiter Ebene. Dass nun allerdings Kom-
petenzerwägungen nicht im Mittelpunkt der Debatte zum Demos-Problem stehen,
bedeutet wiederum nicht, dass ihnen theoretisch und praktisch keine Relevanz
zukommen würde. Wie bereits ausgeführt wurde, existiert mit der Gruppe der
Kinder auch heute noch eine Bevölkerungsgruppe, welche mit Verweis auf ihre
mangelnde Kompetenz vom Wahlrecht ausgeschlossen wird. Diese Exklusion
ist nicht bloß Faktum der politischen Wirklichkeit, sondern ist darüber hinaus
Gegenstand einer lebhaften philosophischen Diskussion, in welcher nicht wenige
Autor:innen von der Rechtfertigbarkeit dieser Exklusion überzeugt sind (Lau,
2012; Wall, 2014).

Viele Beiträge der Demos-Debatte sind somit unvollständig und beantworten
die Frage, wer zur Partizipation berechtigt ist beziehungsweise Teil des Demos
sein sollte, nicht abschließend: „[T]he all affected principle alone merely defines
the ‘people’ for whom inclusion is to be considered, not how inclusive the suf-
frage ought to be in order to be considered democratic“ (Beckman, 2009, S. 37).
Beispielsweise müssten nach dem Prinzip der betroffenen Interessen zunächst
auch alle betroffenen Kinder in den Demos inkludiert werden. Wenn allerdings
Kindern aufgrund mangelnder Kompetenz das entsprechende Partizipationsrecht
vorenthalten werden soll, dann muss das Betroffenheitsprinzip um Kompetenz-
kriterien ergänzt werden. Die gilt entsprechend für die meisten in der Debatte
vorgestellten Inklusionskriterien. Dies ist kein schwerwiegendes Problem, muss
aber dennoch zur Präzisierung des Forschungsinteresses, welches der Literatur
zum Demos-Problem zugrunde liegt, festgehalten werden. Eine abschließende
Definition des Demos setzt also die Begründung sowohl primärer Inklusions- als
auch ergänzender Kompetenzkriterien voraus.4

Zusammengefasst geht es beim Demos-Problem also um die Frage, wer über
ein prima facie Partizipationsrecht an politischen Entscheidungsverfahren ver-
fügt. Dabei handelt es sich um ein prima facie Recht, insofern es mindestens
durch Kompetenzerwägungen übertrumpft werden kann. Im Zuge der Beantwor-
tung dieser Frage wird nicht oder zumindest nicht ohne ausführliche Begründung
auf eine historisch gewachsene Entität verwiesen. Insofern unterscheidet sich

4 Theoretisch wäre auch ein primäres Inklusionskriterium denkbar, welches Beteiligungs-
rechte von vornherein (auch) nach Kompetenz verteilt. In einem solchen Fall müssen offen-
kundig keine ergänzenden Kompetenzkriterien eingeführt werden. Ein solches Kriterium
wurde jedoch in der Debatte bisher aus guten Gründen nicht vorgeschlagen.
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diese Fragestellung von früheren Auseinandersetzungen mit dem Demos. Denn
zum einen waren diese auf die Frage beschränkt, welche Mitglieder eines histo-
risch gewachsenen Populus zur Teilhabe berechtigt sein sollten und zum anderen
befassten sich diese deshalb primär mit Kompetenzfragen.

4.2 Das Demos-Problem als Gegenstand der
Demokratietheorie

Nun ließe sich zugestehen, dass das Demos-Problem durchaus legitimationstheo-
retisch relevant ist, aber fragen, warum dieses Gegenstand der Demokratietheorie
sein sollte beziehungsweise sein kann.

In der Auseinandersetzung mit dieser Frage greifen viele Beiträge kritisch
auf Schumpeters ablehnende Position zurück (z. B. Abizadeh, 2012; Dahl, 1989;
Goodin, 2007). Schumpeter (2006 [1943], S. 244) argumentiert, dass auch Demo-
kratien nicht ohne Exklusion auskämen, und führt die bereits angesprochene
und in Demokratien durchaus übliche Exklusion von Kindern als Beleg an.
Schumpeter scheint anzunehmen, dass diese Exklusion nicht als undemokratisch
gelten könne.5 Denn im Weiteren argumentiert er, dass die Exklusion anderer
Personengruppen genauso so wenig wie die Exklusion von Kindern als unde-
mokratisch bezeichnet werden könne, sofern deren Exklusion ebenfalls durch
mangelnde Kompetenz begründet werde. Der entscheidende und besonders strit-
tige Punkt seiner Argumentation besteht nun in der weiteren Annahme, dass
es dem jeweiligen Volk überlassen sein sollte, Kompetenz zu definieren und
entsprechend Teilhaberechte zu verteilen. Denn Kompetenz sei „a matter of opi-
nion“ (Schumpeter, 2006 [1943], S. 244). Ohne Absurdität oder Unaufrichtigkeit
könne man, laut Schumpeter, annehmen, dass die Möglichkeit, sich selbst zu
versorgen, oder innerhalb stark religiöser Gemeinschaften ein Glaubensbekennt-
nis, innerhalb anti-feministischer Gemeinschaften das Geschlecht oder innerhalb
rassistischer Gemeinschaften ‚race‘ Kompetenzkriterium für die Teilhabe an der
demokratischen Herrschaft sei:

“The salient point, to repeat, is not what we think about any or all of these possi-
ble disabilities. The salient point is that, given appropriate views on those and similar
subjects, disqualifications on grounds of economic status, religion and sex will enter

5 In der Tat gehen viele Autor:innen davon aus, dass die Exklusion von Kindern nicht
undemokratisch sei oder sogar aus demokratietheoretischen Prinzipien selbst folge (Hyland,
1995, S. 76; Saunders, 2011, S. 288)
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into the same class with disqualifications which we all of us consider compatible with
democracy.“ (Schumpeter, 2006 [1943], S. 244)

Da also die Exklusion von Kindern gemeinhin nicht als undemokratisch gelte,
könnten auch andere Fälle von Exklusion, welche ebenfalls mit mangelnder
Kompetenz begründet würden, nicht als undemokratisch bezeichnet werden. In
Bezug auf eine mögliche Kritik der zugrunde liegenden Kriterien von Kompe-
tenz schreibt Schumpeter (2006 [1943], S. 244): „We may disapprove of them
to be sure. But if we do so we should in good logic disapprove of the theories
about the importance of property, religion, sex, race and so on, rather than call
such societies undemocratic.“ Entsprechend ist Schumpeter nicht zwangsläufig
ein Befürworter solcher Exklusionspraktiken (Goodin, 2007, S. 46). Er streitet
bloß ab, dass diese undemokratisch seien. Dies ist wiederum darin begründet,
dass sich Demokratie in Schumpeters Verständnis auf eine bestimmte Methode
politischer Entscheidungsfindung reduziert:

„Democracy is a political method, that is to say, a certain type of institutional arran-
gement for arriving at political – legislative and administrative – decisions and hence
incapable of being an end in itself, irrespective of what decisions it will produce under
given historical conditions“ (Schumpeter, 2006 [1943], S. 242).

Nun könnte man annehmen, dass eine vollständige Theorie politischer Legiti-
mität nicht identisch mit einer Theorie demokratischer Legitimität sei, sondern
weitere Elemente beispielsweise der Gerechtigkeit enthalte. Und so könnte man
beispielsweise die Exklusion von Frauen nicht als undemokratisch, aber als unge-
recht oder unfair und damit schlussendlich dennoch als illegitim erachten.6 Doch
wie bereits deutlich geworden sein dürfte, verlagert Schumpeter diese Fragen, da
sie Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten sind, vollständig in die Souverä-
nität des jeweiligen Volkes und stellt die rhetorische Frage: „Must we not leave
it to every populus to define himself?“ (Schumpeter, 2006 [1943], S. 245)7.

Oftmals werden Schumpeters Ausführungen interpretiert als würden sie sich
mit dem Demos-Problem befassen (Abizadeh, 2012, S. 877; Beckman, 2019,
S. 413; Lippert-Rasmussen & Bengtson, 2021; D. Miller, 2009, S. 202; Song,

6 Auch Miller (2009, S. 202) gesteht zu, dass es nicht offensichtlich ist, warum ausgerech-
net die Demokratietheorie für das Demos-Problem zuständig sein sollte, wenn auch andere
Werte wie Assoziationsfreiheit, nationale Selbstbestimmung oder ökonomische Effizienz
plausible Bezugspunkte sein könnten.
7 In Schumpeters Begriffsverwendung ist unter ‚Populus‘ die Gruppe der Partizipationsbe-
rechtigten, also der Demos in dem hier definierten Sinne zu verstehen.
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2012, S. 41). Bei genauerem Hinsehen beschäftigt sich Schumpeter an dieser
Stelle allerdings vielmehr mit der altbekannten Frage, welche Mitglieder einer
bereits definierten Gruppe zur Teilhabe berechtigt sein sollten.8 Wie bereits
dargelegt, unterscheidet sich diese Frage von der Fragestellung des Demos-
Problems. Es geht eben nicht um die Frage, ob beispielsweise Italiener:innen
an der Entscheidungsfindung des deutschen Staates, sondern ob Italienerinnen
an der Entscheidungsfindung des italienischen Staates beteiligt werden sollten.
Dieser Unterschied ist an dieser Stelle relevant. Denn man könnte annehmen,
dass die Demokratietheorie zwar das Demos-Problem lösen und daher begrün-
den müsse, welchen Personen ein prima facie Partizipationsrecht zukommt, die
Demokratietheorie aber keine Antwort auf die Frage bereithalten müsse, welche
dieser Personen auch tatsächlich ausreichend kompetent sind.

Allerdings ist eine solche Sichtweise nicht vereinbar mit der Position Schum-
peters. Denn wenn laut Schumpeter Demokratie allein eine bestimmte Entschei-
dungsmethode bezeichnet, dann kann auch das vorgelagerte Demos-Problem kein
originärer Gegenstand der Demokratietheorie sein. Deshalb lässt sich die These
Schumpeters, dass Grenzziehungen dem Demos überlassen sein sollten, innerhalb
seiner Position auch auf das Demos-Problem beziehen.

Die These, dass die Demokratietheorie keine Antwort auf das Demos-Problem
geben und entsprechend keine Verteilung von Partizipationsrechten als undemo-
kratisch beziehungsweise demokratisch gelten kann, hat vehemente Kritik auf
sich gezogen. So führen sowohl Goodin (2007) als auch Miller (2009) Dahls
(1989, S. 121) Kritik an Schumpeters Position an, welche im Grunde in der
Offenlegung der normativen und vor allem konzeptionellen Konsequenzen einer
solchen Position besteht. Schumpeter (2006 [1943], S. 245) selbst schreibt: „[T]he
rule of the Bolshevik party would not per se entitle us to call the Soviet Repu-
blic undemocratic. We are entitled to call it so only if the Bolshevik party
itself is managed in an undemocratic manner – as obviously it is.“ Dahl (1989,
S. 121) führt weitere Beispiele an, in welchen die Schwarze Bevölkerung in

8 Dahl wurde diesem Umstand gerecht und formulierte seine Kritik an Schumpeter in seinem
Kapitel, welches sich mit eben dieser klassischen Frage (Dahl, 1989, Kapitel 9) und gerade
nicht mit dem Demos-Problem (Dahl, 1989, Kapitel 14) beschäftigte. Diese Klarstellung ist
an dieser Stelle bedeutsam, weil Dahl selbst die Herausforderung Schumpeters zu meistern
meint, ohne davon auszugehen, dass er damit das Demos-Problem gelöst hätte. Seine Ant-
wort auf Schumpeters Position ist nämlich das folgende Inklusionskriterium, welches einen
definierten Populus voraussetzt: „The demos must include all adult members of the associa-
tion except transients and persons proved to be mentally defective“ (Dahl, 1989, S. 129). Erst
in einem späteren Kapitel beschäftigt sich Dahl mit der Frage, ob es denn eine normative
Grundlage für die Konstituierung dieser vorausgesetzten Gruppe geben könne (Dahl, 1989,
S. 193).
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den US-amerikanischen Südstaaten, in Südafrika und in Rhodesien von der Wahl
ausgeschlossen waren und argumentiert: „Surely to that extent the South was
undemocratic: undemocratic in relation to its black population.“ Zumindest an
dieser Stelle gibt Dahl allerdings keinen positiven normativen Grund an, warum
dies als undemokratisch zu gelten habe.

Doch der ohnehin interessantere Kritikpunkt ist konzeptioneller Natur: „[I]f a
demos can be a tiny group that exercises a brutal despotism over a vast subject
population, then ‘democracy’ is conceptually, morally, and empirically indistin-
guishable from autocracy“ (Dahl, 1989, S. 122). In dieser Absolutheit trifft diese
Aussage nicht zu. Denn auch Schumpeter kann mit Blick auf die jeweils ange-
wendete Entscheidungsmethode eine Unterscheidung zwischen demokratischen
und autokratischen Systemen vornehmen. Auch eine Ein-Parteien-Herrschaft
kann er als undemokratisch bezeichnen, wenn sie sich nicht der demokrati-
schen Methode bedient. Doch Dahl liegt zumindest dahingehend richtig, dass
sich innerhalb Schumpeters Position viele politische Systeme, welche aufgrund
von Exklusionspraktiken gemeinhin und eindeutig als undemokratisch beurteilt
werden, nicht mehr von ‚eigentlichen‘ Demokratien unterscheiden lassen. Auch
die Herrschaft einer Erbaristokratie müsste nach Schumpeter als demokratisch
gelten, solange nur die herrschenden Aristokrat:innen zur gemeinsamen Entschei-
dungsfindung auf die demokratische Methode zurückgreifen würden. Im Grunde
müsste dies auch auf eine autokratische Herrschaft von nur einer Person zutref-
fen, auch wenn in diesem Fall die Rede von der demokratischen Methode als
einer Methode der kollektiven Entscheidungsfindung nicht mehr allzu viel Sinn
ergibt.

Somit wäre eine adäquate Unterscheidung zwischen Demokratie und Autokra-
tie nicht möglich, wenn die Demokratietheorie keine Antwort auf die Frage nach
dem Demos geben könnte. Schon allein aus diesem Grund wäre eine spezifisch
demokratietheoretische und nicht bloß irgendeine Lösung des Demos-Problems
wünschenswert. Gleichzeitig impliziert dieser Umstand keineswegs, dass eine
solche demokratietheoretische Lösung auch möglich ist.

4.3 Das Problem des Demos-Problems

Das Demos-Problem wurde bereits in den ersten Beiträgen zur Debatte als Pro-
blem bezeichnet und dargestellt. Denn es wurde mehrfach angezweifelt, dass
die Demokratietheorie eine Antwort auf die Frage geben könne, wem prima
facie Partizipationsrechte bei Entscheidungsverfahren zustehen sollten (Lippert-
Rasmussen & Bengtson, 2021). Dahl (1989, S. 207) selbst schreibt: „[W]e cannot
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solve the problem of the proper scope and domain of democratic units from wit-
hin democratic theory.“ Whelan (1983, S. 40) kommt wiederum zum Schluss:
„[D]emocratic theory cannot itself provide any solution to disputes that may – and
historically do – arise concerning boundaries.“

Whelan (1983, S. 22) teilt Schumpeters Verständnis der Demokratie als einer
Methode kollektiver verbindlicher Entscheidungsfindung:

„In democratic theory democracy is usually offered as the exclusively legitimate
method of making binding decisions for a collectivity, yet brief reflection suffices
to show that the boundary problem is one matter of collective decision that cannot
be decided democratically. […] Democracy can be practiced for making collective
decisions once the collectivity has been defined, but democratic methods themselves
are inadequate to establish the bounds of the collectivity, whose existence democratic
theory simply presupposes.“

Auch Miller (2009, S. 204) skizziert das Problem des Demos-Problems, welches
sich ausgehend vom Standpunkt eines prozeduralen Verständnisses von Demokra-
tie ergibt: „[I]f a democratic procedure such as majority voting is used to decide
the question of who is to be included in the domain, an obviously circularity
is involved, since to use the procedure we must already know who should be
allowed to take part in operating it.“

Nun ist allerdings nicht ohne weiteres klar, warum über die Zusammensetzung
des Demos nicht demokratisch abgestimmt werden kann und warum es dabei zu
einer Zirkularität kommen sollte (Maltais et al., 2019). Aus der Annahme, „that
no demos can be created by democratic methods unless some demos already
exists“ (Maltais et al., 2019, S. 439), folgt zunächst nur, „that D2 cannot be
democratically decided unless there is another demos, D1, that can democratically
decide the composition of D2“ (Maltais et al., 2019, S. 440). Insofern in der
politischen Wirklichkeit mindestens ein Demos existiert, ist unklar, warum dieser
nicht unter Rückgriff auf die demokratische Methode über den Demos betreffende
Fragen entscheiden können sollte.

Mit dieser Einleitung bauen Maltais et al. einen Strohmann auf. Denn niemand
behauptet, dass existierende Demoi nicht unter Rückgriff auf die demokratische
Methode faktisch zu Entscheidungen über Fragen, welche den Demos betreffen,
kommen können. Dies wäre angesichts der zahlreichen empirischen Beispiele
auch absurd. Dennoch lohnt sich ihre Intervention, da sie anschließend die ent-
scheidende Prämisse der vermeintlichen Problemdiagnose auf den Punkt bringt.
Diese Prämisse besteht zum einen in der Annahme, dass nur demokratische Ent-
scheidungen Ursprung von Legitimität sein können. Zum anderen geht sie von
der Annahme aus, dass Entscheidungen nur dann demokratisch legitim sind, wenn



50 4 Theoretischer Hintergrund: Demos-Problem

der Demos, welcher die Entscheidung trifft, auch legitim ist: „[I]t is only demo-
cratic decision that can confer legitimacy, while legitimate democratic decision
can only take place when there already is a democratically legitimate people“
(Maltais et al., 2019, S. 444).9

Dies stellt streng genommen weniger eine Zirkularität dar, sondern führt
vielmehr in einen infiniten Regress (Erman, 2021; Bauböck, 2009a). Denn die
Legitimität der Entscheidung von D1 über die Zusammensetzung von D2 hängt
unter anderem von der Legitimität von D1 ab. Diese hängt wiederum von der
Frage ab, ob D1 Ergebnis einer demokratisch legitimen Entscheidung ist, was
wiederum die Legitimität von D0 in Frage stellt und so weiter. Eine andere
Beschreibung dieser Prämisse liefern Lippert-Rasmussen und Bengtson (2021):

„[A] decision is democratic only if it is the outcome of a democratic decision process,
the rules of which – including the rules delimiting the demos – have been democra-
tically decided in favour, and that these rules in turn have been adopted through a
democratic decision, and so on and so forth.“

Es ist also das rein prozedurale Verständnis demokratischer Legitimität, welche
eine demokratietheoretische Lösung des Demos-Problems verunmöglicht.

Nun ist allerdings mehr als fraglich, ob eine rein prozedurale Konzeption
demokratischer Legitimität überzeugen kann. Erstens führt diese Position zu
weiteren kontraintuitiven Konsequenzen, welche den Konsequenzen von Schum-
peters Position sehr ähnlich sind (Beckman, 2019, S. 417; Maltais et al., 2019,
S. 447). Man nehme an, dass ein legitimer Demos existieren würde. Nun kommt
es zu einer demokratischen Abstimmung, welche den Vorschlag, Frauen vom
Wahlrecht auszuschließen, zum Gegenstand hat. Man nehme weiterhin an, dass
der Demos dem Vorschlag mehrheitlich zustimmt und Frauen somit ab sofort
von allen weiteren Entscheidungen ausgeschlossen sind. Insofern diese Entschei-
dung Resultat einer demokratischen Entscheidung eines legitimen Demos ist,
wäre eine Ablehnung dieser Entscheidung inkonsistent mit einer rein prozedu-
ralen Legitimitätskonzeption. Dies trifft selbst dann zu, wenn sich die Meinung
des ursprünglichen Demos wandelt, ein neuer Vorschlag für die Inklusion von
Frauen eingebracht wird und die wahlberechtigten Männer diesen dennoch mehr-
heitlich ablehnen. Möchte man die Exklusion von Frauen in dem skizzierten
Beispiel kritisieren, ist dies nur mit Rückgriff auf prozedurunabhängige Maßstäbe
möglich.

9 Die zweite Annahme unterscheidet die prozedurale Variante des Demos-Problems von der
Position Schumpeters, welcher der ersten Annahme zustimmen würde.
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Wie im zuletzt angeführten Zitat von Lippert-Rasmussen und Bengtson (2021)
deutlich geworden sein dürfte, beschränkt sich diese Problematik zweitens nicht
allein auf die Demos-Frage, sondern stellt sich auch in Bezug auf die demo-
kratische Methode selbst (Beckman, 2019, S. 426). Zumindest stellt sich die
Frage, warum die demokratische Methode Legitimität beanspruchen kann. Ent-
weder kann ihre Legitimität ebenfalls nur prozedural begründet werden oder
es können prozedurunabhängige Gründe für ihre Legitimität angeführt werden.
Der erste Fall führt auch hier in einen infiniten Regress. Im zweiten Fall muss
zumindest angemerkt werden, dass es sich dann nicht mehr um eine rein pro-
zedurale Konzeption handelt. Zudem provoziert dieser Fall die Frage, warum
nicht auch prozedurunabhängige Gründe für die Legitimität einer bestimmten
Zusammensetzung des Demos angeführt werden können.

Drittens ist die Rede von der demokratischen Methode ohnehin ohne den
Rückgriff auf prozedurunabhängige Gründe unterdeterminiert (Erman, 2021,
S. 6). Zum einen kann nur ein solcher Rückgriff die Annahme begründen, dass
die demokratische Methode und nicht etwa eine autokratische Methode kol-
lektiver Entscheidungsfindung verwendet werden sollte. Zum anderen gibt es
nicht ‚die‘ demokratische Methode, weshalb es prozedurunabhängiger Gründe
bedarf, um die für den jeweiligen Kontext passende Ausgestaltung der demo-
kratischen Methode begründen zu können: „This conflates democratic theory, as
a set of normative ideals, with democratic method, as a procedure or procedu-
res that reflect these ideals“ (Miller 2009, S. 204). Wenn aber ein Rückgriff auf
prozedurunabhängige Gründe unvermeidlich ist, stellt sich die Frage, ob diese
Gründe nicht auch einen Einfluss auf die Beantwortung der Demos-Frage haben:
„[W]hatever argument you advance for why there should be democracy will
involve some limits on the types of exclusions and inclusions to the demos that
can be justified“ (Maltais et al., 2019, S. 450). Dies scheint prima facie auch
auf Schumpeters instrumentelle Rechtfertigung zuzutreffen, welche den Wert der
demokratischen Methode in der Wahl und vor allem Abwahl politischer Eliten
verortet (Lippert-Rasmussen & Bengtson, 2021, S. 9): „In that view, the demos
should be constituted in such a way that this function is safeguarded or even
optimized.“

Viertens negiert eine rein prozedurale Konzeption demokratischer Legitimität
aufgrund des soeben skizzierten Regress-Problems sowohl in Bezug auf die Frage
nach dem Demos als auch in Bezug auf die Entscheidungsmethode bereits auf
logischer Ebene die Möglichkeit, dass Entscheidungen vollständig demokratisch
legitim sein können (Lippert-Rasmussen & Bengtson, 2021).

Eine Mehrheit der Beiträge zum Demos-Problem lehnt daher eine rein pro-
zedurale Legitimitätskonzeption ab: „The legitimacy of democratic procedures
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does not depend on them being decided upon but on them being called for
by normative considerations“ (Beckman 2019, S. 427). Darüber hinaus wird in
den meisten Beiträgen davon ausgegangen, dass innerhalb der Demokratietheorie
prozedurunabhängige Gründe existieren, welche der legitimen Zusammensetzung
des Demos zumindest Grenzen setzen und somit eine Unterscheidung zwischen
Demokratie und Autokratie zulassen: „[A] decision can be democratic even if
it is not the outcome of a democratic decision process whose rules – inclu-
ding the rules delimiting the demos – were democratically decided in favour“
(Lippert-Rasmussen & Bengtson, 2021, S. 9).10

Ob sich nun allein aus der Demokratietheorie für jeden konkreten Einzel-
fall eine abschließende Antwort ableiten lässt, ist wiederum eine andere Frage.
So lässt beispielsweise Dahls bereits zitierte Aussage, dass die Demokratie-
theorie das Demos-Problem nicht lösen könne, die Möglichkeit offen, dass
die Demokratietheorie nichtsdestotrotz etwas zur Lösung beitragen kann. Und
so schlägt Dahl (89, S. 207) kurz darauf selbst Kriterien zur Beurteilung
der Legitimität der Zusammensetzung des Demos vor und resümiert: „[S]ome
alternative units are better than others“ (Dahl 89, S. 209). Beckman (2019,
S. 422) wiederum argumentiert, dass zumindest in Fällen von vagen Prinzipien
und vernünftigen Meinungsverschiedenheiten demokratische Inklusionsprinzipien
keine abschließende Antwort geben könnten und somit manche Zusammen-
setzung des Demos weder verboten noch geboten, sondern zulässig seien. In
solchen Fällen sei der Rückgriff auf die demokratische Methode kollektiver Ent-
scheidungsfindung zur Klärung von Demos-Fragen unproblematisch oder sogar
notwendig.

Ob diese und andere Limitierungen der Demokratietheorie allerdings zwangs-
läufig in ein Demos-Problem münden, ist unplausibel (Lippert-Rasmussen &
Bengtson, 2021). Für die Demokratietheorie wäre, wie zuvor ausgeführt wurde,
die Frage nach dem Demos ein Problem, wenn eine adäquate Unterschei-
dung zwischen Demokratie und Autokratie nicht mehr möglich wäre. Doch
auch wenn Dahl und Beckman von der Unvollständigkeit demokratischer Inklu-
sionsprinzipien ausgehen, schließen sie zugleich aus demokratietheoretischen

10 Dass die Werte, Prinzipien und Ideale, welcher der Idee der Demokratie zugrunde liegen,
tatsächlich ausreichende Ressourcen für die Beantwortung der Demos-Frage bieten, wird
von Vertreter:innen der wertorientierten Version des Demos-Problems bestritten (Lippert-
Rasmussen & Bengtson, 2021). So beschäftigt sich beispielsweise Whelan (1983) mit ver-
schiedenen Inklusionskriterien, von welchen zumindest einige und unter anderem das all-
affected interests principle ihren Ursprung in demokratietheoretischen Überlegungen haben.
Dabei meint er nachweisen zu können, dass auch diese keine Hilfe bei der Lösung des
Demos-Problems bieten würden.
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Gründen einige Zusammensetzungen des Demos aus. Entsprechend ist zumin-
dest unklar, warum die Unvollständigkeit demokratischer Inklusionsprinzipien zu
einem genuinen Problem werden sollte. Gleichzeitig lässt sich eine abschließende
Antwort nur in Ansehung einer konkreten demokratietheoretischen Position
geben.

4.4 Inklusionskriterien

Um nun die Frage zu beantworten, wie der Demos zusammengesetzt sein sollte,
müssen offenkundig Kriterien zur Vergabe von Partizipationsrechten erarbeitet
werden.

Bei der Grenzziehung im Zuge der Festlegung der Zusammensetzung des
Demos kann es, wie im Grunde bei jeder Grenzziehung, zu zwei Phänomenen
kommen: Dem der Über-Exklusivität und dem der Über-Inklusivität (Goodin,
2007). Über-Exklusivität bezieht sich im Kontext des Demos auf den Umstand,
dass Personen der Zugang zur Teilhabe verweigert wird, obwohl ihnen dieser
eigentlich gewährt werden sollte. Über-Inklusivität hingegen liegt dann vor, wenn
Personen der Zugang zur Teilhabe gewährt wird, obwohl ihnen dieser eigent-
lich nicht zusteht. Anders formuliert: Ein Demos ist dann über-exklusiv, wenn
Personen, die das vom jeweiligen Inklusionskriterium vorgeschriebene Merkmal
aufweisen, ausgeschlossen werden. Ein Demos ist dann über-inklusiv, wenn Per-
sonen, welche das vom jeweiligen Inklusionskriterium vorgeschriebene Merkmal
nicht aufweisen, Teil des Demos sind. Ein Kriterium wiederum ist dann über-
exklusiv, wenn es Personen den Zugang zur Teilhabe vorenthält, obwohl ihnen
dieser gewährt werden sollte. Ein Kriterium ist dann über-inklusiv, wenn es Perso-
nen den Zugang zur Teilhabe gewährt, obwohl ihnen dieser nicht gewährt werden
sollte.

Beiden Urteilen liegt somit ein Vergleich zugrunde. So kann ein faktisch kon-
stituierter Demos nur relativ zu einem Kriterium, welches eine andere Verteilung
impliziert, über-exklusiv oder -inklusiv sein. In der Debatte zum Demos-Problem,
in welcher primär um die richtigen Kriterien gestritten wird, wird oftmals
bestimmten Kriterien Über-Inklusivität oder Über-Exklusivität vorgeworfen. Auch
diese Urteile sind offensichtlich erst auf Basis impliziter Annahmen oder anderer
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explizit gemachter Kriterien, welche einen anderen Demos vorsehen als die kriti-
sierten Kriterien, möglich. Ziel der meisten Beiträge zum Demos-Problem ist die
Definition von Kriterien, welche weder über-inklusiv noch über-exklusiv sind.11

Im Weiteren werden die in der Debatte prominent diskutierten Inklusionskri-
terien kurz skizziert. Das Kriterium, welches seit Robert Dahl am ausführlichsten
diskutiert wird, ist das sogenannte all-affected-interests principle: „[J]eder, der
von den Entscheidungen einer Regierung betroffen ist, sollte das Recht haben,
in dieser Regierung mitzubestimmen“ (Dahl, 1975, S. 56). Für Goodin (2007)
referieren auch Kategorien wie die einer gemeinsamen Geschichte, einer geteil-
ten Nationalität und eines gemeinsamen Territoriums als bloße Heuristiken auf
das eigentlich relevante Kriterium der Betroffenheit. Prinzipiell sind sehr ver-
schiedene Varianten und Formulierungen dieses Prinzips denkbar. Aus der Sicht
dieser Position ist die Frage nach dem Demos von legitimationstheoretischer
Relevanz, weil sich die mit staatlichen Entscheidungen einhergehenden Ein-
griffe in die Interessen der Betroffenen, nur durch deren Beteiligung an der
Entscheidungsfindung legitimieren lassen.

Das sogenannte subject-to-coercion principle (ASCP) ist in gewisser Weise
etwas enger gefasst und zieht allein die Betroffenheit von staatlichem Zwang als
Kriterium der Vergabe von Teilhaberechten heran. Eine klassische Argumentation
findet sich bei Abizadeh (2008, S. 45): „[A] democratic theory of popular sover-
eignty requires that the coercive exercise of political power be democratically
justified to all those over whom it is exercised, that is, justification is owed to all
those subject to state coercion“. Abizadeh (2008, S. 39) stellt fest, dass staatliche
Herrschaft letztlich von Zwang gestützt wird und dass dieser Zwang die indivi-
duelle Autonomie, der dem Zwang unterworfenen Personen verletzt. Die Frage
nach dem Demos ist hier von legitimationstheoretischer Relevanz, weil sich der
staatliche Zwang nur durch die Beteiligung der unterworfenen Personen an der
Entscheidung legitimieren lässt.

Neben diesen beiden prominentesten Prinzipien tauchen in der mittlerweile
recht ausführlichen Debatte weitere Kriterien der Grenzziehung auf. Beispiels-
weise argumentiert Bauböck (2018, S. 20), dass die Frage nach dem Demos
wesentlich eine Frage politischer Mitgliedschaft sei und dass all diejenigen,
„who have a legitimate stake in participating in the self-government of a par-
ticular polity have a democratic claim to be recognized as citizens“. Arrhenius
(2005, S. 23) verweist auf eine Spielart der Demokratietheorie, welche auf den

11 Der weit rezipierte Beitrag von Goodin (2007) argumentiert zwar, dass Über-Inklusivität
im Kontext seines vorgeschlagenen Inklusionskriteriums kein Problem darstelle. Doch kann
dies nicht überzeugen (Dietrich und Seim, 2021; Saunders, 2011).
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epistemischen Wert der Demokratie setzt und sich bezüglich der Lösung des
Demos-Problems an der epistemischen Qualität von Entscheidungen orientiert.
Für Cabrera (2014) sind demokratische Prozeduren von instrumentellem Wert, da
sie individuelle Recht schützen und fördern. Davon ausgehend fordert er, dass die
Grenzen des Demos nach dem Kriterium des maximalen Schutzes individueller
Rechte gezogen werden.

4.5 Kontextsensitivität

Zum Abschluss der Auseinandersetzung mit der Demos-Debatte wird sich mit
der Möglichkeit beschäftigt, dass die allgemeine Inklusionsfrage und die spezielle
Demos-Frage kontextsensitiv sein könnten. Erstere fragt allgemein, wer inkludiert
beziehungsweise beteiligt werden sollte. Diese sehr allgemeine Frage muss offen-
kundig auf den jeweiligen Kontext angepasst werden, insofern angegeben werden
muss, an was beteiligt beziehungsweise in was inkludiert werden sollte. So stellt
die Demos-Frage eine mögliche Spezifikation der allgemeinen Inklusionsfrage.
Denn sie fragt danach, wer in den Demos inkludiert beziehungsweise an verbind-
lichen Entscheidungsverfahren beteiligt werden sollte. Auch die Frage nach dem
Populus ist eine weitere mögliche Spezifikation der allgemeinen Inklusionsfrage,
insofern sie danach fragt, wer in die Gruppe der Staatsbürger:innen inkludiert
werden sollte.

Nun liegt ‚Kontextsensitivität‘ im Sinne der vorliegenden Arbeit genau dann
vor, wenn die jeweilige Frage in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich
beantwortet werden muss. Die allgemeine Inklusionsfrage, wer inkludiert bezie-
hungsweise beteiligt werden sollte, ist kontextsensitiv, insofern die Frage in
verschiedenen Kontexten unterschiedlich beantwortet werden muss. Dies wurde
zuvor bereits hinsichtlich der Differenzierung von Populus und Demos angedeu-
tet. Denn die Inklusion impliziert jeweils recht Unterschiedliches. Deshalb ist
es nicht unwahrscheinlich, dass die Staatsbürger:innenschaft einerseits und das
Recht auf Teilhabe an verbindlichen Entscheidungsverfahren andererseits unter-
schiedlich verteilt werden müssen. Der Umstand, dass Kinder faktisch zwar über
die Staatsbürger:innenschaft verfügen, aber von verbindlichen Entscheidungsver-
fahren exkludiert werden, ist Indiz für eine solche Unterscheidung.

Ein Beispiel für eine philosophische Position, die eine solche Kontextsensi-
tivität der Inklusionsfrage ins Zentrum rückt, findet sich bei Bauböck (2018).
Erstens schlägt er das all-citizens-stakeholder principle (ACSP) als Kriterium
für die Inklusion in den Demos vor: „All whose individual autonomy and well-
being depend on the collective self-government and flourishing of a polity have
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a claim to citizenship in that polity“ (Bauböck, 2018, S. 49). Zweitens argu-
mentiert er allerdings dafür, dass die Gruppe derjenigen, deren Interessen durch
Entscheidungsträger:innen berücksichtigt werden müssen, gemäß des all-affected
interests principle (AAIP) zusammengesetzt sein sollte. Drittens und zuletzt ist
ihm zufolge das all-subject-to-coercion principle (ASCP) das geeignete Kriterium
zur Inklusion in die Gruppe derjenigen, die ein Recht auf den Schutz gleicher
Rechte und Freiheiten angesichts staatlichen Zwangs haben. Die Kontextsensiti-
vität der Frage, wer Teil der jeweiligen Gruppen sein sollte, ergibt sich innerhalb
dieser Position aus dem Umstand, dass die Mitgliedschaft in den jeweiligen Grup-
pen grundlegend Verschiedenes und vor allem die Zuerkennung unterschiedlicher
Rechte impliziert.

Neben dieser nicht weiter verwunderlichen Kontextsensitivität der allgemeinen
Inklusionsfrage wird innerhalb der Debatte manchmal auch eine Kontextsensitivi-
tät der speziellen Demos-Frage behauptet. Damit ist gemeint, dass die Frage, wer
an verbindlichen Entscheidungsverfahren beteiligt werden sollte, je nach Kontext
unterschiedlich beantwortet werden muss. Auch hier ist Bauböcks (2018) Posi-
tion aufgrund einer zweiten Kontextsensitivität ein einschlägiges Beispiel. Zwar
schlägt Bauböck über verschiedene Kontexte hinweg das all-citizens-stakeholder
principle (ACSP) als Inklusionskriterium für den Demos vor. Doch er argu-
mentiert, dass sich der Mitgliedschaftscharakter in den jeweiligen Kontexten
unterscheide und somit das ACSP jeweils spezifiziert werden müsse. Letztlich
vertritt Bauböck die These, dass für die Mitgliedschaft in unabhängigen Staaten
das Geburtsrecht, für die Mitgliedschaft in lokalen Gemeinschaften der Wohnsitz
und für die Mitgliedschaft in Verbünden mehrerer politischer Gemeinschaften die
derivative Mitgliedschaft geeignete Spezifikationen darstellen würden.

Auch Owen (2018) schlägt einen kontextsensitiven Ansatz vor. In seiner
Auseinandersetzung mit Bauböcks (2018, S. 69) Vorschlag, Emigrant:innen der
zweiten Generation vom Demos auszuschließen, unterscheidet er zwischen ein-
facher Gesetzgebung und Entscheidungen in Verfassungsfragen. Parallel dazu
unterscheidet er zwischen einem legislativen Demos einerseits und einem kon-
stitutionellen Demos andererseits. Insofern Verfassungsentscheidungen die fun-
damentalen Grundsätze der jeweiligen politischen Gemeinschaft und damit auch
die politische Bedeutung des Mitgliedschaftsstatus gestalten würden, seien alle
und nur die Mitglieder beziehungsweise Staatsbürger:innen Teil des konstitu-
tionellen Demos. Deshalb sind nach Owen auch Emigrant:innen der zweiten
Generation selbst dann Teil des konstitutionellen Demos, wenn Gründe gegen ihre
Inklusion in den legislativen Demos sprechen sollten. Entsprechend sei das all-
citizens-stakeholder principle (ACSP) ein geeignetes Inklusionskriterium für den
konstitutionellen Demos. Die gewöhnliche Gesetzgebung wiederum habe allein
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das Verhältnis derjenigen Personen zum Gegenstand, die politischer Autorität
und/oder territorialer Jurisdiktion unterliegen. In Abgrenzung zu Bauböck hält
Owen deshalb eine Variante des all-subject-to-coercion principle (ASCP) für das
geeignete Inklusionskriterium für legislative Demoi.

In Hinblick auf die Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit, wer an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte, sind die Ausführungen in
zweierlei Hinsicht von Relevanz. Erstens stellt sich die Frage, ob die Forschungs-
frage, wer an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte, identisch
mit der Demos-Frage ist. Wie im Weiteren gezeigt wird, ist dies nicht der Fall.
Denn bei Bürger:innenbeteiligungsverfahren sollten zwar primär der Demos, aber
darüber hinaus auch weitere Gruppen beteiligt werden. Da sich damit aber auch
im Kontext der Bürger:innenbeteiligungsverfahren die Demos-Frage stellt, ist
zweitens zu klären, ob möglicherweise die Demos-Frage im Kontext von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren anders beantwortet werden muss als in anderen
Kontexten.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Inter-
national Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche
die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem
Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle
ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben,
ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen eben-
falls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts
anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Com-
mons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt
ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des
jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Bürger:innenbeteiligungsverfahren

Die vorliegende Arbeit würde recht schnell zu einem Ende kommen,
wenn die Frage, wer beteiligt werden sollte, im Kontext von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren genauso beantwortet werden könnte wie im Kon-
text von verbindlichen Entscheidungsverfahren. Denn in diesem Fall könnte
man die Literatur zur Demos-Frage analog auf Bürger:innenbeteiligungsverfahren
anwenden. Die Ausführungen zur Kontextsensitivität von Inklusionsfragen haben
jedoch die Möglichkeit etabliert, dass die Frage, wer beteiligt werden sollte, in
unterschiedlichen Kontexten verschieden beantwortet werden muss. Dementspre-
chend gilt es zu klären, ob die Frage, wer an Bürger:innenbeteiligungsverfahren
beteiligt werden sollte, anders beantwortet werden muss als die Frage, wer an
verbindlichen Entscheidungsverfahren beteiligt werden muss. Zuvor wurde ange-
deutet, dass beispielsweise die Inklusion in den Demos einerseits und in den
Populus andererseits verschiedenen Kriterien zu folgen hat, weil die Inklusion
jeweils Unterschiedliches impliziert. Dementsprechend ist die Frage, ob die Inklu-
sion in den Demos und die Inklusion in Bürger:innenbeteiligungsverfahren das
Gleiche impliziert, Gegenstand des vorliegenden Kapitels.

Dazu wird zunächst herausgearbeitet, dass sich die klassische Demos-Debatte
mit formal verbindlichen Entscheidungsverfahren und die Forschungsfrage mit
formal unverbindlichen Konsultationsverfahren beschäftigt. Deshalb unterschei-
den sich die jeweiligen Inklusionsfragen voneinander. Um in späteren Kapiteln
die Forschungsfrage beantworten zu können, muss daher zunächst die im Kon-
text der Bürger:innenbeteiligungsverfahren relevante Inklusionsfrage spezifiziert
werden. Allerdings reicht der Verweis auf die zuvor herausgestellte formale
Unverbindlichkeit der Verfahren nicht aus, um zu einer ausreichend spezifizierten
Inklusionsfrage zu gelangen (siehe Abschnitt 5.1). Deshalb wird im Anschluss
die primäre Zielsetzung der Beteiligungsverfahren herausgearbeitet. Auf dieser
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Basis kann die Inklusion der primär zu beteiligenden Gruppe begründet werden
(siehe Abschnitt 5.2).

Die später zu erfolgende Argumentation für die Beteiligung sekundärer Grup-
pen baut maßgeblich auf der These auf, dass in manchen Fällen Abweichungen
von den Beteiligungsergebnisse nicht nur formal möglich, sondern auch legiti-
mationstheoretisch zulässig oder sogar gefordert sind. Diese Auseinandersetzung
mit der Frage nach der legitimationstheoretischen Verbindlichkeit der Beteili-
gungsergebnisse trägt ebenfalls zu einem verbesserten Verständnis der Rolle von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren im Gesamtgefüge staatlicher Entscheidungs-
findung bei und ist daher Gegenstand des vorliegenden Kapitels zum Kontext der
Verfahren (siehe Abschnitt 5.3).

Zum Abschluss des Kapitels wird zudem plausibilisiert, dass ein gewisser Ein-
fluss von Bürger:innenbeteiligungsverfahren auf die Entscheidungsfindung von
Repräsentant:innen nicht nur legitimationstheoretisch gesollt ist, sondern oftmals
auch de facto vorliegt. Dies verwurzelt die bisherigen Ausführungen in der poli-
tischen Realität und bereitet zudem ein Argument im Kontext der Beteiligung
sekundärer Gruppen vor (siehe Abschnitt 5.4).

5.1 Die formale Unverbindlichkeit der Verfahren

Die Debatte zum sogenannten Demos-Problem beschäftigt sich, wie zuvor schon
deutlich geworden sein dürfte, mit der Inklusion in verbindliche Entscheidungs-
verfahren. Dies wird bereits in vielen Formulierungen der Ausgangsfrage im
Wortlaut deutlich: „[W]ho exactly it is that is to be making those decisions in
that democratic way“ (Goodin, 2007, S. 40). Wenn nicht direkt im Wortlaut nach
der Teilhabe an Entscheidungen gefragt wird, so wird dennoch die Teilhabe an
der Regierung zur Debatte gestellt: „[W]ho should be entitled to participate in the
government of a democratic association?“ (Robert A. Dahl, 1990 [1970], S. 46).
Und auch Whelan geht es letztlich stets um die Teilhabe an der Selbstregierung
des Demos (Whelan, 1983, S. 13).

Betrachtet man die vorgeschlagenen Inklusionskriterien, kommt man zum
gleichen Ergebnis. So beruhen zum einen sowohl das all-affected interests prin-
ciple als auch das all-subject-to-coercion principle auf der Überlegung, dass es
gerade die Konsequenzen verbindlicher Entscheidungen sind, welche maßgeb-
liches Merkmal zur Inklusion in den entscheidungsbefugten Demos darstellen.
Zum anderen und vor allem schreiben beide Prinzipien die Inklusion in den
Demos vor, welcher zur Selbstregierung beziehungsweise zu verbindlichen Ent-
scheidungen befugt ist. So formuliert beispielsweise Dahl (1990 [1970], S. 49)
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das all-affected interests principle wie folgt: „Everyone who is affected by the
decisions of a government should have the right to participate in that govern-
ment“. Erman (2021, S. 9) wiederum formuliert das all-subject-to-coercion
principle folgendermaßen: „[A]ll and only those who are de facto systematically
and over time subjected to coercive decisions should have an influence in the
decision making about the overarching societal goals and aims shaped by these
decisions.“

Bei Bürger:innenbeteiligungsverfahren handelt es sich nun allerdings gerade
nicht um verbindliche Entscheidungs-, sondern um unverbindliche Konsultations-
verfahren. Das bedeutet, dass dem Demos des Bürger:innenbeteiligungsverfahrens
keine Entscheidungskompetenz zukommt, sondern diese beim repräsentativen
Organ verbleibt. Die Beteiligungsergebnisse sind also formal unverbindlich, inso-
fern das repräsentative Organ hinsichtlich der Frage, ob es jene Ergebnisse
umsetzt, formal völlig frei ist. Es kann sich dementsprechend sowohl für eine
vollständige Missachtung als auch für eine vollständige Umsetzung entscheiden.

So findet sich in allen kommunalen Leitlinien zur Bürger:innenbeteiligung
der Hinweis, dass die Ergebnisse für die Gemeindevertretung nicht bindend sind
(Flensburg, 2015, S. 7; Heidelberg, 2015, S. 7; Köln, 2020, S. 4; Mannheim,
2019, S. 12). Verschiedentlich wird in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass
die informelle Bürger:innenbeteiligung nicht die Entscheidungskompetenz des
repräsentativen Organs ersetzt (Falkensee, 2018, S. 2; Stuttgart, 2017, S. 7). Dies
wird in einigen Leitlinien durch den expliziten Verweis auf den repräsentativ-
demokratischen Charakter des politischen Systems begründet. So liest man in
den Leitlinien von Karlsruhe (2012, S. 2): „Das Ziel von Beteiligungsverfah-
ren ist nicht und kann auch nicht sein, Entscheidungen von der politischen
Ebene auf andere Ebenen – z. B. den Souverän – zu übertragen. Vielmehr muss
das repräsentative System unangetastet bleiben.“ Auch in den Leitlinien Freu-
denstadts (2019, S. 3) wird betont, dass „[i]n einer repräsentativen Demokratie
[…] letztendlich die gewählten Gremien legitimiert [sind,] am Ende eines Betei-
ligungsprozesses zu entscheiden.“ Auch die verabschiedeten Leitlinien selbst
greifen, so die Formulierung in Leipzig (2012, S. 1), „an keiner Stelle explizit in
die Entscheidungsmechanismen der repräsentativen Demokratie ein.“

Dabei handelt es sich weniger um eine politische Positionierung als vielmehr
eine rechtliche Klarstellung. Dies zeigt sich zum einen in verschiedentlichen
Verweisen auf die jeweilige Kommunalverfassung (Görlitz, 2017, S. 3; Witten,
2016, S. 3) und gesetzliche Vorgaben (Heilbronn, 2018, S. 3). Zum anderen wird
zur Abgrenzung manchmal auf den Bürgerentscheid als das direktdemokratische
beziehungsweise das verbindliche Beteiligungsinstrument verwiesen (Heilbronn,
2018, S. 3; Witten, 2016, S. 3). In den Bonner (2014, S. 8) Leitlinien wird die
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Kombination von Bürger:innenbeteiligung und direkter Demokratie sogar emp-
fohlen. Letztlich kommt der gewählten Gemeindevertretung, wie zuvor gezeigt,
auch gar nicht die Kompetenz zu, neue direktdemokratische Instrumente ein-
zuführen. Dementsprechend stellen die Formulierungen zur Unverbindlichkeit
der Verfahren Hinweise auf gesetzliche Vorgaben anderer Organe dar. Für die
kommunale Ebene könnte allein der Landesgesetzgeber durch eine Änderung
der Gemeindeordnung die Einführung weiterer verbindlicher beziehungsweise
direktdemokratischer Beteiligungsverfahren beschließen.

Trotz der Betonung der Unverbindlichkeit der Ergebnisse werden in vielen
Leitlinien verschiedene Pflichten formuliert, die sich auf den Umgang mit den
Ergebnissen beziehen. Zum einen werden unterschiedliche Befassungspflichten
formuliert. So haben sich die Entscheidungsträger:innen in einer minimalen For-
mulierung mit den Beteiligungsergebnisse auseinanderzusetzen (z. B. Rostock,
2019). Diese Auseinandersetzung wird in anderen Leitlinien spezifiziert, insofern
sie beispielsweise mal verlässlich (Darmstadt, 2015, S. 11; Köln, 2020, S. 4) und
mal intensiv (Bonn, 2014, S. 11; Detmold, 2018, S. 12) zu sein hat. Laut den
Leitlinien von Berlin-Mitte (2017, S. 16) sollen die Entscheidungsträger:innen
die Beteiligungsergebnisse ernst nehmen und in ihren Entscheidungsprozess ein-
fließen lassen. Neben solchen eher vagen und allgemeinen Formulierungen wer-
den manchmal konkretere Befassungspflichten formuliert. So sind beispielsweise
in Bonn (2014, S. 19) die Beteiligungsergebnisse der jeweiligen Beschluss-
vorlage beizufügen. Sowohl in Wiesbaden (2016, S. 1) als auch in Wolfsburg
(2015, S. 17) ist die Politik wiederum verpflichtet, die Ergebnisse in öffentlichen
Sitzungen zu diskutieren.

Zum anderen werden auch Rechenschaftspflichten formuliert. So hat beispiels-
weise laut den Konstanzer (2016, S. 11) Leitlinien „[i]m Entscheidungsbereich
des Gemeinderats […] eine Rückmeldung über die Berücksichtigung der Ergeb-
nisse der Bürgerbeteiligung im Rahmen der öffentlichen Protokolle über die
Sitzungen des Gemeinderats beziehungsweise seiner Ausschüsse“ zu erfolgen. In
vielen Leitlinien wird vor allem auf den Fall einer abweichenden Entscheidung
eingegangen: „Wenn die Entscheidung vom Ergebnis des Beteiligungsprozesses,
welches in der Beteiligung sichtbar geworden ist, abweicht, werden die Gründe
explizit erläutert.“ (Berlin-Mitte, 2017, S. 16; siehe auch Ditzingen, S. 2; Flens-
burg, 2015, S. 7; Kiel, 2018, S. 7; Kressbronn, 2021, S. 11; Marburg, 2018,
S. 8). All diese Pflichten berühren allerdings in keiner Weise die Unverbindlich-
keit der Ergebnisse, insofern sie die Entscheidungsträger:innen nicht zu einem
bestimmten inhaltlichen Umgang mit den Ergebnissen verpflichten.
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Vor diesem Hintergrund dürfte offensichtlich sein, dass unverbindliche Konsul-
tationsverfahren und verbindliche Entscheidungsverfahren streng zu unterschei-
den sind. Dies betrifft auch die jeweils relevante Inklusionsfrage. In dem einen
Fall lautet die relevante Frage, wer an einem verbindlichen Entscheidungsver-
fahren beteiligt werden sollte, und in dem anderen Fall ist man mit der Frage
konfrontiert, wer an einem unverbindlichen Konsultationsverfahren beteiligt wer-
den sollte. Ob diese Fragen jedoch auch jeweils unterschiedlich beantwortet
werden müssen, ist an dieser Stelle der Arbeit noch offen.

Nun stellt sich die Frage, ob sich aus der formalen Unverbindlichkeit der
Verfahren eine ausreichende Spezifizierung der Inklusionsfrage ergibt. Ausrei-
chend wäre diese Spezifizierung im Rahmen der vorliegenden Arbeit, wenn
sie eine geeignete Grundlage für die Beantwortung der Frage, wer an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte, darstellen würde.

Im Kontext der klassischen Debatte zum Demos-Problem ist die Inklusions-
frage mit der Feststellung, dass es sich um ein verbindliches Entscheidungsverfah-
ren handelt, ausreichend spezifiziert. Denn davon ausgehend kann ohne weiteres
die Frage beantwortet werden, wer an einem solchen Verfahren beteiligt werden
und damit Mitglied des Demos sein sollte. Die Frage, wer an unverbindlichen
Konsultationsverfahren beteiligt werden sollte, stellt hingegen keine ausreichende
Spezifizierung der Inklusionsfrage dar. Denn schon auf den ersten Blick erscheint
es plausibel, dass einige und zudem sehr unterschiedliche Gruppen an Konsultati-
onsverfahren beteiligt werden sollten. So empfiehlt es sich beispielsweise für das
repräsentative Organ, im Zuge ihrer Entscheidungsfindung Expert:innen zu kon-
sultieren, um sachdienliche Informationen zu erhalten. Auch scheint zumindest
in manchen Fällen die unverbindliche Konsultation von Nachbargemeinden zum
Zweck der Konfliktvermeidung oder der Abstimmung staatlicher Maßnahmen
intuitiv plausibel zu sein.

Warum ist diese Beobachtung ein Problem für die vorliegende
Arbeit? Zum einen wäre die Bezeichnung der Verfahren als ‚Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren‘ nicht nachvollziehbar, wenn die Verfahren
die unterschiedslose Beteiligung all jener Gruppen vorsehen würden. Zum
anderen und vor allem zeigt sich bereits in Hinblick auf die genannten Bei-
spiele, dass die Beteiligung jeweils unterschiedlichen Zielen dient. Während
beispielsweise Expert:innen beteiligt werden sollten, weil dadurch sach-
dienliche Informationen in den Willensbildungsprozess eingespeist werden,
dient die oben angesprochene Inklusion der Nachbargemeinde dem Zweck,
Konflikte zu vermeiden. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass auch
Bürger:innenbeteiligungsverfahren ein spezifisches Ziel verfolgen, welches
sie von anderen Konsultationsformen und beispielsweise vom Format der
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Expert:innenkonsultation unterscheidet. Diese Zielsetzung hat wiederum einen
Einfluss darauf, wer an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden
sollte. Deshalb ist die bisherige Spezifizierung der Inklusionsfrage, welche allein
auf die formale Unverbindlichkeit abhebt und nicht die Zielsetzung von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren berücksichtigt, unzureichend. Entsprechend gilt
es im Weiteren, das Ziel von Bürger:innenbeteiligungsverfahren zu identifizieren.

5.2 Die Zielsetzungen der Verfahren

Ziel des vorliegenden Kapitels ist somit die Identifikation des primären Ziels
von Bürger:innenbeteiligungsverfahren. Um diese Frage zu beantworten, wid-
met sich das Kapitel im Weiteren zunächst einer Bestandsaufnahme von Zielen,
die üblicherweise mit Bürger:innenbeteiligungsverfahren verbunden werden. Im
Anschluss demonstriert die Arbeit, dass die Zielsetzungen jeweils unterschiedli-
che Folgen für Fragen von Inklusion und Exklusion haben. Zuletzt wird ange-
sichts der Vielfalt zuvor herausgearbeiteter Zielsetzung eine primäre Zielsetzung
identifiziert.

5.2.1 Bestandsaufnahme

An dieser Stelle bilden einerseits erneut die kommunalen Leitlinien zur Bür-
ger:innenbeteiligung und andererseits akademische Beiträge zwei wichtige Aus-
gangspunkte. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sich die Vielzahl möglicher
Positionen für den Wert politischer Partizipation (Seim, 2021) auch im Kontext
der speziellen Partizipationsform der Bürger:innenbeteiligung wiederfindet. Die
verschiedenen Zielsetzungen werden im Folgenden jeweils knapp nachvollzo-
gen. Dabei werden zunächst die Formulierungen der Leitlinien und im Anschluss
Beiträge der akademischen Debatte herangezogen.

Im Vordergrund nahezu aller Leitlinien steht die Überzeugung, dass die
Verfahren die Möglichkeit eröffnen sollen, „an der Entwicklung des eigenen
Lebensumfeldes und des Gemeinwesens intensiver mitwirken“ (Bonn, 2014, S. 7;
siehe auch nahezu identische Formulierungen in Brühl, 2016, S. 6; Gießen, 2015,
S. 2; Kressbronn, 2021, S. 8; Oberhausen, 2018, S. 7; Stuttgart, 2017, S. 11)
zu können. Teilnehmende sollen sich „bei der räumlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung ihrer Stadt einbringen können“ (Pforzheim, 2014, S. 8), sodass sie
„zu Mitgestaltenden und Mitplanenden ihres Lebensumfelds“ werden (Münster,
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2021, S. 55). Knapp zusammengefasst impliziere Bürger:innenbeteiligung laut
den Leitlinien der Gemeinde Badenweiler (2017, S. 1)

„die möglichst umfassende und frühzeitige Information der Bürger über Vorhaben der
Gemeinde Badenweiler, die Folgen für die Gestaltung ihres Lebensumfeldes haben,
sowie der Möglichkeiten der Information, der Mitwirkung und der Mitgestaltung bei
deren Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung.“

Andere Formulierungen der Leitlinien zielen stärker auf die Inklusion in kommu-
nalpolitische Entscheidungsprozesse ab (Münster, 2021, S. 53; Solingen, 2017,
S. 5). So soll Bürger:innenbeteiligung primär die Möglichkeit eröffnen, Ideen,
Standpunkte, Vorstellungen und Anregungen in Entscheidungsprozesse einzubrin-
gen (Großpösna, 2019, S. 2; München, 2021, S. 6). Auch wird immer wieder die
Mitwirkung an der Entscheidungsfindung besonders herausgestellt (Empfingen,
2020, S. 2; Mainz, 2022, S. 11) und in Schwerte (2019, S. 13) steht diese explizit
„im Zentrum“ von Bürger:innenbeteiligung.

Von der Integration in den Entscheidungsprozess erhofft man sich zudem eine
Verbesserung der Willensbildung und Entscheidungsfindung: „Ein wechselseitiger
Austausch von Ideen und Argumenten trägt konstruktiv zu einer politischen Wil-
lensbildung und zur Entscheidungsfindung bei“ (Bamberg, 2020, S. 4). In zwei
der untersuchten Leitlinien wird diese Hoffnung explizit vor dem Hintergrund
verschiedener Limitationen der Entscheidungsfindung des repräsentativen Organs
formuliert. So könnten gerade bei komplexen Entscheidungsgegenständen die
Entscheidungsträger:innen „nicht immer alle entscheidungsrelevanten Informatio-
nen, Aspekte und Kenntnisse sowie alle denkbaren Lösungsalternativen ermitteln“
(Müllheim, 2014, S. 3). Auch in den Karlsruher (2012, S. 2) Leitlinien geht man
davon aus, dass die Beteiligungsverfahren die Entscheidungsfindung der Reprä-
sentant:innen bereichern können, „da sie sich den durch ein Beteiligungsverfahren
erzielbaren Erkenntnisgewinn aus Zeit- und Kostengründen kaum in eigenem
Kenntniserwerb verschaffen können“. Dies wird an dieser Stelle insbesondere
durch die ehrenamtliche Natur des Amts erklärt.

Mit Bürger:innenbeteiligungsverfahren gehe das Potenzial einher, dass
neuer Input in die kommunale Willensbildung eingebracht werde. Bür-
ger:innenbeteiligung – so die weit geteilte Auffassung – könne die Entschei-
dungsfindung „durch wertvolle Hinweise und neue Standpunkte unterstützen“
(Griesheim, 2019, S. 6) und „den kommunalen Entscheidungsträgern […] zusätz-
liche Anregungen geben“ (Wolfenbüttel, 2015, S. 2). Die durch Beteiligung
eingespeisten Meinungen werden in Detmold (2018, S. 8) zudem als „eine weitere
Informationsquelle der Entscheidungsträger/-innen“ bezeichnet. Die „Gewinnung
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von neuen Ideen und Aufzeigen von Handlungsalternativen durch die Einbrin-
gung unterschiedlicher Sichtweisen, zusätzlicher Anregungen und Bedenken der
Einwohnerinnen und Einwohner“ wird in den Stuttgarter (2017, S. 11) Leitlinien
sogar als erstes Ziel von Bürger:innenbeteiligung genannt. Insgesamt würde die-
ser neue Input „die Grundlagen einer Sachentscheidung durch das Wissen und
die Beiträge der Bevölkerung […] verbreitern“ (Karlsruhe, 2012, S. 2), „eine
breitere Informations- beziehungsweise Entscheidungsgrundlage für den Umgang
mit Vorhaben schaffen“ (Mettmann, 2020, S. 3) und insgesamt zu einer breiteren
„Diskussions- und Argumentationsbasis“ (Bonn, 2014, S. 7; Gießen, 2015, S. 1;
Oberhausen, 2018, S. 7) beitragen.

Bereits aus den soeben angeführten Zitaten lässt sich ablesen, dass die
erhoffte Verbesserung der Willensbildung auf die Integration zum einen von
Informationen und zum anderen von Präferenzen zurückgeführt wird.

So stellen viele Leitlinien darauf ab, dass Bürger:innenbeteiligung zu einer
Integration relevanten Wissens in die Beratungs- und Entscheidungsprozesse
kommunaler Repräsentant:innen beitragen kann (Brühl, 2016, S. 6; Chemnitz,
2018, S. 5; Darmstadt, 2015, S. 2; Detmold, 2018, S. 13; Gießen, 2015, S. 2;
Konstanz, 2016, S. 5; Kressbronn, 2021, S. 9; Oberhausen, 2018, S. 7; Pforzheim,
2014, S. 4). In manchen Leitlinien werden auch die Einbindung von Kompeten-
zen und Fähigkeiten (Detmold, 2018, S. 13; Kressbronn, 2021, S. 9; Leipzig,
2012, S. 1) und die Nutzbarmachung von Erfahrungen (Chemnitz, 2018, S. 5;
Eckenförde, 2019, S. 1; Jever, 2019, S. 3; Münster, 2021, S. 55) in diesem Zuge
genannt. Einige Leitlinien betonen dabei, dass Bürger:innen beziehungsweise Ein-
wohner:innen als „Experten ihres Alltags“ (Griesheim, 2019, S. 6; Weingarten,
2014, S. 3) oder als „Experten vor Ort“ (Lich, 2021, S. 8; Heilbronn, 2018, S. 3)
über eine besondere Form von Expertise verfügen: „Menschen, die von Vorhaben
betroffen sind, verfügen über wertvolles Erfahrungswissen, das sie als Einwohner
und Einwohnerinnen tagtäglich durch ihr Leben im Ort sammeln. Beteiligungs-
prozesse machen dieses Wissen sichtbar“ (Treuenbrietzen, 2018, S. 2). Auch in
Jena (2016, S. 5) wird auf die „Erfahrung von Betroffenen“ und in Großpösna
(2019, S. 2) auf zusätzliche Anregungen durch sachkundige und mit den örtlichen
Verhältnissen vertraute Einwohner:innen gesetzt.

Neben der Integration von relevanten Informationen kann Bür-
ger:innenbeteiligung laut einiger Lautlinien auch zu einer verbesserten Kenntnis
und daher verbesserten Berücksichtigung der Präferenzen der Bürger:innen
beitragen: „Gerade durch aktive Bürgerbeteiligung können die tatsächliche
Probleme und Wünsche der Gemeindebürger angemessen erfasst und behandelt
werden“ (Weyarn, 2013, S. 1). Auch in den Leitlinien von Treuenbrietzen
(2018, S. 2) wird davon ausgegangen, dass die Beteiligung zur Sichtbarkeit
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der Präferenzen der Einwohner:innen beitragen kann. Verschiedentlich wird
betont, dass eben nicht nur die Erfahrungen und das Wissen, sondern auch
das Meinungsspektrum (Eckenförde, 2019, S. 1), die Ansichten (Leipzig, 2012,
S. 1) und die Vorstellungen (Berlin-Mitte, 2017, S. 3) der Bürger:innen die
Entscheidungsgrundlage der Entscheidungsträger:innen verbessern können und
in die Lösungsfindung Eingang finden sollen. Aus vergangenen Erfahrungen
wird in den Leitlinien von Remseck am Neckar (2017, S. 5) auf die Wichtigkeit
geschlossen, „die unterschiedlichen Interessen, Bedarfe und Perspektiven ein-
zubinden, damit eine gleichberechtigte politische und gesellschaftliche Teilhabe
ermöglicht wird“. Innerhalb der untersuchten Leitlinien wird in Leipzig (2012,
S. 1) den Präferenzen der Bürger:innen die größte Bedeutung zugemessen,
insofern man den Beteiligungsverfahren „die Chance einer ‚Synchronisation‘
zwischen den Planungen der Verwaltung, den Entscheidungen des Stadtrates und
den Vorstellungen der Bürger“ zuschreibt.

Insgesamt sollen Bürger:innenbeteiligungsverfahren, indem sie zusätzlichen
Input in die Willensbildung integrieren, die Qualität von Entscheidungen ver-
bessern (Essen, 2010, S. 1; Gießen, 2015, S. 1; Kiel, 2018, S. 6; Marburg,
2018, S. 7; Remseck am Neckar, 2017, S. 5; Soest, 2019, S. 3). Auch soll
Bürger:innenbeteiligung zu einer besseren, effizienteren und bedarfsorientierten
Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung beitragen (Detmold, 2018, S. 13; Kiel,
2018, S. 8) und „die Qualität der Planungen und ihrer Durchführungen und
Umsetzungen weiter verbessern helfen“ (Erfurt, 2017, S. 1; Mannheim, 2019,
S. 15). Möglicherweise könne so sogar die Umsetzung von Planungsvorhaben
beschleunigt werden (Kressbronn, 2021, S. 8).

Eine Verbesserung des Inhalts staatlicher Entscheidungen ist nicht die einzige
Hoffnung, die mit jenen Beteiligungsverfahren verbunden wird. So würde sich die
Beteiligung auch ungeachtet des Inhalts von Entscheidungen auf weitere Güter
positiv auswirken.

So diene Bürger:innenbeteiligung beispielsweise auch dazu, „das Verhältnis
zwischen Bürger/innen, Verwaltung und Politik zu verbessern“ (Gießen, 2015,
S. 1) und mehr Nähe zwischen den jeweiligen Akteuren herzustellen (Brühl,
2016, S. 6; Großpösna, 2019, S. 2). Viele Leitlinien betonen in diesem Kontext
das Potenzial der Verfahren, das Vertrauen zwischen und innerhalb der Bür-
ger:innenschaft, der Politik und der Verwaltung zu stärken (Bonn, 2014, S. 7;
Erfurt, 2017, S. 1; Heidelberg, 2015, S. 5; Kiel, 2018, S. 6; Köln, 2020, S. 6;
Konstanz, 2016, S. 5; Mannheim, 2019, S. 12; Stuttgart, 2017, S. 11; Tübin-
gen, 2019, S. 6). Dadurch könnten Konflikte frühzeitig erkannt und gelöst (Jever,
2019, S. 3), bearbeitet (Mannheim, 2019, S. 12) und reduziert (Chemnitz, 2018,
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S. 5) werden. Im Konfliktfall könne Bürger:innenbeteiligung Alternativen auf-
zeigen (Erfurt, 2017, S. 1) und zur Verständigung widersprüchlicher Positionen
beitragen (Stuttgart, 2017, S. 11): „Bürgerbeteiligung hilft, Gräben zu überwinden
und verbindet“ (Lich, 2021, S. 7). Langwierige rechtliche Auseinandersetzun-
gen könnten somit durch eine frühzeitige Beteiligung vermieden werden (Gießen,
2015, S. 2).

Als weiterer Vorzug von Bürger:innenbeteiligung wird oftmals ihr Beitrag
zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit und Transparenz zum einen der Ent-
scheidungsprozesse und zum anderen der Entscheidungen als solche genannt. So
schaffe gute Bürger:innenbeteiligung „Transparenz über Planungsprozesse und
Abläufe in Politik und Verwaltung“ (Mannheim, 2019, S. 15; siehe auch Karls-
ruhe, 2012, S. 1; Soest, 2019, S. 3; Stuttgart, 2017, S. 11) und trage so zur
transparenten Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung bei (Kiel, 2018, S. 8).
Auch würden die Arbeit von Politik und Verwaltung nachvollziehbarer (Mann-
heim, 2019, S. 6), Entscheidungsprozesse durchschaubarer und das „Verständnis
über das Zustandekommen politischer Entscheidungen gestärkt“ (Detmold, 2018,
S. 13). Transparentere Prozesse würden zum anderen auch zu nachvollziehbareren
Entscheidungen führen (Darmstadt, 2015, S. 2; Kressbronn, 2021, S. 8; Stuttgart,
2017, S. 11).

Von diesen mutmaßlichen Verbesserungen in der Willensbildung, in den
sozialen Verhältnissen der relevanten Akteure und der Transparenz der Ent-
scheidungsprozesse und Entscheidungen wird häufig angenommen, dass sie sich
positiv auf die Akzeptanz von Entscheidungen auswirkten. So würden transpa-
rente Entscheidungsverfahren sowohl die Akzeptanz als auch die Tragfähigkeit
von Entscheidungen verbessern (Müllheim, 2014, S. 3). Laut den Jever (2019,
S. 3) Leitlinien böten „Transparenz und Verlässlichkeit im Miteinander […] die
Chance, dass das Verständnis für getroffene Entscheidungen auf allen Seiten
wächst“. Auch die breitere, öffentliche und die Entscheidung vorbereitende Dis-
kussion „erhöht so die Bereitschaft, die letztendlich getroffenen Entscheidungen
des Gemeinderats anzuerkennen“ (Heidelberg, 2015, S. 5). Solche entscheidungs-
vorbereitenden Diskussionen, in welchen alle Positionen sichtbar werden, würden
auch zur Akzeptanz der Ergebnisse beitragen, selbst wenn sie nicht zu einem
gemeinsamen Konsens führen (Münster, 2021, S. 53; Tübingen, 2019, S. 1).
Viele weitere Leitlinien erhoffen sich von Bürger:innenbeteiligung eine erhöhte
Akzeptanz kommunalpolitischer Entscheidungen, ohne auf solche Wirkungszu-
sammenhänge explizit hinzuweisen (Brühl, 2016, S. 6; Chemnitz, 2018, S. 5;
Freudenstadt, 2019, S. 3; Karlsruhe, 2012, S. 1; Leipzig, 2012, S. 1; Marburg,
2018, S. 7; Stuttgart, 2017, S. 11; Wiesbaden, 2016, S. 4). In Chemnitz (2018,
S. 5) und Friedrichshafen (Friedrichshafen, 2019, S. 6) erhofft man sich zudem
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eine Identifikation der Bürger:innen mit den Entscheidungen oder zumindest mit
dem Entscheidungsprozess.

In manchen Leitlinien wird zudem explizit auf die Legitimationsfunktion von
Bürger:innenbeteiligung abgestellt. Teilweise wird diese auf die zuvor skizzier-
ten Aspekte von Bürger:innenbeteiligung zurückgeführt. So geht man in Marburg
(2018, S. 16) davon aus, dass „[d]urch Transparenz und Mitgestaltung […] Bür-
ger/innenbeteiligung die Akzeptanz und Legitimität von Entscheidungen“ stärkt.
In Mannheim (2019, S. 16) folgt man der Annahme, dass [d]urch transparente
Information, Verständnis für politische Entscheidungen und gesteigerte Akzep-
tanz für ein Vorhaben […] politische Entscheidungen zusätzlich legimitiert“
werden. In Gießen (2015, S. 1) ist wiederum zu lesen, dass „durch Bürgerbetei-
ligung entstandene Ergebnisse die Transparenz und damit auch die Legitimation
von Entscheidungen“ erhöhen. Ohne solche Wirkungsannahmen zu treffen, ist
man in Essen (2010, S. 1) überzeugt, dass Bürger:innenbeteiligung die Legiti-
mation von Entscheidungsprozessen stärkt, und in Stuttgart postuliert man, dass
„[d]urch Bürgerbeteiligung […] neue Kommunikationsformate und -angebote
und dadurch auch neue Formen politischer Legitimation“ (Stuttgart, 2017, S. 6)
entstehen.

Die Hoffnung, dass Bürger:innenbeteiligung zu einer vermehrten Identifika-
tion mit dem jeweiligen Wohnort, dem Lebensumfeld, der Gemeinde oder Stadt
führt, wird in vielen Leitlinien geäußert (Detmold, 2018, S. 7; Ehningen, 2016,
S. 1; Erfurt, 2017, S. 1; Erlangen, 2016, S. 7; Geislingen, 2018, S. 1; Jena,
2016, S. 5; Jever, 2019, S. 3; Kressbronn, 2021, S. 8; Marquartstein, 2015,
S. 1; Pforzheim, 2014, S. 4; Solingen, 2017, S. 5; Stuttgart, 2017, S. 11).
Auch solle Bürger:innenbeteiligung zu einer Stärkung des Zusammenlebens in
der jeweiligen Kommune (Detmold, 2018, S. 7; Jever, 2019, S. 3), des sozia-
len Miteinanders (Eckenförde, 2019, S. 1; Jever, 2019, S. 3), des Gemeinwesens
(Ehningen, 2016, S. 1; Essen, 2010, S. 1) und des Gemeinsinns (Erlangen, 2016,
S. 7) beitragen. In anderen Leitlinien ist in ähnlicher Weise von einer Verbes-
serung des Gemeinschaftsgefühls (Griesheim, 2019, S. 6) beziehungsweise des
Zusammengehörigkeitsgefühls (Marquartstein, 2015, S. 1; Weyarn, 2013, S. 1)
zu lesen. In Köln (2020, S. 10) will man zuletzt durch Bürger:innenbeteiligung
das Wir-Gefühl in der Stadt stärken.

Manchmal werden im gleichen Atemzug und unter Annahme einer kausalen
Wirkungsbeziehung Verantwortungsgefühle genannt: „Durch die Möglichkeit zu
aktivem Mitwirken soll die Identifikation und damit auch das Verantwortungsge-
fühl für die Mitgestaltung unserer Stadt gestärkt werden“ (Müllheim, 2014, S. 3).
Eine ähnliche Überlegung findet sich auch in den Leitlinien von Berlin Treptow-
Köpenick (2020, S. 14): „Angebote der Verwaltung sollen zu den Bedarfen und
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Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger passen, um die Identifikation mit dem
eigenen Lebensumfeld und die Bereitschaft, Verantwortung für den eigenen Kiez
zu übernehmen, zu steigern.“ In Weyarn (2013, S. 1) und Marquartstein (2015,
S. 1) ist wiederum von einer Verbesserung der sozialen Verantwortung als Folge
von Bürger:innenbeteiligung die Rede. Auch in Weyarn (2013, S. 1) werden dar-
über hinaus sowohl die Stärkung der Eigenverantwortung als auch des kulturellen
und historischen Bewusstseins der Bürger:innen herausgestellt.

Darüber hinaus soll Bürger:innenbeteiligung auch dazu dienen, das Inter-
esse an Kommunal- beziehungsweise Stadtpolitik zu stärken (Geislingen, 2018,
S. 1; Kressbronn, 2021, S. 8; Stuttgart, 2017, S. 11). Auch könne Bür-
ger:innenbeteiligung helfen, das Wissen über die Funktionsweise der lokalen
Demokratie vor Ort zu verbreiten und so das Demokratieverständnis (Müllheim,
2014, S. 3) zu fördern. So ist beispielsweise in den Leitlinien Jenas (2016,
S. 4) zu lesen, dass Bürger:innen von den Konsultationsverfahren unter ande-
rem profitierten, „weil sie durch Transparenz und Beteiligung einen tieferen
Einblick gewinnen, wie Politik und Verwaltung Entscheidungen vorbereiten“.
Zuletzt haben laut den Mannheimer (2019, S. 6) Leitlinien Einwohner „so die
Möglichkeit zu erleben, wie lokale Demokratie funktioniert“.

Aufgrund all dessen soll Bürger:innenbeteiligung gemäß einiger Leitlinien
auch zu einer Stärkung des bürger:innenschaftlichen Engagements (Karlsruhe,
2012, S. 1; Stuttgart, 2017, S. 11; Pforzheim, 2014, S. 4; Treuenbrietzen,
2018, S. 2) beitragen können. So sei nicht nur Erfüllung der bereits vorlie-
genden Mitwirkungserwartungen, sondern auch und gerade die Belebung des
Mitwirkungsbedürfnisses ein Ziel guter Bürgerbeteiligung (Lich, 2021, S. 7).
In Müllheim (2014, S. 3) sollen insbesondere „bislang passive, skeptische oder
desinteressierte Bürgerinnen und Bürgern […] für eine aktive Rolle in der Kom-
munalpolitik motiviert werden.“ Die Entwicklung, Stärkung, Verbesserung einer
(neuen) Beteiligungskultur wird dementsprechend auch als Ziel der Leitlinien und
der Bürger:innenbeteiligungsverfahren formuliert (Eckenförde, 2019, S. 1; Hei-
delberg, 2015, S. 5; Pforzheim, 2014, S. 4; Rostock, 2019, S. 4; Solingen, 2017,
S. 5; Wolfenbüttel, 2015, S. 2). In manchen Leitlinien wird angedeutet, worin
die Verbesserung der Beteiligungskultur jeweils bestehen könnte. So ist verschie-
dentlich spezifischer von einer Stärkung der (demokratischen) Diskussionskultur
und des Verständnisses beziehungsweise der Akzeptanz für unterschiedliche Posi-
tionen die Rede (Konstanz, 2016, S. 5; Kressbronn, 2021, S. 8; Stuttgart, 2017,
S. 11): „Das Verständnis für andere Meinungen wird gefördert und Interessens-
ausgleich bewirkt. Vertrauen, Wertschätzung, Akzeptanz, Offenheit, Toleranz und
Fairness im Umgang miteinander werden gefördert“ (Oberhausen, 2018, S. 7).
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Zuletzt wird Bürger:innenbeteiligung in vielen Leitlinien das Potenzial zuge-
sprochen, die repräsentative Demokratie zu ergänzen und zu stärken (z. B.
Bonn, 2014, S. 7; Brühl, 2016, S. 7; Eckenförde, 2019, S. 1; Darmstadt, 2015,
S. 2; Mannheim, 2019, S. 5; Oberhausen, 2018, S. 7). In anderen Leitlinien
wird wiederum von einer Stärkung der lokalen Demokratie (Griesheim, 2019,
S. 6; Mettmann, 2020, S. 3; Solingen, 2017, S. 8) oder der demokratischen
Grundstruktur (Darmstadt, 2015, S. 2) geredet.

Manchmal dient die Formulierung von der Ergänzung der repräsentativen
Demokratie eher der Verortung der Verfahren im Gesamtgefüge politischer
Entscheidungsfindung und des demokratischen Systems. Verschiedentlich wird
nämlich darauf hingewiesen, dass sich formal nichts an den repräsentativen
Institutionen ändert und vor allem die formale Entscheidungskompetenz bei
den gewählten Repräsentant:innen verbleibt. In diesem Sinne ergänze die Bür-
ger:innenbeteiligung bloß die repräsentative Demokratie (z. B. Mannheim, 2019,
S. 5).

In vielen Leitlinien wird jedoch darüber hinaus spezifiziert, inwiefern oder
warum Bürger:innenbeteiligung die Demokratie stärke. Dabei wird sich auf alle
der bisher herausgearbeiteten Aspekte berufen. So stärke Bürger:innenbeteiligung
die Demokratie, insofern sie die Mitwirkung und Mitgestaltung an der gemeinsa-
men Entwicklung des Lebensumfeldes und des Gemeinwesens (Detmold, 2018,
S. 8) und an kommunalen Entscheidungsprozessen (Kressbronn, 2021, S. 6)
ermögliche und eine Erweiterung der Beteiligungsmöglichkeiten über die gesetz-
lichen Vorschriften hinaus darstelle (Oberhausen, 2018, S. 7). Auch werde die
repräsentative Demokratie gestärkt und ergänzt, insofern Bürger:innenbeteiligung
zusätzlichen Input in Form von Wissen und Interessen in den Prozess ein-
speise (Eckenförde, 2019, S. 1). Die so entstandene breitere Entscheidungs-
grundlage verbessere die politischen Entscheidungen und würde deshalb die
lokale Demokratie stärken (Mettmann, 2020, S. 3). Eine nachhaltige Stär-
kung der Demokratie würde Bürger:innenbeteiligung nicht nur durch qualitativ
hochwertige Entscheidungen, sondern auch durch eine höhere Akzeptanz der
Entscheidungen sicherstellen (Kiel, 2018, S. 6). In den Leitlinien der Stadt
Gießen wird die Ergänzung der repräsentativen Demokratie zumindest in die
Nähe eines durch Bürger:innenbeteiligung verbesserten Verhältnissen zwischen
Bürger:innen, Verwaltung und Politik gerückt (Gießen, 2015, S. 1). Zuletzt trage
Bürger:innenbeteiligung zur lokalen Demokratie auch durch die Stärkung des
Miteinanders und die Verbesserung des Gemeinschaftsgefühls bei (Griesheim,
2019, S. 6).

In manchen Leitlinien wird explizit darauf hingewiesen, dass Bür-
ger:innenbeteiligung nicht bloß eine optionale Stärkung, sondern eine notwendige
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Voraussetzung für das Funktionieren repräsentativer Demokratie sei. So werde
die „Demokratie, in der politische Entscheidungen durch vom Volk gewählte
Vertreter getroffen werden, […] von einem lebendigen Austausch getragen“
(Treuenbrietzen, 2018, S. 1) und die gewählten Repräsentativorgane würden ihre
Entscheidungen „eigenverantwortlich im Sinne der Bürgerschaft [treffen] und
sind deshalb auch auf die aktive Mitarbeit der Bürger angewiesen“ (Ehningen,
2016, S. 1).

Auch in verschiedenen wissenschaftlichen Beiträgen werden unterschiedliche
Zielsetzungen von Bürger:innenbeteiligungsverfahren formuliert. Die exemplari-
sche Darstellung einiger Beiträge soll an dieser Stelle zur Illustration der Vielfalt
an vorgeschlagenen Zielsetzungen ausreichen.

In ihrem Handbuch für Bürger:innenbeteiligung argumentieren Nanz & Frit-
sche (2012, S. 33) unter anderem, dass Bürger:innenbeteiligung Wissen erweitere
und demokratische Kompetenzen verbessere, weshalb diese für die individuellen
Teilnehmenden von Nutzen sei. Darüber hinaus könne Bürger:innenbeteiligung
aber auch die öffentliche Debatte bereichern. Erstens könne über Beteiligungs-
verfahren die breite Öffentlichkeit auf bestimmte Themen aufmerksam gemacht
werden. Diese könne wiederum Entscheidungsträger:innen unter Druck setzen,
in der jeweiligen Angelegenheit zu handeln. Zweitens schreiben Nanz & Fritsche
(2012, S. 33) Bürger:innenbeteiligung auch „das grundsätzliche Potenzial [zu],
in kontroversen Debatten vermittelnd zu wirken, Argumente zu differenzieren
und die Entwicklung gemeinsamer Standpunkte unter den Beteiligten anzuregen“.
Dies könne insbesondere im Sinne eines ‚Community Buildings‘ dem sozialen
Ausgleich und der Verbesserung der sozialen Verhältnisse dienen. Zuletzt könne
Bürger:innenbeteiligung in ihrer beratenden Funktion auch direkten Einfluss auf
die gewählten Entscheidungsträger:innen nehmen, sodass die beteiligten Personen
an Entscheidungsprozessen mitwirken können.

Mansbridge et al. (2012, S. 11) unterscheiden drei verschiedene Funktionen
deliberativer Systeme, welche jeweils die Legitimität demokratischer Entschei-
dungsfindung fördern würden.1 Die erste Funktion sei eine epistemische. So
würde ein deliberativer Austausch, welcher alle relevanten Fakten, Meinungen
und Präferenzen berücksichtigt, sowohl individuelle Präferenzen und Meinungen
als auch kollektive Entscheidungen verbessern. Die zweite Funktion deliberativer
Systeme sei wiederum ethische Natur. Sie bestehe in der Generierung gegen-
seitigen Respekts. Dieser begünstige zum einen das Funktionieren deliberativer

1 Insofern Bürger:innenbeteiligungsverfahren in der Regel auf den kommunikativen Aus-
tausch sowohl der Bürger:innen untereinander als auch auf den Austausch zwischen Bür-
ger:innenschaft und Politik und Verwaltung ausgelegt sind, können auch diese als Teil deli-
berativer Systeme verstanden werden.
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Systeme und zum anderen schulde man einen solchen seinen Mitbürger:innen.
Drittens heben Mansbridge et al. (2012, S. 12) die demokratische Funktion deli-
berativer Systeme hervor, die darin bestehe, alle Stimmen an der demokratischen
Deliberation zu beteiligen.

Niemeyer (2014) beschäftigt sich in seinem Beitrag primär mit der Frage, wie
das deliberative Gesamtsystem von einzelnen deliberativen mini-publics profitie-
ren kann, und führt zwei Antworten an. Zum einen können sie eine hilfreiche
Rolle in der Verbreitung und Regulierung von Argumenten spielen (Niemeyer,
2014, S. 192). Denn die Beteiligungsergebnisse beinhalteten in der Regel mindes-
tens eine Zusammenstellung aller relevanten Positionen und Argumente. Zudem
würden die vorgebrachten Argumente durch die deliberative Auseinandersetzung
innerhalb des Verfahrens auf ihre Geltung hin überprüft. Da die meisten ‚norma-
len‘ Bürger:innen dies außerhalb solcher Verfahren nicht leisten könnten, könnten
solche Beteiligungsergebnisse die deliberative Willensbildung der Öffentlichkeit
verbessern. Zum anderen betont Niemeyer (2014, S. 194) das Potenzial von
mini-publics deliberative Kompetenzen der Teilnehmenden nachhaltig zu stär-
ken, sodass auch der Diskurs an anderer Stelle des Systems von kompetenteren
Individuen geführt wird.2

Auch Goodin & Dryzek (2006) unterscheiden verschiedene Weisen, wie mini-
publics politische Entscheidungen beeinflussen können und formulieren dabei
verschiedene Nutzen, die mini-publics haben können. Während die ersten beiden
einen mehr oder weniger direkten und verbindlichen Einfluss auf die politi-
sche Entscheidungsfindung zum Gegenstand haben, wird an dritter Stelle das
Potenzial der Beteiligungsverfahren genannt, die gesellschaftliche Debatte durch
mediale Berichterstattung zu informieren (Goodin & Dryzek, 2006, S. 228).
Viertens könnten mini-publics Entscheidungsträger:innen auch dazu dienen, ihre
eigenen Entscheidungsvorschläge zu testen. Letzten Endes kann dies dazu beitra-
gen, dass politische Entscheidungen einerseits und Präferenzen der Bürger:innen
andererseits nicht allzu sehr auseinanderfallen. Fünftens könnten mini-publics
im Falle der Berücksichtigung der Beteiligungsergebnisse zur Legitimität des
Entscheidungsprozesses beitragen. Dies wird von Goodin & Dryzeck (2006,
S. 232) sowohl auf die Repräsentativität der als auch auf die Menge an Teilneh-
menden zurückgeführt. Ein weiterer Nutzen von mini-publics bestehe sechstens
darin, dass sie die Teilnehmenden auch über die formal-politische Dimension

2 Zumindest am Rande, wenn auch mit einer etwas anderen Stoßrichtung wird auch in den
Leitlinien von Saarbrücken (2014, S. 2) das Verhältnis zwischen den Teilnehmenden von
Bürger:innenbeteiligung und der Gesamtöffentlichkeit eingegangen: „Die Rückkopplung der
(Zwischen-) Ergebnisse in die breite Öffentlichkeit ist von besonderer Bedeutung, damit der
Beteiligungsprozess für die nicht direkt beteiligten EinwohnerInnen transparent ist.“
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hinaus ermächtigten (Goodin & Dryzek, 2006, S. 234). Dies habe zum einen
eine psychologische Seite, insofern Teilnehmenden durch die Akquirierung neuer
Informationen, Einsichten und Fähigkeiten an Selbstvertrauen gewinnen wür-
den. Zum anderen habe dies auch eine soziologische Seite, insofern es bereits
mobilisierten Gruppen leichter fallen würde, sich auch in anderen Kontexten
zu mobilisieren und zu beteiligen. Alle mini-publics hätten zudem siebtens den
Vorteil, dass sie auf verschiedene Weise zur Kontrolle und Verantwortlichkeit
staatlicher Akteure beitragen würden.

Steel et al. (2020, S. 50) unterscheiden wiederum zwischen drei verschiede-
nen Zielsetzungen deliberativer mini-publics, welche sich primär im angestrebten
Ergebnis unterscheiden. Erstens könnten diese dazu dienen ein Beteiligungs-
ergebnis hervorzubringen, welches eine Annäherung an den kontrafaktischen3

öffentlichen Willen darstellt. Zweitens könnten mini-publics auch primär dazu
genutzt werden, neue Perspektiven auf ein Thema zu erarbeiten. Drittens und
zuletzt könne es aber auch um die Erarbeitung von Empfehlungen gehen, was
im Gegensatz zu den anderen beiden Zielsetzungen auch die Notwendigkeit der
Entscheidungsfindung innerhalb des Beteiligungsverfahrens mit sich bringt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auch in den wissenschaftlichen
Beiträgen unterschiedlichste Zielsetzungen von Bürger:innenbeteiligung formu-
liert werden. Auch diese heben mal auf die inhaltliche Verbesserung politischer
Willensbildung und mal auf die integrative und edukative Wirkung ab.

5.2.2 Zielsetzungen & Designentscheidungen

Die zuvor angestellte Analyse zeigt, dass sowohl in kommunalen Leitlinien als
auch in entsprechenden akademischen Beiträgen eine Vielzahl unterschiedlicher
Zielsetzungen formuliert wird. Diese sind mitunter sehr unterschiedlich gelagert.
Mal wird aus einem eher intrinsischen Verständnis angenommen, dass die Beteili-
gung der jeweils angesprochenen Personengruppen als solche, völlig unabhängig
von ihren Konsequenzen etwas Erstrebenswertes ist. Dann werden wiederum aus
einem extrinsisch beziehungsweise instrumentellen Verständnis unterschiedliche
Konsequenzen von Beteiligung hervorgehoben. Beispielsweise wird mal auf die

3 Es handelt sich an dieser Stelle um den kontrafaktischen und nicht um den tatsächlichen
Willen, weil das Beteiligungsergebnis das Resultat einer unmöglichen und deshalb kon-
trafaktisch angenommen gesamtgesellschaftlichen Deliberation widerspiegeln soll (Fishkin,
2011).
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positive Wirkung von Bürger:innenbeteiligung auf die Qualität staatlicher Ent-
scheidungen, mal auf die Verbesserung der sozialen Verhältnisse der beteiligten
Akteure und mal auf die Förderung demokratischer Tugenden abgestellt.

Die Existenz verschiedener Zielsetzungen ist an dieser Stelle bedenkenswert,
weil die Zielsetzungen der Verfahren Konsequenzen für deren Design implizie-
ren. Dass Zielsetzungen Folgen für Designentscheidungen haben können, ergibt
sich aus dem Umstand, dass sich unterschiedliche Designentscheidungen unter-
schiedlich auf die Verwirklichung des jeweils gesetzten Ziels auswirken (Harris,
2019). Prima facie sollten solche Designentscheidungen gewählt werden, welche
am besten zur Verwirklichung des gesetzten Ziels beitragen.4

Zwar lassen sich manchmal aus zwei verschiedenen Zielsetzungen die identi-
sche Designentscheidung ableiten. Doch oftmals folgen aus zwei verschiedenen
Zielsetzungen auch unterschiedliche Designentscheidungen. Fung (2003, S. 345)
setzt an dieser Beobachtung an und empfiehlt beispielsweise, die Anzahl und
Frequenz der Sitzungen einer mini-public je nach verfolgtem Ziel unterschied-
lich zu gestalten. Auch bei Steel et al. (2020, S. 53) findet sich eine ähnliche
Überlegung, insofern die These aufgestellt wird, dass je nach Zielsetzung des
Verfahrens eine andere Zusammensetzung der Teilnehmendenschaft anzustreben
sei.5 Bobbio (2019) macht mit Blick auf die Zielsetzung der Verfahren gleich
fünf Dilemmata für das Design von Bürger:innenbeteiligungsverfahren aus. Soll
die Beteiligung beispielsweise repräsentative Ergebnisse hervorbringen, ist der
Rückgriff auf losbasierte Formate empfehlenswert. Sollen die Verfahren hinge-
gen die Offenheit des repräsentativen Systems betonen, sollte auf ein solches
sehr restriktives Format verzichtet werden. Somit sind auch Praktiken der Inklu-
sion und Exklusion als wichtige Designentscheidung, welche abhängig von der
jeweiligen Zielsetzung sind, zu verstehen. Dies soll im Folgenden exemplarisch
für die Forschungsfrage der Arbeit skizziert werden.

Je nachdem, welches Ziel gesetzt wird, ergeben sich jeweils unterschiedliche
Inklusionsfragen. Erstens könnte man beispielsweise annehmen, dass als Ziel der

4 Dies gilt nur auf den ersten Blick, insofern eine möglichst gute Erfüllung der Zielsetzung
der jeweiligen Verfahren zwar ein wichtiges, aber nicht das einzige zu berücksichtigende Gut
darstellt. Zum Beispiel könnte zwar die Designentscheidung, die Teilnehmenden zu überwa-
chen, zur Integration relevanter Präferenzen und Informationen beitragen. Doch gemeinhin
geht man davon aus, dass dies die erforderlichen Eingriffe in die Privatssphäre nicht recht-
fertigen kann und man daher auf ein solches Design verzichten sollte, selbst wenn auf diese
Weise das unmittelbare Ziel der Verfahren am besten verwirklicht werden könnte.
5 Dieser Beitrag wirft damit allerdings nicht die Demos-Frage auf, sondern fragt vielmehr, ob
die beteiligte Teilmenge repräsentativ für die Grundgesamtheit sein oder eher deren Diversi-
tät abbilden soll.
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Beteiligungsverfahren die Verbesserung der sachlichen Entscheidungsgrundlage
der Repräsentant:innen ausgegeben wird. Vor dem Hintergrund dieser Zielset-
zung sollten solche Personen inkludiert werden, die auch tatsächlich zu einer
Verbesserung der sachlichen Entscheidungsgrundlage beitragen können. Daher
stellt sich unter anderem die Frage, wer über sachdienliche Informationen ver-
fügt und daher beteiligt werden sollte. Man könnte zweitens aber auch annehmen,
dass die Vermittlung demokratischer Kompetenzen Ziel der Beteiligungsverfah-
ren ist. Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung stellt sich wiederum die Frage,
wer demokratische Kompetenzen vermittelt bekommen und deshalb beteiligt wer-
den sollte. Drittens könnte man auch annehmen, dass die Beteiligungsverfahren
primär die demokratische Mitwirkung ermöglichen sollen. Vor dem Hintergrund
dieser Zielsetzung müsste die Frage gestellt werden, wer denn Teil des demo-
kratischen Souveräns und damit zur demokratischen Mitwirkung berechtigt sein
sollte.

Ohne an dieser Stelle ausführlich zu begründen, dass diese Fragen jeweils
unterschiedliche beantwortet werden müssen, soll zumindest kurz demonstriert
werden, dass eine einheitliche Antwort unwahrscheinlich ist.

Ist die Verbesserung der sachlichen Entscheidungsgrundlage Ziel der Ver-
fahren, sind alle Personen, die über sachdienliche Informationen verfügen, zu
inkludieren. Dies würde sehr wahrscheinlich nicht nur auf Bürger:innen, sondern
auch auf alle Personen, die – wie beispielsweise Einwohner:innen und Pend-
ler:innen – aufgrund alltäglicher Betroffenheit über ein sachdienliches Alltags-
wissen verfügen, zutreffen. Zumindest bei manchen Beteiligungsgegenständen
könnten auch Einwohner:innen anderer Kommunen aufgrund ihrer Erfahrungen
in ihrer jeweiligen Kommune nützliche Informationen beisteuern. Völlig unab-
hängig von persönlicher Betroffenheit würde zuletzt auch die Beteiligung von
Fachexpert:innen zu einer Verbesserung der sachlichen Entscheidungsgrundlage
beitragen. Auf der anderen Seite wäre eine Beteiligung nicht erforderlich, wenn
diese nicht zu einer solchen Verbesserung führen würde, und sie wäre zu unterlas-
sen, wenn diese die Entscheidungsgrundlage verschlechtern würde. Deshalb wäre
gegebenenfalls die Beteiligung mancher Bürger:innen, die über keine relevanten
Informationen verfügen oder sogar Falschinformationen einbringen würden, gar
nicht wünschenswert oder sogar zu vermeiden.

Wenn nun die Vermittlung demokratischer Kompetenzen als Ziel der Beteili-
gungsverfahren angenommen wird, stellt sich die Frage, wem diese vermittelt
werden sollten. Man könnte argumentieren, dass demokratische Kompetenzen
nicht bloß für die Sphäre staatlicher Entscheidungsfindung, sondern prinzipiell
für ein gelingenden Leben in Kollektiven unterschiedlicher Art (z. B. Schule,
Familie, Verein) wichtig sind. Vor diesem Hintergrund könnte man zum Schluss
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kommen, dass es grundsätzlich begrüßenswert ist, wenn sich Personen völlig
unabhängig von Bürger:innenstatus, Wohnsitz, Betroffenheit, Informiertheit etc.
an den Beteiligungsverfahren beteiligen können. Dementsprechend wäre vor dem
Hintergrund dieser Zielsetzung zumindest fraglich, ob sich Exklusion überhaupt
plausibel rechtfertigen ließe.

Wenn man nun zuletzt davon ausgeht, dass die Beteiligungsverfahren primär
der demokratischen Mitwirkung dienen sollen, ist zu fragen, wer dazu berechtigt
ist. Ohne dies an dieser Stelle positiv zu beantworten, lässt sich jedenfalls nega-
tiv feststellen, dass mindestens fraglich ist, ob dies beispielsweise auch auf alle
Fachexpert:innen oder Einwohner:innen fremder Kommunen zutrifft.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich aus den unterschiedlichen
Zielsetzungen zum einen sehr unterschiedliche Inklusionsfragen ergeben. Zum
anderen ist anzunehmen, dass diese nicht selten unterschiedlich beantwortet
werden müssen, sodass je nach Zielsetzung unterschiedliche Personengruppen
beteiligt werden sollten. Anders gewendet kann es keine Gruppe geben, welche
für alle Zielsetzungen gleichermaßen adäquat ist.

Diese Beobachtung ist an dieser Stelle problematisch. Denn Ziel des Kapi-
tels ist es, durch die Identifikation der Zielsetzung von Bürger:innenbeteiligung
eine geeignete Grundlage zur Beantwortung der Frage zu etablieren, wer an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollten. Die identifizierte Vielzahl
an Zielsetzungen stellt aber zumindest in der bisherigen Form keine geeig-
nete Grundlage dar, weil sich aus dieser nicht ohne weiteres eine bestimmte
Zusammensetzung der zu beteiligten Gruppe ableiten lässt.

5.2.3 Das primäre Ziel

Die vorangegangene Analyse hat eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Zielset-
zungen herausgearbeitet. Daraufhin hat die weitere Auseinandersetzung gezeigt,
dass sich aus den unterschiedlichen Zielsetzungen unterschiedliche Anforde-
rungen an die Zusammensetzung der zu beteiligenden Gruppe ergeben. Dies
stellt, wie beschrieben, zunächst ein Problem für die Beantwortung der For-
schungsfrage der vorliegenden Arbeit dar. Doch die identifizierten Zielsetzungen
müssen nicht gleichberechtigt nebeneinanderstehen, sondern können von unter-
schiedlichem normativem Gewicht sein. Wenn manche Zielsetzungen schwerer
wiegen als andere Zielsetzungen, können deren Anforderungen die Anforde-
rungen weniger gewichtiger Zielsetzungen in Bezug auf die Zusammensetzung
der zu beteiligenden Gruppe übertrumpfen. Nun könnte sich herausstellen, dass
Bürger:innenbeteiligung ein Ziel verfolgt, welches insofern primär ist, als dass
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dessen Anforderungen an die Zusammensetzung der zu beteiligenden Gruppe aus-
schlaggebend sind. Wenn ein solches primäres Ziel von Bürger:innenbeteiligung
existiert, stellt die Vielzahl unterschiedlicher Zielsetzungen kein Problem für die
Beantwortung der Forschungsfrage dar. In den folgenden Unterkapiteln wird
die These begründet, dass die Verbesserung der demokratischen Responsivität
staatlicher Entscheidungsfindung primäres Ziel von Bürger:innenbeteiligung ist.

Repräsentative Demokratie und Distanz
Wie zuvor bereits herausgearbeitet wurde, ist das politische System Deutsch-
lands primär repräsentativ verfasst und auch in den Kommunen finden sich
gewählte Vertretungen, welche im Namen der Wahlberechtigten Entscheidun-
gen treffen. Die Absonderung der legislativen Gewalt6 in einem separaten Organ
ist primäres Kennzeichen eines repräsentativen politischen Systems. Dabei muss
es im Zuge der Absonderung zu einer Konzentration kommen, sodass sich
nicht der gesamte Demos in jenem Organ wiederfindet. Andernfalls würde
de facto kein relevanter Unterschied zu einem direktdemokratischen System
bestehen.Elektoral-repräsentativ ist ein System wiederum dann, wenn dieses
Organ durch eine allgemeine Wahl und nicht etwa durch ein Losverfahren besetzt
wird.7

In repräsentativen Systemen kommt es aufgrund der beschriebenen Abson-
derung der legislativen Gewalt zu einer Distanz zwischen dem zur demokra-
tischen Selbstbestimmung berechtigten Demos beziehungsweise den Repräsen-
tierten einerseits und dem repräsentativen Organ beziehungsweise den Reprä-
sentant:innen, welche verbindliche Entscheidungen treffen, andererseits. In rein
elektoral-repräsentativen Systemen reduzieren sich die verbindlichen Entschei-
dungsrechte derjenigen Mitglieder des Demos, die nicht zugleich auch Mitglieder

6 An dieser Stelle ist der bereits angeführte Umstand zu berücksichtigen, dass Kommunal-
vertretungen formal nicht Teil der Legislative, sondern der Exekutive sind. Zuvor wurde
allerdings auch argumentiert, dass auch Kommunalvertretungen politische Repräsentativor-
gane sind und sich jedenfalls in den Aspekten, die für die vorliegende Arbeit von Relevanz
sind, genauso behandeln lassen wie Repräsentativorgane der Legislative.
7 Unter einem direktdemokratischen System versteht die vorliegende Arbeit ein politisches
System, in welchem die Entscheidungskompetenz in erster Linie beim Demos selbst und
nicht bei Repräsentant:innen verortet ist. Offenkundig ist die Frage, ob ein System als
repräsentativ oder direktdemokratisch zu charakterisieren ist, von gradueller Natur. Nahezu
alle modernen Demokratien sind allerdings wesentlich elektoral-repräsentativ verfasst, auch
wenn sie vereinzelte direktdemokratische Elemente insbesondere auf Landes- und Kommu-
nalebene vorsehen. Allein die Schweiz mag sich aufgrund einer tiefen Verankerung direkt-
demokratischer Elemente im politischen Alltag des Landes einer eindeutigen Zuordnung
entziehen.
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des repräsentativen Organs sind und deshalb Repräsentierte sind, auf das Wahl-
recht. Dementsprechend sind diese Mitglieder des Demos auch nur indirekt über
die Wahl von Repräsentant:innen an verbindlichen Entscheidungen des Staates
beteiligt.8 Der Einfachheit halber und aufgrund der mangelnden Relevanz los-
basierter Demokratie im Kontext der vorliegenden Arbeit werden im Folgenden
elektoral-repräsentative Systeme als repräsentative Systeme bezeichnet.

Jene Distanz verschärft sich durch die Institution des freien Mandats (Manin,
1997, S. 163). Dabei handelt es sich um die gesetzliche Bestimmung, dass
Repräsentant:innen in der Ausübung ihres Mandats und vor allem ihrer Ent-
scheidungsfindung rechtlich unabhängig und damit beispielsweise rechtlich nicht
an die Präferenzen der Repräsentierten gebunden sind. So findet sich in § 38
Abs. 1 GG für Mitglieder des Bundestags die Bestimmung, dass sie „an Auf-
träge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“
sind. Für die kommunale Vertretung in NRW gilt wiederum § 43 Abs. 1 GO
NRW, nach dem „[d]ie Ratsmitglieder […] verpflichtet [sind], in ihrer Tätig-
keit ausschließlich nach dem Gesetz und ihrer freien, nur durch Rücksicht auf
das öffentliche Wohl bestimmten Überzeugung zu handeln; sie sind an Auf-
träge nicht gebunden.“ Allerdings ist erneut zu betonen, dass das freie Mandat
bloß eine rechtliche Unabhängigkeit garantiert. Zum einen impliziert dies die
Möglichkeit, dass Repräsentant:innen in ihrer freien Mandatsausübung dennoch
gemäß den Präferenzen der Repräsentierten abstimmen. Zum anderen schließt
das freie Mandat nicht alle Formen politischer Anreize und Sanktionen für
eine bestimmte Mandatsausübung und damit auch für die Orientierung an den
Präferenzen der Repräsentierten aus. Zum einen ist es beispielsweise Parteien
erlaubt, einen gewissen Druck auf einzelne Mandatsträger:innen auszuüben, um
ein Abstimmverhalten im Sinne der Parteiposition zu begünstigen. Zum anderen
kann der Wahlmechanismus selbst auch als zentrales Anreizsystem verstanden
werden, das Mandat gemäß der Präferenzen der Repräsentierten auszuüben, da
sonst die Abwahl droht (Mansbridge, 2003; Miller & Stokes, 1963). Letztlich
lässt also das freie Mandat – natürlich innerhalb der gesetzlichen Grenzen –
formal-rechtlich jede Form der Mandatsausübung und damit unter anderem auch

8 In reinen losbasierten repräsentativen Systemen entfällt das Wahlrecht, sodass die Mitglie-
der des Demos, die nicht zugleich auch Mitglieder des repräsentativen Organs sind, über
keinerlei verbindliche Entscheidungsrechte verfügen und damit nicht einmal indirekt an der
Entscheidung des repräsentativen Organs beteiligt sind.
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die Abweichung von den Präferenzen der Repräsentierten zu. Über die tatsäch-
liche Mandatsausübung sagt diese rechtliche Institution jedoch im Grunde nicht
viel aus.9

Demokratische Responsivität als Kriterium politischer Legitimität
Diese Distanz ist somit ein strukturelles Merkmal repräsentativer Systeme. Mit
diesem gehen Probleme einher, welche das Potenzial haben, die Güte demokra-
tischer Systeme zu unterminieren. Für die vorliegende Arbeit ist die Gefahr,
dass die Präferenzen10 der Repräsentierten11 einerseits und die Entscheidung
der Repräsentant:innen andererseits auseinanderfallen können, von besonderer
Relevanz. Die in repräsentativen Systemen vorfindbare Distanz zwischen Reprä-
sentierten und Repräsentant:innen droht somit die demokratische Responsivität
des politischen Systems zu unterminieren.12 Ziel der weiteren Ausführungen
ist daher zunächst die Darstellung eines überzeugenden Konzepts politischer
Responsivität.

Der Begriff der responsiveness oder zu Deutsch Responsivität13, was etwa
Antwortbereitschaft oder Empfänglichkeit bedeutet, ist in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts zu einem zentralen Konzept der Politikwissenschaft gewor-
den. Es handelt sich um eine Antwort auf die zuvor beschriebene Distanz
zwischen Repräsentant:innen und Repräsentierten: „Die theoretische Herausfor-
derung bestand in der Notwendigkeit, die spezifische Bindung der angelsächsi-
schen Repräsentationsvorstellung an den Demokratiebegriff auch terminologisch

9 Dies gilt interessanterweise auch für das imperative Mandat, insofern dieses die Repräsen-
tant:innen zwar an eine Weisung bindet, der Inhalt dieser Weisung aber variabel ist. So ist
ein imperatives Mandat konzeptionell mit der Weisung vereinbar, dass jegliche Orientierung
an den Präferenzen der Repräsentierten zu unterlassen ist (Rehfeld 2009).
10 Unter einer Präferenz versteht die Arbeit ganz im Sinne des alltäglichen Sprachgebrauchs
schlicht das aus einer Menge unterschiedlicher Alternativen Bevorzugte.
11 Die Frage, wer alles zur Gruppe der Repräsentierten gehört, ist offenkundig entscheidend
und wird an späterer Stelle beantwortet (siehe Abschnitt 6.1).
12 An dieser Stelle ist zu beachten, dass das Kriterium demokratischer Responsivität auch in
direktdemokratischen Systemen relevant ist. Zum einen können auch die Ergebnisse direkt-
demokratischer Verfahren von den Präferenzen des Demos abweichen, weil sich etwa nicht
alle Mitglieder beteiligt haben oder das Verfahren selbst Verzerrungen zeitigt. Auch kann die
Umsetzung der Entscheidung an der Exekutive scheitern (Mulgan, 2008; Saltzstein, 1985).
Letzteres gilt offenkundig auch für repräsentative Systeme, wird für die weitere Arbeit aber
ausgeklammert.
13 Sabl (2015, S. 346) führt in der Literatur ebenfalls verwendete Begrifflichkeiten auf: policy
/ political / government / democratic responsiveness, policy / issue congruence, correspon-
dence.
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zu erfassen und konzeptionell auszugestalten“ (Uppendahl, 1981, S. 126). Die
dahinter liegende Frage hat also die Vereinbarkeit von Demokratie und politi-
scher Repräsentation – zwei historisch sehr unterschiedliche und gegenläufige
Phänomene (Manin, 1997; Pateman, 2012) – zum Thema (Herzog, 1998, S. 299):
Wie kann staatliches Handeln an den Willen der Repräsentierten geknüpft wer-
den, wenn nicht die Repräsentierten selbst, sondern ein repräsentatives Organ die
Entscheidungen fällt?

Erstmals wurde der Begriff der Responsivität im politiktheoretischen Kontext
von Pennock (1952) verwendet. Dabei ist Pennock allerdings nicht der Überzeu-
gung, damit etwas gänzlich Neues einzuführen. Denn die dahinter liegende Idee
war schon immer Kernbestandteil politikwissenschaftlicher Analyse insbesondere
von demokratischen Institutionen. Im Kern meint Responsivität nach Pennock
(1952, S. 790) „reflecting and giving expression to the will of the people.“

Vor dem Hintergrund der soeben skizzierten Scharnierstellung zwischen
Demokratie und Repräsentation, ist es nicht weiter verwunderlich, dass demokra-
tische Responsivität schnell als ein Legitimitätskriterium staatlicher Herrschaft
aufgefasst wurde. So nimmt beispielsweise Dahl (1971, S. 1) in seiner viel zitier-
ten Konzeption der Polyarchie die andauernde Responsivität der Regierung in
Hinblick auf die Präferenzen der Bürger:innen als primäres Qualitätsmerkmal an
und Verba & Nie (1972, S. 300) schreiben: „Responsiveness is what democracy is
supposed to be about”. Dies kumuliert letztlich in der Beobachtung Sabls (2015,
S. 345; siehe auch Gabriel et al., 1993, S. 30; Kuklinski & Segura, 1995, S. 3),
dass jedenfalls in den empirischen Politikwissenschaften Responsivität als das
primäre normative Kriterium zur Evaluation demokratischer Systeme gelte. Das
Responsivitätskriterium dient dabei nicht nur dem Vergleich unterschiedlicher
demokratischer Systeme, sondern auch der Differenzierung zwischen Demokra-
tie und Autokratie: „Unlike regimes where the government controls the political
agenda and dictates collectively binding decisions, liberal democracies are expec-
ted to ensure that governments translate popular wishes and interests into public
policies“ (Krichewsky, 2021, S. 140).

Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass das Kriterium demokratischer
Responsivität in der Tat ein wichtiges Kriterium politischer Legitimität ist.
Wie später ausführlich herausgearbeitet wird (siehe Abschnitt 5.3.2), existieren
jedoch noch weitere Legitimitätskriterien, welche mitunter sogar das Krite-
rium demokratischer Responsivität übertrumpfen können. Entscheidungen im
Sinne demokratische Responsivität sind also nicht immer legitimationstheoretisch
geboten, wünschenswert oder gar zulässig. Dass demokratische Responsivität
ein zentrales Legitimitätskriterium ist, wird von der Arbeit selbst nicht weiter
begründet. Dies gilt auch für die Begründung weiterer Kriterien und die später
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vorzuschlagenden Verhältnisse der Kriterien untereinander. Wie angekündigt ist
daher die der Arbeit zugrunde liegende Legitimitätskonzeption dünn. Zugleich
geht die vorliegende Arbeit davon aus, dass die relativ dünnen Annahmen der
Arbeit bezüglich politischer Legitimität auf relativ breite Zustimmung stoßen.
Vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Arbeit eher als Analyse zu verstehen,
welche Antwort auf die Forschungsfrage gegeben werden sollte, wenn man von
jenen Annahmen politischer Legitimität ausgeht.

Nun wird bei genauerem Hinsehen der Begriff der Responsivität in der Lite-
ratur höchst unterschiedlich definiert, verwendet und in empirischen Beiträgen
operationalisiert. Lange bezog sich der größte Teil der empirischen Responsivi-
tätsforschung auf die empirische Studie von Stokes & Miller (1963). Die Autoren
verglichen das Abstimmungsverhalten von individuellen Abgeordneten des US-
Kongresses mit den Einstellungen der Wähler:innenschaft in den Wahlkreisen der
jeweiligen Abgeordneten und bestimmten das Ausmaß inhaltlicher Kongruenz.
Seitdem wurde in vielen Querschnittsstudien demokratische Responsivität nicht
nur als Kongruenz operationalisiert und empirisch getestet, sondern auch theore-
tisch als solche definiert. So definiert beispielsweise Brettschneider (1996, S. 293)
Responsivität als „the congruence of collective attitudes towards political issues
with the legislative behavior of representatives, parties, and the government.“
Auch Walter (1997, S. 1) bezeichnet die Übereinstimmung von Bürger:innen- und
Politiker:innenpräferenzen als Responsivität. Morlino (2004, 20, 13) wiederum
verwendet in seinem demokratietheoretischen Beitrag zu Gütekriterien demo-
kratischer Herrschaft die Begriffe Responsivität (responsiveness) und Kongruenz
(correspondence) mehrfach synonym. Versteht man Responsivität als Kongruenz,
dann ist ein System umso responsiver, je größer die Übereinstimmung zwi-
schen den Präferenzen der Repräsentierten einerseits und den Entscheidungen
der Repräsentant:innen andererseits ist. Damit handelt es sich bei demokratischer
Responsivität um ein graduelles Konzept.

Mit dieser Konzeptualisierung geht allerdings ein Verzicht auf jegliche kausale
Annahme bezüglich der Genese von Kongruenz einher. Deutlich wird dies bereits
in einer frühen kritischen Auseinandersetzung von Eulau & Karps (1977, S. 242).
Sie stellen fest: „[I]f the representative and his constituency agree on a particular
policy, no matter how the agreement has come about, then the representative is
responsive.“ Offenkundig kann eine solche Kongruenz unterschiedliche kausale
Ursachen haben. Sie kann Resultat eines politischen Prozesses sein, welcher über
verschiedene Mechanismen die Präferenzen der Repräsentierten in politische Ent-
scheidungen übersetzt (Manin et al., 1999, S. 8; Powell, 2004). In diesem Fall
werden politische Entscheidungen getroffen, weil entsprechende Präferenzen der
Repräsentierten vorliegen.
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Eine solche Kongruenz kann aber auch Resultat einer umgekehrten Wirkungs-
kette sein, in welcher sich die Präferenzen der Repräsentierten im Nachhinein
an die getroffene Entscheidung anpassen. Page & Shapiro (1983, 185) führen
verschiedene Beispiele an. So könnten Repräsentant:innen die Repräsentierten
überzeugen oder auch manipulieren, getroffene Entscheidungen im Nachhinein zu
befürworten. Auch könnten Repräsentierte getroffenen Entscheidungen im Nach-
hinein zustimmen, weil sie zum Beispiel die eintretenden positiven Konsequenzen
der Entscheidung nicht erwartet hatten. Zuletzt könnten die Repräsentierten
schlicht generell davon überzeugt sein, dass Entscheidungen der Regierung schon
ihre Richtigkeit hätten. Dementsprechend untersuchen Page & Shapiro (1983,
S. 176) in ihrer empirischen Studie die Kongruenz zwischen der öffentlichen
Meinung auf der einen und staatlichen Entscheidungen auf der anderen Seite im
zeitlichen Verlauf: „We can use temporal asymmetries to get at causal priority,
noting when opinion changes before policy and when the opposite occurs.“

Es kann allerdings auch zu einer Kongruenz zwischen den Präferenzen der
Repräsentierten und dem Entscheidungsverhalten der Repräsentant:innen kom-
men, ohne dass irgendeine kausale Beziehung zwischen beidem besteht. So
verweist Page (1994, S. 25) an anderer Stelle auf die Möglichkeit, dass eine
dritte Variable für die Kongruenz verantwortlich ist. Beispielsweise könnte sich
in Folge eines einschneidenden Ereignisses die Präferenzlage sowohl der Reprä-
sentierten als auch der Repräsentant:innen parallel verändern, ohne dass sich
die Präferenzlage der Repräsentant:innen auf die Präferenzlage der Repräsentier-
ten zurückführen lassen würde. Auch kann eine solche Kongruenz schlicht das
Resultat des Zufalls sein (Powell, 2004).

Ein Begriff von Responsivität, der keine kausalen Annahmen trifft, ist in zwei-
erlei Hinsicht problematisch. Zum einen kann ein solcher dem zuvor skizzierten
Interesse, ein Scharnier zwischen Demokratie und Repräsentation zu etablieren,
kaum gerecht werden. Denn ein solcher Begriff müsste auch solche Kongruen-
zen umfassen, die Ergebnis einer nachträglichen Angleichung der Präferenzen
der Repräsentierten sind. Diese kann, wie etwa im Fall der Manipulation, pro-
blematisch sein. Sie kann aber auch Resultat einer unproblematischen rationalen
Überzeugung sein. So oder so vermag ein Verständnis politischer Responsivi-
tät als Kongruenz nicht, das Handeln der Repräsentant:innen an den Willen der
Repräsentierten zu binden.

Zum anderen deutet der Begriff selbst, der etwa als Ansprechbarkeit oder
Reaktionsfähigkeit zu übersetzen ist, eine Beziehung zwischen zwei Entitäten an,
welche sich nicht allein durch inhaltliche Kongruenz beschreiben lässt. Denn er
impliziert einen Unterschied zwischen der reagierenden Entität auf der einen und
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der Entität, auf welche reagiert wird, auf der anderen Seite. Nicht weiter ver-
wunderlich ist daher der Umstand, dass sich seit Pennocks (1952) Beitrag immer
schon kausale Annahmen mindestens implizit mit dem Begriff der Responsivität
verbunden haben. Dabei ist jedenfalls im Kontext der Verbindung von Demo-
kratie und Repräsentation ohne weiteres klar, dass hier die Repräsentant:innen
als reagierende Akteure zu verstehen sind: „[T]he represented must be somehow
logically prior; the representative must be responsive to him rather than the other
way around“ (Pitkin, 1967, S. 140).

Responsivität sollte somit nicht als bloße Kongruenz konzeptualisiert werden.
Gleichzeitig ist eine vollständige Abkehr vom Kongruenzgedanken im Rahmen
der Konzeptualisierung demokratischer Responsivität – wie man sie etwa bei
Lax & Phillips (2012), Wlezien (2017) und Beyer & Hänni (2018) vorfindet –
kritisch zu sehen. Denn eine konzeptionelle Bindung der Entscheidungen der
Repräsentant:innen an die Präferenzen der Repräsentierten kann letztlich nicht
ohne eine Überprüfung der inhaltlichen Übereinstimmung auskommen. Eine
Ergänzung bloßer Kongruenz um eine kausale Dimension reicht völlig aus, um
zu einem Responsivitätskonzept zu gelangen, welches je Bindung erfassen kann.

Schlussendlich versteht die vorliegende Arbeit unter demokratischer Respon-
sivität ein dreistelliges Konzept, welches sowohl eine graduelle als auch eine
kausale Komponente beinhaltet. Ein politisches System ist in einem bestimmten
Maße demokratisch responsiv gegenüber den Präferenzen der Repräsentierten.
Die kausale Komponente kommt zum Tragen, insofern Responsivität nur dann
gegeben ist, wenn vorliegende Präferenzen der Repräsentierten in staatliche Ent-
scheidungen umgesetzt werden. Eine nachträgliche Anpassung der Präferenzen
der Repräsentierten an bereits getroffene Entscheidungen stellt hingegen keinen
Fall von Responsivität dar. Somit ist nicht jeder Fall von Kongruenz ein Fall
von Responsivität, aber zugleich ist jeder Fall von Responsivität zugleich auch
ein Fall von Kongruenz. Die graduelle Komponente kommt wiederum zu tragen,
insofern ein politisches System umso responsiver ist, je ausgeprägter die aus dem
Umsetzungsprozess entstandene Kongruenz staatlicher Entscheidungen auf der
einen und der Präferenzen der Repräsentierten auf der anderen Seite ist.

Zusammengefasst ist demokratische Responsivität also eine Eigenschaft eines
politischen Systems und bezeichnet das Maß an Kongruenz zwischen den
staatlichen Entscheidungen einerseits und den Präferenzen der Repräsentierten
andererseits, sofern jene Kongruenz Resultat einer Umsetzung der vorliegenden
Präferenzen in staatliche Entscheidungen ist.
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Demokratische Responsivität und politische Repräsentation
Die Responsivität des politischen Systems wird oftmals in Verbindung mit der
Frage nach der adäquaten Rollenkonzeption von Repräsentant:innen gebracht.
Diese Verknüpfung ist für die vorliegende Arbeit von Relevanz und wird daher
im Folgenden herausgearbeitet, weil sich hier ein anderes Responsivitätsverständ-
nis offenbart, welches an späterer Stelle auch für die vorliegende Arbeit relevant
wird. Beide Verständnisse bzw. Konzeptualisierungen demokratischer Respon-
sivität voneinander abzugrenzen und ihre jeweilige Relevanz für die vorliegende
Arbeit herauszuarbeiten, ist daher unerlässlich.

In der Frage nach der adäquaten Rollenkonzeption von Repräsentant:innen
steht die sogenannte trustee-delegate-Debatte im Vordergrund. Dabei bilden der
trustee und der delegate zwei gegensätzliche Idealtypen. Die Debatte wird
dadurch verkompliziert, dass in ihr sehr unterschiedliche Dimensionen und
Aspekte verhandelt werden, die oftmals nicht ausreichend differenziert werden
(Pitkin, 1967, S. 145). Diese Beobachtung greift Rehfeld (2009) auf und dif-
ferenziert verschiedene Dimensionen der Debatte. Von zentraler Bedeutung für
die vorliegende Arbeit ist die Dimension, die Rehfeld ‚Source of Judgment‘
nennt. Hinter ihr steckt letztlich die Frage, ob eine Repräsentantin nach ihrem
eigenen Urteil oder dem Urteil der Repräsentierten entscheiden soll. Diese Fra-
gestellung ist zumindest in einem ersten Schritt vollkommen unabhängig von
Fragen formaler Autorisierung und Delegation:

„[E]ven if we believe that constituents have the right to control their representati-
ves, they can use this control to instruct their representatives to act as ‚trustees‘.
Conversely, even if we believe that representatives ought to be authorized to act inde-
pendently, they may exercise this independence by acting as ‚delegates‘ of their home
constituency“ (Rehfeld, 2009, S. 215).

Dementsprechend ist diese Debatte jedenfalls in einem ersten Schritt unabhän-
gig von der Frage nach einem imperativen Mandat. Während der Delegierte
(delegate) also schlicht die Urteile beziehungsweise Präferenzen der Reprä-
sentierten umsetzt, entscheidet der Treuhänder (trustee) nach eigenem Urteil
beziehungsweise gemäß den eigenen Präferenzen.

Bereits früh zeigten die empirischen Studien von Eulau und Kollegen (1959),
dass die klassische trustee-delegate-Dichotomie nicht den vollen Umfang an
Rollenverständnissen, welche sich in der politischen Realität vorfinden lassen,
abdeckt. Dementsprechend führten sie ein drittes Rollenverständnis ein: das des
politico. Eulau und Kollegen verstehen Repräsentation als ein Kontinuum, bei
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welchem die Rollenverständnisse des delegate und des trustee jeweils die ideal-
typischen Endpunkte darstellen. Das Rollenverständnis des politico wird auf der
Mitte des Kontinuums, wo die Rollenverständnisse des delegate und des trustee
aufeinandertreffen, verortet: „Within this middle range the roles may be taken
simultaneously, possibly making for conflict, or they may be taken serially, one
after another as conditions call for“ (Eulau et al., 1959, S. 750).

Nun ist es gängig, diese Rollenverständnisse mit dem Konzept demokratischer
Responsivität zu verbinden. So schreibt beispielsweise Uppendahl (1981, S. 130):
„Der so agierende Delegierte [delegate] wäre – gäbe es ihn realiter – nahezu
die Inkarnation des responsiven Politikers; demgegenüber muß dem Treuhänder
[trustee] a priori ein Minimum an Responsivität zugesprochen werden.“ Auch
Köhler (2010, S. 25) identifiziert den delegate mit vollständiger Responsivität.
Marschall (1998, S. 285) schreibt wiederum dem trustee politische Führung und
dem delegate Responsivität zu und versteht das Rollenverständnis des politico
als Zusammenfassung beider Dimensionen politischer Repräsentation. Zuletzt
verknüpft auch Bowler (2017, S. 767) in einer empirischen Studie das Respon-
sivitätskonzept mit der trustee-delegate-Debatte, insofern vom jeweiligen Rollen-
verständnis auf Responsivitätserwartungen geschlossen wird: „The more citizens
value the ‘delegate’ model, the more important assessments of responsiveness
become.“ Zusammenfassend bezeichnet in diesen Beiträgen Responsivität eine
intendierte Orientierung der Repräsentant:innen an den Präferenzen der Reprä-
sentierten. So sei diejenige Repräsentantin idealtypisch responsiv, welche sich in
ihrer Entscheidung allein an den Präferenzen der Repräsentierten orientiere.

Dieses Verständnis weicht allerdings vom zuvor erarbeiteten Verständnis
demokratischer Responsivität ab. Dieses verstand unter demokratischer Res-
ponsivität eine Eigenschaft eines politischen Systems, welches das Maß an
Kongruenz zwischen den staatlichen Entscheidungen einerseits und den Prä-
ferenzen der Repräsentierten andererseits bezeichnet, sofern jene Kongruenz
Resultat der Umsetzung der vorliegenden Präferenzen in staatliche Entscheidun-
gen ist. Das Verständnis demokratischer Responsivität, auf welches oftmals im
Rahmen der trustee-delegate-Debatte zurückgegriffen wird, bezeichnet hingegen
eine bestimmte Haltung der Repräsentant:innen. Diese besteht in der Orientie-
rung an den Präferenzen der Repräsentierten während der Entscheidungsfindung
beziehungsweise in dem Willen, Entscheidungen gemäß den Präferenzen der
Repräsentierten zu fällen. Ein:e Repräsentant:in ist dabei umso responsiver, je
ausgeprägter jene Orientierung beziehungsweise jener Wille ist.

Der Unterschied beider Verständnisse ist zweierlei. Zum einen ist in dem
Verständnis von Responsivität als intendierte Orientierung kein Erfolgskriterium
eingebaut. So ist eine Repräsentantin denkbar, die zwar gewillt ist, sich in ihren
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Entscheidungen nach den Präferenzen der Repräsentierten zu richten, aber in der
Umsetzung scheitert. Ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass sich die Reprä-
sentantin schlicht darin irrt, was die Präferenzen der Repräsentierten sind. In
diesem Fall liegt zwar eine responsive Orientierung vor, welche jedoch nicht dazu
führt, dass die Entscheidung den Präferenzen der Repräsentierten entspricht.

Zum anderen und vor allem ist eine responsive Orientierung der Reprä-
sentant:innen nicht nur nicht hinreichend, sondern eine solche ist auch nicht
notwendig zur Herstellung von Responsivität im ersten Verständnis. Dies deutet
sich schon in der bereits zitierten Studie von Miller & Stokes (1963, S. 50) an. Sie
unterschieden zwischen zwei unterschiedlichen Weisen, wie die Repräsentierten
das Handeln der Repräsentant:innen kontrollieren können. Die erste Kontroll-
möglichkeit knüpft an das soeben skizzierte Verständnis der Repräsentant:innen
als delegate an und spiegelt sich in den zuvor skizzierten Beiträgen wider.
Aus Sicht der Autoren existieren für Repräsentant:innen sowohl die Möglich-
keit einer intrinsischen als auch die Möglichkeit einer extrinsischen Motivation,
sich als delegate zu verhalten (Miller & Stokes, 1963, S. 50). Die Möglichkeit
der extrinsischen Motivation beruht maßgeblich, auf dem Wunsch nach Wieder-
wahl auf Seiten der Repräsentant:innen. Die Repräsentierten üben in diesem Fall
Kontrolle aus, weil sie zumindest solche Repräsentant:innen, die wiedergewählt
werden wollen, durch die Androhung der Abwahl zu einer Berücksichtigung ihrer
Präferenzen bewegen können.

Die zweite Möglichkeit, wie die Repräsentierten das Handeln der Repräsen-
tant:innen kontrollieren können, besteht nicht in der Androhung von Sanktionen
zwischen den Wahlen, sondern in der Auswahl des Personals bei der Wahl. Denn
bei dieser können Repräsentierte solche Kandidat:innen wählen, die ähnliche Prä-
ferenzen wie sie selbst haben: „The first of these14 is for the district to choose a
Representative who so shares its views that in following his own convictions he
does his constituents’ will“ (Miller & Stokes, 1963, S. 50). Offenkundig haben
Miller und Stokes an dieser Stelle den trustee, der seinen eigenen Präferenzen ent-
sprechend entscheidet, im Blick. Dementsprechend kann ein trustee zum einen
ohne weiteres Entscheidungen treffen, die im Einklang mit den Präferenzen der
Repräsentierten sind. Zum anderen ist diese Kongruenz durch den Selektions-
prozess im Wahlvorgang systematischer Natur und deshalb potenziell kausal auf
die Präferenzen der Repräsentierten zurückführbar. Deshalb können auch die Ent-
scheidungen von trustees systematisch zur Responsivität des politischen Systems
im Sinne des ersten Verständnisses beitragen.

14 Damit sind die beiden Weisen gemeint, wie die Repräsentierten das Handeln der Reprä-
sentant:innen kontrollieren können.
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Offenkundig werden hier zwei sehr unterschiedliche Phänomene mit dem
Wort ‚Responsivität‘ bezeichnet. Diese identische Bezeichnung kann schnell zu
dem soeben kritisierten Fehlurteil führen, dass die intendierte Orientierung von
Repräsentant:innen notwendig und/oder hinreichend für eine systematische Rück-
bindung staatlicher Entscheidungen an die Präferenzen der Repräsentierten sei.
Deshalb ist es wichtig die genannten Unterschiede herauszuarbeiten und bewusst
zu halten. Allerdings muss ein Beitrag, welcher unter Responsivität konzeptio-
nell die intendierte Orientierung der Repräsentant:innen an den Präferenzen der
Repräsentierten versteht, nicht zwangsläufig annehmen, dass diese Orientierung
hinreichend oder notwendig für Responsivität im ersten Sinne ist. Dementspre-
chend handelt es sich – abgesehen von der Wortwahl – nicht notwendigerweise
um widersprüchliche Konzepte.

Tatsächlich sind beide Verständnisse demokratischer Responsivität für die vor-
liegende Arbeit von Relevanz. Die in diesem Kapitel zu begründende These
lautet, dass demokratische Responsivität ein Kriterium politischer Legitimität ist
und Bürger:innenbeteiligungsverfahren primär darauf abzielen die Responsivität
des politischen Systems zu verbessern. Hier ist demokratische Responsivi-
tät im Sinne des ersten Verständnisses relevant. Demokratische Responsivität
bezeichnet an dieser Stelle eine Eigenschaft eines politischen Systems. Bür-
ger:innenbeteiligung ist dabei als eine Möglichkeit neben anderen zu verstehen,
die Responsivität des politischen Systems zu verbessern.

Auch das zweite Responsivitätsverständnis, welches Responsivität als inten-
dierte Orientierung der Repräsentant:innen an den Präferenzen der Repräsentier-
ten konzipiert, wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmal relevant. Dort wird es
um die Frage gehen, ob die Beteiligungsverfahren de facto einen Einfluss auf die
staatliche Entscheidungsfindung ausüben. Das zweite Responsivitätsverständnis
ist in diesem Zusammenhang relevant, weil das Rollenverständnis der Reprä-
sentant:innen einen Einfluss auf ihren Umgang mit den Beteiligungsergebnissen
hat.

Demokratische Responsivität und konstruktivistisches Repräsentationsverständnis
Nun mag eingewendet werden, dass das erarbeite Konzept demokratischer Res-
ponsivität kaum vereinbar mit der Praxis politischer Repräsentation ist. Immerhin
ist die Beziehung zwischen Repräsentant:innen und Repräsentierten stets bidi-
rektional. Es ist eben nicht der Fall, dass die Präferenzen der Repräsentierten
außerhalb von Repräsentationsbeziehungen geformt würden, sodass Repräsen-
tant:innen diese nur ablesen würden. Ganz im Gegenteil geht mit politischer
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Repräsentation notwendigerweise ein produktives Moment einher. Denn Reprä-
sentant:innen müssen im öffentlichen Ringen um die Anerkennung ihrer Reprä-
sentationsansprüche notwendigerweise ein Bild der Repräsentierten zeichnen. Teil
dieses Bilds ist unter anderem eine bestimmte Interpretation der zu vertretenden
Präferenzen. Der öffentliche Diskurs um eben jene konkurrierenden Bilder kann
das Selbstbild und damit auch die Präferenzen der Repräsentierten ändern. In
diesem Sinne kann es zu einer Rückwirkung von Repräsentationsbeziehungen
auf die Repräsentierten kommen. Somit sind die Präferenzen der Repräsentierten
dem Prozess politischer Repräsentation nicht exogen, sondern endogen. Sie sind
nicht vorpolitisch gegeben, sodass sie nur von Repräsentant:innen aufgenommen
und in staatliche Entscheidungen übersetzt werden könnten. Ganz im Gegenteil
sind sie maßgeblich durch den politischen Prozess und insbesondere auch durch
Repräsentationsbeziehungen geformt. Diese Beschreibung der Praxis entstammt
einem konstruktivistischen Verständnis politischer Repräsentation, welches sich
in Abgrenzung zu klassischen Theorien herausgebildet hat (Disch, 2011; Saward,
2013, 2006).

Nun stehen beispielsweise für Disch (2011) die empirischen Erkenntnisse zur
Wirkung politischer Prozesse auf die Präferenzformation in einem Widerspruch
zu der Forderung nach Responsivität. Denn eine solche setze konzeptionell eine
unidirektionale Wirkungskette voraus: „[T]he concept of responsiveness presup-
poses that constituencies exist prior to acts of representation, and that political
representatives should react to what those pre-existing constituencies want in
terms of policies“ (Wolkenstein, 2021, S. 7). Als Folge lässt Disch das Konzept
demokratischer Responsivität vollständig hinter sich und schlägt ein alternati-
ves Konzept zur Evaluation der Qualität politischer Repräsentation vor. Insofern
die vorliegende Arbeit demokratische Responsivität als ein wichtiges Kriterium
politischer Legitimität annimmt, wäre es offenkundig problematisch, wenn dieses
Kriterium schon auf konzeptioneller Ebene nicht vereinbar mit einer adäquaten
Beschreibung der politischen Praxis wäre.

Es lohnt sich, der beschriebenen Irritation nachzugehen und zu überprüfen, ob
tatsächlich ein relevanter Widerspruch konstatiert werden muss. Man nehme als
exemplarisches Szenario an, dass zunächst die Repräsentant:innen die Entschei-
dungsoption A und die Repräsentierten die Entscheidungsoption B, welche im
Widerspruch zu A steht, präferieren. Daraufhin werben die Repräsentant:innen für
die Entscheidungsoption A. Man nehme weiterhin an, dass die Erklärungen der
Repräsentant:innen die Repräsentierten tatsächlich überzeugt und diese ebenfalls
A präferieren. Daraufhin verabschieden die Repräsentant:innen Entscheidungsop-
tion A. Die entscheidende Frage ist nun, ob das repräsentative Organ in diesem
Fall im Sinne demokratischer Responsivität gehandelt hat. Kritiker:innen des
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klassischen Konzepts demokratischer Responsivität, wie etwa Disch, würden dies
verneinen.

Die anfängliche Irritation angesichts der Behauptung, dass das repräsentative
Organ in dem Fall responsiv gehandelt hat, lässt sich nicht auf den Umstand
zurückführen, dass sich die Präferenzen der Repräsentierten geändert haben.
Ließe sich beispielsweise die Änderung der Präferenzen auf eine Intervention
eines zivilgesellschaftlichen Akteurs zurückführen, stünde völlig außer Frage,
dass das repräsentative Organ responsiv handelt, wenn es die von den Reprä-
sentierten präferierte Entscheidungsoption beschließt. Dies würde übrigens auch
dann gelten, wenn die Intervention des zivilgesellschaftlichen Akteurs mani-
pulativer Natur war, weil beispielsweise entscheidende Informationen bewusst
vorenthalten worden sind. Was hingegen an dieser Behauptung zunächst irri-
tiert, ist die Rolle der Repräsentant:innen in dem skizzierten Szenario. Denn die
Repräsentant:innen nehmen auf einmal nicht mehr nur vorhandene Präferenzen
auf Seiten der Repräsentierten auf und setzten diese in Entscheidungen um. Son-
dern sie wirken auf einmal auf die Repräsentierten zurück und greifen in die
Präferenzformation ein.

Entgegen der anfänglichen Irritation ist jedoch unklar, inwiefern hier ein kon-
zeptioneller Widerspruch vorliegen soll. Denn zum einen blickt das Konzept
demokratischer Responsivität auf die aktualen Präferenzen der Repräsentierten,
ohne deren Genese zu berücksichtigen. Somit lässt sich jede Umsetzung aktua-
ler Präferenzen, völlig unabhängig von der Frage, wie es zu diesen aktualen
Präferenzen kam, mit dem Konzept demokratischer Responsivität beschreiben.
Zum anderen ist zwar das Responsivitätskonzept unidirektional, insofern es allein
die Umsetzung aktualer Präferenzen in staatliche Entscheidungen, aber nicht
Rückwirkungen von Repräsentationsbeziehungen auf die aktualen Präferenzen in
den Blick nimmt. Doch mit dem Responsivitätskonzept geht keineswegs not-
wendigerweise die Behauptung einher, dass dieses das gesamte Handeln von
Repräsentant:innen erfassen würde und politische Repräsentation damit in Gänze
unidirektional sei. Dementsprechend ist es konzeptionell absolut möglich, dass
Repräsentant:innen in die Präferenzformation der Repräsentierten eingreifen und
zugleich die aktualen Präferenzen der Repräsentierten umsetzen und damit im
Sinne demokratischer Responsivität handeln. Letztlich ist das Konzept demokra-
tischer Responsivität zwar selbst unidirektional, ist aber konzeptionell sehr wohl
vereinbar mit einem bidirektionalen Verständnis politischer Repräsentation.

Solange sich die Entscheidung von Repräsentant:innen kausal auf die in der
Entscheidungssituation aktuellen Präferenzen der Repräsentierten zurückführen
lässt, ist in der vorliegenden Arbeit von Responsivität die Rede. Dass sich diese
aktuelle Präferenzlage wiederum auch auf eine Intervention des repräsentativen
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Organs zurückführen lässt, ist im Verständnis der vorliegenden Arbeit für die
Frage nach der Responsivität unerheblich. Ob sich das repräsentative Organ in
dem soeben skizzierten Beispiel responsiv verhält, hängt ganz von der Frage
ab, ob es sich für die Entscheidungsoption A entscheidet, weil diese von den
Repräsentierten präferiert wird. Dies würde dann auf die Probe gestellt, wenn
die Werbung des repräsentativen Organs scheitert und die Repräsentierten nach
wie vor die Entscheidungsoption B präferieren. Wenn die Repräsentant:innen von
der selbst präferierten Entscheidungsoption A absehen und die von den Reprä-
sentierten präferierte Entscheidungsoption B beschließen, handeln sie responsiv.
Wenn sie sich dennoch gegen die Präferenzlage der Repräsentierten für die Ent-
scheidungsoption B entscheiden, handeln sie offenkundig nicht responsiv. Eine
nachträgliche Angleichung der Präferenzen der Repräsentierten an die getroffene
Entscheidung etwa aufgrund gelungener Erläuterung der Entscheidung ist natür-
lich möglich und unter Umständen sogar wünschenswert, wird allerdings nicht
vom Konzept demokratischer Responsivität erfasst.

Damit existiert zwar ein Konzept, welches rein konzeptionell mit der Beob-
achtung der Rückwirkung politischer Repräsentation auf politische Präferenzen
vereinbar ist. Doch die Frage bleibt, ob ein solches Konzept, welches die Forma-
tion von Präferenzen einfach ausklammert, normativ interessant ist? So ließe sich
beispielsweise argumentieren, dass es sich um kein interessantes Konzept han-
dele, weil es dem Manipulationsproblem nicht begegnen könne. Da das Konzept
nämlich agnostisch bezüglich der Präferenzformation ist, muss es das Han-
deln des repräsentativen Organs auch dann als responsiv charakterisieren, wenn
die Präferenzen der Repräsentierten – möglicherweise auch vom repräsentativen
Organ selbst – manipuliert wurden.

Dieser Kritik lässt sich analog zu den Argumenten auf konzeptioneller Ebene
begegnen. So ist demokratische Responsivität zwar ein überaus wichtiges, aber
nicht das einzige Kriterium politischer Legitimität. Deshalb sind durchaus Legi-
timitätskriterien denkbar, welche die Genese von Präferenzen thematisieren und
mitunter Anforderungen demokratischer Responsivität übertrumpfen können. Das
Legitimitätskriterium demokratischer Responsivität ist also keineswegs von abso-
luter Geltung und Abweichungen von den aktualen Präferenzen können zulässig,
wenn nicht sogar gefordert sein (siehe Abschnitt 5.3.2). Das Phänomen mani-
pulierter Präferenzen mag ein solcher Fall sein. Letztlich ist somit das Konzept
demokratischer Responsivität zwar darauf festgelegt, auch die Umsetzung mani-
pulierter Präferenzen als responsiv bezeichnen zu müssen. Doch damit geht
keineswegs auf legitimationstheoretischer Ebene einher, dass jeder Fall demo-
kratischer Responsivität auch legitimationstheoretisch wünschenswert oder gar
geboten ist.
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Um zu einer überzeugenden Theorie politischer Legitimität zu gelangen,
muss das Legitimitätskriterium demokratischer Responsivität somit um weitere
Legitimitätskriterien ergänzt werden. In der Tat kann daher das vorgeschla-
gene Responsivitätskonzept für sich genommen legitimationstheoretisch nicht
so viel leisten, wie es sich klassische Beiträge der Debatte mitunter erhofft
haben. Dennoch ermöglicht es noch immer eine normativ interessante Differen-
zierung zwischen solchen Systemen, welche Entscheidungen an die Präferenzen
der Repräsentierten binden, und solchen Systemen, die dies nicht leisten.

Responsivität als primäres Ziel von Bürger:innenbeteiligungsverfahren
Die Arbeit geht im Weiteren davon aus, dass das primäre Ziel von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren darin besteht, die Distanz zwischen Repräsen-
tierten und Repräsentant:innen auf inhaltlicher Ebene zu überbrücken bezie-
hungsweise die demokratische Responsivität der repräsentativen Demokratie zu
verbessern. Als primäres Indiz für diese These sollen erneut die Leitlinien
kommunaler Bürger:innenbeteiligung herangezogen werden, welche trotz der
formalen Unverbindlichkeit eine hohe politische Verbindlichkeit der Beteiligungs-
ergebnisse betonen.

In den meisten untersuchten Leitlinien werden die repräsentativen Organe auf
eine wahlweise intensive (Bonn, 2014, S. 11; Gießen, 2015, S. 4; Mainz, 2022,
S. 13), verlässliche (Köln, 2020, S. 6) oder auch gründliche und eingehende
(Detmold, 2018, S. 25) Auseinandersetzung mit den Beteiligungsergebnissen
verpflichtet. In anderen Leitlinien ist wiederum von der Verpflichtung zu einer
nachvollziehbaren (Heidelberg, 2015, S. 7) oder eingehenden (Bonn, 2014, S. 19)
Berücksichtigung der Beteiligungsergebnisse die Rede. Damit geht die Forde-
rung einher, dass die Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren in den
abschließenden Abwägungs- und Entscheidungsprozess (Flensburg, 2015, S. 7;
Konstanz, 2016, S. 11; Heidelberg, 2015, S. 17; Mannheim, 2019, S. 24; Kress-
bronn, 2021, S. 9), in die abschließende Entscheidungsfindung (Ingolstadt, 2017,
S. 9) und die politische Beratung (Oberhausen, 2018, S. 26) einfließen sollen.

Die Pflicht zur Auseinandersetzung beziehungsweise Berücksichtigung lässt
zunächst viel Raum für Interpretation, wenn es um die Frage geht, inwiefern
Repräsentant:innen den formulierten Präferenzen tatsächlich Folge zu leisten
haben. Schließlich können sich Repräsentant:innen auch nach ausführlicher
Auseinandersetzung und Berücksichtigung der Ergebnisse der Umsetzung verwei-
gern. Gleichzeitig finden sich in den Leitlinien mehrere Aspekte, welche diesen
Interpretationsspielraum deutlich einschränken.
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In vielen Leitlinien wird in Hinblick auf die politische Verbindlichkeit der
Beteiligungsergebnissen zwischen unterschiedlichen Intensitätsstufen unterschie-
den. Beispielsweise wird in Bamberg (2020, S. 5) zwischen Mitsprechen,
Mitgestalten und Mitentscheiden unterschieden. Die Leitlinien Empfingens (2020,
S. 2) differenzieren wiederum zwischen Information15, Konsultation und Koope-
ration. In Bremen (2018, S. 6) werden Information, Diskussion und Mitwirkung
als unterschiedliche Stufen politischer Verbindlichkeit herangezogen. Diese exem-
plarischen Ausführungen zeigen, dass innerhalb der Leitlinien die Möglichkeit
bedacht wird, dass Beteiligungsergebnisse auch ein hoher Grad politischer
Verbindlichkeit zukommen kann beziehungsweise soll.

Zudem sollen die Verfahren laut einiger Leitlinien ermöglichen, politische
Entscheidungen mitgestalten (Bamberg, 2020, S. 5) beziehungsweise sich mit-
gestaltend in den Entscheidungsprozess einbringen (Darmstadt, 2015, S. 5) zu
können. Sie sollen die Möglichkeit der Einflussnahme auf Entscheidungen (Jena,
2016, S. 7) beziehungsweise der direkten Einflussnahme auf Planungs- und
Entscheidungsvorbereitungsprozesse (München, 2021, S. 9) eröffnen: „Bürger
sollen merken, dass sie Ergebnisse von Entscheidungsprozessen beeinflussen kön-
nen“ (Ehningen, 2016, S. 1). Letztlich zeigen laut den Leitlinien Pforzheims
(2014, S. 5) die Beteiligungsverfahren „Wirkung, indem Ergebnisse die (politi-
sche) Entscheidungsfindung wesentlich prägen und schließlich auch wahrnehmbar
umgesetzt werden.“ Ganz ähnlich liest sich eine Formulierung in den Leitlinien
Freudenstadts (2019, S. 3): „Eine wirksame Bürgerbeteiligung beeinflusst die
politische Entscheidungsfindung und findet sich in dieser wahrnehmbar wieder.“
Was die zuvor in Aussicht gestellte Berücksichtigung der Beteiligungsergebnisse
durch die Repräsentant:innen genau impliziert könnte, wird in den Leitlinien von
Remseck am Neckar (2017, S. 9) ausgeführt: „Berücksichtigen heißt, dass sie [die
Entscheidungsträger:innen] sich mit den Ergebnissen auseinandersetzen und diese
entweder übernehmen oder so weit wie möglich in die Entscheidung einfließen
lassen.“

Der durch die zuletzt herangezogene Formulierung gewonnene Eindruck einer
weitreichenden politischen Verbindlichkeit wird durch die in den meisten Leitli-
nien geteilte Auffassung einer besonderen Rechtfertigungsbedürftigkeit eines von
den Beteiligungsergebnissen abweichenden Entscheidungsverhaltens verstärkt:
„Wenn die Entscheidung vom Beteiligungsergebnis abweicht, so sind die Gründe
dafür schriftlich und nachvollziehbar darzulegen und zu veröffentlichen“ (Köln,

15 Zu Recht wird in einigen Leitlinien darauf hingewiesen, dass die reine Information keine
Form der Beteiligung darstellt (Detmold 2018, S. 8; Chemnitz 2018, S. 5; Kiel 2018, S. 6;
Mainz 2022, S. 12; Mannheim 2019, S. 13).
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2020, S. 10; siehe auch Ditzingen, S. 2; Kiel, 2018, S. 10; Kressbronn, 2021,
S. 11; Marburg, 2018, S. 7; Stuttgart, 2017, S. 25). Am deutlichsten offenbart sich
diese Auffassung in einer Formulierung der Leitlinien von Berlin-Mitte (2017,
S. 4): „Gute Bürgerbeteiligung setzt auf Verbindlichkeit. Die erarbeiteten Ergeb-
nisse werden verbindlich und verlässlich umgesetzt, beziehungsweise erläutert,
welche Gründe dem entgegenstehen.“ Eine Umsetzung der Beteiligungsergeb-
nisse ist somit in der Regel vorgesehen, wird aber innerhalb der Leitlinien nicht
garantiert.16

Dass nirgendwo eine vollständige Umsetzung der Ergebnisse garantiert
wird, steht wohlbemerkt nicht im Widerspruch zu der These, dass die Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren primär der Verbesserung der Responsivität des
politischen Systems dienen. Diese impliziert nämlich nicht, dass Beteiligungs-
ergebnisse immer vollständig umgesetzt werden müssten. Wie im nachfolgenden
Kapitel auszuführen sein wird, kann ein Verzicht auf eine vollständige Umsetzung
der Beteiligungsergebnisse sogar ganz im Sinne demokratischer Responsivi-
tät sein. Zum anderen können die Anforderungen anderer Legitimitätskriterien
gegen eine vollständige Umsetzung der Beteiligungsergebnisse sprechen. Ob und
inwiefern eine Umsetzung der Beteiligungsergebnisse im Einzelfall geboten ist
oder nicht, berührt allerdings nicht die grundsätzliche These von der primären
Zielsetzung der Beteiligungsverfahren.

Wie verträgt sich die These, dass die Verbesserung demokratischer Respon-
sivität primäres Ziel von Bürger:innenbeteiligungsverfahren sei, mit dem zuvor
herausgearbeiteten Umstand, dass sowohl in der Wissenschaft als auch in der
Praxis weitere Ziele von Bürger:innenbeteiligung formuliert werden?

Die vorliegende Arbeit bestreitet nicht die Relevanz anderer Zielsetzungen von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren. So birgt beispielsweise die Distanz innerhalb
repräsentativer Demokratien nicht nur auf der inhaltlichen Ebene die Gefahr man-
gelnder Responsivität, sondern auch auf sozialer Ebene die Gefahr mangelnden
Vertrauens zwischen Repräsentant:innen und Repräsentierten und auf individuel-
ler Ebene die Problematik mangelnder politischer Selbstwirksamkeitserfahrungen

16 Auch Neunecker (2016) beschäftigt sich mit dem Einfluss von Bürger:innenbeteiligung
auf staatliche Entscheidungen im besonderen Kontext von Bürger:innenhaushalten, wer-
tet entsprechende Dokumente der Untersuchungskommunen aus und kommt zu ähnlichen
Schlüssen: „Die hier verwendeten Begrifflichkeiten wie ‚Entscheidungsgrundlage‘, ‚Mitwir-
kung bei finanzpolitischen Entscheidungen‘ und vor allem ‚durchaus prägende Wirkung‘
sprechen hinsichtlich des potenziellen Policy-Einflusses der Bürger eine recht deutliche
Sprache; eine Entscheidungsbeeinflussung durch die Bürger in nahezu allen Fällen vorgese-
hen und/oder gewünscht ist. Für die Frage nach dem möglichen Policy-Einfluss der Bürger
bedeutet dies, dass dieser zwar nicht garantiert, in einem Bürgerhaushaltsverfahren jedoch
inhärent angelegt ist.“ (Neunecker 2016, S. 120)
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auf Seiten der Repräsentierten (siehe Abschnitt 7.3). Deshalb wäre es durchaus
zu begrüßen, würden Bürger:innenbeteiligungsverfahren neben der Problematik
defizitärer Responsivität auch diesen und weiteren Problematiken begegnen.

Selbst wenn das gesamte Design von Beteiligungsverfahren ausschließlich an
der Verbesserung demokratischer Responsivität orientiert sein sollte, kann das
Verfahren zugleich zur Verwirklichung anderer Ziele beitragen. Beispielsweise
können die Teilnehmenden auch in einem solchen Verfahren demokratische Kom-
petenzen erlangen. Zudem wäre im Design der Verfahren selbst dann Raum für
weitere relevante Zielsetzungen, wenn demokratische Responsivität im Design
stets einen Vorrang vor anderen Zielsetzungen hätte. Denn die Zielsetzung,
Responsivität zu verbessern, legt das Design von Beteiligungsverfahren nicht
abschließend fest. Beispielsweise ist es vom Standpunkt demokratischer Res-
ponsivität irrelevant, von welcher Qualität die Präferenzen der Repräsentierten
sind. Dies eröffnet einen Raum, dem berechtigten Interesse nachzukommen, dass
die Präferenzen der Repräsentierten möglichst informiert sein sollten. Dement-
sprechend ist im Design vieler Beteiligungsverfahren auch eine Informierung
der Beteiligten über die relevanten Aspekte der anstehenden Entscheidung vor-
gesehen. Der springende Punkt ist nun, dass diese Designentscheidung nicht
der primären Zielsetzung widerspricht, auch wenn ihre Grundlage eine andere
Zielsetzung ist.

Allerdings impliziert die These, dass die Verbesserung demokratischer Res-
ponsivität primäres Ziel von Bürger:innenbeteiligung ist, gerade nicht, dass das
Kriterium demokratischer Responsivität stets Vorrang hat. Wie zuvor schon ange-
deutet wurde und später ausführlicher darzustellen sein wird, geht die vorliegende
Arbeit davon aus, dass in manchen Fällen andere Legitimitätskriterien das Kri-
terium demokratischer Responsivität übertrumpfen können. Dies gilt, wie zuvor
bereits angedeutet wurde, unter anderem für die Frage, ob und inwiefern die
Beteiligungsergebnisse umgesetzt werden sollten. Auch für den Kontext des
Verfahrensdesigns ist denkbar, dass das Kriterium demokratischer Responsivität
von anderen Kriterien übertrumpft werden kann. Die These von der primären
Zielsetzung meint dementsprechend bloß, dass die Verbesserung demokrati-
scher Responsivität ungleich gewichtiger ist, wenn es um Designentscheidungen
und insbesondere um Fragen von Inklusion und Exklusion im Kontext von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren geht.

Zuletzt ist anzumerken, dass mit der hier zu verteidigenden These
nicht behauptet wird, dass alle Konsultationsverfahren die Verbes-
serung demokratischer Responsivität ins Zentrum rücken müssten.
Bürger:innenbeteiligungsverfahren stellen eben nur eine Art von Konsultati-
onsverfahren dar. Ein Beispiel für alternative Konsultationsverfahren wären
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die bereits angeführten Expert:innenbefragungen. Sie sind zwar ebenfalls von
konsultativem Charakter, haben aber gleichzeitig nicht die Verbesserung demo-
kratischer Responsivität zum Ziel. Insofern Expert:innenkonsultationen ein
sinnvolles Instrument sein können, bestreitet die Arbeit nicht, dass es neben Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren sinnvollerweise weitere Konsultationsverfahren
geben kann, welche gänzlich andere Ziele verfolgen. Ein kommunales Konsul-
tationsverfahren, welches nicht die Verbesserung demokratischer Responsivität,
sondern das Sammeln sachdienlicher Informationen zum primären Ziel hat und
daher all diejenigen inkludiert, die relevante Informationen einbringen können,
würde die vorliegende Arbeit dementsprechend nicht per se kritisieren. Die
vorliegende Arbeit würde ein solches Konsultationsverfahren allerdings nicht
unter den Begriff der Bürger:innenbeteiligung subsumieren. Denn Personen
werden wohl kaum auf demokratische Weise als ‚Bürger:innen‘ beteiligt, wenn
jene Beteiligung bloß zur Integration sachdienlicher Informationen beitragen
soll.

Nun ließe sich entgegnen, dass manche Leitlinien nicht ‚Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren‘ zum Gegenstand hätten, wenn nur solche
Verfahren als ‚Bürger:innenbeteiligungsverfahren‘ zu bezeichnen sind, welche
als primäres Ziel die Verbesserung demokratischer Responsivität verfolgen. In
manchen Leitlinien, so der Einwand, ist ja auch gar nicht von Bürger:innen-,
sondern von Einwohner:innen- oder auch Öffentlichkeitsbeteiligung die Rede. In
der Tat ist nicht auszuschließen, dass manche der betrachteten Leitlinien nicht
oder nicht ausschließlich Bürger:innenbeteiligungsverfahren zum Gegenstand
haben. Gleichzeitig wird in den meisten Leitlinien, wie zuvor herausgearbeitet
wurde, eine demokratische Mitwirkung an der Gestaltung des unmittelbaren
Lebensumfeldes in Aussicht gestellt und die Verfahren sollen explizit zur
Stärkung der Demokratie beitragen. Es ist mindestens fraglich, inwiefern beides
zutreffen kann, wenn die Menschen nicht im Sinne demokratischer Responsivität
an der Entscheidungsfindung beteiligt werden.

5.3 Zur legitimationstheoretischen Verbindlichkeit
der Verfahren

Das vorherige Kapitel hat die These begründet, dass das primäre Ziel von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren die Verbesserung der demokratischen Respon-
sivität des politischen Systems ist. Daraus leitet sich die nun spezifischere Frage
ab, wer an solchen Konsultationsverfahren beteiligt werden sollte, welche die Ver-
besserung demokratischer Responsivität zum primären Ziel haben. Zwar wird aus
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den zuvor genannten Gründen angenommen, dass die meisten Leitlinien genau
solche Konsultationsverfahren zum Gegenstand haben. Doch die Geltung dieser
Annahme ist für die Beantwortung jener Frage nicht von Relevanz.

Später wird argumentiert, dass eine primäre Gruppe und weitere sekundäre
Gruppen an den Verfahren beteiligt werden sollten. Hinsichtlich der primären
Gruppe wird gezeigt, dass die Verbesserung demokratischer Responsivität inso-
fern die primäre Zielsetzung darstellt, als dass allein ihre Anforderungen an die
Zusammensetzung der primär zu beteiligenden Gruppe ausschlaggebend sind.
Deshalb sind die bisherigen Ausführungen ausreichend für die Definition der
primären Gruppe. Die Argumentation für die Beteiligung der sekundären Grup-
pen beruht allerdings maßgeblich auf der These, dass repräsentative Organe in
manchen Fällen von den Beteiligungsergebnissen abweichen dürfen oder mitun-
ter sogar müssen. Diese These wird jedoch durch die bisherigen Ausführungen
nicht begründet.

Deshalb wird sich im Weiteren der Frage gewidmet, ob und inwiefern die
Beteiligungsergebnisse trotz der formalen Unverbindlichkeit legitimationstheore-
tisch verbindlich sind. Dementsprechend gilt es zweierlei zu überprüfen. Zum
einen wird sich mit der Frage beschäftigt, ob und inwiefern Ergebnisse von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren legitimationstheoretisch verbindlich sind und
daher umgesetzt werden müssen (siehe Abschnitt 5.3.1). Diesbezüglich wird
gezeigt, dass die Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren oftmals (in
Teilen) umgesetzt werden müssen, weil dies oftmals den Anforderungen demo-
kratischer Responsivität entspricht. Zum anderen wird sich im Anschluss mit der
Frage beschäftigt, ob die Beteiligungsergebnisse stets vollständig umgesetzt wer-
den müssen (siehe Abschnitt 5.3.2). Hier wird ausführlich die These begründet,
dass eine vollständige Umsetzung oftmals nicht legitimationstheoretisch gebo-
ten ist, weil eine solche oftmals gegen Anforderungen politischer Legitimität
verstoßen würde. Zum Abschluss des Kapitels wird kurz auf die epistemische
Lage der Repräsentant:innen und ihrer Folgen einerseits für Fragen von Abwei-
chung und Umsetzung von den Beteiligungsergebnissen und andererseits für ein
adäquates Verständnis politischer Repräsentation eingegangen (5.3.3).

5.3.1 Die legitimationstheoretische Verbindlichkeit

Die These, dass die Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren oftmals
(in Teilen) umgesetzt werden müssen, weil dies den Anforderungen demo-
kratischer Responsivität entspricht, soll im Folgenden plausibilisiert werden.
Diese These setzt zum einen voraus, dass die demokratische Responsivität
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des politischen Systems üblicherweise Defizite aufweist. Zum anderen müssen
Bürger:innenbeteiligungsverfahren jenen Defiziten potenziell begegnen können.

Die Wahl als defizitärer Responsivitätsmechanismus
Zunächst sollen im Weiteren mögliche Gründe für Responsivitätsdefizite inner-
halb repräsentativer Systeme herausgearbeitet werden. Dabei wird sich auf
eine kritische Analyse der Wahl als dem zentralen Mechanismus zur Herstel-
lung von Responsivität in repräsentativen Demokratien beschränkt. Zum einen
kann die Repräsentativität (1) und zum anderen kann die Aussagekraft von
Wahlergebnissen (2) hinterfragt werden.

(1) Erstens können verschiedene Merkmale von Wahlsystemen dazu führen,
dass die Machtverhältnisse im repräsentativen Organ nicht den Verhältnissen
der abgegebenen Stimmen entsprechen. Beispielsweise fallen aufgrund von
Sperrklauseln oder der Direktwahl von Kandidat:innen per Mehrheitswahlrecht
Wahlstimmen weg oder diese übersetzen sich nur disproportional in Man-
date, weil beispielsweise Wahlbezirke von unterschiedlicher Größe sind.17 Da
somit nicht alle abgegebenen Stimmen gleichermaßen in die Mandatsverteilung
eingehen, kann letztere kaum als perfektes Abbild der Präferenzlage gelten.

Zweitens ist das Wahlergebnis höchstens ein Abbild der Präferenzlage der
Wähler:innen. Zumindest in solchen Systemen, die auf eine Wahlpflicht verzich-
ten, steht es den Wahlberechtigten frei, ob sie ihr Recht in Anspruch nehmen
und tatsächlich ihre Stimme abgeben. Ein kurzer Blick in die politische Wirk-
lichkeit offenbart, dass die Wahlbeteiligung lange nicht vollständig ist. So lag
beispielsweise die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen in NRW 2020 bei
51,9 % (Landeswahlleiter NRW, 2020). In der Tat ging die Wahlbeteiligung bei
allen Wahlen in Deutschland bis 2013 deutlich zurück. Sinkende Wahlbeteiligun-
gen werden insbesondere problematisiert, weil mit ihr eine ungleiche Beteiligung
verschiedener Bevölkerungsgruppen einhergeht (Lijphart, 1997). So haben bei-
spielsweise Milieuzugehörigkeit, Arbeitslosigkeit, Bildung und Kaufkraft einen
Einfluss auf die Wahlbeteiligung (Schäfer et al., 2013). Besonders brisant ist
in diesem Kontext die Beobachtung, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen
und insbesondere Nichtwähler:innen im Vergleich zu Wähler:innen unterschied-
liche Parteipräferenzen haben (Schäfer, 2011). Dementsprechend ist mindestens
fraglich, ob das jeweilige Wahlergebnis repräsentativ für die Präferenzlage der
Gesamtbevölkerung ist (Schäfer, 2015).

17 In Bezug auf die Modalitäten in NRW sei allerdings angemerkt, dass es bei der Wahl der
Kommunalvertretung keine Sperrklausel gibt und ein personalisiertes Verhältniswahlrecht
gilt.
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(2) Darüber hinaus ist zu hinterfragen, inwiefern sich aus Wahlergebnissen
überhaupt Präferenzen insbesondere bezüglich konkreter Sachfragen, die in der
Regel Gegenstand von Beteiligungsverfahren sind, ableiten lassen. Man könnte
argumentieren, dass jene Sachfragen in Wahlprogrammen beantwortet werden.
Zumindest mittelbar könnte eine Stimme für eine Kandidatin oder eine Partei
als Präferenz für die im Wahlprogramm enthaltene Antwort auf die jeweilige
Sachfrage interpretiert werden. Dies trifft jedoch aus mindestens vier Gründen
nicht ohne weiteres zu.

Erstens unterliegen Präferenzen einem zeitlichen Wandel, weshalb in der
Vergangenheit abgegebene Wahlstimmen nicht mehr zwangsläufig die aktuellen
Präferenzen der Wähler:innen widerspiegeln. Deshalb sind Wahlergebnisse not-
wendigerweise Momentaufnahmen, sodass sie keine perfekten Indikatoren für die
aktuelle Präferenzlage der Repräsentierten sind.

Zweitens sind Wahlprogramme stets riesige Bündel von unterschiedlichsten
Positionierungen und die Stimmabgabe muss vor dem Hintergrund einer begrenz-
ten Auswahl an zur Wahl stehenden Wahlprogrammen gesehen werden. Deshalb
unterstützt eine Wählerin ein Wahlprogramm nur selten in Gänze. Stattdessen ist
das gewählte Bündel zumeist höchstens dasjenige Bündel, welches innerhalb der
Menge der zur Wahl stehenden Optionen den individuellen Präferenzen am nächs-
ten kommt. Deshalb kann die Stimme für ein Wahlprogramm in der Regel nicht
als vollständige Zustimmung interpretiert werden. Welchen Teilen des Wahlpro-
gramms die Wählerin zustimmt, lässt sich daher aus der Stimme selbst kaum
ableiten. Dementsprechend lassen sich auch die Präferenzen der gesamten Wäh-
ler:innenschaft nicht mit abschließender Sicherheit aus dem Wahlergebnis selbst
ableiten.

Drittens muss die Aussagekraft von Wahlergebnissen auch mit Blick auf das
Phänomen des strategischen Wählens hinterfragt werden. Dabei bezeichnet strate-
gisches Wählen ein Wahlverhalten, bei welchem Wähler:innen nicht gemäß ihren
eigentlichen Präferenzen wählen: „They engage in strategic manipulation of the
voting procedure by voting for some alternative other than their most prefer-
red alternative“ (Christiano, 1995, S. 400). Riker bezeichnet strategisches Wahl-
und Abstimmungsverhalten ähnlich als „false revelations of values“ (Riker, 1988,
S. 137).

Strategisches Wählen kann aus der Perspektive von Wähler:innen, die Wah-
len als Instrument zur mittelbaren Beeinflussung des Outcomes staatlicher Politik
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verstehen, instrumentell nützlich sein.18 Schließlich übersetzen sich Wahlergeb-
nisse nicht unmittelbar in staatliche Entscheidungen, sondern zwischen beiden
findet ein langer und komplexer Prozess statt. Dieser reicht von der Umrechnung
des Wahlergebnisses in Mandate bis hin zur Koalitionsbildung. Deshalb kann es
den Wähler:innen manchmal als rational erscheinen, die eigene Stimme nicht der
eigentlich präferierten Partei zu geben, um so einen besseren Einfluss auf den
Outcome staatlicher Politik ausüben zu können. Solche Wahlentscheidung, bei
welchen die Wählerin nicht ihre eigentlich präferierte Partei wählt, werden im
Weiteren als strategisches Wählen verstanden (Abramson et al., 2010).

Erstens haben Wähler:innen einen Anreiz, nicht für die eigentlich präferierten
Kandidat:innen und Parteien zu stimmen, wenn solche Stimmen aufgrund von
Sperrklauseln oder einem Mehrheitswahlrecht keinen Einfluss auf die Macht-
verteilung im repräsentativen Organ haben. Zweitens kann in Systemen mit
Verhältniswahlrecht auch die Antizipation der Koalitionsbildung Anreiz für stra-
tegisches Wählen darstellen (Aldrich et al., 2005; Indridason, 2011). Da Parteien
innerhalb der Regierungskoalition ungleich gesteigerte Gestaltungsmöglichkei-
ten zukommen als Oppositionsparteien, wählen Wähler:innen mitunter nicht die
eigentlich präferierte Partei, da diese keine Aussicht auf eine Regierungsbeteili-
gung hat. Drittens haben die Machtverhältnisse auch abseits der Koalitionsbildung
maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidungen des repräsentativen Organs. Mit-
unter existiert sogar der Anreiz, eine Partei zu wählen, die deutlich von der
eigenen Position abweicht, nur um dadurch die Politik in eine bevorzugte
Richtung zu lenken (Kedar, 2005).

Strategisches Wählen erschwert somit zusätzlich Rückschlüsse vom Wahler-
gebnis auf die Präferenzen der Wähler:innen, da in diesen Fällen nicht gemäß
der eigentlichen Präferenz abgestimmt wird. Diese Problematik wird dadurch
verschärft, dass in der Regel nicht bekannt ist, welche Ausmaße strategisches
Wählen annimmt und welchen Einfluss dieses auf das Wahlergebnis hat (Riker,
1988, S. 168).

Viertens und zuletzt lässt sich auch die Prämisse hinterfragen, dass Wahl-
programme tatsächlich Antworten auf konkrete Sachfragen beinhalten. Erstens
sind verschriftlichte Wahlprogramme oftmals so allgemein und abstrakt formu-
liert, dass konkrete Sachfragen nur selten oder nur auf einer recht abstrakten
Ebene angesprochen werden. Zweitens wäre es schlicht unmöglich, alle Sach-
fragen innerhalb eines Wahlprogrammes bis ins letzte Detail zu beantworten.

18 Zur Unterscheidung von instrumentellem und expressiven Wählen siehe G. Brennan und
Hamlin (1998) und Fiorina (1976).
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Drittens können Wahlprogramme keine Antworten auf Fragen beinhalten, die zum
Zeitpunkt der Entstehung noch nicht relevant oder gar bekannt waren.

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass Wahlen – jedenfalls in ihrer
derzeitigen Form – alles andere als perfekte Mechanismen zur Erfassung von
Präferenzen sind. Zum einen können die repräsentativen Organe faktisch keine
vollkommene Repräsentativität beanspruchen. Zum anderen lassen sich aus dem
Wahlergebnis in der Regel nur unzureichende Rückschlüsse auf die Präferenzen
der Wähler:innen insbesondere in Hinblick auf konkrete Sachfragen ableiten.

Zwar mag einen dieses punktuelle und allgemeine und daher uneindeutige
Wesen demokratischer Wahlen in Bezug auf die Aussagekraft der Wahlergeb-
nisse pessimistisch stimmen. Doch zum einen kann dieses Wesen demokratischer
Wahlen aus anderer Perspektive wertgeschätzt werden.19 Zum anderen ist die
Wahl bloß ein Mechanismus zur Herstellung von Responsivität unter anderen
(Marschall 1998, S. 286; Przeworksi & Stokes 1999, S. 8). So stehen Reprä-
sentant:innen offenkundig nicht außerhalb der Gesellschaft und erfahren nur
durch die Wahl von den Präferenzen der Repräsentierten. Repräsentant:innen kön-
nen somit beispielsweise auch auf Meinungsumfragen, den öffentlichen Diskurs
oder den informellen Austausch zurückgreifen, um eine akkuratere Kenntnis der
Präferenzlage der Repräsentierten zu erlangen. Die Engführung der bisherigen
Ausführungen auf den Mechanismus der Wahl ließe sich deshalb als ein recht
naives und eindimensionales Verständnis politischer Repräsentation kritisieren.
Es ließe sich argumentieren, dass sich die Kenntnis der Präferenzlage auch und
vor allem der besonderen Stellung des repräsentativen Organs im System gesamt-
gesellschaftlicher Deliberation verdankt. Letzteres würde repräsentative Organe
auch zwischen und über Wahlen hinaus über die Präferenzen der Repräsentierten
informieren (Habermas, 1992, 224, 371; Urbinati, 2010).

In der Tat teilt die vorliegende Arbeit die Auffassung, dass die Fähigkeit reprä-
sentativer Organe, demokratische Responsivität herstellen zu können, nicht allein
von der Repräsentativität und der Spezifizität des Wahlmechanismus abhängt.
Sofern allerdings akzeptiert wird, dass es zur Herstellung demokratischer Res-
ponsivität weiterer Kommunikationskanäle bedarf, müssen zwangsläufig auch
Bürger:innenbeteiligungsverfahren als mögliche Instrumente zur Verbesserung
demokratischer Responsivität ins Blickfeld geraten.

19 So bieten beispielsweise derartige Wahlsysteme aufgrund ihrer Einfachheit recht hür-
denarme und zugleich einflussreiche Möglichkeiten zur Teilhabe der Bürger und aufgrund
ihrer zeitlichen Punktualität eine für langfristige Politik mitunter notwendige Stabilität poli-
tischer Machtverhältnisse. Die Uneindeutigkeit der Wahlergebnisse, welche zu einer relativ
hohen politischen Autonomie der Mandatsträger führt, kann wiederum auch positiv bewertet
werden, wenn eine solche Autonomie wertgeschätzt wird.
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Die Chancen von Bürger:innenbeteiligung für demokratische Responsivität
Ziel des vorliegenden Unterkapitels ist es, die Chancen von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren zur Verbesserung demokratischer Responsivität
herauszuarbeiten. Stellt man den zuvor skizzierten Defiziten demokratischer
Wahlen nun die Instrumente der Bürger:innenbeteiligung gegenüber, so lässt
sich feststellen, dass die Verfahren zumindest potenziell den genannten Mängeln
begegnen können.

Erstens stellen die Beteiligungsverfahren schlicht eine weitere Möglichkeit
zur Beteiligung dar. So haben auch Personen, die ihre Stimme nicht bei der
Wahl abgegeben haben, die erneute Möglichkeit, sich zu beteiligen. Teilweise
werden die Verfahren sogar explizit als Instrumente verstanden, politisch benach-
teiligte, schwer erreichbare und unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen in den
politischen Prozess zu integrieren. Daher können Beteiligungsverfahren zuvor
nicht berücksichtigte Perspektiven und Präferenzen in den Entscheidungsprozess
integrieren und so die Repräsentativität des Willensbildungsprozesses verbessern.

Dieses Anliegen wird in vielen Leitlinien kommunaler Bür-
ger:innenbeteiligung formuliert. So findet sich in nahezu allen Leitlinien
die Forderung, dass die Beteiligungsverfahren möglichst inklusiv (Darmstadt,
2015, S. 8; Marburg, 2018, S. 5; Offenbach am Main, 2020, S. 4; Rostock, 2019,
S. 7) und repräsentativ (Bamberg, 2020, S. 4; Bremen, 2018, S. 5; Darmstadt,
2015, S. 8; Marburg, 2018, S. 5; Karlsruhe, 2012, S. 7; Neuss, 2022, S. 3;
Offenbach am Main, 2020, S. 4) zu sein haben. Verschiedentlich werden in die-
sem Zuge Migrant:innen, Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderungen
(Bonn, 2014, S. 7; Kiel, 2018, S. 9), sowie Senior:innen (Bremen, 2018, S. 4)
als Personengruppen, die als schwer erreichbar gelten, genannt. Um eine für alle
inklusive und insgesamt möglichst repräsentative Beteiligung zu ermöglichen,
soll die Verwaltung Beteiligungshürden möglichst abbauen (Nürtingen, 2022,
S. 8) und auf geeignete Beteiligungsformate und Methoden (Rostock, 2019,
S. 7) setzen. Immer wieder wird die Notwendigkeit zielgruppenspezifischer
Ansprache, Information und Beteiligung genannt (z. B. Falkensee, 2018, S. 3;
Kiel, 2018, S. 9; Oberhausen, 2018, S. 7). Dies umfasst insbesondere einen
barrierefreien Zugang zu Beteiligungsräumen (Offenbach am Main, 2020, S. 4;
Rostock, 2019, S. 7; Soest, 2019, S. 4), aber auch den Beginn und das Ende
von Veranstaltungen und die verwendete Sprache (Friedrichshafen, 2019, S. 10;
Lich, 2021, S. 19; Nürtingen, 2022, S. 8). Zudem soll in Friedrichshafen
(2019, S. 10) in diesem Kontext auch stets überprüft werden, ob Instrumente
der Online-Beteiligung sinnvoll eingesetzt werden können. Zuletzt wird in den
Leitlinien Falkensees (2018, S. 3) die Methode der Zufallswahl als ein konkretes
Instrument zur Herstellung von Repräsentativität genannt.
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Nun werden in einigen kommunalen Leitlinien diese Forderungen nach
Repräsentativität und Inklusivität in einen Zusammenhang mit Mängeln ande-
rer Partizipationsformen gestellt. So wird in den Freudenstädter (2019, S. 7)
Leitlinien die „soziale Selektivität“ demokratischer Prozesse beanstandet und
gefordert, diese durch Bürger:innenbeteiligung zu überwinden. Und so gehe es
auch und vor allem darum, über Bürger:innenbeteiligung solche Gruppen in den
politischen Entscheidungsfindungsprozess zu integrieren, die „traditionell selten
vertreten sind“ (Kiel, 2018, S. 9), „die sich bislang kaum oder gar nicht zu Wort
gemeldet haben“ (Falkensee, 2018, S. 3), „die sich üblicherweise politisch nicht
engagieren“ (Konstanz, 2016, S. 10), „die durch die gängigen Verfahren nicht
gut erreicht werden“ (Münster, 2021, S. 54), „die nicht so leicht zu erreichen
sind und sich nicht oder nur in geringem Maße artikulieren können oder wollen“
(Saarbrücken, 2014, S. 1), „die bisher nicht an Beteiligungsangeboten interessiert
waren“ (Stuttgart, 2017, S. 11) und „die bisher wenig für Beteiligungsprozesse
gewonnen werden konnten“ (Tübingen, 2019, S. 8).

Zweitens eröffnen Beteiligungsverfahren auch zwischen Wahlen die Mög-
lichkeit der Präferenzartikulation. Da sich die Präferenzen der Repräsentierten
im Zeitverlauf ändern können, kann es dazu kommen, dass die vergange-
nen Wahlergebnisse nicht mehr die aktuelle Präferenzlage widerspiegeln. Jene
zwischen Wahlen durchgeführten Beteiligungsverfahren ermöglichen somit die
Integration aktueller Präferenzen und tragen dadurch zur Responsivität des
Willensbildungsprozesses bei.

Drittens und vor allem ermöglichen die Verfahren im Vergleich zur Wahl
in der Regel eine deutlich spezifischere Präferenzartikulation. Dies lässt sich
zum einen darauf zurückführen, dass der Beteiligungsgegenstand und die dazu
gehörigen Entscheidungsoptionen im Kontext von Beteiligungsverfahren deut-
lich spezifischer sind als im Kontext der Wahl. Muss man sich bei der Wahl
über alle Politikfelder hinweg für eine Partei entscheiden, kann man sich bei
Bürger:innenbeteiligungsverfahren beispielsweise zustimmend oder ablehnend zu
konkreten Projektideen im Rahmen eines Bürger:innenbudgets äußern. Zum
anderen erlauben die meisten Verfahren eine Präferenzartikulation nicht nur in
Form einer einfachen Stimmabgabe für eine bestimmte Option, sondern auch
in Form von verschriftlichtem oder mündlichem Text. Nicht wenige Verfah-
ren stellen sogar den Dialog der Teilnehmenden untereinander und mit Politik
und Verwaltung in ihr Zentrum. Dies erlaubt eine deutlich nuanciertere Arti-
kulation der eigenen Präferenzen als die Abgabe eines bloßen Votums für eine
Entscheidungsoption am Wahltag.
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Zusammenfassend lässt sich zweierlei festhalten. Erstens bestehen Defizite
in der Wahl als Mechanismus zur Identifizierung der Präferenzlage der Reprä-
sentierten. Zweitens können Bürger:innenbeteiligungsverfahren jenen Defiziten
begegnen, insofern sie eine weitere und andere Möglichkeit der Präferenzarti-
kulation eröffnen. Dementsprechend können Bürger:innenbeteiligungsverfahren
zu einer verbesserten Kenntnis der Präferenzlage der Repräsentierten auf Sei-
ten der Repräsentant:innen beitragen. Dies erleichtert es Repräsentant:innen,
solche Entscheidungsoptionen zu identifizieren, welche den Präferenzen der
Repräsentierten entsprechen. Deshalb müssen die Beteiligungsergebnisse in die
Entscheidungsfindung der Repräsentant:innen einfließen. In diesem Sinne können
Bürger:innenbeteiligungsverfahren zur Verbesserung der politischen Responsivität
des politischen Systems beitragen.

Wenn sich nun herausstellt, dass die Beteiligungsergebnisse oder Teile der
Ergebnisse im Sinne der Präferenzen der Repräsentierten sind, müssen die
Beteiligungsergebnisse vom Standpunkt demokratischer Responsivität aus bese-
hen umgesetzt werden. Wenn eine solche Umsetzung legitimationstheoretisch
gefordert ist, sind Repräsentant:innen, weil sie zur Berücksichtigung legi-
timationstheoretischer Anforderungen verpflichtet sind, dazu verpflichtet, die
Beteiligungsergebnisse umzusetzen. Das kann offenkundig auch bedeuten, dass
Repräsentant:innen von ihren eigenen Präferenzen absehen müssen. In die-
sem Sinne können Beteiligungsergebnisse (in Teilen) legitimationstheoretisch
verbindlich sein.

Wie soeben dargestellt wurde, stellen Bürger:innenbeteiligungsverfahren eine
besondere Möglichkeit der Präferenzartikulation dar. Denn sie ermöglichen eine
erneute und vor allem spezifische Artikulation von Präferenzen. Daher ist davon
auszugehen, dass die Beteiligungsergebnisse oder Teile der Ergebnisse oftmals
eine akkuratere Annäherung an die Präferenzlage der Repräsentierten ermögli-
chen als andere Prozeduren der Präferenzartikulation wie beispielsweise die Wahl.
Deshalb müssen vom Standpunkt demokratischer Responsivität aus besehen die
Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren (in Teilen) oftmals umgesetzt
werden. Insofern demokratische Responsivität ein gewichtiges Legitimitätskrite-
rium ist, sollten die Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren (in Teilen)
oftmals umgesetzt werden. In diesem Sinne sind die Beteiligungsergebnisse (in
Teilen) oftmals legitimationstheoretisch verbindlich.
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5.3.2 Die legitimationstheoretische Unverbindlichkeit

Im vorherigen Kapitel wurde gezeigt, dass Ergebnisse von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren (in Teilen) oftmals umgesetzt werden müssen.
Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich nun mit der Frage, ob die Betei-
ligungsergebnisse immer (vollständig) umgesetzt werden müssen. Es wird
argumentiert, dass Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen oftmals
legitimationstheoretisch zulässig, wenn nicht gar gefordert sind. Dazu wird
zunächst gezeigt, dass legitimationstheoretische Defizite Abweichungen von
den Beteiligungsergebnissen begründen können. Daraufhin wird dargelegt,
dass Bürger:innenbeteiligungsverfahren zum einen aufgrund einer mangelnden
Repräsentativität der Teilnehmenden und zum anderen aufgrund mangelnder
Informiertheit oftmals relevanten Defiziten unterliegen können, sodass Abwei-
chungen von den Beteiligungsergebnissen oftmals zulässig oder gar gefordert
sind.

Umsetzung, Abweichung und legitimationstheoretische Defizite
Einen geeigneten Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Frage, ob
die Ergebnisse unverbindlicher Beteiligungsverfahren die jeweiligen Entschei-
dungsträger:innen trotz der formalen Unverbindlichkeit nicht dennoch legitimati-
onstheoretisch vollständig binden sollten, stellt ein Beitrag von Accetti & Oskian
(2022) dar. In diesem möchten die Autor:innen unverbindliche beziehungsweise
konsultative Referenden von verbindlichen beziehungsweise legislativen Refe-
renden unterscheiden. Den Autor:innen zufolge würde die mangelnde Berück-
sichtigung der besonderen Funktion unverbindlicher Referenden im Vergleich
zu verbindlichen Referenden zu Fehleinschätzungen in Bezug auf den adäqua-
ten Umgang mit den Ergebnissen unverbindlicher Referenden führen (Accetti &
Oskian, 2022, S. 123). Insbesondere wird die Auffassung, dass es sich bei
unverbindlichen Referenden um direktdemokratische Verfahren handeln würde,
abgelehnt (Accetti & Oskian, 2022, S. 124).

Zur Begründung dieser Auffassung lassen sich in dem Beitrag zwei Argu-
mentationsstränge identifizieren. Beide Argumentationsstränge werden von den
Autor:innen nicht ausreichend voneinander unterschieden, was in Ansehung der
beachtlichen Unterschiede im jeweiligen Verständnis direkter und repräsentativer
Demokratie und aufgrund der nicht explizierten Verschränkung beider Argumente
problematisch ist.

Dem ersten Argumentationsstrang liegt ein Verständnis von direkter Demo-
kratie zugrunde, welches auf die vermeintliche Unmittelbarkeit von Referenden
in Bezug auf den Volkswillen abzielt (Accetti & Oskian, 2022, S. 127). Im
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Gegensatz zu solchen populistischen, aber auch zu elitistischen Demokratiekon-
zeptionen verstehen Accetti & Oskian (2022, S. 127) anknüpfend an Kelsen die
Idee des Volkswillens weder als objektive Realität noch als bloße Fiktion. Statt-
dessen sei diese als ein regulatives Ideal zu verstehen: „Our key claim is that the
popular will is defined […] through the process of political representation esta-
blished by legally instituted procedures“. Insbesondere sei jeder Ausdruck des
Volkswillens, wie er sich in bestimmten Prozeduren zeige, stets nur eine Annä-
herung und stets fallibel: „[N]o single institutionalized procedure can be assumed
to yield a perfect representation of the popular will itself“ (Accetti & Oskian,
2022, S. 127). Vor dem Hintergrund der Defizite einzelner Prozeduren realisiere
sich das Ideal kollektiver Selbstregierung in einer Kombination sich gegenseitig
ergänzender und komplementierender Prozeduren. Direkte Demokratie, verstan-
den als einer unmittelbaren Herrschaft des Volkswillens, ist demnach unmöglich
und alle demokratischen Prozeduren sind notwendigerweise repräsentativ. Denn
einen solchen behaupteten direkten beziehungsweise unmittelbaren und unvermit-
telten Zugang zu einem vorpolitischen Volkswillen könne es schlicht nicht geben.
Stattdessen könnten einzelne Prozeduren bloß eine punktuelle, partielle und fal-
lible Repräsentation des Volkswillens hervorbringen. In diesem Sinne sind auch
unverbindliche Referenden als einzelne fallible Prozeduren und daher nicht im
definierten Sinne als direktdemokratische Verfahren zu verstehen. Dieser Gedan-
kengang ist für die Frage der Besonderheit konsultativer Referenden zunächst
nicht sonderlich hilfreich, da er auf alle demokratischen Prozeduren und damit
auch auf verbindliche Referenden gleichermaßen zutrifft.

Der zweite Argumentationsstrang beruht auf einem anderen Verständnis direk-
ter und repräsentativer Demokratie. Dieses zielt maßgeblich auf die Verteilung
formaler Entscheidungskompetenz ab. Konsultative Referenden könnten laut
Accetti & Oskian (2022, S. 129) nicht als direktdemokratische Verfahren gel-
ten, weil sie per definitionem keine unmittelbare legale Auswirkung hätten.
Somit bedürfe es einer weiteren Handlung gewählter Repräsentant:innen, um
die Ergebnisse konsultativer Referenden in staatliche Entscheidungen umzusetzen
(Accetti & Oskian, 2022, S. 123). Darin bestehe auch der wesentliche Unterschied
zu verbindlichen Referenden. Während bei diesen die Teilnehmenden tatsächlich
selbst entscheiden, würden sie bei unverbindlichen Verfahren bloß ihrer Meinung
Ausdruck verleihen (Accetti & Oskian, 2022, S. 133).

Wendet man diesen Umstand positiv, so markiere dieser die besondere Funk-
tion unverbindlicher Referenden im Vergleich zu verbindlichen Verfahren. Erstere
würden bloß über eine indirekte und politische im Gegensatz zu einer direkten
und legalen Wirkung verfügen. Diese indirekte Wirkung unverbindlicher Referen-
den wiederum, so die zentrale These von Accetti & Oskian (2022, S. 129), sei als
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Spezifikation des politischen Mandats der Repräsentant:innen zu verstehen. Dabei
wird das Konzept des politischen Mandats durch eine Kontrastierung mit dem
Konzept des imperativen Mandats herausgearbeitet. Ein imperatives Mandat liege
dann vor, wenn Repräsentant:innen im Sinne eines formalen Vertrags juridisch
dazu verpflichtet sind, gemäß der Vorgaben der Wähler:innenschaft zu handeln.
Ein solches imperatives Mandat halten Accetti & Oskian aus verschiedenen Grün-
den nicht für normativ überzeugend, weshalb sie diesem die Idee des politischen
Mandats entgegensetzen. Dieses stelle kein vertragliches Verhältnis, sondern eine
Beziehung zwischen Wähler:innenschaft und Repräsentant:innen dar, „whereby
the former enjoins the latter to act in a particular set of ways, but the latter reta-
ins a margin of freedom to act as he or she sees fit“ (Accetti & Oskian, 2022,
S. 129). Die Spezifikation des politischen Mandats durch das Ergebnis konsul-
tativer Referenden beschreiben Accetti & Oskian (2022, S. 130) wiederum als
eine Einschränkung des legitimen Handlungsspielraumes der Repräsentant:innen:
„[A] specification of the political mandate can be understood as a narrowing of
the range of possible actions available to the elected representatives if they are to
remain politically legitimate“.

Trotz der Spezifikation des politischen Mandats durch ein konsultatives Refe-
rendum würden die Repräsentant:innen jedoch noch immer über einen gewissen
Handlungsspielraum („certain margin of freedom“ (Accetti & Oskian, 2022, 124,
130)) in Bezug auf die anstehende Entscheidung verfügen. Dies impliziere auch,
dass Repräsentant:innen vom Ergebnis konsultativer Referenden abweichen dürf-
ten. Damit spielen sie gerade nicht auf den Umstand an, dass Repräsentant:innen
formal nicht an die Ergebnisse konsultativer Referenden gebunden sind und es
ihnen somit formal möglich ist, vom Ergebnis abzuweichen. Stattdessen gestehen
sie Repräsentant:innen im Umgang mit den Ergebnissen einen Spielraum legi-
timer Handlungsoptionen zu. Somit ist nach den Autor:innen eine Abweichung
zumindest in manchen Fällen nicht nur formal erlaubt, sondern kann auch von
einem legitimationstheoretischen Standpunkt aus besehen zulässig, wenn nicht
sogar gefordert sein. Dementsprechend eröffneten konsultative Referenden für die
Teilnehmenden die Möglichkeit, politischen Druck auf Repräsentant:innen auszu-
üben, ohne diese gleichzeitig vollständig an das Ergebnis zu binden (Accetti &
Oskian, 2022, S. 124).

Da es an dieser Stelle der Arbeit um die Frage geht, ob die Beteiligungs-
ergebnisse vollständig umgesetzt werden sollten, ist die Begründung für die
soeben skizzierte Annahme, dass unverbindliche Referenden keine vollständige
legitimationstheoretische Bindungswirkung erzeugen, von besonderem Interesse.
Eine solche ergibt sich aus der Betrachtung des ersten Argumentationsstrangs
für den mangelnden direktdemokratischen Charakter unverbindlicher Referenden.
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Dort wurde argumentiert, dass das Ergebnis eines unverbindlichen Referendums
keine perfekte Repräsentation des Volkswillens, sondern immer nur eine falli-
ble Annäherung an diesen darstellen könne. Denn erstens seien die Wähler:innen
nicht identisch mit dem Volk, weil zum einen nicht alle Mitglieder des Vol-
kes wahlberechtigt sind und sich zum anderen nicht alle Wahlberechtigten am
Referendum beteiligen. Zweitens lasse sich die entscheidungsvorbereitende Deli-
beration ebenfalls nur als nie zu erfüllendes Ideal verstehen, sodass das Ergebnis
des Referendums bloß eine fallible Annäherungen an das Ergebnis einer idealen
Sprechsituation sei. Drittens sei das Ergebnis des Referendums notwendiger-
weise von der Formulierung und dem Framing der Fragestellung abhängig, sodass
unklar ist, ob ein Referendum mit einer anderen Formulierung beziehungsweise
einem anderen Framing zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Viertens
stelle eine Entscheidung der Mehrheit über eine Minderheit zwar eine Annähe-
rung an den Volkswillen dar, sei aber gerade nicht identisch mit diesem (Accetti &
Oskian, 2022, S. 128).

Accetti & Oskian argumentieren, dass konsultative Referenden zwar den legiti-
men Handlungsspielraum von Repräsentant:innen einschränken, diesen aber nicht
vollständig schließen könnten. Denn aufgrund jener Defizite könne es legitime
Gründe für Entscheidungsträger:innen geben, vom Ergebnis des Referendums
abzuweichen. Wie weit nun das konsultative Referendum den legitimen Hand-
lungsspielraum einschränkt, sei eine graduelle Frage und hängt den Autor:innen
zufolge wiederum davon ab, wie schwer die genannten Defizite ins Gewicht
fallen (Accetti & Oskian, 2022, S. 131). Wenn sich beispielsweise nur wenige
Menschen am Referendum beteiligen, die Beteiligung nicht repräsentativ ist, die
öffentliche Debatte sehr minderwertig war, das Abstimmergebnis sehr knapp
war und/oder sich wie im Fall des griechischen Referendums im Jahr 2015
die Umstände nach dem Referendum signifikant geändert haben, dann würde
das Ergebnis den Handlungsspielraum der Repräsentant:innen nicht allzu sehr
einschränken und Repräsentant:innen könnten gute Gründe für potenzielle Abwei-
chungen anbringen (Accetti & Oskian, 2022, S. 131).

Aus diesen Überlegungen ergibt sich jedoch auch, dass eine Abweichung
von den Ergebnissen des Referendums nur dann und nur insoweit legitim ist,
wie entsprechende Defizite vorliegen. In einem Fall ohne Defizite gäbe es dem-
entsprechend auch keinen legitimen Grund, von den Ergebnissen abzuweichen,
sodass die Repräsentant:innen das Ergebnis des Referendums umsetzen müssten.
Jedoch scheinen Accetti & Oskian anzunehmen, dass Repräsentant:innen immer
oder sogar mit Notwendigkeit über einen legitimen Handlungsspielraum verfügen
sollten. Warum sollte dem so sein?
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Immer dann, wenn im Beitrag von der Notwendigkeit eines legitimen Hand-
lungsspielraumes die Rede ist, führen die Autor:innen eine konzeptionelle
Begründung an. So impliziere das Konzept des politischen Mandats notwendi-
gerweise einen gewissen legitimen Handlungsspielraum. Verfügten die Reprä-
sentant:innen wiederum nicht über einen solchen Spielraum, handele es sich
per definitionem nicht mehr um ein politisches, sondern um ein imperatives
Mandat. Auch handele es sich dann nicht mehr um ein konsultatives beziehungs-
weise unverbindliches Referendum, sondern um ein legislatives beziehungsweise
verbindliches Referendum (Accetti & Oskian, 2022, S. 130).

Diese konzeptionelle Überlegung kann allerdings nicht überzeugen. Sie ver-
mischt auf unzulässige Weise die formal-rechtliche und die politische Dimension
politischer Repräsentation. Die Frage, ob Repräsentant:innen durch ein imperati-
ves Mandat juridisch an die Vorgaben der Repräsentierten gebunden sein sollten,
ist strikt von der Frage zu unterscheiden, ob und inwieweit Repräsentant:innen
legitimationstheoretisch an die Vorgaben der Repräsentierten gebunden sein soll-
ten. Entsprechend stellt die Situation, dass eine Repräsentantin über ein formal
freies Mandat und somit formal über einen Handlungsspielraum verfügt, ihr aber
nur eine legitime Handlungsoption offensteht, keinen konzeptionellen Wider-
spruch dar. Die Überlegung, dass ein konsultatives Referendum ein Beispiel
für eben diese Situation sein kann, ist keineswegs absurd und jedenfalls nicht
konzeptionell problematisch. Vor allem verwandelt sich das Mandat in einer sol-
chen Situation nicht auf einmal in ein imperatives Mandat und auch das formal
unverbindliche Referendum wird deshalb nicht zu einem formal verbindlichen
Referendum. Denn auch wenn eine Umsetzung der Ergebnisse angezeigt und
eine Abweichung problematisch wäre, wäre eine Abweichung im Kontext formal
unverbindlicher Referenden formal dennoch möglich und würde im Kontext des
freien Mandats keine rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen. Entsprechend
ist die konzeptionelle Unterscheidung selbst in einem solchen Extremfall möglich
und interessant.

Accetti & Oskian setzten selbst die konzeptionelle Möglichkeit der legi-
timitätstheoretischen Einschränkung formal freier Mandate voraus. Denn sie
verstehen konsultative Referenden als Spezifikationen des politischen Mandats,
welche den legitimen Handlungsspielraum von formal freien Repräsentant:innen
einschränken. Warum dann aber der Extremfall, in welchem die Einschränkung
maximal ist und nur eine legitime Entscheidungsoption zur Verfügung steht,
konzeptionell unmöglich sein soll, ist nicht nachvollziehbar.

Auch wenn Accetti & Oskian diese Verknüpfung höchstens suggerieren, aber
nicht explizieren, ergibt sich eine andere Begründungsstrategie in Anknüpfung
an die skizzierten Defizite demokratischer Prozeduren. Denn Accetti & Oskian
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halten es schlicht für unmöglich, dass eine Prozedur und somit auch ein unver-
bindliches Referendum ohne Defizite möglich sei. In ihrem Verständnis wäre
nur eine solche Prozedur ohne Defizite, welche den Volkswillen perfekt abbil-
den könnte. Aber: „[N]o single institutionalized procedure can be assumed to
yield a perfect representation of the popular will itself“ (Accetti & Oskian, 2022,
S. 127). Da also einerseits jedes konsultative Referendum gewissen Defiziten
unterliege und andererseits jedes Defizit einen Grund für eine Abweichung von
den Ergebnissen darstelle, könnten die Ergebnisse die Entscheidungsträger:innen
niemals vollständig binden. Schlussendlich kommen Accetti & Oskian (2022,
S. 124) damit zu dem Schluss, dass unverbindliche Referenden die Möglichkeit
eröffnen, Präferenzen auf eine relativ effektive Weise in den politischen Prozess
einzubringen, ohne die Entscheidungsträger:innen damit vollständig zu binden:
„[C]onsultative referendums are effective ways through which voters can exercise
political pressure – or power – on their elected representatives, without binding
them to act in a particular way.“

An dieser Stelle muss allerdings kritisch die Frage gestellt werden, ob tat-
sächlich jedes auftretende Defizit einen legitimen Grund für eine Abweichung
darstellt. Zumindest in der Theorie scheinen Fälle denkbar zu sein, für welche
dies zu verneinen ist. Dies soll beispielhaft an verschiedenen Defiziten, welche
von Accetti & Oskian (2022, S. 128) selbst angeführt werden, illustriert werden.

Erstens führen sie an, dass es de facto immer eine Differenz zwischen den
Teilnehmenden am Referendum einerseits und dem Volk andererseits geben wird.
Führt diese Differenz dazu, dass mindestens unklar ist, ob das Ergebnis tatsäch-
lich im Sinne des gesamten Volkes ist, kann eine Abweichung vom Ergebnis
in der Tat legitim sein. Allerdings ist nicht ersichtlich, dass die benannte Dif-
ferenz notwendigerweise von der Art ist, dass sie stets diese Konsequenz nach
sich zieht. Man nehme den Extremfall an, dass 80 % des Volkes am Referendum
teilnehmen und 100 % der Abstimmenden sich für Option A aussprechen. Zwar
besteht offenkundig eine Differenz zwischen dem gesamten Volk einerseits und
den Abstimmenden andererseits. Doch in diesem Fall kann jenes Defizit kaum
einen legitimen Grund für eine Abweichung vom Ergebnis des Referendums dar-
stellen. Denn selbst wenn die 20 % des Volkes, welche nicht abgestimmt haben,
geschlossen für Option B stimmen würden, würde noch immer die Mehrheit für
Option A stimmen.

Zweitens führen Accetti & Oskian an, dass die Abstimmenden adäquat infor-
miert sein müssen. Allerdings sei die Deliberation, welche dies leisten könne,
ebenfalls nur ein regulatives und somit ein nie vollständig einzulösendes Ideal.
Auch hier stellt sich die Frage, ob daraus notwendigerweise folgt, dass stets ein
legitimer Grund zur Abweichung von den Ergebnissen des Referendums vorliegt.
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Nun sind zumindest theoretisch Fälle denkbar, in welchen die Abstimmenden
zwar nicht vollständig, aber dennoch so informiert sind, dass auch zusätzliche
Informationen ihre Präferenzlage nicht drastisch verändern und die Mehrheits-
verhältnisse umkehren würden. In diesen Fällen kann der Verweis auf imperfekte
Informiertheit kaum einen legitimen Grund zur Abweichung von den Ergebnissen
darstellen.

Drittens treffen ähnliche Überlegungen auch auf den Umstand zu, dass die
Formulierung und das Framing der Frage und der Optionen des Referendums
einen Einfluss auf das Abstimmverhalten hat. Auch hier sind Fälle theoretisch
denkbar, in welchen die Mehrheitsverhältnisse über verschiedene Formulierungen
hinweg insofern stabil bleiben, als dass sich die Mehrheit stets für die gleiche
Option aussprechen würde.

Viertens ergibt sich das schwerwiegendste Defizit, welches Accetti & Oskian
anführen, aus dem Umstand, dass alle Prozeduren zeitlich bedingt sind. Daraus
folgt, dass sich sowohl die Umstände der Entscheidung als auch die Präferenzlage
des Volkes ändern können. Das Ergebnis des in der Vergangenheit stattgefun-
denen unverbindlichen Referendums spiegelt somit nicht notwendigerweise die
aktuale Präferenzlage des Volkes wider. Am schwerwiegendsten ist dieses Defi-
zit, weil der zeitlichen Bedingtheit beispielsweise im Gegensatz zu geringen
Beteiligungsquoten nicht entkommen werden kann. Doch auch hier sind Fälle
theoretisch denkbar, in welchen sich entweder weder etwas an den äußeren
Umständen noch an der Präferenzlage der Repräsentierten entscheidend ändert
oder die Änderungen so marginal sind, dass sie keine Abweichung vom Ergebnis
rechtfertigen können.

Schlussendlich lässt sich also aus Defiziten unverbindlicher Referenden nur
dann ein Grund zur Abweichung von den Beteiligungsergebnissen begründen,
wenn deren Aufhebung kontrafaktisch zu einem anderen Ergebnis geführt hätte.
Liegen in diesem Sinne relevante Defizite vor, ist eine Abweichung vom Ergeb-
nis des Referendums legitim. Wenn allerdings eindeutig gegeben ist, wie die
Repräsentierten nach einer kontrafaktisch angenommenen Aufhebung der jeweili-
gen Defizite abgestimmt hätten, verfügen die Repräsentant:innen keineswegs über
einen legitimen Handlungsspielraum. Denn in diesem Fall können die Repräsen-
tant:innen nicht zwischen verschiedenen gleichermaßen legitimen Entscheidungs-
optionen entscheiden, sondern haben das kontrafaktisch anzunehmende Ergebnis
umzusetzen.20

20 Zwar können verbindliche Referenden in genau der gleichen Weise wie unverbindliche
Referenden legitimationstheoretischen Defiziten unterliegen. Doch nur im Kontext formal
unverbindlicher Referenden ist es Repräsentant:innen überhaupt möglich, von den Ergebnis-
sen abzuweichen. Hingegen ist eine Abweichung von den Ergebnissen eines verbindlichen
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Die hier angestellten Überlegungen zu unverbindlichen Referenden las-
sen sich jedenfalls in den relevanten Punkten auch auf unverbindliche Bür-
ger:innenbeteiligung anwenden. Dementsprechend kann zusammenfassend fest-
gehalten werden, dass Abweichungen von den Ergebnissen unverbindlicher Bür-
ger:innenbeteiligung legitimationstheoretisch zulässig, wenn nicht sogar gefordert
sein können, wenn sich diese durch vorliegende Defizite adäquat begründen
lassen.

Um Defizite festzustellen, bedarf es offenkundig geeigneter Maßstäbe politi-
scher Legitimität. Accetti & Oskian heben in diesem Zusammenhang primär auf
eine Herrschaft im Sinne des Volkswillens ab. Demokratische Prozeduren weisen
dementsprechend Defizite auf, wenn das Ergebnis der Verfahren nicht als gelun-
gene Repräsentation jenes Volkswillens gelten kann. Die Rede vom Volkswillen
verbleibt in vielen Beiträgen und so auch in dem Beitrag von Accetti & Oskian
etwas mythisch. So bleibt oftmals unklar, was mit jenem Volkswillen überhaupt
gemeint ist. In der Position von Accetti & Oskian meint dieser jedenfalls nicht
die faktische Präferenzlage. Vor diesem Hintergrund übernimmt die vorliegende
Arbeit nicht diesen Maßstab. Im Weiteren wird stattdessen zum einen erneut
auf das Kriterium demokratischer Responsivität zurückgriffen und zum ande-
ren das Kriterium informierter Präferenzen eingeführt. Gegenstand der folgenden
Abschnitte ist das Argument, dass Bürger:innenbeteiligungsverfahren hinsichtlich
dieser Maßstäbe oftmals legitimationstheoretische Defizite aufweisen und eine
Abweichung von den Beteiligungsergebnissen oftmals zulässig, wenn nicht sogar
gefordert ist.

Defizite in der Repräsentativität der Verfahren
Die weiteren Ausführungen zeigen zunächst, dass eine vollständige Umsetzung
von Beteiligungsergebnissen oftmals demokratische Responsivität unterminieren
würde, da die Verfahren oftmals Defizite in ihrer Repräsentativität aufweisen.

Zunächst sei kurz ausführlicher das Konzept der Repräsentativität erläutert.
Die Zusammensetzung der Teilnehmendenschaft eines Beteiligungsverfahrens
kann auf ihre Repräsentativität überprüft werden. Dabei bezeichnet der Begriff
eine Relation zwischen einer Teilmenge und einer Grundgesamtheit. Entspre-
chend kann Repräsentativität nur dann ein relevantes Konzept sein, wenn eine

Referendums schlicht nicht möglich, da diese eine unmittelbare formale Wirkung an den
Delegationsketten der repräsentativen Demokratie vorbei entfalten. Die Besonderheit konsul-
tativer Referenden ergibt sich somit aus der Verschränkung der formalen Unverbindlichkeit
einerseits und der festzustellenden Defizite andererseits.
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Differenzierung zwischen Grundgesamtheit und Teilmenge möglich ist. Die Rela-
tion zwischen Teilmenge und Grundgesamtheit, welche Gegenstand des Reprä-
sentativitätskonzepts ist, besteht in der identischen proportionalen Verteilung
bestimmter Merkmale sowohl in der Teilmenge als auch in der Grundgesamtheit.

In der Regel stellen Argumentationen für den Wert politischer Repräsentati-
vität maßgeblich auf die Annahme ab, dass die identische Verteilung bestimmter
Merkmale Rückschlüsse von der Teilmenge auf die Grundgesamtheit erlaubt
(Dahl, 1989, S. 340; Fishkin, 2011, S. 114; Pitkin, 1967, S. 84; Steel et al., 2020).
Diese Argumentationen sehen darin die Lösung für ein grundlegendes demokra-
tietheoretisches Problem: Da sich in der Praxis nur eine Teilmenge an politischen
Entscheidungs- und Diskussionsprozessen beteiligt, lässt sich stets die Frage stel-
len, ob die jeweiligen Ergebnisse nur im Sinne der Teilmenge oder tatsächlich im
Sinne der Grundgesamtheit21 sind. Ist die Verteilung relevanter Merkmale in der
Teilmenge und der Grundgesamtheit identisch, könne idealerweise die Teilmenge
als exakte Miniatur der Grundgesamtheit angesehen werden. Aus diesem Grund
würde die Diskussion der repräsentativen Teilmenge zu gleichen Ergebnissen
kommen wie eine kontrafaktische Diskussion der Grundgesamtheit. Somit soll
die Repräsentativität der Teilmenge die Generalisierung der Ergebnisse ermög-
lichen und so die Distanz zwischen der faktischen Beteiligung der Teilmenge
und der kontrafaktischen Beteiligung der Grundgesamtheit zumindest inhaltlich
überbrücken.22

Wenn die Teilnehmendenschaft eines Bürger:innenbeteiligungsverfahrens
nicht repräsentativ ist, dann liegt der Verdacht sehr nahe, dass das Beteiligungs-
ergebnis die Präferenzlage der Grundgesamtheit nicht akkurat widerspiegelt.23

Die Verzerrung kann unter Umständen sogar solch ein Ausmaß annehmen, dass
innerhalb des Verfahrens mehrheitlich andere Entscheidungsoptionen präferiert
werden als in der Grundgesamtheit. Eine Umsetzung der Beteiligungsergebnisse
würde in einem solchen Fall dem Kriterium demokratischer Responsivität wider-
sprechen. Daraus folgt wiederum, dass eine Abweichung der Repräsentant:innen
von den Ergebnissen der Bürger:innenbeteiligung demokratische Responsivität
erhalten kann:

21 Was die relevante Grundgesamtheit darstellt, ist natürlich jeweils fraglich. Im Kontext
demokratischer Herrschaft ist dies gerade Gegenstand der Frage nach dem Demos.
22 Die beiden vorherigen Absätze sind weitestgehend wörtlich aus Seim (2022, S. 268) über-
nommen.
23 An dieser Stelle sei zudem angemerkt, dass selbst eine repräsentative Teilnehmenden-
schaft nicht zwangsläufig zu repräsentativen Beteiligungsergebnissen führt (Seim 2022,
S. 270).
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„It may be that councillors are right to be unsure about what many regard as unrepre-
sentative forms of participation that can easily be dominated by sectoral or parochial
matters, or simply by those most able to articulate their wants in participatory arenas.
[…] While councillors are often portrayed as defending various outmoded or outda-
ted elements of public affairs, it may be that what they are actually doing is resisting
a move towards less democratic practice.“ (Sweeting & Copus, 2013, S. 136)

Die zuvor bereits angeführten Formulierungen kommunaler Leitlinien, welche
die Notwendigkeit der Repräsentativität der Teilnehmendenschaft betonen, zei-
gen aufgrund ihrer Allgegenwärtigkeit, dass die hier skizzierte Sorge jedenfalls
innerhalb der Kommunen breit geteilt wird: „Beteiligung, die allein als Angebot
stattfindet, wird häufig nur von einem Teil der Bevölkerung genutzt und kann so
entgegen aller Erwartung sogar dazu führen, dass de facto die gleichberechtigte
Wahrnehmung der Interessen aller Menschen in der Stadt weniger erfolgreich
gelingt“ (Marburg, 2018, S. 4). Noch pessimistischster wird dies in den Leitlinien
der Stadt Mannheim formuliert. Ein umfassendes Meinungsbild einzufangen sei
schlicht unmöglich (Mannheim, 2019, S. 16), weil die Teilnahme an den Betei-
ligungsverfahren prinzipiell freiwillig sei. Deshalb würden sich wiederum lange
nicht alle und vor allem nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen beteili-
gen (Mannheim, 2019, S. 12). Die Ergebnisse der Beteiligungsverfahren könnten
somit nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sein.

Eine genaue Überprüfung von Bürger:innenbeteiligungsverfahren in Hinblick
auf ihre Repräsentativität ist vor dem Hintergrund lohnend. Wie zuvor schon
ausgeführt wurde, unterscheiden sich Bürger:innenbeteiligungsverfahren grund-
legend in der Auswahl ihrer Teilnehmenden. In der einen Variante sind die
Verfahren für alle interessierten Personen geöffnet. Dieser Ansatz wurde auch
für die meisten der untersuchten kommunalen Beteiligungsplattformen gewählt.
So können sich alle interessierten Personen auf der jeweiligen Plattform regis-
trieren und an den jeweiligen Beteiligungsverfahren teilnehmen. Bei solchen auf
Selbstselektion beruhenden Beteiligungsformaten ist es nahezu ausgeschlossen,
dass die Beteiligung repräsentativ für die Grundgesamtheit ist – eine Beob-
achtung, welche innerhalb der sozialwissenschaftlichen Partizipationsforschung
fortwährend gemacht wird und unterschiedliche Erklärungsansätze provoziert hat
(Brady et al., 1995; Verba & Nie, 1972). Auch die Hoffnung, dass das Internet zu
einer weitestgehenden Inklusion und damit zu einer insgesamt nahezu repräsen-
tativen Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen führe, wurde schon früh als allzu
utopisch entlarvt. So würden auch bei Online-Beteiligungsverfahren oftmals klas-
sische Muster ungleicher politischer Partizipation reproduziert (Best & Krueger,
2005; Margolis & Resnick, 2000; Norris, 2012). In der Regel sind es eher höher
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gebildete, reiche, ältere und männliche Personen, welche auch online politisch
partizipieren.

Wie zuvor bereits angeführt wurde, gab es unter den untersuchten Plattformen
im Einzelfall auch den Ansatz, nur die Einwohner:innen der Stadt an den Ver-
fahren zu beteiligen. Auch wenn diese Verfahren deutlich restriktiver sind, haben
auch diese mit dem Problem der Selbstselektion zu kämpfen. So ist es de facto
nahezu ausgeschlossen, dass sich alle Einwohner:innen an den Verfahren beteili-
gen. Auch ist nicht anzunehmen, dass sich alle Teilgruppen der Grundgesamtheit
der Einwohner:innen gleichermaßen beteiligen.

Für die Beteiligung bei Bürger:innenbeteiligungsverfahren auf Online-
Plattformen liegen bezüglich der Zusammensetzung der Teilnehmendenschaft
derzeit leider keine aussagekräftigen empirischen Erkenntnisse vor. Gleichzei-
tig haben die Evaluationen von Offline-Beteiligungsverfahren in verschiedenen
deutschen Kommunen die im Kontext anderer Partizipationsformen gemachte
Beobachtungen von der mangelnden Repräsentativität der Teilnehmendenschaft
bestätigt. So hat eine Auswertung von Teilnehmer:innebefragungen von insge-
samt 31 Beteiligungsformaten der Stadt Heidelberg ergeben, dass sowohl höhere
Bildungsabschlüsse als auch Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit deut-
licher überrepräsentiert waren (Ritter, 2021, S. 241). Auch in Darmstadt ergab
eine Evaluation von vier Offline-Beteiligungsverfahren, dass Jugendliche, Per-
sonen mit geringem Bildungsniveau und migrantische Personen teils deutlich
unterrepräsentiert waren (Perry & Hackenbroch, 2017, S. 7).

Von Losverfahren wiederum, die beispielsweise im Kontext von Bür-
ger:innenräten beziehungsweise sogenannten mini-publics zum Einsatz kommen,
wird zu Recht angenommen, dass sie im Großen und Ganzen eine bessere Reprä-
sentativität der Teilnehmendenschaft herstellen können als die soeben skizzierten
Rekrutierungsansätze. Gleichzeitig sind aber auch solche Beteiligungsformate in
der Regel nicht in der Lage, perfekte Repräsentativität garantieren zu können.

Erstens werden oftmals nicht alle Minoritäten (ausreichend) durch das Los-
verfahren gezogen. Denn die genannten mini-publics rücken das deliberative
Moment der Beteiligung in den Vordergrund, sodass der Kreis der Teilnehmen-
den in der Regel stark begrenzt wird, um eine gewinnbringende Diskussion der
Teilnehmenden gewährleisten zu können. Je kleiner der Kreis der Teilnehmen-
den ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sehr kleine Minoritäten nicht
Teil des Beteiligungsverfahrens sind (Steel et al., 2020, S. 49). Beispielsweise
wurde im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens in British Columbia zur Reform
des Wahlrechts kein Aborigine durch das Los gezogen (Warren & Pearse, 2008,
S. 10). Zweitens kann der Auswahlrahmen verzerrt sein, sodass bestimmte Per-
sonen(gruppen) nicht Teil der Menge sind, aus welcher per Losverfahren die
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Teilnehmenden bestimmt werden (Steel et al., 2020, S. 48). Wenn etwa ein Los
aus der Menge der Personen gezogen wird, die im Melderegister gemeldet sind,
dann werden beispielsweise Menschen ohne Obdach nicht berücksichtigt. Drit-
tens existiert auch bei Losverfahren ein Element der Selbstselektion, insofern
es den Individuen überlassen ist, ob sie die Einladung annehmen oder nicht.
Auch hier zeigen sich Verzerrungen, da unterschiedliche Bevölkerungsgruppen
erhaltene Einladungen unterschiedlich oft akzeptieren (Steel et al., 2020, S. 48).

Die genannten Probleme können durch intelligentes Design umgangen oder
zumindest abgeschwächt werden. So wurde im Fall des Beteiligungsverfahren in
British Columbia dem Problem durch eine gezielte Nachrekrutierung von Abori-
gines begegnet (Warren & Pearse, 2008, S. 10). Dies wäre beispielsweise auch im
Fall der Menschen ohne Obdach möglich. Unterschiedlichen Rückläufen könnte
wiederum durch geschichtete Zufallsstichproben begegnet werden (Smith, 2009,
S. 81). Beides setzt allerdings voraus, dass alle relevanten Merkmale, in denen
Repräsentativität herzustellen ist, bekannt sind. Dies ist allerdings oftmals nicht
der Fall (Landemore, 2013, S. 1219).

Letztlich weisen in der politischen Wirklichkeit Bürger:innenräte trotz größ-
ter Bemühungen immer wieder nicht unerhebliche Repräsentativitätsdefizite auf.
So waren beispielsweise im ‚Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt‘ Perso-
nen mit höherem Bildungsniveau deutlich überrepräsentiert (Kirby et al., 2021,
S. 11) Auch entsprachen die Parteipräferenzen innerhalb der Teilnehmendenschaft
nicht der entsprechenden Verteilung innerhalb der deutschen Gesamtbevölkerung
(Kirby et al., 2021, S. 12). Die deutliche Überrepräsentation von Personen mit
höherem Bildungsniveau zeigt sich erneut im 2022 stattgefundenen ‚Bürgerrat
Klima‘ (2021, S. 83). Während beispielsweise in der deutschen Gesamtbevöl-
kerung ca. 29 % maximal über einen Hauptschulabschluss verfügen, hatten im
‚Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt‘ nur ca. 10 % und im ‚Bürgerrat
Klima‘ nur 18 % einen Hauptschulabschluss. Auch war im ‚Bürgerrat Klima‘ der
Anteil der Personen, die Klimaschutz nach eigener Auskunft als etwas Wichtiges
erachten, ca. 15 Prozentpunkte größer als in der Gesamtbevölkerung.

Zusammenfassend muss also mit Blick auf Bürger:innenbeteiligungsverfahren
festgehalten werden, dass in den meisten Fällen gewisse Defizite in der Reprä-
sentativität der Teilnehmendenschaft vorliegen. Jedoch ist auch hier erneut zu
beachten, dass das Vorliegen eines legitimationstheoretisch bedeutsamen Defi-
zits nicht immer eine Abweichung von den Beteiligungsergebnissen legitimieren
kann.

Im vorherigen Kapitel wurde argumentiert, dass Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren oftmals zu einem akkurateren Verständnis
der Präferenzlage und damit zu einer Verbesserung demokratischer Responsivität
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beitragen können. Im vorliegenden Kapitel wurde wiederum gezeigt, dass Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren in der Regel Repräsentativitätsdefizite aufweisen,
weshalb die Beteiligungsergebnisse in der Regel trotz allem kein perfektes
Abbild der Präferenzlage aller Repräsentierten darstellen. Dieses Defizit kann
dann ein legitimer Grund für die Abweichung von den Beteiligungsergebnissen
darstellen, wenn eine Umsetzung der Ergebnisse nicht im Einklang mit dem
Kriterium demokratischer Responsivität wäre.

Defizite in der Informiertheit der Verfahren
Grundlage der bisherigen Ausführungen war die Annahme, dass demokratische
Responsivität Legitimitätskriterium demokratischer Herrschaft ist. Jedoch wäre
eine Theorie politischer Legitimität, die sich auf dieses Legitimitätskriterium
beschränkt, unplausibel. Im Weiteren wird zunächst die legitimationstheoreti-
sche Begrenztheit des Kriteriums demokratischer Responsivität aufgezeigt. Im
Anschluss wird das weitere Legitimitätskriterium der informierten Präferenzen
eingeführt und gezeigt, dass Abweichungen von den faktischen Präferenzen
zugunsten dieses Kriteriums zulässig, wenn nicht sogar gefordert sein können.

An der Annahme, dass demokratische Responsivität Legitimitätskriterium
demokratischer Herrschaft ist, könnte zweierlei irritieren. Erstens könnte der
Umstand irritieren, dass mit demokratischer Responsivität nur ein Legitimati-
onskriterium herangezogen wird. Denn gemeinhin wird davon ausgegangen, dass
an staatliche Herrschaft noch weitere legitimationstheoretische Ansprüche gestellt
werden müssen. Beispielsweise wird jedenfalls innerhalb liberal-demokratischer
Gesellschaften gemeinhin angenommen, dass auch der Schutz von Grundrechten
ein relevantes Legitimitätskriterium darstellt.

Geht man nun von der Existenz von mindestens zwei verschiedenen Legi-
timitätskriterien aus, stößt man auf die Problematik, dass diese zumindest in
manchen Fällen gegenläufig sind. Solche Situationen sind eine Herausforde-
rung für alle nicht-monistischen Theorien demokratischer Legitimität. Jedoch
muss diese Herausforderung nicht zwangsläufig in einem Problem münden.
Die Herausforderung besteht in solchen Situationen im Kern darin, dass aus
unterschiedlichen Legitimitätskriterien widersprüchliche Anforderungen abge-
leitet werden müssen. Konfrontiert mit widersprüchlichen Anforderungen ist
zunächst unklar, wie gehandelt werden soll.

Allerdings können diese Widersprüche durch eine Gewichtung der Kriterien
und Entscheidungsregeln aufgelöst oder zumindest abgeschwächt werden. Mög-
lich wäre beispielsweise eine lexikalische Ordnung, sodass zunächst das eine
Kriterium erfüllt sein muss, bevor man sich der Verwirklichung des anderen Kri-
teriums widmen kann. In einem solchen Fall würden die Handlungsanweisungen
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des lexikalisch vorgelagerten Legitimitätskriteriums stets die Handlungsanwei-
sungen des nachgelagerten Legitimitätskriterium übertrumpfen. In diesem Fall
würde die Postulierung von zwei Legitimitätskriterien kein größeres Problem
darstellen, da aufgrund der Entscheidungsregel eindeutig ersichtlich ist, wie
zu handeln ist. Die entscheidende Frage betrifft an dieser Stelle somit weni-
ger die Existenz als vielmehr die Priorisierung von Legitimitätskriterien. Denn
die Existenz weiterer Legitimitätskriterien unterminiert nicht prinzipiell die
Orientierungsfunktion einer Theorie politischer Legitimität.

Zweitens könnte der aus den vorherigen Ausführungen gewonnene Eindruck
einer bestimmten Priorisierung irritieren. So könnte man möglicherweise denken,
dass die Arbeit die These vertreten würde, dass das Responsivitätskriterium stets
ausschlaggebend sei und daher alle anderen legitimationstheoretischen Überle-
gungen übertrumpfen würde. Diese These würde implizieren, dass Abweichungen
von den faktischen Präferenzen der Repräsentierten niemals legitim sein können.
Dementsprechend wären Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen auch
nur dann legitim, wenn diese Abweichungen die Responsivität der Entscheidung
verbessern würden. Diese These widerspricht somit der oft vorgetragenen Intui-
tion, dass durchaus legitime Gründe für eine Abweichung von den Präferenzen
der Repräsentierten existieren – beispielsweise der Schutz von Grundrechten.

Dementsprechend ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Annahme von der
Unantastbarkeit des Kriteriums demokratischer Responsivität einige Kritik auf
sich gezogen hat. So weist Sabl (2015) in Auseinandersetzung mit empirischen
Beiträgen zu Recht daraufhin, dass der normative Status des Responsivitätskon-
zepts innerhalb der politischen Philosophie höchst umstritten ist. Auch zeigt Sabl,
dass weder Dahl (1956, S. 50) noch Pitkin (1967, S. 162) diese Annahme der
Unantastbarkeit demokratischer Responsivität teilen, obwohl empirische Beiträge
beide regelmäßig als Beleg für diese Annahme anführen.

Schon früh wurde darauf hingewiesen, dass einerseits das Konzept der Res-
ponsivität Präferenzen auf Seiten der Repräsentierten voraussetzt, dies aber
andererseits in vielen Politikfeldern nicht unbedingt der Fall ist: „[P]ublic will
have no opinion at all on most public issues unless these issues have been the
subject of prolonged and intensive public debate or have been forced upon the
attention of nearly everyone by events so compelling as to brook no indifference“
(Pennock, 1952, S. 791; Pitkin, 1967, S. 163). Diese Beobachtung allein drückt
erstmal nur aus, dass eine Anwendung des Konzepts in manchen Fällen nicht
ohne weiteres möglich ist. Sie weist damit auch auf die Grenzen des Konzepts
als Richtlinie und Bewertungsmaßstab für das Handeln von Repräsentant:innen
hin.
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Darüber hinaus wird verschiedentlich darauf hingewiesen, dass auf Seiten der
Repräsentant:innen Handlungsspielräume existieren müssen, damit sie überhaupt
responsiv handeln können (Uppendahl, 1981, S. 128). Dies betrifft beispiels-
weise den gesetzlichen Rahmen, welcher Entscheidungsträger:innen bindet und
möglicherweise die Umsetzung einer mehrheitlich präferierten Handlungsop-
tion untersagt. Morlino (2004, S. 22) verweist wiederum auf die begrenzten
Ressourcen, die Entscheidungsträger:innen zur Verfügung stehen. Manche Hand-
lungsoptionen lassen sich nicht umsetzen, auch wenn sie von den Repräsentierten
eindeutig präferiert werden, weil beispielsweise die finanziellen Mittel nicht zur
Verfügung stehen. In solchen Fällen lässt sich im Gegensatz zur vorherigen Beob-
achtung das Responsivitätskonzept sehr wohl anwenden und feststellen, dass
sich die Repräsentant:innen nicht responsiv verhalten. Sie illustrieren hingegen,
dass eine mangelnde Responsivität auf Seiten der Repräsentant:innen in solchen
Fällen, wo ein responsives Handeln schlicht unmöglich ist, entschuldbar ist.

Von größerem Interesse sind an dieser Stelle allerdings vor allem die kritischen
Positionen, die nicht von einer absoluten Geltung des Responsivitätsprinzips
überzeugt sind. Selbst Pennock (1952, S. 797), welcher den Begriff der ‚Re-
sponsivität‘ in die Debatte eingeführt hat, stellt diesem das Prinzip politischer
Verantwortung (responsibility) entgegen. Dieses impliziere unter anderem die
rationale Erklärbarkeit von Entscheidungen und Versuche auf Seiten der Entschei-
dungsträger:innen, alle relevanten Fakten und Konsequenzen zu identifizieren und
diese in ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Ein Veranwortlichkeitsprin-
zip laufe nach Pennock dem Responsivitätsprinzip entgegen, weil letzteres eine
unmittelbare Umsetzung der Präferenzen der Repräsentierten voraussetze. Dies
würde keinen Raum für verantwortliches Handeln in dem skizzierten Sinne eröff-
nen. Pennock selbst nimmt nun nicht an, dass Verantwortlichkeit der eigentliche
Wert sei und Responsivität deshalb nicht berücksichtigt werden müsse. Statt-
dessen ist es für ihn eine Frage der Abwägung, wobei in manchen Fällen mal
Responsivitätsnormen und mal Verantwortlichkeitsnormen übertrumpfen.

Auch für Diamond & Morlinos (2004) ist Responsivität nur ein Wert unter
anderen, anhand derer die Qualität von Demokratien überprüft werden kann.
So führen sie neben Responsivität auch Rechtsstaatlichkeit, Verantwortlichkeit
(accountability), Freiheit und Gleichheit als relevante Werte an. Zwar betont
Morlino verschiedentlich das harmonische Zusammenwirken der Werte. Doch
zumindest an einer Stelle verweist er auf mögliche Disharmonien: „A govern-
ment highly responsive to majority wishes, for instance, may be tempted to brush
aside minority concerns or even deprive minorities of equal rights“ (Diamond &
Morlino, 2004, S. 30).
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Die vorliegende Arbeit teilt die soeben formulierten Irritationen. Dement-
sprechend geht sie zum einen von der Existenz weiterer Legitimitätskriterien
und zum anderen von der Übertrumpfbarkeit demokratischer Responsivität durch
weitere Legitimitätskriterien aus. Als ein weiteres Legitimitätskriterium, dessen
Anforderungen in manchen Fällen die Anforderungen demokratischer Respon-
sivität übertrumpfen können, wird im Folgenden das Kriterium der informierten
Präferenzen eingeführt. Sicherlich wäre die Berücksichtigung aller relevanten
Legitimitätskriterien für ein abschließendes Verständnis der legitimationstheore-
tischen Verbindlichkeit der Beteiligungsergebnisse notwendig. Doch zum einen
würde dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit deutlich sprengen. Zum anderen
ist es im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht notwendig, eine abschließende
Theorie politischer Legitimität vorzulegen. Denn um später die Beteiligung
sekundärer Gruppen begründen zu können, reicht die Annahme aus, dass es Fälle
gibt, in welchen Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen zulässig oder
sogar gefordert sein können.

Neben einer mangelnden Repräsentativität wird Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren oftmals auch eine mangelnde Informiertheit
vorgeworfen. Nicht selten wird davon ausgegangen, dass ‚normalen‘ Bür-
ger:innen in vielen Bereichen die notwendigen Informationen fehlen, um
kompetente Entscheidungen treffen zu können (Fischer 2009, S. 48). Die Arbeit
geht, ohne dies an dieser Stelle weiter zu begründen, davon aus, dass den
Teilnehmenden an Bürger:innenbeteiligungsverfahren in der Tat oftmals rele-
vante Informationen fehlen. Nicht selten werden mit Verweis auf die mangelnde
Informiertheit der Verfahren auch Abweichungen von den Präferenzen der
Repräsentierten legitimiert (Accetti & Oskian, 2022).24

Das Merkmal der Informiertheit bezeichnet das Vorliegen von relevanten
Informationen. So ist beispielsweise eine Entscheidung umso informierter, je
mehr relevante Informationen in der Entscheidungsfindung vorlagen. Analog zur
Informiertheit von Entscheidungen sind auch Präferenzen umso informierter, je
mehr relevante Informationen im Prozess der Präferenzbildung vorliegen. Die

24 Zugleich ist anzumerken, dass Bürger:innenbeteiligungsverfahren auch über das Potenzial
verfügen, neue Informationen in den Entscheidungsprozess der Repräsentant:innen einzu-
speisen. So sind viele relevante Informationen dezentral in der Bevölkerung verteilt, sodass
sie nicht ohne weiteres dem repräsentativen Organ zur Verfügung stehen. Einige der rele-
vanten Informationen ergeben sich aus den alltäglichen Erfahrungen der Menschen vor Ort.
Entsprechend ist es nicht weiter verwunderlich, dass man sich auch innerhalb der Leitlinien
von Bürger:innenbeteiligungsverfahren die Integration relevanter Informationen erhofft und
Einwohner:innen als ‚Alltagsexperten‘ bezeichnet (siehe Abschnitt 5.2.1).
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Arbeit beschränkt sich an dieser Stelle allein auf solche Informationen, welche
nicht-moralische Fakten zum Gegenstand haben.

Nun lassen sich aus solchen Informationen selbst keine Entscheidungen ablei-
ten, weshalb das Merkmal der Informiertheit keinesfalls substanziell zu verstehen
ist. So lässt sich beispielsweise aus der Information, dass bei einer drastischen
Erhöhung der kommunalen Gewerbesteuer die meisten ansässigen Unternehmen
abwandern würden, nicht unmittelbar ableiten, dass deshalb von einer solchen
Erhöhung abgesehen werden sollte. Stattdessen bezeichnet das Merkmal der
Informiertheit allein den Umstand, dass den entscheidenden Akteuren beispiels-
weise die Information bezüglich der Folgen einer Erhöhung der Gewerbesteuer
zur Verfügung stand. Zwischen den Entscheidungsoptionen, die Steuer zu erhö-
hen, sie beim derzeitigen Satz zu belassen oder sie zu senken, kann somit nicht
anhand des Merkmals der Informiertheit differenziert werden.

Zwar kann Informationen aufgrund eines intrinsischen Werts der Wahrheit
möglicherweise ein intrinsischer Wert zugeschrieben werden. Doch im Rahmen
der vorliegenden Arbeit ist der Nutzen von Informationen und somit auch von
Informiertheit in Hinblick auf andere Güter relevanter. Der Wert von Infor-
miertheit wird im Folgenden also primär instrumentell verstanden. Ist man
beispielsweise am wirtschaftlichen Erfolg der Kommune interessiert, ist die
Information, dass die meisten ansässigen Unternehmen bei einer Steuererhö-
hung abwandern würden, instrumentell wertvoll. Denn sie trägt dazu bei, dass
man die Zielsetzung, den wirtschaftlichen Erfolg der Kommune zu sichern, eher
verwirklichen kann. Offenkundig ist dies völlig unabhängig von bestimmten
normativen Gütern. So ist es beispielsweise unerheblich, ob man von staat-
lichen Entscheidungen erwartet, dass sie effektiv sein, Gleichheit herstellen
oder nicht gegen Grundrechte verstoßen sollen. Denn in jedem Fall ist anzu-
nehmen, dass informiertere Entscheidungsträger:innen dies unter sonst gleichen
Umständen besser erfüllen können als weniger informierte Entscheidungsträ-
ger:innen. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich wünschenswert, dass die
Repräsentierten möglichst informiert sind und das politische Systeme entspre-
chend gestaltet ist. Wünschenswert ist dies, weil die Repräsentierten somit eher
über alle relevanten Informationen verfügen, welche notwendig für die Verwirk-
lichung der jeweils präferierten Güter sind. Dies ermöglicht den Repräsentierten,
informierte Entscheidungen zum Beispiel im Rahmen von Wahlen, aber auch
Bürger:innenbeteiligungsverfahren zu fällen.

Offenkundig geht es nicht einfach um die Berücksichtigung neuer, sondern
um die Berücksichtigung relevanter Informationen. Relevant sind Informationen,
deren Berücksichtigung potenziell zu einer neuen Sicht auf oder gar zu einer
neuen Bewertung der Entscheidungsoptionen führt. Dieses Potenzial ist wiederum
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nicht in der Information selbst angelegt, sondern ergibt sich erst aus den jeweils
verfolgten Gütern. So wäre beispielsweise die Information, dass bei einer Steu-
ererhöhung die meisten ansässigen Unternehmen abwandern würden, für eine
Person, die nicht am wirtschaftlichen Erfolg interessiert ist, vermutlich nicht allzu
relevant, wenn vielleicht auch neu.

Wie bereits ausgeführt wurde, hat das Merkmal der Informiertheit nicht den
Inhalt von Entscheidungen zum Gegenstand. Zugleich muss festgehalten werden,
dass die Integration neuer relevanter Informationen de facto zu einer Verände-
rung der Präferenzen und somit zu anderen Entscheidungen führen kann. Denn
von rationalen Akteur:innen lässt sich beispielsweise erwarten, dass sie ihre Prä-
ferenzen beispielsweisebeispielweise bezüglich zu beschließender Maßnahmen
anpassen, sobald sie die Information erhalten, dass eine zuvor präferierte Maß-
nahme nicht zum präferierten Ziel führt. Dem liegt die im Verlaufe der Arbeit
wichtige Annahme zugrunde, dass ein Akteur zu verschiedenen Zeitpunkten oder
zwei Akteure zum gleichen Zeitpunkt allein aufgrund jeweils unterschiedlicher
Informationslagen unterschiedliche Entscheidungsoptionen präferieren können.
Diese Annahme impliziert, dass beide Akteure, verfügten sie über die jeweils
anderen Informationen, auch die jeweils andere Entscheidungsoption präferieren
würden.

Nun könnte man meinen, dass staatliche Entscheidungen im Sinne der
informierten Präferenzen der Repräsentierten sein sollten. Dass staatliche Ent-
scheidungen im Einklang mit den (kontrafaktisch) informierten Präferenzen der
Repräsentierten sein sollen, wird im Weiteren als das Legitimitätskriterium
der (kontrafaktisch) informierten Präferenzen bezeichnet. Dies steht nicht mit
Notwendigkeit in einem Widerspruch mit dem Kriterium demokratischer Respon-
sivität. Denn das Kriterium demokratischer Responsivität referiert schlicht auf die
faktischen Präferenzen und hat daher nicht die Genese von Präferenzen im Blick.
Ob die jeweiligen Präferenzen somit informiert sind oder nicht, ist vom Stand-
punkt demokratischer Responsivität irrelevant. Deshalb können Entscheidungen
sowohl im Sinne demokratischer Responsivität als auch im Sinne informierter
Präferenzen sein. Doch genau diese Informiertheit der aktualen Präferenzen der
Repräsentierten wurde in der Auseinandersetzung mit dem Responsivitätskon-
zept immer wieder in Frage gestellt. So merken sowohl Pitkin (1967, S. 163)
als auch Pennock (1952, S. 791) an, dass in der Bevölkerung oftmals keine
oder zumindest keine allzu reflektierten und ausgeprägten Präferenzen bezüglich
einiger Politikfelder vorliegen. Dies ist für beide Anlass, die absolute Geltung
demokratischer Responsivität in Frage zu stellen. Auch Sunstein (1995) stellt den
Wert einer unmittelbaren Umsetzung vor dem Hintergrund der Wankelmütigkeit
und unzureichenden Informiertheit der öffentlichen Meinung in Frage.
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Im Kontext von Bürger:innenbeteiligungsverfahren kann es dementsprechend
zum folgenden Szenario kommen. Zum einen beteiligen sich alle relevanten
Personen am Beteiligungsverfahren und sprechen sich auf Basis der Informati-
onslage I(1) geschlossen für die Entscheidungsoption E(1) aus.25 Diese wird als
geeignete Maßnahme für das Ziel Z(1) angesehen. Zum anderen teilt zwar das
repräsentative Organ die Präferenz für das Ziel Z(1). Doch durch eine separate
Expert:innenkonsultation erlangt das repräsentative Organ neue Informationen
und gelangt so zu einer verbesserten Informationslage I(2). Aus dieser lässt
sich unmittelbar ableiten, dass E(2) die effektivere Maßnahme für die Verwirk-
lichung von Z(1) wäre. Nun nehme man an, dass allein die unterschiedlichen
Informationslagen ausschlaggebend für die unterschiedlichen Präferenzen des
repräsentativen Organs einerseits und der beteiligten Personen andererseits sind.
Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass sich auch die Teilneh-
menden des Beteiligungsverfahrens für die effektivere Maßnahme aussprechen
würden, verfügten sie ebenfalls über die verbesserte Informationslage I(2).

Konzeptionell wäre eine Entscheidung der Repräsentant:innen, welche von
den Präferenzen der Repräsentierten bezüglich der zu ergreifenden Maßnahme
abweicht, um das von den Repräsentierten präferierte Ziel zu erfüllen, nicht als
eine responsive Entscheidung zu verstehen. Denn zum einen ist Responsivität
im Wesentlichen eine Frage der Kongruenz und zum anderen weicht jene Ent-
scheidung in Teilen von den Präferenzen der Repräsentierten ab. Insbesondere ist
zu beachten, dass weder die Beschaffenheit der Präferenzen selbst noch deren
Zusammenspiel Gegenstand des Responsivitätskonzepts sind. Damit ist allein
diejenige Entscheidung responsiv, welche sowohl die von den Repräsentierten
präferierte Zielsetzung als auch die von diesen präferierte Maßnahme in staatliche
Entscheidungen übersetzt. Dass diese Präferenzen in diesem Fall inkonsistent sind
und daher eine responsive Entscheidung nicht zur Verwirklichung der präferierten
Zielsetzung führt, ist konzeptionell unerheblich.

Mit Blick auf das skizziert Szenario wird oftmals angenommen, dass demo-
kratische Responsivität nicht immer wertvoll ist und jedenfalls in diesem Fall
eine Abweichung staatlicher Entscheidungen von den aktualen Präferenzen der
Repräsentierten zugunsten ihrer kontrafaktisch informierten Präferenzen zuläs-
sig, wenn nicht gar geboten sein kann. Dabei steht die kontrafaktische Frage
im Vordergrund, was die Repräsentierten präferieren würden, stünden ihnen alle
relevanten Informationen zur Verfügung. In einigen Beiträgen zu sogenannten

25 Dass sich tatsächlich alle relevanten Personen beteiligen, ist natürlich höchst unwahr-
scheinlich. Doch aufgrund dieser Prämisse müssen Mängel in der Repräsentativität der
Verfahren nicht berücksichtigt werden, sodass sich vollständig auf die Informiertheit der
Verfahren konzentriert werden kann.
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mini-publics wird diese Frage sogar ins Zentrum entsprechender Beteiligungs-
verfahren gerückt: „What would the public really think about an issue if it had
the time and opportunity to consider it in depth with balanced and authoritative
information“ (Fishkin et al., 2021, S. 1466).

Die Entscheidung, von den aktualen Präferenzen zugunsten kontrafaktisch
informierter Präferenzen abzuweichen, steht offenkundig in einem Widerspruch
zum Kriterium demokratischer Responsivität. Dennoch geht die vorliegende
Arbeit davon aus, dass es in manchen Fällen zulässig, wenn nicht sogar gefor-
dert sein kann, von den aktualen Präferenzen der Repräsentierten abzuweichen,
um in Einklang mit ihren kontrafaktisch informierten Präferenzen zu entscheiden.
Dies wird an dieser Stelle nicht abschließend begründet. Im soeben skizzierten
Fall hätte eine solche Abweichung jedenfalls den Vorteil, dass das vom Demos
präferierten Ziel eher verwirklicht wird. Nicht wenige Repräsentierte würden
ein solches Entscheidungsverhalten der Repräsentant:innen aus diesem Grund
vermutlich sogar begrüßen, wenn nicht gar einfordern. Darüber hinaus können
beziehungsweise sollten vielmehr Repräsentant:innen den Repräsentierten ihre
Abweichung erklären und sie dadurch mit den fehlenden Informationen versor-
gen. Dies führt gemäß der Prämissen in diesem Fall zumindest im Nachhinein
zu einer Angleichung der aktualen Präferenzen der Repräsentierten auf der einen
und der Entscheidung der Repräsentant:innen auf der anderen Seite.26

Eine letzte Bemerkung sei an dieser Stelle angebracht. Wenn es um die Frage
der Informiertheit geht, hat die vorliegende Arbeit bisher und wird die vorliegende
Arbeit auch im Weiteren mit Beispielen arbeiten, in welchen neue Informationen
zu einer veränderten Präferenz bezüglich der zu wählenden Mittel führen können.
Diese Beispiele wurden und werden gewählt, weil sich an diesen die relevanten
Argumente relativ einfach herausarbeiten lassen. Damit ist jedoch wohlgemerkt
nicht gesagt, dass neue Informationen nicht auch zu einer veränderten Präfe-
renz bezüglich der zu wählenden Ziele führen können. Beispielsweise könnten
neue Informationen über die Bedeutung ökonomischen Erfolgs für ein gelungenes
Leben dazu führen, dass Individuen ihre vorherige Zielsetzung überdenken und
den ökonomischen Erfolg der Kommune nicht mehr als primäres Ziel verfolgen.

26 Allerdings kann diese Möglichkeit nachträglicher Kongruenz nicht die Problematik der
Abweichung vollständig auflösen. Dies wird ausführlicher in Abschnitt 7.3 gezeigt.
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5.3.3 Epistemische Unsicherheiten

An dieser Stelle sei eine vertiefende Reflexion der epistemischen Lage der Reprä-
sentant:innen vorgenommen. Diese Dimension wurde bei dem zuvor skizzierten
und auch im Weiteren verwendeten Szenario eines abstrakten Beteiligungsszena-
rios ausgeklammert. Innerhalb des Szenarios wissen die Repräsentant:innen zum
einen, wie die faktische Präferenzlage des Demos verfasst ist, und zum anderen,
wie sich neue Informationen auf die Präferenzen des Demos auswirken wür-
den, stünden sie ihnen zur Verfügung. Somit besteht in diesem Szenario keinerlei
epistemische Unsicherheit in Hinblick auf die faktischen beziehungsweise die
kontrafaktisch informierten Präferenzen.

Liegt keine epistemische Unsicherheit vor, ist der legitime Entscheidungs-
spielraum der Repräsentant:innen erheblich eingeschränkt. Denn wenn sie zum
einen im Sinne demokratischer Responsivität gemäß der faktischen Präferenzen
entscheiden sollen und sie eine akkurate Vorstellung von der faktischen Präferenz-
lage haben, dann existiert für sie nur eine legitime Entscheidungsoption. Wenn
die Repräsentant:innen zum anderen im Sinne der kontrafaktisch informierten
Präferenzen zu entscheiden haben und sie eine akkurate Vorstellung von der kon-
trafaktisch informierten Präferenzlage haben, dann existiert für sie ebenfalls nur
eine legitime Entscheidungsoption.

Zuvor wurde bereits angedeutet, dass es Fälle geben kann, in welchen
die faktischen beziehungsweise die kontrafaktisch informierten Präferenzen den
Repräsentant:innen zumindest in einem solchen Ausmaß bekannt sind, dass sich
der legitime Entscheidungsspielraum tatsächlich auf eine Entscheidungsoption
reduziert. Doch es wäre unrealistisch anzunehmen, dass dies immer der Fall ist.
Eine solche Annahme würde zudem zu einem problematisch verkürzten Verständ-
nis politischer Repräsentation führen. Deshalb lohnt sich an dieser Stelle eine
kurze Reflexion der epistemischen Lage der Repräsentant:innen und ihrer Folgen
für das Verständnis politischer Repräsentation.

In Hinblick auf die faktischen Präferenzen ist Accetti & Oskian (2022)
zuzustimmen, insofern es keinen unmittelbaren Zugang zu diesen gibt. Informa-
tionen über die faktischen Präferenzen lassen sich nur vermittelt über Prozeduren
erheben. Wie die Ausführungen von Accetti & Oskian, die zuvor herausgearbei-
teten Defizite des Wahlmechanismus und die ebenfalls zuvor herausgearbeiteten
Defizite von Bürger:innenbeteiligungsverfahren gezeigt haben, unterliegen jene
Prozeduren jedenfalls in der Praxis stets gewissen Defiziten. Dementsprechend
ist es faktisch nahezu unmöglich, ein perfektes Verständnis der faktischen Prä-
ferenzlage zu erlangen. Wie gesagt impliziert dies nicht, dass es im konkreten
Fall nicht dennoch nur eine legitime Entscheidungsoption geben kann. Doch in
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vielen Fällen sind die Defizite von einem solchen Ausmaß, dass nicht eindeutig
gegeben ist, welche Entscheidungsoption im Sinne der faktischen Präferenzen ist.
Dies ist bei konkreten Sachfragen auf kommunaler Ebene umso mehr der Fall,
weil hier in der Regel nicht viele Informationen über die entsprechenden fak-
tischen Präferenzen vorliegen. Dementsprechend existiert oftmals ein legitimer
Entscheidungsspielraum auf Seiten der Repräsentant:innen.

Letzteres ist auch in Hinblick auf die kontrafaktisch informierten Präferenzen
der Fall. So übersetzen sich die Defizite in Hinblick auf die faktischen Präferen-
zen unmittelbar in Hinblick auf die kontrafaktisch informierten Präferenzen. Denn
wenn nicht eindeutig gegeben ist, was die faktischen Präferenzen sind, ist im
gleichen Maße unklar, wie die kontrafaktisch informierten Präferenzen aussehen.
Darüber hinaus ist nicht immer eindeutig, welchen Einfluss neue Informationen
auf die Präferenzen hätten.

Somit existiert sowohl in Hinblick auf die faktischen als auch in Hinblick
auf die kontrafaktisch informierten Präferenzen eine epistemische Unsicher-
heit, welche einen legitimen Entscheidungsspielraum eröffnet und Raum für
Interpretationen lässt. An dieser Stelle kommt die Führungsdimension politi-
scher Repräsentation, welche sich im trustee-Modell wiederfindet, ins Spiel.
Repräsentant:innen müssen sich trotz epistemischer Unsicherheiten für eine Ent-
scheidungsoption entscheiden und müssen daher oftmals über das Gegebene
hinausgehen. In diesem Zuge können sie aus legitimationstheoretischer Perspek-
tive offenkundig nicht beliebig entscheiden, sondern müssen auf die Erfüllung
legitimationstheoretischer Ansprüche abzielen. Daher müssen sie eine, vor dem
Hintergrund epistemischer Unsicherheit stets fragile, Interpretation der faktischen
beziehungsweise der kontrafaktisch informierten Präferenzen vorlegen. Diese
Interpretationen sind, gerade weil sie sich nicht eindeutig aus dem Gegebe-
nen ergeben, oftmals Gegenstand von Dissens. So kann vor dem Hintergrund
der gegebenen Informationslage umstritten sein, welche Entscheidungsoption im
Sinne der faktischen beziehungsweise im Sinne der kontrafaktisch informierten
Präferenzen ist. Dementsprechend können auch die Interpretationen von Reprä-
sentant:innen und in Folge auch ihre Entscheidungen umstritten sein. Hier können
die Repräsentierten über die Möglichkeit der Wahl korrigierend eingreifen.

Möglicherweise, aber das müsste eine ausführlichere Theorie politischer Legi-
timität ergeben, besteht auch eine Unsicherheit und damit auch das Potenzial für
Dissens in Hinblick auf die Frage, in welchen Fällen eine Abweichung zugunsten
kontrafaktisch informierter Präferenzen legitim ist. Wenn dem so ist, dann müs-
sen Repräsentant:innen in entsprechenden Fällen auch hinsichtlich dieser Frage
eine Interpretation vorlegen, welche wiederum umstritten sein kann.
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Vor dem Hintergrund der vorherigen Ausführungen zum durchaus legitimen
Eingriff der Repräsentant:innen in die Präferenzformation und der soeben festge-
stellten epistemischen Unsicherheiten ergibt sich ein komplexes Bild politischer
Repräsentation. Wie bereits angedeutet wurde, wird beides im Weiteren ausge-
klammert. Denn so kann die Bedeutung von Informationen für den Prozess der
Entscheidungsfindung isoliert betrachtet werden.

5.4 Der faktische Einfluss der Verfahren

Zuvor wurde gezeigt, dass die Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren
(in Teilen) oftmals umgesetzt werden müssen. Eine andere Frage ist offenkun-
dig, ob ein solcher Einfluss auch in der politischen Realität faktisch vorliegt.
Im Weiteren soll plausibilisiert werden, dass Bürger:innenbeteiligungsverfahren
in einem politisch-kulturellen Kontext stattfinden, welcher vermuten lässt, dass
sie auch faktisch oftmals einen gewissen Einfluss auf die Entscheidungsfindung
von Repräsentant:innen und damit auch auf den Inhalt staatlicher Entscheidungen
ausüben. Eine Auseinandersetzung mit der Frage nach dem faktischen Einfluss
ist im Rahmen der Arbeit sinnvoll, weil die Erklärung für einen solchen Einfluss
an späterer Stelle nochmal relevant wird. Zudem gründet der Nachweis eines fak-
tischen Einflusses die legitimationstheoretische These eines gesollten Einflusses
in der politischen Realität.

Zwar wird im Kontext von Bürger:innenbeteiligungsverfahren immer wie-
der eine Umsetzung der Beteiligungsergebnisse oder zumindest deren Einfluss
auf die Entscheidungsfindung der Repräsentant:innen in Aussicht gestellt (siehe
Abschnitt 5.2.3). Doch zugleich wird nicht selten die Wirkungslosigkeit konsul-
tativer Bürger:innenbeteiligung beklagt und der Verdacht geäußert, dass diese nur
aus symbolischen Zwecken heraus veranstaltet werde (Papadopoulos & Warin,
2007, S. 459; Fung & Wright, 2011, S. 265). Die Gefahr bestehe darin, dass in
Aussicht gestellte Mitwirkungsmöglichkeiten letztlich bloße Lippenbekenntnisse
(Malena, 2009, S. 16) und demokratische Innovationen bloße Versuche seien,
„den Bürgern vor allem das Gefühl von Beteiligung, Responsivität und politischer
Gestaltungsmacht zu geben“ (Blühdorn, 2013, S. 106).

An dieser Stelle wäre ein Hinweis auf empirische Studien, welche die These
eines oftmals vorliegenden Einflusses stützen könnten, angebracht. Doch die
empirischen Kenntnisse darüber sind erstens dürftig und zweitens sehr gemischt.
Fakt ist jedenfalls, dass sich in der Praxis von der gänzlichen Missachtung bis
hin zur vollständigen Umsetzung der Ergebnisse Beispiele für jeden Einflussgrad
finden (Neunecker, 2016, S. 57; Vetter, 2017, S. 417). Vor diesem Hintergrund



128 5 Der Kontext von Bürger:innenbeteiligungsverfahren

soll die These, dass ein gewisser Einfluss oftmals vorliegt, auf anderem und
indirektem Wege plausibilisiert werden. Erstens werden im Weiteren die Ein-
stellungen von Repräsentant:innen bezüglich der Integration der Repräsentierten
in staatliche Entscheidungsprozesse skizziert. Wenn Repräsentant:innen diese als
Bereicherung verstehen, liegt es nahe, dass sie die Ergebnisse der Verfahren
eher in ihre Entscheidung einfließen lassen. Zweitens wird sich mit Respon-
sivitätsnormen beschäftigt. Wenn Repräsentant:innen sich selbst als responsive
Entscheidungsträger:innen verstehen oder ein responsives Entscheidungsverhal-
ten von den Repräsentierten eingefordert wird, dann ist es naheliegend, dass
Repräsentant:innen die Ergebnisse der Verfahren in ihre Entscheidung einfließen
lassen.

5.4.1 Einstellungen von Repräsentant:innen

Zunächst sei auf die grundsätzliche Befürwortung oder Ablehnung von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren und auf die Chancen und Risiken eingegangen,
welche deutsche Kommunalvertreter:innen mit Bürger:innenbeteiligung verbin-
den.

Heinelt (2013, S. 111) weist in einer Studie zum Demokratieverständnis
deutscher Ratsmitglieder nach, dass ein partizipatives Demokratieverständnis bei
deutschen Ratsmitgliedern überwiegt. So fanden es ca. 84 % der Befragten sehr
oder äußerst wichtig, dass „Einwohner […] die Möglichkeit haben [sollten],
ihre Sichtweisen darzulegen, bevor wichtige kommunale Entscheidungen von den
gewählten Repräsentanten (dem Rat) getroffen werden“ (Heinelt, 2013, S. 108;
siehe auch Gabriel & Kersting, 2014, S. 109; Wilker, 2019, S. 253). Ca. 65 %
der Befragten befanden wiederum die folgende Aussage für sehr oder äußerst
wichtig: „Einwohner sollten aktiv und direkt an wichtigen kommunalen Ent-
scheidungen teilhaben können“ (Heinelt, 2013, S. 108). Zuletzt gaben ca. 60 %
der Befragten an, dass sie die folgende Aussage als sehr oder äußerst wichtig
bewerten: „Politische Entscheidungen sollten nicht nur durch gewählte Gremien,
sondern nach Verhandlungen mit Betroffenen getroffen werden“ (Heinelt, 2013,
S. 109). Zwar nimmt die Zustimmung mit zunehmender Integration in staatliche
Entscheidungsprozesse ab, doch es wird deutlich, „dass deutsche Ratsmitglieder
in ihrer Gesamtheit weniger dem Modell repräsentativer bzw. liberaler Demo-
kratie zuneigen, sondern stärker dem einer partizipativen Demokratie“ (Heinelt,
2013, S. 111; siehe auch Vetter, 2017, S. 424; Sweeting & Copus, 2013, S. 132).
Sweeting & Copus (2013, S. 131) zeigen wiederum, dass ca. 74 % der befrag-
ten Ratsmitglieder eine förmliche Mitwirkung der Repräsentierten an staatlichen
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Entscheidungsprozessen befürwortet.27 Knapp 67 % der Befragten sprechen sich
sogar für verbindliche Referenden und somit für eine formale Verlagerung von
Entscheidungskompetenzen aus. In etwas abgeschwächter Form wird dies durch
die Studie von Gabriel & Kersting (2014, S. 109) bestätigt: 45 % der Lokal-
politiker:innen waren der Meinung, dass „Einwohner […] direkt über wichtige
kommunale Fragen entscheiden können“ sollten.

Die Befürwortung der Ausweitung von Beteiligungsmöglichkeiten ist auf
Seiten der Repräsentant:innen mit verschiedenen wahrgenommenen Chancen ver-
knüpft. In der Studie von Gabriel & Kersting (2014, S. 85) stimmen 73 % der
befragten Lokalpolitiker:innen der folgenden Aussage (voll und ganz) zu: „Wenn
Bürger bei der Suche nach Lösungen für politische Probleme Gehör finden und
mitdiskutieren können, führt dies zu besseren Ergebnissen.“ Hingegen gehen nur
39 % der Befragten von besseren Entscheidungen aus, „wenn gewählte Vertreter
im Gemeinderat frei entscheiden können.“

Als Gründe werden oftmals an erster Stelle eine verbesserte Kenntniss der
Präferenzen und zum anderen eine verbesserte Informationsgrundlage genannt
(Gabriel & Kersting, 2014, S. 87; Lowndes et al., 2001, S. 211; Vetter, 2017,
S. 424). Gleichzeitig verbinden Repräsentant:innen in der Regel auch verschie-
dene Risiken mit Bürger:innenbeteiligung. Diese werden zum einen vor allem
in der mangelnden Repräsentativität und der niedrigen Teilnehmendenzahl (Ber-
ner et al., 2011; Lowndes et al., 2001, S. 212; Neunecker, 2016, S. 242) und
zum anderen in der mangelnden Informiertheit der Teilnehmenden verortet (Ber-
ner et al., 2011; Holtkamp et al., 2014, S. 3; Neunecker, 2016, S. 223). Doch
diese Probleme werden oftmals als ein notwendiges Übel auf dem experimentel-
len Weg zum Design effektiverer Beteiligungsinstrumente verstanden (Lowndes
et al., 2001, S. 213). Zudem hält Vetter (2017, S. 424) fest, dass es kaum einen
empirischen Zusammenhang zwischen der Äußerung wahrgenommenen Chancen
einerseits und der Äußerung wahrgenommenen Risiken andererseits gebe. Dem-
entsprechend nennen einzelne Repräsentant:innen sowohl die Chancen als auch
die Risiken, weshalb mit der Problematisierung von Bürger:innenbeteiligung in
der Regel keine prinzipielle Ablehnung einhergeht.

Verstehen kommunale Ratsmitglieder nun Bürgerbeteiligung als Bereicherung
für ihren Entscheidungsprozess, ist zu vermuten, dass die Beteiligungsergebnisse
Eingang in ihre Entscheidungen finden.

27 In diesem Fall muss angemerkt werden, dass hier auch die Beteiligung organisierter zivil-
gesellschaftlicher Interessen, welche nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind, unter
förmliche Mitwirkungsprozesse subsumiert wurde.
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5.4.2 Responsivitätsnormen

Eine mögliche Wirkungskette, welche zu einem Einfluss von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren auf die Entscheidungsfindung von
Repräsentant:innen führt, verweist auf die Existenz von Responsivitätsnor-
men. Hier ist Responsivität als intendierte Orientierung der Repräsentant:innen
an den Präferenzen der Repräsentierten und somit unter anderem an den
Beteiligungsergebnissen von Relevanz.28

Erstens kann die Norm, sich im Entscheidungsverhalten an den Präferenzen
der Repräsentierten zu orientieren, Teil des Selbstverständnisses von Repräsen-
tant:innen sein. Wie zuvor bereits angedeutet wurde, ist die Responsivitätsnorm
Teil des delegate-Modells politischer Repräsentation. Ein idealtypischer delegate
würde sich gegenüber den Repräsentierten responsiv verhalten, insofern er sich in
seiner Entscheidung an deren Präferenzen und damit auch an den Beteiligungser-
gebnissen orientiert. Sofern eine mangelnde Repräsentativität der Verfahren nicht
gegen eine Umsetzung der Beteiligungsergebnisse spricht, würde ein idealty-
pischer delegate die Ergebnisse umsetzen. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass
sich auch ein idealtypischer trustee mit den Beteiligungsergebnissen auseinan-
dersetzt und dass sich seine Präferenzen mitunter sogar aufgrund neuer Ideen
und Einsichten verändern. In diesem Sinne können Beteiligungsverfahren auch
die Entscheidungsfindung von trustees und somit ihre Entscheidung – mitunter
auch zugunsten der Präferenzen der Repräsentierten – beeinflussen. Doch letztlich
entscheidet der trustee am Ende gemäß der eigenen Präferenzen. Eine Orientie-
rung am Rollenverständnis des delegate ist daher ein deutlich besserer Prädiktor
für eine Umsetzung der Beteiligungsergebnisse und ist daher Gegenstand der
weiteren Ausführungen.

Wirft man nun einen Blick in empirische Studien zum Rollenverständnis von
Repräsentant:innen, dann scheinen Responsivitätsnormen zunächst keine größere
Rolle in ihrem Selbstverständnis zu spielen. So waren rund 66 % der befragten
deutschen Ratsmitglieder der Meinung, dass sie grundsätzlich ihrer eigenen Über-
zeugung entsprechend abstimmen sollten. Hingegen waren nur 6 % der Befragten
der Meinung, dass sie entsprechend der Meinung der Wähler:innen abstimmen
sollten (Neunecker, 2016, S. 213; siehe auch Dudzińska et al., 2014). Eine große

28 Wohlgemerkt unterscheidet sich dieses Responsivitätsverständnis von dem Responsivi-
tätsverständnis, welches Grundlage des Legitimitätskriteriums demokratischer Responsivität
ist (siehe Abschnitt 5.2.3).



5.4 Der faktische Einfluss der Verfahren 131

Mehrheit der befragten Ratsmitglieder (80 %) gab sogar an, dass gewählte Reprä-
sentant:innen ihrem eigenen Gewissen notfalls gegen die Mehrheit der örtlichen
Bevölkerung entscheiden sollten (Gabriel & Kersting, 2014, S. 109).

Vor dem Hintergrund, dass demokratische Responsivität zwar ein, aber nicht
stets das ausschlaggebende Legitimitätskriterium ist, ist eine allzu dichotome
Gegenüberstellung der klassischen Idealtypen (trustee & delegate) problematisch.
Sieht man davon ab, so ergibt sich ein deutlich differenziertes Bild.

Wurden nämlich deutsche Ratsmitglieder gefragt, welche Bedingung für lokale
Demokratie sie wie wichtig finden, so fand es nur ein Viertel der Befragten sehr
oder äußerst wichtig, dass „[p]olitische Repräsentanten […] entscheiden [soll-
ten], wie sie es für richtig halten – unabhängig von der Meinung der örtlichen
Bevölkerung“ (Heinelt, 2013, S. 108). Bei einer Befragung niederländischer Par-
lamentarier:innen sahen sich zwar noch immer 40 % der Befragten als trustee
und 21 % als delegate, doch gleichzeitig ordneten sich 40 % der Befragten in
die Kategorie des politico ein (Andeweg & Thomassen, 2005, S. 509). Diese
kontextabhängige Zwischenstellung vieler Repräsentant:innen zeigt sich auch in
einer Befragung von Mitgliedern des Bundestags: Während 23 % der Befrag-
ten Führung und 20 % Zuhören als die jeweils wichtigere Aufgabe angaben,
hielt eine Mehrheit (56 %) beide Aufgaben für gleichermaßen wichtig (Dage-
förde & Schindler, 2018, S. 208). Passend dazu halten große Mehrheiten sowohl
die Aufgabe, die Ansichten der Repräsentierten im Rat zu vertreten (85 %), als
auch die Aufgabe, bei den Repräsentierten Unterstützung für die Positionen der
eigenen Partei zu gewinnen (80 %), für wichtig (Wilker, 2019, S. 244). Wilker
(2019, S. 242) fragte die Ratsmitglieder in ihrer Studie zudem, wie wichtig für
sie bestimmte Bezugspunkte sind, wenn es bei einer anstehenden Ratsentschei-
dung unterschiedliche Positionen gibt. Sowohl die Position der direkt betroffenen
Bürger:innen (79 %) als auch die eigene Position (71 %) und die Position der
Mehrheit (61 %) erhielten hohe Zustimmung.29

Es ist zu vermuten, dass Repräsentant:innen, welche die Meinung der
Repräsentierten als relevante Größe im Entscheidungsprozess ansehen oder
sich sogar explizit primär als delegate verstehen, aufgeschlossener gegenüber
Bürger:innenbeteiligung sind und die Beteiligungsergebnisse eher umsetzen. Tat-
sächlich bewerten Repräsentant:innen mit einem Selbstverständnis im Sinne
des delegate-Modells sämtliche Bürger:innenbeteiligungsinstrumente besser als
ihre Kolleg:innen (Sweeting & Copus, 2013, S. 135). Zudem weist Neunecker

29 Die teils erhebliche Varianz lässt sich unter anderem auf die Erhebungszeitpunkte (Ande-
weg & Thomassen, 2005, S. 509), Länderunterschiede (Dageförde & Schindler, 2018)),
das jeweilige politische System und die jeweilige Ebene (Dudzińska et al., 2014) und die
politische Kultur in der Kommune (Vetter, 2017) zurückführen.
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(2016, S. 213) eine positive, wenn auch schwache Korrelation zwischen der
Selbsteinschätzung der Repräsentant:innen als delegate und der Annahme von
Vorschlägen, die im Rahmen von Bürger:innenbeteiligungsverfahren am besten
bewertet worden sind, nach.

Zweitens kann die Norm, sich an den Präferenzen der Repräsentierten zu
orientieren, Teil des Repräsentationsverständnisses auf Seiten der Repräsentier-
ten sein. Zieht man nun Studien zur Sicht der Repräsentierten auf die Normen
politischer Repräsentation heran, dann ergibt sich ein ungleich deutlicheres Bild.
So halten gut 90 % der Befragten aus 25 europäischen Nationen die politische
Responsivität der Regierung eher für wichtig als für unwichtig und ca. 27 %
für extrem wichtig (Bowler, 2017, S. 778). Zudem waren knapp zwei Drittel
der Befragten der Meinung, dass die Regierung ihre Pläne gemäß der Meinung
der Mehrheit ändern und nicht an diesen festhalten sollte (ca. 18 %) (Bowler,
2017, S. 772). Auch Dassoneville et al. (2020) beobachten, dass der kanadischen
Bevölkerung das delegate-Model politischer Repräsentation deutlich wichtiger ist
als das trustee-Model. Für den britischen Kontext stellt Carman (2006, S. 111)
wiederum fest, dass die Bevölkerung mehrheitlich der Meinung war, dass Reprä-
sentant:innen gemäß den Präferenzen der Wähler:innenschaft (76 %) und nicht
dem eigenen Urteil folgend entscheiden sollen.

Auch im deutschen Kontext ist die Präferenz der Bevölkerung eindeutig, wenn
auch im Vergleich ein wenig schwächer ausgeprägt. Nur 18 % der Befragten
gaben an, dass Abgeordnete gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit ent-
scheiden sollten, falls die Abgeordneten das für die bessere Lösung halten. Eine
deutliche Mehrheit (55 %) gab wiederum an, dass Repräsentant:innen sich nach
dem Willen der Bevölkerungsmehrheit richten sollten (Patzelt, 1998, S. 733). In
der Studie von Gabriel und Kersting (2014, S. 109) gab eine Minderheit (43 %)
an, dass „die demokratisch gewählten politischen Repräsentanten […] nach ihrem
Gewissen entscheiden [sollten] – auch wenn die Mehrheit der örtlichen Bevölke-
rung gerade anderer Meinung ist“. Zuletzt war im Rahmen einer anderen Studie
eine Mehrheit (56 %) der Meinung, dass Bundestagsabgeordnete meistens oder
immer der Meinung der Wähler:innen folgen sollten. Hingegen befürworteten
nur 10 % der Befragten, dass Bundestagsabgeordnete meistens oder immer der
eigenen Meinung folgen sollten (Dageförde, 2013, S. 590).

Von der Existenz starker Präferenzen für ein responsives Entscheidungsverhal-
ten auf Seiten der Repräsentierten lässt sich nicht unmittelbar darauf schließen,
dass Bürger:innenbeteiligungsverfahren staatliche Entscheidungen beeinflussen.
Dies setzt eine komplexere Wirkungskette voraus. So müssten zum einen jene
Responsivitätserwartungen auch effektiven Eingang in die Wahlentscheidung fin-
den. Zum anderen müssten Repräsentant:innen ihr Handeln maßgeblich an ihrer
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Wiederwahl ausrichten und sich der Erwartungen auf Seiten der Repräsentier-
ten bewusst sein. Kommt all dies zusammen, könnten Repräsentant:innen die
Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren umsetzen, um den Respon-
sivitätserwartungen der Repräsentierten gerecht zu werden, um dadurch ihre
Wiederwahl zu sichern. Zwar kann diese Wirkungskette an dieser Stelle nicht
bis ins kleinste Detail nachgewiesen werden, doch entsprechende Studien liefern
Evidenz für ihre Existenz.

Beispielsweise korrelieren das Vertrauen in und die Bewertung des Bun-
destags positiv mit der Einschätzung von dessen Responsivität (Patzelt, 2005,
S. 522). Zudem weisen Barker & Carman (2012, S. 212) nach, dass die Wahl-
entscheidung auch von Präferenzen bezüglich des Repräsentationsstils (delegate
– trustee) abhängt. Auch haben einige empirische Studien gezeigt, dass sich
sowohl Regierungen als auch Parteien im Großen und Ganzen tatsächlich res-
ponsiv verhalten und ihre Politik den wechselnden Präferenzen der Wähler:innen
anpassen (Bowler, 2017, S. 768). Vor allem konnten Studien zeigen, dass sich in
besonders kompetitiven Wahlkreisen (Griffin, 2006) und kurz vor Wahlen (Brett-
schneider, 1995; Christensen & Ejdemyr, 2020; Dipoppa & Grossman, 2020) eine
überdurchschnittliche Responsivität feststellen lässt.

Zuletzt sei kurz angedeutet, dass davon auszugehen ist, dass die Frage nach
den Responsivitätsnormen insofern kontextabhängig ist, als dass Repräsentierte
und Repräsentant:innen ihnen in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliches
Gewicht zuschreiben. Dabei ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Kontext kom-
munaler Bürger:innenbeteiligung ein Kontext ist, in welchem diese Normen von
besonderem Gewicht sind. Diese Vermutung äußerte bereits Eulau (Eulau, 1986,
S. 187): „For instance, he may see himself as a delegate in matters of local
interest [sic], and a trustee in all other matters.“ Plausibler Grund für diese
Annahme ist der Umstand, dass zum einen die Beteiligungsverfahren zuvor nicht
berücksichtigte Präferenzen in den Entscheidungsfindungsprozess integrieren und
diese Präferenzen aufgrund der Vertrautheit der Menschen mit ihrer unmittelba-
ren Lebensumgebung in der Kommune jedenfalls in der Tendenz besser informiert
sind als in anderen Kontexten.

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten. Erstens befürwortet ein
Großteil der befragten Repräsentant:innen die Integration der Repräsentier-
ten auch neben Wahlen in die (kommunale) Politik und verbindet mit Bür-
ger:innenbeteiligung die Chance, staatliche Entscheidungsprozesse zu bereichern.
Deshalb ist es naheliegend, dass Repräsentant:innen die Ergebnisse der Verfahren
oftmals in ihre Entscheidung einfließen lassen.

Zweitens zeigen Studien zum einen, dass Repräsentant:innen sich mitunter
auch als Akteure verstehen, welche die Präferenzen der Repräsentierten in ihrer
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Entscheidungsfindung stark zu berücksichtigen und entsprechend in staatliche
Entscheidungen umzusetzen haben. In diesem Fall sind sie intrinsisch moti-
viert, die Beteiligungsergebnisse in ihre Entscheidung einfließen zu lassen. Zum
anderen können Responsivitätserwartungen auf Seiten der Repräsentierten einen
politischen Druck auf Repräsentant:innen ausüben, sich responsiv zu verhalten. In
diesem Fall sind jedenfalls die Repräsentant:innen, die an einer Wiederwahl inter-
essiert sind, extrinsisch motiviert, die Beteiligungsergebnisse in ihre Entscheidung
einfließen zu lassen.

5.5 Resümee

Ausgangspunkt des vorliegenden Kapitels war die Überlegung, ob die Frage, wer
an unverbindlichen Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte,
möglicherweise anders beantwortet werden muss als die Frage, wer an verbind-
lichen Entscheidungsverfahren beteiligt werden sollte. Um dies zu klären, sollte
zunächst herausgearbeitet werden, was eine Inklusion in beziehungsweise eine
Beteiligung an Bürger:innenbeteiligungsverfahren genau impliziert.

In einem ersten Schritt wurde gezeigt, dass sich die Demos-Debatte mit
verbindlichen Entscheidungsverfahren, die vorliegende Arbeit aber mit unverbind-
lichen Bürger:innenbeteiligungsverfahren beschäftigt. Damit wurde ein wichtiger
Unterschied der in beiden Kontexten jeweils relevanten Inklusionsfrage heraus-
gearbeitet. Doch mit der Charakterisierung der Bürger:innenbeteiligungsverfahren
als unverbindliche Konsultationsverfahren ist die relevante Inklusionsfrage noch
nicht ausreichend spezifiziert. Denn es wäre unplausibel anzunehmen, dass
alle, die an unverbindlichen Konsultationsverfahren beteiligt werden sollten, am
speziellen Konsultationsverfahren der Bürger:innenbeteiligung beteiligt werden
sollten.

Um die Inklusionsfrage weiter zu spezifizieren, sollte das Ziel der Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren herausgearbeitet werden. Eine Bestandsaufnahme
offenbarte, dass sowohl in den kommunalen Leitlinien als auch in der akademi-
schen Diskussion sehr unterschiedliche Ziele mit den Verfahren assoziiert werden.
Für die Arbeit stellt dies eine Herausforderung dar, weil sich aus unterschiedli-
chen Zielsetzungen unterschiedliche und oftmals gegenläufige Empfehlungen für
die Zusammensetzung der Teilnehmendenschaft ableiten lassen. Deshalb wurde
im Anschluss ausführlich ein Konzept demokratischer Responsivität erarbeitet
und begründet, dass die Verbesserung demokratischer Responsivität als primäres
Ziel von Bürger:innenbeteiligungsverfahren zu verstehen ist. Diese Zielsetzung
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ist geeigneter Ausgangspunkt für die im Weiteren zu erfolgende Begründung der
Inklusion der primär zu beteiligenden Gruppe.

Die ebenfalls im folgenden Kapitel zu führende Argumentation für die Betei-
ligung sekundärer Gruppen beruht maßgeblich auf der These, dass repräsentative
Organe in manchen Fällen von den Beteiligungsergebnissen abweichen dürfen
oder mitunter sogar müssen. Deshalb wurde im vorliegenden Kapitel einerseits
gezeigt, dass die Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren (in Teilen)
oftmals umgesetzt werden müssen, weil dies den Anforderungen demokrati-
scher Responsivität entspricht. Andererseits ist eine (vollständige) Umsetzung
der Beteiligungsergebnisse nicht immer wünschenswert oder gar zulässig. Denn
Bürger:innenbeteiligungsverfahren unterliegen oftmals legitimationstheoretischen
Defiziten. So ist die Teilnehmendenschaft oft nicht repräsentativ und die Ergeb-
nisse sind oft nicht informiert, weshalb eine Umsetzung der Ergebnisse in einigen
Fällen den beiden herangezogenen Legitimitätskriterien entgegenlaufen würde.
Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen sind erlaubt oder sogar gefor-
dert, wenn diese zur Verwirklichung der Anforderungen politischer Legitimität
beitragen.

Zuletzt wurde plausibilisiert, dass die Ergebnisse von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren auch de facto oftmals in die Entscheidungsfindung
der Repräsentant:innen einfließen und (in Teilen) umgesetzt werden. Zum einen
gründet diese Beobachtung die Arbeit und vor allem die Behauptung, dass
Bürger:innenbeteiligungsverfahren zu einer Verbesserung demokratische Respon-
sivität beitragen können, in der politischen Wirklichkeit. Zum anderen wird der
Zusammenhang zwischen Responsivitätsnormen und einem faktischen Einfluss
in Kapitel 7 nochmal relevant.
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Zuvor wurde herausgearbeitet, dass das primäre Ziel von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren darin besteht, die demokratische Responsivität
des repräsentativen Systems zu verbessern. Die relevante Inklusionsfrage im
Kontext von Bürger:innenbeteiligungsverfahren lautet also wie folgt: Wer sollte
an solchen unverbindlichen Konsultationsverfahren beteiligt werden, welche
primär der Verbesserung demokratischer Responsivität dienen? Es wurde bereits
angedeutet, dass sich die Beantwortung dieser Frage in zwei Bestandteile
unterteilt. Während sich das vorliegende Kapitel zunächst mit der Inklusion der
primär zu inkludierenden Gruppe beschäftigt, wird das anschließende Kapitel 7
die Beteiligung sekundärer Gruppen begründen.

6.1 Die Inklusionskriterien erster Ebene

Das Ziel, die demokratische Responsivität des repräsentativen Systems zu verbes-
sern, ist unter anderem insofern primär, als dass allein dessen Anforderungen an
die Zusammensetzung der primär zu beteiligenden Gruppe ausschlaggebend sind.
Vor diesem Hintergrund stellt sich zunächst die Frage, welche Gruppe ein Recht
auf demokratische Responsivität hat. Unter dem Recht auf demokratische Res-
ponsivität versteht die vorliegende Arbeit das Recht, dass die eigenen Präferenzen
im Sinne demokratischer Responsivität in den staatlichen Entscheidungspro-
zess eingehen. Dieses Recht kann ebenso wie das Kriterium demokratischer
Responsivität durch entgegenstehende Gründe übertrumpft werden.

Eine zentrale These des vorliegenden Kapitels lautet, dass dieselben Inklu-
sionskriterien erster Ebene sowohl für die Zusammensetzung der zur demokra-
tischen Responsivität berechtigten Gruppe als auch für die Zusammensetzung

© Der/die Autor(en) 2025
J. Seim, Inklusion und Beteiligung bei Bürger*innenbeteiligungsverfahren,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45987-1_6

137

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-45987-1_6&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45987-1_6


138 6 Die Inklusion der primären Gruppe

des Demos, welcher zur Teilhabe an Wahlen und direktdemokratischen Abstim-
mungen berechtigt ist, gelten. Dass dieselben Inklusionskriterien für den Demos
verbindlicher Entscheidungsverfahren und für die zu demokratischer Responsivi-
tät berechtigten Gruppe gelten, ergibt sich aus dem Umstand, dass einerseits
das prima facie Wahl- und das prima facie Entscheidungsrecht1 und anderer-
seits das Recht auf demokratische Responsivität ein Bündel von Rechten bilden,
welches sich kaum auflösen lässt. So wäre es zum einen unplausibel, Perso-
nen einerseits das Recht auf demokratische Responsivität, aber andererseits nicht
das prima facie Wahl- und Abstimmungsrecht zuzusprechen. Denn das würde
implizieren, dass staatliche Entscheidungen im Einklang mit den Präferenzen
von Personen sein sollen, die sich prima facie nicht an jenen Entscheidungen
beteiligen dürfen. Zum anderen wäre es ebenfalls unplausibel, Personen einer-
seits das prima facie Wahl- und Abstimmungsrecht, aber andererseits nicht das
Recht auf demokratische Responsivität zuzusprechen. Denn das würde implizie-
ren, dass Personen prima facie Zugang zu verbindlichen Entscheidungsprozessen
haben sollten, die gar kein Recht darauf haben, dass ihre Präferenzen in die
jeweiligen Entscheidungen eingehen.

Ist man beispielsweise einerseits der Auffassung, dass Einwohner:innen, die
nicht über eine relevante Staatsbürger:innenschaft verfügen, über kein prima facie
Entscheidungsrecht verfügen, dann ist unklar, warum deren Präferenzen im Sinne
demokratischer Responsivität in die Entscheidung eingehen sollten. Ist man ande-
rerseits der Auffassung, dass Einwohner:innen, die nicht über eine relevante
Staatsbürger:innenschaft verfügen, über kein Recht auf demokratische Respon-
sivität verfügen, ist unklar, warum diese über ein prima facie Entscheidungsrecht
verfügen sollten.

Da nun auch Kinder von den Inklusionskriterien erster Ebene erfasst wer-
den, sind auch Kinder Teil der Gruppe, die über ein Recht auf demokratische
Responsivität verfügt und in vorherigen Kapiteln als die Gruppe der Repräsen-
tierten bezeichnet wurde. Nun besagt das Legitimitätskriterium demokratischer
Responsivität, dass staatliche Entscheidungen in Einklang mit den Präferenzen
der Repräsentierten sein sollten. Vor dem Hintergrund des soeben Gesagten ergibt

1 Aus den Inklusionskriterien erster Ebene lässt sich die Gruppe derjenigen ableiten, die über
ein prima facie Recht verfügen, sich an verbindlichen Entscheidungsverfahren zu beteiligen.
Es handelt sich dabei um ein prima facie Recht, weil dieses durch entgegenstehende Kompe-
tenzkriterien übertrumpft werden kann. So wird Kindern, obwohl sie den Inklusionskriterien
erster Ebene entsprechen, unter Verweis auf ihre mangelnde Kompetenz das Partizipations-
recht im Kontext verbindlicher Entscheidungsverfahren verwehrt, sodass sie nicht Teil des
Demos verbindlicher Entscheidungsverfahren sind (siehe Kapitel 4).
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sich, dass auch die Präferenzen von Kindern Eingang in staatliche Entscheidun-
gen finden sollten. Aus einer Konzeptualisierung demokratischer Responsivität
als Kongruenz ergibt sich, dass vom Standpunkt des Legitimitätskriteriums
besehen die Präferenzen aller zu demokratischer Responsivität berechtigten
Personen gleichermaßen in staatliche Entscheidungen eingehen müssen. Dem-
entsprechend müssten nach diesem Kriterium auch die Präferenzen von Kindern
und Erwachsenen gleichermaßen in staatliche Entscheidungen eingehen.

Dass Kinder von verbindlichen Entscheidungsverfahren ausgeschlossen wer-
den, wird oft mit Verweis auf ihre mangelnde Kompetenz und insbesondere
mit Verweis auf die fragliche Qualität ihrer Präferenzen begründet (siehe
Abschnitt 6.2). Diese Begründung hat zwangsläufig Auswirkungen auf die Frage
nach dem Recht von Kindern auf demokratische Responsivität. So würden ver-
mutlich einige Leser:innen mit Verweis auf die Qualität der Präferenzen von
Kindern bezweifeln, dass die Präferenzen von Kindern und Erwachsenen stets
gleichermaßen in staatliche Entscheidungen eingehen sollten. An dieser Stelle
sei nochmal daran erinnert, dass das Recht auf demokratische Responsivität
nicht von absoluter Geltung ist, sondern durch entgegenstehende Überlegungen
übertrumpft werden kann. Dementsprechend könnte das Recht von Kindern in
entsprechender Weise qualifiziert werden, sodass sie nicht immer über das Recht
verfügen, dass ihre Präferenzen gleichermaßen mit den Präferenzen der Erwach-
senen in staatliche Entscheidungen eingehen. Deshalb widerspricht die These,
dass die Präferenzen von Kindern nicht immer auf gleiche Weise wie die Prä-
ferenzen von Erwachsenen in staatliche Entscheidungen einfließen dürfen, nicht
der These, dass Kinder Teil der Gruppe sind, welche über ein (prima facie) Recht
auf demokratische Responsivität verfügt.

An dieser Stelle ist erneut zu betonen, dass mit dem Umstand, dass auch Kin-
der von den Inklusionskriterien erster Ebene erfasst werden, gute Gründe dafür
einhergehen, dass die Präferenzen von Kindern im Sinne demokratischer Respon-
sivität in staatliche Entscheidungen eingehen sollten. Zwar mögen diese Gründe
durch entgegenstehende Gründe, die sich auf die Qualität ihrer Präferenzen bezie-
hen, übertrumpft werden. Doch in den meisten Fällen sind die entgegenstehenden
Gründe nicht von solcher Art, dass sie die Gründe für demokratische Respon-
sivität vollständig eliminieren, sodass die Präferenzen von Kindern gar nicht in
staatliche Entscheidungen eingehen sollten. Denn die Defizite, welche möglicher-
weise in Hinblick auf die Qualität der Präferenzen bestehen, sind in vielen Fällen
bloß partieller Natur, sodass die Präferenzen von Kindern zumindest partiell in
staatliche Entscheidungen eingehen sollten.

Nun besteht das Ziel von Bürger:innenbeteiligungsverfahren darin, zur Ver-
besserung demokratischer Responsivität beizutragen. Deshalb ist es in einem
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ersten Schritt nicht die Gruppe, die zu demokratischer Responsivität berech-
tigt ist, sondern die Gruppe, deren Beteiligung zur Verbesserung demokratischer
Responsivität beitragen kann, die beteiligt werden sollte. Daraus ergibt sich die
Möglichkeit, dass eine Person zwar Teil der Gruppe ist, die ein Recht auf demo-
kratische Responsivität hat, seine Beteiligung aber nicht zu einer Verbesserung
demokratischer Responsivität beitragen würde. Dies könnte beispielsweise dann
der Fall sein, wenn dem repräsentativen Organ die Präferenzen eben dieser Person
ausreichend bekannt sind.

Doch wie zuvor herausgearbeitet wurde, existiert oftmals ein generelles Infor-
mationsdefizit auf Seiten der Repräsentant:innen. Dieses ergibt sich aus dem
Zusammenspiel von zwei Faktoren. Zum einen sind die relevanten Präferen-
zen aufgrund des oftmals sehr spezifischen Beteiligungsgegenstandes ebenfalls
sehr spezifisch. Zum anderen können insbesondere der Wahlmechanismus, aber
auch andere Informationskanäle solche spezifischen Präferenzen nur schwerlich
abfragen. Dementsprechend ist zunächst davon auszugehen, dass die Beteili-
gung aller Mitglieder der Gruppe, die zu demokratischer Responsivität berechtigt
ist, die Informationslage des repräsentativen Organs bereichern und dadurch zu
responsiverer Politik führen kann. Somit ist die Gruppe derjenigen, die zu demo-
kratischer Responsivität berechtigt sind, in der Regel identisch mit der Gruppe
derjenigen, deren Beteiligung zur Verbesserung demokratischer Responsivität bei-
tragen kann. Insofern oftmals die Frage, ob die Beteiligung bestimmter Mitglieder
zu einer Verbesserung demokratischer Responsivität beiträgt, nicht im Vorhinein
geklärt werden kann, ist die relevantere Frage, ob im Vorfeld des Verfahrens
davon sinnvoll ausgegangen werden kann.

Jedoch sind jene Informationsdefizite nicht gleichermaßen auf alle Mitglieder
der Gruppe, die zu demokratischer Responsivität berechtigt ist, verteilt. Zuvor
wurde bereits der Umstand angedeutet, dass sich unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen unterschiedlich stark politisch beteiligen. So sind es in der Regel eher
höher gebildete, reiche, ältere und männliche Personen, welche politisch parti-
zipieren. Wenn nun bestimmte Bevölkerungsgruppen eher an Kommunalwahlen
teilnehmen und andere Formen des politischen Einflusses nutzen, ist davon aus-
zugehen, dass Repräsentant:innen die Präferenzen jener Bevölkerungsgruppen
besser kennen als die Präferenzen anderer Bevölkerungsgruppen.

Zum einen geht es bei Bürger:innenbeteiligungsverfahren also um die
Verbesserung demokratischer Responsivität. Zum anderen sind die Präferen-
zen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich im bisheri-
gen Willensbildungsprozess repräsentiert. Vor diesem Hintergrund kann die
Bevorzugung wenig repräsentierter Bevölkerungsgruppen im Rahmen von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren zulässig, wenn nicht sogar gefordert sein. Eine
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solche Bevorzugung kann unterschiedlicher Natur sein. Relativ unproblematisch
wäre beispielsweise die Investition von mehr Ressourcen in die Bewerbung des
Verfahrens bei bisher wenig repräsentierten Bevölkerungsgruppen. Denkbar wäre
jedoch auch eine Beschränkung des Zugangs der Verfahren, sodass sich nur
Mitglieder wenig repräsentierter Bevölkerungsgruppen beteiligen können.2

Letzteres ergibt sich allerdings nur vor dem Hintergrund begrenzter Ressour-
cen, die Kommunen zur Durchführung von Beteiligungsverfahren zur Verfügung
haben. Die Präferenzen mancher Bevölkerungsgruppen können nur dann sinn-
voll durch Beteiligungsverfahren in den politischen Prozess integriert werden,
wenn jene Verfahren in hohem Maße zielgruppengerecht gestaltet werden. In
manchen Fällen schließt jene zielgruppenspezifische Beteiligung die Teilnahme
anderer Gruppen aus. Dies ist beispielsweise im Kontext der Beteiligung von
jungen Kindern der Fall, welche oftmals am besten durch separate Verfahren
gelingt (siehe Abschnitt 6.2). Da diese Überlegung nicht ausschließt, dass par-
allel ein Beteiligungsverfahren für Erwachsene durchgeführt wird, lässt sich aus
dieser Überlegung allein noch keine generelle Begrenzung des Zugangs ableiten.
Doch Beteiligungsverfahren und insbesondere zielgruppenspezifische Verfahren
binden nicht wenige Ressourcen. Dementsprechend könnte eine Kommune nur
Ressourcen für ein Beteiligungsverfahren haben und damit vor der Entscheidung
stehen, entweder ein Verfahren für Kinder oder ein Verfahren für Erwachsene zu
initiieren. Gerade in Fällen, in welchen das repräsentative Organ durch den kom-
munalen öffentlichen Diskurs einen relativ guten Überblick über die Präferenzen
der Erwachsenen hat, kann eine Entscheidung für ein Konsultationsverfahrens mit
Kindern und gegen ein Verfahren mit Erwachsenen zulässig, wenn nicht sogar
geboten sein.

Um die weitere Argumentation nicht unnötig zu verkomplizieren, werden
solche Fälle selektiver Beteiligung ausgeklammert. Somit geht die Arbeit im Wei-
teren von dem Fall aus, in welchem alle Mitglieder der Gruppe, die zu demokrati-
scher Responsivität berechtigt ist, am Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt
werden sollten. Weil in diesem Fall die gleichen Inklusionskriterien erster
Ebene sowohl für den Demos verbindlicher Entscheidungsverfahren als auch für
die im Rahmen von Bürger:innenbeteiligungsverfahren primär zu inkludierende
Gruppe gelten, wird letztere als der Demos der Bürger:innenbeteiligungsverfahren
bezeichnet.

2 Nun mag es zunächst so erscheinen, dass jene Bevorzugungen und insbesondere eine
Beschränkung des Zugangs dem Wert politischer Gleichheit zuwiderlaufen. Doch sind jene
Bevorzugungen gerade in dem Bemühen begründet, ungleicher Responsivität zu begegnen
und zumindest in dieser Hinsicht politische Gleichheit zu befördern.
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Zwar unterscheidet sich somit die Frage nach dem Demos im Kontext
unverbindlicher Verfahren vom Kontext verbindlicher Verfahren, insofern die
jeweiligen Inklusionsfragen durchaus verschieden sind. In dem einen Fall geht
es um die Teilhabe an verbindlichen Entscheidungs- und in dem anderen Fall um
die Teilhabe an unverbindlichen Konsultationsverfahren. Doch dieser Unterschied
führt nicht dazu, dass für die Zusammensetzung des Demos jeweils unterschied-
liche Inklusionskriterien erster Ebene angenommen werden müssten. In diesem
Sinne ist die Demos-Frage jedenfalls in Hinblick auf diese beiden Kontexte nicht
kontextsensitiv. Ist man beispielsweise davon überzeugt, dass alle und nur die
Einwohner:innen, die über eine relevante Staatsbürger:innenschaft verfügen, ein
prima facie Beteiligungsrecht an verbindlichen Referenden haben, muss man
auch annehmen, dass alle und nur die Einwohner:innen, die über eine relevante
Staatsbürger:innenschaft verfügen, ein Recht auf demokratische Responsivität
haben.

Offenkundig geht aus diesen Ausführungen nicht hervor, welche Inklusi-
onskriterien erster Ebene gelten sollten. Tatsächlich verzichtet die vorliegende
Arbeit auch auf einen eigenen normativen Vorschlag und geht stattdessen
vom Status quo aus. Für dieses Vorgehen lassen sich mehrere Gründe anfüh-
ren. Erstens und vor allem reduziert sich die Frage, wer an konsultativen
Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte, nicht auf die Frage
nach den Inklusionskriterien erster Ebene. Zum einen muss sich auch mit
der Frage nach den Kompetenzkriterien zweiter Ebene beschäftigt werden.
Diese muss, wie gleich zu sehen sein wird, im Kontext unverbindlicher
Bürger:innenbeteiligungsverfahren anders beantwortet werden als im Kontext
verbindlicher Entscheidungsverfahren. Zum anderen wird im Weiteren argu-
mentiert, dass auch manche Personen, die kein Recht auf demokratische Res-
ponsivität haben, an den Verfahren beteiligt werden sollten. Auch dies stellt
eine Besonderheit unverbindlicher Bürger:innenbeteiligungsverfahren im Ver-
gleich zu verbindlichen Entscheidungsverfahren dar. Die vorliegende Arbeit
wird sich diesen beiden bislang nicht theoretisierten Besonderheiten von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren widmen. Zweitens widmet sich bereits die aus-
führliche Literatur zum Demos-Problem mit der Frage nach den Inklusionskri-
terien erster Ebene. Wobei innerhalb dieser Literatur der kommunale Kontext in
der Tat unterbeleuchtet ist. Drittens ist es für die weiteren Ausführungen der vor-
liegenden Arbeit hilfreich, auf eine Arbeitsdefinition des Demos zurückzugreifen.
Hilfreich ist dies, weil die weiteren Ausführungen sonst in einer nahezu unver-
ständlichen Abstraktheit verharren müssten. Die weiteren Argumente sind jedoch
nicht auf die Korrektheit der herangezogenen Arbeitsdefinition angewiesen. Den
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Status quo als Arbeitsdefinition anzunehmen hat zudem den Vorteil, dass die
Ergebnisse der Arbeit ohne weiteres auf die derzeitige Praxis anwendbar sind.

Der Status quo in NRW besagt nun, dass all diejenigen Einwohner:innen einer
Kommune zur Teilnahme an Wahlen und direktdemokratischen Abstimmungen
berechtigt sind, welche über die deutsche oder die Staatsangehörigkeit eines EU-
Mitgliedstaates verfügen, 16 Jahre alt sind und weiteren Detailbestimmungen
bezüglich des Wohn- beziehungsweise Aufenthaltsorts entsprechen (§ 7 KWahlG
NRW). Die Voraussetzungen an den Wohnort und die Staatsangehörigkeit sind als
Inklusionskriterien erster Ebene zu verstehen und werden daher für die weiteren
Ausführungen aus den soeben dargestellten Gründen übernommen. Nun erfüllen
nicht wenige Kinder diese Voraussetzungen erster Ebene. Ihre Exklusion ist hin-
gegen auf die genannte Altersgrenze zurückzuführen. Diese ist, wie im Folgenden
auszuführen sein wird, als ein ergänzendes Kompetenzkriterium zu verstehen.

6.2 Die Kompetenzkriterien zweiter Ebene

De facto sind Menschen unter 16 Jahren also nicht Teil des kommunalen Demos,
auch wenn sie in der entsprechenden Kommune wohnen und über die erfor-
derliche Staatsbürger:innenschaft verfügen. Grund für diese Exklusion ist die
Annahme, dass jene Gruppe nicht über die erforderlichen Kompetenzen ver-
fügt. Im Weiteren wird argumentiert, dass diese Praxis der pauschalen Exklusion
im Kontext von Bürger:innenbeteiligungsverfahren kaum zu rechtfertigen ist.
Dies ist vor allem darin begründet, dass für eine Teilnahme an unverbindlichen
Bürger:innenbeteiligungsverfahren schon geringe Kompetenzen ausreichend sein
können. Die Begründung dieser These ist Gegenstand der weiteren Ausführungen.

Die Exklusion von Kindern, welche, insofern sie über die jeweilige Staatsbür-
ger:innenschaft verfügen und damit eigentlich anerkannte Mitglieder des Volkes
sind, stellt eine Abweichung von der Idee der Demokratie als der Selbstregierung
des Volkes dar (Dahl, 1989, S. 126; Kelsen, 2018 [1929], S. 26). Kinder werden
durch ihre Exklusion zu passiven Objekten staatlicher Herrschaft und sind gerade
keine aktiven Bürger:innen, welche sich an ihrer Regierung beteiligen könn-
ten (Donaldson & Kymlicka, 2020, S. 839). Diese Abweichung ist so eklatant,
dass Collingwood (1942, S. 193) jeder Demokratie ein aristokratisches Element
zuschreibt. Schließlich unterteile sich mit dieser Exklusion selbst in Demokratien
das Volk in eine politisch herrschende und eine politisch beherrschte Gruppe. Laut
Donaldson & Kymlicka (2018, S. 174) folge daraus, dass das politische Recht
der herrschenden Gruppe nicht (nur) als ein Recht zur Selbstregierung, sondern
(auch) als ein Recht zur Herrschaft über andere verstanden werden sollte.
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Die Exklusion von Kindern erfuhr lange Zeit keine ausreichende politische
und wissenschaftliche Aufmerksamkeit und wurde gemeinhin als selbstverständ-
liche Praxis akzeptiert (Kymlicka & Donaldson, 2016, S. 697; Schrag, 2004).
Dies ist, selbst wenn man von der Zulässigkeit dieser Exklusion ausgeht, pro-
blematisch. So kann eine unzureichende Auseinandersetzung mit der politischen
Exklusion von Kindern dazu führen, dass die entstandene Kluft zwischen der
Wirklichkeit und der Idee der Demokratie unzureichen berücksichtigt wird.
Symptomatisch dafür ist beispielsweise die Sprechweise vom vermeintlich all-
gemeinen Wahlrecht. Immerhin ist dieses bei genauer Betrachtung gar nicht so
allgemein. Mit einem solchen Vergessen geht zudem ein mangelndes Bewusstsein
der Konsequenzen und möglichen Kosten derartiger Exklusionspraktiken einher
(Dahl, 1989, S. 127).3

Die Kosten der Exklusion ergeben sich aus dem Umstand, dass die ursprüng-
lichen Gründe für die Inklusion auch auf Kinder zutreffen. So ist in Hinblick
auf den Status quo festzuhalten, dass auch manche Kinder die Inklusionskri-
terien erster Ebene (Wohnort und Staatsbürger:innenschaft) erfüllen. Mit Blick
auf die gängigen Inklusionsprinzipien in der Demos-Debatte sind wiederum auch
Kinder auf hinreichend ähnliche Weise von staatlichen Entscheidungen betroffen
(AAIP) und der staatlichen Rechtsordnung (ASCP) unterworfen wie Erwachsene
(Beckman, 2009, S. 94; Olsson, 2008, S. 58; Schrag, 1975, S. 444).

Daran ändert sich auch nichts, wenn die Exklusion von Kindern im Kon-
text verbindlicher Wahl- und Sachentscheidungen unter Abwägung aller Gründe
letztlich zulässig oder gar gefordert sein sollte. Jene Kosten ausreichend zu
berücksichtigen, ist notwendig, um die Bedeutung der Exklusion von Kindern
akkurat erfassen zu können. Nur dann kann man überhaupt auf die Idee kommen,
dass diese Exklusion kompensationswürdig sein könnte und somit gegebenen-
falls andere Möglichkeiten der politischen Inklusion von Kindern ersonnen und
institutionalisiert werden müssten. Gerade unverbindliche Konsultationsverfahren
stellen eine solche Alternative dar. Davon gehen zum Beispiel auch die Leitli-
nien Jenas (2016, S. 12) aus: „Gerade weil Kinder und Jugendliche aufgrund
ihres Alters noch kein Wahlrecht besitzen und sich insofern nur eingeschränkt in

3 Auch stellt die Exklusion von Kindern, insofern sie mit dem Verweis auf mangelnde Kom-
petenz begründet wird, eine nicht unerheblich Herausforderung für die Konsistenz und das
theoretische Fundament vieler Demokratietheorien dar. Müsste dann nicht auch manchen
erwachsenen, aber unzureichend kompetenten Menschen das Wahlrecht vorenthalten werden
(Brennan, 2016, 2011)? Und müsste dann nicht auch generell das Stimmgewicht proportio-
nal zur jeweils vorliegenden Kompetenz verteilt werden (Christiano, 2001)?Wie die Beiträge
von Brennan zeigen, ist der Schritt weg von der Demokratie und hin zur Epistokratie schnell
gemacht.
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den demokratischen Prozess einbringen können, sind sie bei der Gestaltung von
Bürgerbeteiligung besonders zu berücksichtigen.“

Die Exklusion einzig und allein aufgrund des Alters wäre offenkundig eine
unzulässige Diskriminierung. Doch der eigentliche Grund für die Exklusion
von Kindern ist ihre als zu gering angenommene Kompetenz. Die Verknüpfung
von Alter und Kompetenz ergibt sich aus der Annahme, dass die notwendi-
gen Kompetenzen stark mit dem Alter korrelieren und Menschen erst ab einem
bestimmten Alter über die notwendigen Kompetenzen verfügen (Archard, 2003,
S. 22; Chan & Clayton, 2006, S. 539). Das Alter wird somit als geeigneter
Indikator für Kompetenz betrachtet. Idealiter würde die Altersgrenze akkurat die
Kompetenzgrenze abbilden. Offenkundig ist letzteres nicht der Fall und nahezu
jede Altersgrenze inkludiert einerseits Menschen, die nicht ausreichend kom-
petent sind, und exkludiert andererseits Menschen, die ausreichend kompetent
sind (Rehfeld 2011, S. 148). Als Alternative zu starren Altersgrenzen wurden
Kompetenztests vorgeschlagen (Brennan, 2016, S. 149). Doch selbst wenn diese
akkurater sein sollten, sind sie mit anderen legitimationstheoretischen Problemen
konfrontiert (Archard, 2003, S. 25; Chan & Clayton, 2006, S. 539; Lau, 2012,
S. 864; Schrag, 1975, S. 453).

Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass sich jede abschließende Diskus-
sion bezüglich der Inklusion beziehungsweise Exklusion von Kindern mit drei
Fragen beschäftigen muss. Erstens ist die Frage zu klären, ob und welche Kom-
petenzvoraussetzungen gelten sollen. Zweitens ist zu empirisch zu überprüfen,
wie es um die Kompetenzen von Kindern bestellt ist. Drittens muss die Frage
beantwortet werden, welches Instrument zur Inklusion beziehungsweise Exklu-
sion auf Basis von Kompetenz vorzuziehen ist. Für die vorliegende Arbeit ergibt
sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob und wenn ja welche Kompetenzen
Voraussetzung für die Teilnahme an Bürger:innenbeteiligungsverfahren sein sol-
len. Auf die Beantwortung der Fragen, ob nun Altersgrenzen, Kompetenztests
oder völlig andere Instrumente geeignet sind und wie es empirisch um die Kom-
petenzen von Kindern bestellt ist, wird verzichtet. Denn dies würde ausführliche
normative und empirische Auseinandersetzungen mit potenziellen Instrumenten
voraussetzen und würde daher den Rahmen der Arbeit sprengen.

Die Frage nach den vorauszusetzenden Kompetenzen für die Beteiligung an
Bürger:innenbeteiligungsverfahren wurde bisher kaum behandelt. Deshalb wen-
det sich die Arbeit der reichhaltigen Debatte zur Inklusion beziehungsweise
Exklusion von Kindern im Kontext verbindlicher Wahl- und Sachentscheidun-
gen zu. Im Weiteren werden erstens Argumente herausgearbeitet, welche die
Exklusion von Kindern vom Wahlrecht begründen sollen. Zweitens wird ein
Vorschlag erarbeitet, welche Kompetenzen Voraussetzung für die Teilnahme an
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Bürger:innenbeteiligungsverfahren sein sollten. Drittens wird dieser Vorschlag
gegen die im ersten Schritt herausgearbeiteten Argumente, welche auch für den
Kontext der Bürger:innenbeteiligungsverfahren gegebenenfalls höhere Kompe-
tenzvoraussetzung nahelegen könnten, und gegen weiter Einwände verteidigt.

6.2.1 Kompetenzvoraussetzungen bei Wahlen

Im Weiteren werden zunächst Argumente identifiziert, welche im Kontext des
Wahlrechts versuchen, die Notwendigkeit von recht anspruchsvollen Kompetenz-
voraussetzungen und damit die Exklusion von Kindern zu begründen.

Kritik 24: Die Qualität von Entscheidungen
Olsson (2008, S. 62) setzt sich mit den Argumentationen von Mill und den US-
amerikanischen Föderalisten auseinander, welche die Ausweitung des Wahlrechts
und die damit einhergehende Inklusion der ‚ungebildeten Massen‘ nicht ohne
Sorge sahen. Er arbeitet heraus, dass wie die damaligen Argumente gegen das all-
gemeine Wahlrecht auch die heutigen Argumente für die Exklusion von Kindern
auf der Annahme beruhen, dass die jeweilige Inklusion aufgrund der vermeintli-
chen Inkompetenz der jeweils zu inkludierenden Gruppen die Qualität politischer
Entscheidungen unterminiere. Auch López-Guerra (2012, S. 117) nimmt an, dass
das Standardargument für die Exklusion von inkompetenten Personen konsequen-
tialistischer Natur sei und die Qualität staatlicher Entscheidungen zum Maßstab
nehme. Ihm zufolge müsste eine solche Argumentation dementsprechend zei-
gen, dass die Exklusion von Kindern tatsächlich zu besseren Ergebnissen führe
(López-Guerra, 2012, S. 118).

Während sowohl Olsson als auch López-Guerra diesem postulierten Zusam-
menhang skeptisch gegenüberstehen, fußt beispielsweise Brennan (2016, 2011)
seine Rechtfertigung für elektorale Exklusion auf genau diesem Zusammenhang.
Staatliche Entscheidungen hätten zum einen enorme und potenziell negative Aus-
wirkungen auf das Leben der Bürger:innen. Zum anderen könnten sich letztere
diesen Entscheidungen, welche im Notfall mit Zwangsmitteln durchgesetzt wer-
den, nicht ohne weiteres entziehen (Brennan, 2016, S. 156). Bürger:innen hätten
damit das Recht auf kompetente staatliche Entscheidungen und deshalb auch auf

4 Diese Nummerierung ergibt sich aus der Nummerierung, welche im nachfolgenden Unter-
kapitel vorgenommen wird. Dort werden noch zwei weitere Einwände gegen den Vorschlag
der Arbeit herangezogen, welche sich nicht aus der einschlägigen Literatur zur elektoralen
Exklusion von Kindern ergeben.
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ein kompetentes Elektorat: „Political decisions are presumed legitimate and aut-
horitative only when produced by competent political bodies in a competent way
and in good faith“ (Brennan, 2016, S. 157). Die Inklusion von Personen, die
nicht über die notwendigen Kompetenzen verfügen und beispielsweise nur unzu-
reichend informiert sind (Brennan, 2016, S. 24), würde in letzter Konsequenz
zu schlechten Entscheidungen führen (Brennan, 2016, 24, 159) und daher eine
Verletzung dieses Kompetenzprinzips darstellen. In Anbetracht der recht hohen
Kompetenzanforderungen, die Brennan formuliert, wären die meisten Kinder vom
Wahlrecht exkludiert (Brennan, 2016, S. 148).

Im Zuge einer ausführlicheren Auseinandersetzung mit der Inklusion von Kin-
dern stellt auch Rehfeld (2011) einen Zusammenhang zwischen Kompetenz und
der Qualität politischer Entscheidungen her. So argumentiert er, dass Inklusi-
onsmechanismen so gestaltet werden müssten, dass durch Inklusion entstehende
Kosten möglichst gemindert werden sollten. Er kommt zum Schluss: „[W]e
should not grant a group of people the right to vote if we know in advance
that they are likely to use that vote to cause the polity unjust harm“ (Rehfeld,
2011, S. 152).

Verschiedentlich wird auch der Schaden für die inkludierten Kinder selbst als
potenzielles Argument gegen ihre Inklusion angeführt. So verfügen Kinder mög-
licherweise nicht über die Kompetenz, eigene Interessen zu identifizieren und/
oder jenen Interessen gemäße Wahlentscheidungen zu treffen. Dementsprechend
bestehe die Gefahr, dass Kinder gegen ihre eigenen Interessen abstimmen wür-
den (Wall, 2014, S. 114): „[W]e have good reasons of justice to prevent the
incompetent from voting, since their votes might impact negatively, not merely
on themselves [sic], but also on the legal rights and duties that apply to others“
(Chan & Clayton, 2006, S. 539).

Letztlich wird in den soeben skizzierten Argumenten angenommen, dass
sich die mangelnde Kompetenz von Kindern negativ auf die Qualität staatlicher
Entscheidungen auswirken würde. Diese empirische Behauptung wird dann als
Grund für die Exklusion von Kindern vom Wahlrecht herangezogen.

Kritik 3: Der Schaden für das Kind
Andere Argumente haben zwar auch eine durch die Inklusion resultierende Schä-
digung von Kindern im Blick. Doch sie beziehen sich nicht auf die Qualität
staatlicher Entscheidungen (Beckman, 2009, S. 115). Stattdessen zielen diese
Argumente im Kern darauf ab, dass das Wahlrecht (auch) als eine Bürde auf-
zufassen sei, vor welche Kinder geschützt werden müssten (López-Guerra, 2012,
S. 130). Manch einer gewichtet solche Argumente sogar schwerer als Einwände,
die auf die Schädigung anderer Mitglieder der Gesellschaft abzielen (Rehfeld,
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2011, S. 153), oder hält sie sogar für die einzig plausiblen (Beckman, 2009,
S. 115).

Wall (2014, S. 115) setzt sich beispielsweise knapp mit dem Argument ausein-
ander, dass eine Gesellschaft Kinder umso weniger kindgerecht behandeln würde,
je mehr politische Rechte Kinder erlangen würden.

Rehfeld (2011, S. 152) wiederum nimmt an, dass Kindern aufgrund mangeln-
der emotionaler Reife einige Themen des politischen Diskurses nicht zumutbar
seien. Als Beispiele nennt er die weibliche Beschneidung in Afrika und Water-
boarding als Verhörtechnik. Selbst wenn also Kinder kognitiv ausreichend
kompetent wären, müssten sie aufgrund ihrer emotionalen Vulnerabilität vor
einigen Themen geschützt werden. Folgerichtig inkludiert Rehfeld auch emotio-
nale Kompetenzen in sein Konzept politischer Reife, welches zur Exklusion von
Kindern führt (Rehfeld, 2011, S. 146).

Zuletzt hält Beckman (2009, S. 116) fest, dass das Wahlrecht als eine mora-
lische Aktivität zu verstehen sei. So komme jeder Wählerin eine Verantwortung
für das Wahlergebnis zu und sie könne für ihr Wahlverhalten sowohl gelobt als
auch kritisiert werden. Vor diesem Hintergrund stellt er in Frage, ob die Inklusion
und somit die Übernahme einer solchen Verantwortung tatsächlich im Sinne der
Kinder sein könne. Er argumentiert, dass sich dies nicht mit dem Interesse des
Kindes am Spielerischen vertragen würde: „[I]t seems that play is an essential
ingredient in childhood that cannot easily be reconciled with the responsibilities
attached to adult life in general and to political voting in particular“ (Beck-
man, 2009, S. 116). Daraus folge wiederum: „Recognising the child’s interest in
play, consequently, provides a reason for minimising the child’s responsibilities“
(López-Guerra, 2012, S. 117). Beckman (2009, S. 117) gesteht zum einen zu,
dass dies nicht das einzige Interesse von Kindern sei. Zum anderen könne dieses
mitunter durch ihr Interesse an Autonomie und Selbstbestimmung übertrumpft
werden. Dementsprechend ist der Schutz vor den Bürden der Verantwortung ins-
gesamt besehen nicht immer die beste Option. Beckman (2009, S. 118) selbst
hält diese Abwägung verschiedener Interessen letztlich ebenfalls für eine auch
empirische und daher von ihm nicht abschließend zu beantwortende Frage.

Kritik 4: Das Instruktionsproblem
Lopéz-Guerra (2012) lehnt, wie zuvor angedeutet wurde, Argumentationen ab,
welche die Exklusion von Kindern mit dem Schaden, welcher aus ihrer Inkompe-
tenz in Bezug auf die Qualität staatlicher Entscheidungen entsteht. Hingegen stellt
er in seiner eigenen Argumentation für die Zulässigkeit elektoraler Exklusion von
Kindern auf die Integrität des Wahlprozesses ab.
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Dass beispielsweise ein Kind nicht über die erforderlichen Kompetenzen für
den Wahlakt verfügt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass dieses nicht dennoch ein
Kreuz auf einem Wahlzettel machen und diesen in die Urne werfen kann (López-
Guerra, 2012, S. 131). Daraus ergibt sich nach López-Guerra das sogenannte
Instruktionsproblem. So könnten Kinder durch Dritte, beispielsweise ihre Eltern,
instruiert werden, ihre Stimme auf eine bestimmte Art und Weise abzugeben.
Über solche Instruktionen könnten sich genannte Dritte mehr Stimmen verschaf-
fen als ihnen eigentlich zustehen. Zwar hat dies potenziell auch einen Einfluss
auf das Wahlergebnis. Doch López-Guerras Argument stellt primär auf die man-
gelnde Fairness des Prozesses ab. Die Exklusion von Personen, die anfällig für
solche Instruktionen sind, sei somit prima facie ratsam. Gleichzeitig gesteht
López-Guerra (2012, S. 132) zu, dass eine solche Exklusion nicht immer not-
wendig ist. So mag in manchen Fällen die politische Kultur so gelagert sein, dass
jene Anfälligkeit nicht ausgenutzt und somit die Integrität des Wahlprozesses de
facto nicht unterminiert wird.

6.2.2 Kompetenzvoraussetzungen bei
Bürger:innenbeteiligungsverfahren

Im Weiteren soll die Frage beantwortet werden, ob und wenn ja wel-
che Kompetenzen Voraussetzung für die Inklusion in den Demos der Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren sein sollten. Dazu wird erstens das Verständnis
von Kompetenz, was der Arbeit zugrunde liegt, erläutert. Zweitens wird die These
begründet, dass allein die Kompetenz, Präferenzen in Bezug auf den Untersu-
chungsgegenstand ausbilden zu können, notwendige Zugangsvoraussetzung sein
kann.

Kompetenzkonzept
Gemeinhin werden Kompetenzen als individuelle Leistungen aufgefasst. Ein
kompetentes Individuum ist ein solches, welches dazu in der Lage ist, bestimmte
Aufgaben selbstständig lösen zu können. Offenkundig können viele Kinder
anspruchsvollere Aufgaben nicht selbstständig lösen und gelten daher in Hinblick
auf jene Aufgaben als inkompetent.

Nun lässt sich die Annahme der Notwendigkeit, die jeweilige Aufgabe selbst-
ständig lösen zu können, um als kompetenter Akteur gelten zu können, durchaus
hinterfragen. Dies geschieht insbesondere in der Literatur, welche sich mit der
Inklusion von Menschen mit geistigen Behinderungen beschäftigt (Donaldson &
Kymlicka, 2011, S. 59).
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Francis & Silver (2007, S. 313) gestehen zwar zu, dass Individuen mit
geistigen Behinderungen nicht dazu in der Lage seien, selbstständig komplexe
Vorstellung vom guten Leben zu formulieren und zu artikulieren. Doch gleich-
zeitig stellen sie in Frage, inwiefern dies notwendig ist, damit Individuen in
moralischen und politischen Praktiken partizipieren können. Als Alternative zur
Vorstellung rationaler Verhandlungspartner innerhalb kontraktualistischer Theo-
rien (Silvers & Francis, 2005) entwickeln sie die Idee abhängiger Akteursschaft
(dependent agency) beziehungsweise unterstützter Selbstbestimmung (supported
self-determination) (Francis & Silvers, 2007, S. 319). Vereinfacht gesagt gehen
diese Konzepte davon aus, dass Individuen auf die Hilfe anderer und insbesondere
deren rationale und kommunikative Fähigkeiten zurückgreifen können. Auf diese
Weise könnten Menschen trotz geistiger Behinderungen eine komplexe Vorstel-
lung eines guten Lebens formulieren, kommunizieren und realisieren (Francis &
Silvers, 2007, S. 321). An anderer Stelle bezeichnen die Autorinnen die Idee auch
als prothetisches Denken:

„[A]s a prosthetic arm or leg executes some of the functions of a missing fleshly one
without being confused with or supplanting the usual fleshly limb, so, we propose, a
trustee’s reasoning and communicating can execute part or all of a subject’s own thin-
king processes without substituting the trustee’s own idea as if it were the subject’s
own.“ (Silvers & Francis, 2009, S. 485)

Eine ähnliche Idee findet sich auch im Konzept der unterstützten Entschei-
dungsfindung (supported decision-making) wieder (Arstein-Kerslake, 2016; Kohn
et al., 2013; Peterson et al., 2020). Dieses wird als Alternative zu stellver-
tretenden Mechanismen der Entscheidungsfindung, bei welchen zum Beispiel
ein Vormund an der Stelle des jeweiligen Menschen mit Behinderung die Ent-
scheidung fällt, aufgefasst (Goering, 2002; Peterson et al., 2020, S. 5). Solche
stellvertretenden Mechanismen hätten laut Peterson et al. (2020, S. 8) zwar ihre
Berechtigung, aber in manchen Fällen würden sie die durchaus vorhandenen Ent-
scheidungskompetenzen nicht ausreichend berücksichtigen (Peterson et al., 2020,
S. 6).

Das Konzept der unterstützten Entscheidungsfindung folgt aus einem sozialen
Modell von Behinderung: „[D]isability is not inherent to a person but emerges
from an interplay between the person’s capabilities and environment“ (Peter-
son et al., 2020, S. 9). Die fehlende ‚Kompetenz‘ eines Rollstuhlfahrers, ein
Gebäude nutzen zu können, ergibt sich beispielsweise aus einer solchen Per-
spektive nicht allein aus seinen körperlichen Eigenschaften, sondern auch aus
der Gestaltung des Gebäudes, welche nur über Treppen als Zugänge verfügt.
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Der entscheidende Punkt ist nun, dass es dem Rollstuhlfahrer durchaus möglich
wäre, jenes Gebäude nach einer Umgestaltung im Sinne der Barrierefreiheit zu
nutzen, ohne dass sich etwas an seinen individuellen Kompetenzen bzw. körper-
lichen Eigenschaften geändert hätte (Peterson et al., 2020, S. 9). Der gleiche
Gedanke lässt sich ebenfalls auf Entscheidungsfindung anwenden: „If we under-
stand barriers to independent decision making as (at least, in part) socially
constructed, supported decision making can be understood as a type of envi-
ronmental accommodation“ (Peterson et al., 2020, S. 9). Somit geht auch das
Konzept unterstützter Entscheidungsfindung davon aus, dass die Erfüllung von
Aufgaben ausgelagert werden kann und dementsprechend Artefakte und Personen
als kognitive Prothesen dienen können (Peterson et al., 2020, S. 10).

Zusammenfassend lässt sich die im Grunde recht triviale Beobachtung fest-
halten, dass Individuen mit Unterstützung mehr leisten können als ohne. Durch
eine adäquate Unterstützung können sogar Menschen, welche eine Aufgabe
nicht selbstständig erfüllen können, in die Lage versetzt werden, diese Aufga-
ben dennoch erfüllen zu können. Deshalb reicht die Überprüfung, ob Kinder im
Rahmen von Bürger:innenbeteiligungsverfahren bestimmte Aufgaben und bei-
spielsweise die Teilnahme an Diskussionen und Entscheidungen selbstständig
leisten können, nicht aus. Die Frage ist vielmehr, ob Kinder mit der richti-
gen Unterstützung dazu befähigt werden können, solche Aufgaben zu erfüllen,
welche für die Inklusion notwendig sind. Im Weiteren wird es also um die
Definition von Fähigkeiten gehen, deren Vorliegen für die Teilnahme an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren ausreichend sein können.5 Solche Fähigkeiten
werden im Weiteren als Kompetenzen und die entsprechenden Voraussetzungen
werden als Kompetenzvoraussetzungen bezeichnet. Gleichzeitig mag weiterhin
die begriffliche Frage bestehen, ob jene Individuen, die eine Aufgabe nur mit
Unterstützung erfüllen können, als kompetente Akteure bezeichnet werden soll-
ten. Die Frage ist für die vorliegende Arbeit jedoch nicht weiter interessant und
wird daher ausgeklammert.

5 Jene Kompetenzen können ausreichend sein, insofern Beteiligungsformate denkbar sind,
die auf Seiten der Teilnehmenden keine weiteren Kompetenzen voraussetzen, damit sich
diese sinnvoll beteiligen können. Ob jene Kompetenzen tatsächlich ausreichend sind, hängt
wiederum davon ab, welches Beteiligungsformat tatsächlich durchgeführt wird. Wie spä-
ter herausgearbeitet wird, sind Kommune aufgrund des Ressourcenaufwands nicht immer
dazu verpflichtet, jene Beteiligungsformate anzubieten, die ein Minimum an Kompetenzen
voraussetzen.
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Kompetenzvoraussetzung
In der Bestimmung der notwendigen Kompetenzvoraussetzungen muss auf die
Differenzierung zwischen tatsächlich notwendigen und darüber hinaus wün-
schenswerten Kompetenzen geachtet werden. Denn sonst läuft man Gefahr, zwar
wünschenswerte, aber nicht notwendige Kompetenzen in die Voraussetzungen
zu inkludieren: „[W]e need to distinguish between what qualifies someone to
vote and what would make them an ideal democratic citizen“ (Archard, 2004,
S. 101). So argumentiert Archard, dass etwa Intelligenz, Wissen, Verantwortlich-
keit und Reife sicherlich Qualitäten seien, deren Vorhandensein wir im Kontext
des Wahlaktes begrüßen und deren Abwesenheit wir bedauern würden. Doch
Zulassungsvoraussetzung könne nur eine minimale Form der Rationalität sein.
In ähnlicher Manier unterscheidet Cohen (1975, S. 460) zwischen rationalen
Kapazitäten, welche notwendige Voraussetzung für die Demokratie sind, und
intellektuelle Fähigkeiten, welche notwendig für das Gelingen der Demokra-
tie sind. Bloß erstere versteht er dabei als notwendige Voraussetzungen für das
Wahlrecht.

Offenkundig ist eine globale Zuschreibung von Kompetenz beziehungsweise
Inkompetenz über alle Aufgaben hinweg nur selten möglich: „The statement that
a particular individual is (or is not) competent is incomplete. Competence is
always competence for some task – competence to do something“ (Buchanan &
Brock, 1990, S. 26). Auch für den elektoralen Kontext wurde verschiedentlich
festgestellt, dass die notwendigen Kompetenzen relativ zu den Bedingungen des
jeweiligen Wahlakts sind (Archard, 2004, S. 100; Schrag, 1975, S. 444). An dieser
Stelle eröffnet sich die Möglichkeit, dass im Kontext der hier behandelten Beteili-
gungsverfahren andere und möglicherweise weniger anspruchsvolle Kompetenzen
ausreichend sein können als im Kontext des Wahlrechts, weil die Individuen in
den jeweiligen Kontexten vor jeweils unterschiedliche Aufgaben gestellt sind.

Was ist nun die ‚Aufgabe‘ vor welcher Teilnehmende im Rahmen von Bür-
ger:innenbeteiligung gestellt werden? Wie bereits dargestellt wurde, haben die
Verfahren die Verbesserung demokratischer Responsivität zum Ziel. Die Teil-
nehmenden sind damit vor allem mit der Aufgabe konfrontiert, Präferenzen in
Hinblick auf den Verfahrensgegenstand auszubilden. Dementsprechend kann die
Fähigkeit, Präferenzen in Bezug auf den jeweiligen Beteiligungsgegenstand aus-
bilden zu können, als Kompetenzvoraussetzung für die Inklusion in den Demos
ausreichend sein.

Nun stellt sich jedoch die Frage, warum es überhaupt dieser Kompetenz-
voraussetzung bedarf und man nicht einfach auf Kompetenzvoraussetzungen
verzichten kann. Zum einen scheint die Exklusion von Personen, die keine Prä-
ferenzen ausbilden können, erlaubt zu sein. Schließlich können diese keinen
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Gebrauch von den Verfahren als Instrument zur Inklusion ihrer Präferenzen in den
politischen Prozess machen. Dementsprechend werden weder die exkludierten
Individuen schlechter gestellt noch verliert der Prozess der politischen Willens-
bildung relevanten Input. Zum anderen existieren Gründe, die für eine Exklusion
von Individuen sprechen, die keine Präferenzen ausbilden können. Denn ihre
Inklusion würde implizieren, dass innerhalb des Verfahrens und im Umgang
mit den Beteiligungsergebnissen unsinniger Input verarbeitet werden muss. Zum
einen bindet dies ohnehin knappe Ressourcen und zum anderen besteht die
Gefahr, dass jener unsinnige Input nicht ausreichend identifiziert und herausge-
filtert werden kann. Dies würde das Ziel von Bürger:innenbeteiligungsverfahren,
die demokratische Responsivität zu verbessern, unterminieren.

6.2.3 Eine Verteidigung

Die vorherigen Ausführungen haben in einem ersten Schritt die These her-
ausgearbeitet2, dass schon die Kompetenz, Präferenzen in Bezug auf den
Beteiligungsgegenstand ausbilden zu können, als Kompetenzvoraussetzung aus-
reichend sein könnte. In Auseinandersetzung mit zwei eigenen Einwänden und
den zuvor herausgearbeiteten Argumenten für die Exklusion von Kindern im
elektoralen Kontext soll diese These verteidigt werden.

Kritik 1: Die Präferenzartikulation
An dem Vorschlag der Arbeit ließe sich kritisieren, dass die Fähigkeit, Prä-
ferenzen in Bezug auf den Verfahrensgegenstand ausbilden zu können, nicht
ausreichend sein könne. Denn es müsse notwendigerweise die weitere Fähig-
keit vorausgesetzt werden, dass die Präferenzen auch artikuliert werden können.
So mag beispielsweise ein Kleinkind durchaus Präferenzen in Bezug auf die
Gestaltung des benachbarten Spielplatzes haben. Doch um sinnvoll an dem ent-
sprechenden Beteiligungsverfahren teilnehmen zu können, müsse das Kind seine
Präferenzen auch über die verwendete Online-Plattform artikulieren können. Im
Fall eines Kleinkindes ist dies, so der Einwand, fraglich. An diesem Einwand ist
zweierlei problematisch.

Erstens liegt dem Einwand eine verkürzte Perspektive zugrunde, insofern er
von bestehenden Verfahren ausgeht und überprüft, welche Kompetenzen für diese
Verfahren notwendig sind. An einer solchen verkürzten Perspektive nehmen zu
Recht einige Beiträge im elektoralen Kontext Anstoß. Diese kritisieren den voll-
ständigen politischen Ausschluss von Kindern, welche derzeit mit einer Exklusion
vom Wahlrecht einhergeht (Donaldson & Kymlicka, 2020, S. 843; Rehfeld, 2011,
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S. 162). So mag es zwar zutreffen, dass Kinder nicht ausreichend kompetent
sind, um an klassischen elektoralen Institutionen teilnehmen zu können. Doch
möglicherweise sind sie kompetent genug für alternative Formen der politischen
Teilhabe, welche mitunter aber erst neu ersonnen und institutionalisiert werden
müssen. Erhellend ist an dieser Stelle die Unterscheidung von Martin (2018,
S. 3) zwischen dem Zweck und den Mitteln von Inklusion und die Anmerkung,
dass das Wahlrecht ‚bloß‘ ein Mittel darstelle, welches sich jedenfalls in seiner
derzeitigen Form in der Tat nicht für die Inklusion von Kindern eigne. Daraus
folge aber weniger der vollständige Verzicht auf die Inklusion von Kindern, son-
dern vielmehr die Etablierung alternativer Inklusionsmöglichkeiten, welche auf
die Kompetenzen von Kindern zugeschnitten sind.

Rehfeld (2011, S. 150) plädiert vor diesem Hintergrund für ein kreativeres
Nachdenken über partizipative Institutionen, welches der kontinuierlichen Ent-
wicklung und den stetig zunehmenden Kompetenzen von Kindern Rechnung
trägt. In der Kritik steht somit eine Haltung, welche von bestehenden Institu-
tionen ausgeht und bloß überprüft, ob Kinder in diese hineinpassen (Kymlicka &
Donaldson, 2016, S. 236). Stattdessen müsse das Vorgehen umgekehrt werden:

„Rather, we start from some account of who is a member of society […] and then ask
how to organize politics to enable all members to enact their citizenship. If not every
member of society is able to vote or to engage in public reason, then we need to find
alternative ways of enabling those members to have a say in the governing of society.“
(Kymlicka & Donaldson, 2018, S. 168)

Dementsprechend geht es nicht (nur) um die Inklusion von Kindern in beste-
hende Institutionen und die Übertragung der Rechte von Erwachsenen auf Kinder,
sondern (auch) um deren Umgestaltung und die Schaffung gänzlich neuer Institu-
tionen (Dar & Wall, 2011, S. 379). Die vollständige Exklusion von Kindern aus
der Politik ist somit weniger auf ihre mangelnde Kompetenz, sondern vielmehr
auf Mängel in der Konzeptionalisierung und Institutionalisierung der Demokratie
zurückzuführen (Dar & Wall, 2011, S. 379; Vorhaus, 2005, S. 462; Wall, 2011,
S. 86).

Mit einer solchen Perspektivverschiebung lässt sich auch dem zuvor skizzier-
ten Einwand begegnen. Dass textbasierte Online-Plattformen nicht die besten
Instrumente zur Beteiligung von kleinen Kindern sind, ist recht offenkundig.
Doch gleichzeitig gibt es ausreichend Beispiele für Beteiligungsinstrumente,
welche eine kindgerechte Artikulation von Präferenzen ermöglichen.

Hier sind insbesondere erprobte Instrumente im Kontext der Stadtplanung und
-entwicklung zu nennen. Zuvor ist jedoch festzuhalten, dass offenkundig nicht
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nur zwischen Kindern und Erwachsenen, sondern auch innerhalb der Gruppe der
Kinder teils erhebliche Unterschiede hinsichtlich partizipationsbezogener Kom-
petenzen und Voraussetzungen bestehen. Dementsprechend ist bei der Gestaltung
von Beteiligungsformaten auch die Diversität von Kindern beispielsweise in Hin-
blick auf ihr Alter (Ataol et al., 2019, S. 37), ihren sozialen und kulturellen
Hintergrund (Derr et al., 2013, S. 486), ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und
Kompetenzen (Simpson, 1997, S. 923) und ihre besonderen Bedürfnisse und
individuellen Differenzen zu achten (Hörschelmann et al., 2008, S. 165). Entspre-
chend gibt es auch nicht das eine Partizipationsformat, welches für alle Kinder
gleichermaßen gut geeignet ist. Dennoch wird verschiedentlich darauf hingewie-
sen, dass gerade bei der Inklusion von Kindern eine aufsuchende Beteiligung
ein effektives, wenn nicht gar unerlässliches Instrument ist (Derr et al., 2013,
S. 500). Auch seien kreative, künstlerische und explorative Beteiligungsinstru-
mente besonders gut geeignet, um Kinder in die Raumplanung zu inkludieren
(Derr et al., 2013; Hörschelmann et al., 2008, S. 168; Simpson, 1997, S. 923).

Die Initiative ‘Growing Up Boulder’ (GUB) ist ein erhellendes Beispiel, wie
unterschiedlichste Methoden miteinander kombiniert werden können, um Kinder
auch unterschiedlicher Altersgruppen sinnvoll in die Stadtplanung zu integrieren
(Derr et al., 2013; Derr & Kovács, 2017; Derr & Tarantini, 2016). Sie dient primär
der partizipativen Inklusion von Kindern in die Stadtplanung. Themen der Verfah-
ren sind unter anderem das Transportwesen, öffentliche Parkanlagen, Wohnraum
und Nachhaltigkeit. Oftmals ist es die Stadt, welche geeignete Projekte identifi-
ziert und dann die Initiative mit der Entwicklung geeigneter Beteiligungsformate
beauftragt.

Seit 2009 wurden so unzählige kleinere und größere Projekte durchgeführt.
Beispielsweise wollte die Stadt 2012 ein zentrales Stadtgebiet, welches die
Stadtbibliothek, kommunale Verwaltungsgebäude, Museen, einen Park und einen
Bauernmarkt umfasst, neugestalten (Derr & Tarantini, 2016). Kinder zwischen
4 und 15 Jahren wurden insbesondere zur Gestaltung des Parks, in welchem
mehrere der Gebäude gelegen waren, befragt. 2013 begann die Stadt mit der
Erarbeitung einer umfassenden Strategie für den Wohnungsbau (Derr & Kovács,
2017). Die partizipative Einbindung von Kindern (8–15 Jahre) hatte vor allem
die folgende Frage zum Gegenstand: „What does child-friendly, dense, affordable
housing look like for the City of Boulder“ (Derr & Kovács, 2017, S. 33). Die-
ser Frage wurde exemplarisch in Anschauung eines eng definierten Stadtgebiets
nachgegangen.

Zum Einsatz kam zum Beispiel die sogenannte photovoice-Methode (Wang &
Burris, 1997). Bei dieser machten Kinder Fotos von Orten, die sie mochten bezie-
hungsweise nicht mochten und versahen diese mit schriftlichen Erläuterungen und
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Kommentaren. Die Ergebnisse wurden im Rahmen von Ausstellungen der Öffent-
lichkeit und vor allem dem Stadtrat präsentiert, sodass es auch die Möglichkeit
der mündlichen Präsentation und Ergänzung gab. An anderer Stelle bemalten
Kinder nach einem mündlichen Austausch zu der Frage, was ihnen an der Stadt
gut und weniger gut gefalle, mit der Unterstützung von Künstler:innen ein Ban-
ner mit Ideen zur Verbesserung des städtischen Raumes. Des Weiteren drückten
Kinder ihre Vorstellungen und Wünsche durch die Erstellung von Zeichnungen,
Karten und Modellen aus. Viele dieser Methoden wurden mit Exkursionen zu den
verfahrensrelevanten Orten kombiniert.

Dies ist nur ein Ausschnitt, der in diesen und in weiteren Projekten angewen-
deten Methoden. In seinem umfänglichen Werk zur Kinder- und Jugendbeteili-
gung in der Stadtplanung listet Driskell (2002, S. 8) zum Beispiel die folgenden
Methoden auf: informal observations and ‘hanging out’, interviews, drawings,
daily activity schedules, documenting family and support networks, role-play,
drama and puppetry, guided tours, use of aerial photographs, maps and photo-
graphs of places, photographs by young people, behaviour mapping (to document
use of a place), questionnaires and surveys, focus groups and small group dis-
cussions, workshops and community events. Hart (1997) ordnet wiederum die
von ihm behandelten Methoden grob den folgenden Kategorien zu: Zeichnungen
und Collagen, Anfertigen von Karten und Modellen, Interviews und Befragungen,
Medien und Kommunikation. Letztlich existieren somit vielfältige Beteiligungs-
methoden, welche es selbst äußerst jungen Kindern erlauben, ihren Präferenzen
im Rahmen von Beteiligungsverfahren Ausdruck zu verleihen.

Zweitens lässt sich an dem Einwand, dass die Fähigkeit, Präferenzen arti-
kulieren zu können, Voraussetzung sein muss, ein allzu individualistischen
Kompetenzkonzept kritisieren. Sicherlich trifft die Beobachtung zu, dass sehr
junge Kinder die eigenen Präferenzen nicht auf einer Online-Plattform ver-
schriftlichen können. Doch neben der zuvor herausgearbeiteten Möglichkeit
kindgerechter Beteiligungsmethoden können Kinder auch in ihrer Präferenzarti-
kulation über jene Plattform unterstützt werden. So ist, wie zuvor herausgearbeitet
wurde, für Fragen von Inklusion und Exklusion nicht die Frage zentral, was
Kinder selbstständig, sondern was Kinder mit der richtigen Unterstützung leis-
ten können. Ohne Veränderungen am Verfahrensdesign vornehmen zu müssen,
wäre es beispielsweise möglich, dass Eltern oder Lehrer:innen die von Kindern
mündlich artikulierten Präferenzen auf der Online-Plattform verschriftlichen.

Vor diesem Hintergrund geht die vorliegende Arbeit davon aus, dass sich
jede gebildete Präferenz durch ein geeignetes Design des jeweiligen Beteili-
gungsinstruments und durch eine Unterstützung der Kinder artikulieren lässt. Aus
festgestellten Defiziten in der Fähigkeit, selbstständig Präferenzen artikulieren zu
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können, lässt sich somit keineswegs ableiten, dass jene Defizite eine Beteiligung
bei Bürger:innenbeteiligungsverfahren prinzipiell verunmöglichen.

Kritik 2: Die Qualität von Entscheidungen
Wie zuvor herausgearbeitet wurde, verweist im Kontext des Wahlrechts ein
Argument auf den negativen Einfluss der Inklusion inkompetenter Kinder auf
die Qualität staatlicher Entscheidungen, um die Notwendigkeit anspruchsvollerer
Kompetenzvoraussetzungen zu begründen (López-Guerra, 2012, S. 117; Olsson,
2008, S. 62; Rehfeld, 2011, S. 152).

Für den Kontext der Beteiligungsverfahren könnte man wie folgt argumen-
tieren: Zwar mag es so sein, dass auch schon sehr junge Kinder Präferenzen
ausbilden und diese über entsprechende Beteiligungsmethoden und -instrumente
artikulieren können. Doch ihre Inklusion sei aufgrund der mangelnden Qualität
ihrer Präferenzen zu kritisieren. Dafür könnten sie unterschiedlichste Maßstäbe
zur Bemessung der Qualität von Präferenzen anführen und beispielsweise behaup-
ten, dass Kinder in der Regel nur über wenige Informationen verfügen und
ihre Präferenzen daher eklatant uninformiert seien. Entsprechend könnten sie
die These ablehnen, dass die Kompetenz, Präferenzen ausbilden zu können,
ausreichend sein kann, um an den Beteiligungsverfahren teilnehmen zu dür-
fen. Stattdessen müssten weitere und anspruchsvollere Kompetenzen der Liste
notwendiger Kompetenzen hinzugefügt werden.

Die These, dass anspruchsvollere Kompetenzen Inklusionsvoraussetzung sein
sollten, um die Qualität staatlicher Entscheidungen sicherstellen zu können,
wird schon für den elektoralen Kontext bezweifelt (López-Guerra, 2012; Ols-
son, 2008). Für den Kontext konsultativer Beteiligungsverfahren lässt sich diese
These noch eindeutiger und einfacher widerlegen. Im Zentrum der Widerlegung
stehen nicht die Fragen, ob es sinnvolle Kriterien zur Bewertung der Qualität
von Präferenzen gibt und ob die von Kindern artikulierten Präferenzen gemes-
sen an jenen Qualitätskriterien tatsächlich qualitativ minderwertig sind und ob
dies ein legitimen Grund für Exklusion darstellen kann. Die vorliegende Arbeit
lässt diese Fragen offen. Jedoch sei für die weitere Auseinandersetzung mit dem
formulierten Einwand dessen Prämisse, dass die von Kindern artikulierten Prä-
ferenzen tatsächlich qualitativen Mängeln unterliegen, angenommen. Die nun
folgende Widerlegung des Einwands konzentriert sich auf die weitere Prämisse,
dass sich die vermeintlich mangelnde Qualität der Präferenzen in qualitative
Mängel staatlicher Entscheidungen übersetzen würde.

Wie zuvor herausgearbeitet wurde, sind die in dieser Arbeit behandelten
Beteiligungsverfahren formal unverbindlich. Das heißt, dass die formale Entschei-
dungskompetenz bei repräsentativen Organen verbleibt. Jene Organe entscheiden
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selbst, ob und inwiefern sie die im Verfahren geäußerten Präferenzen in ihrer
Entscheidung berücksichtigen. Dabei ist vor allem ein differenzierter Umgang
verschiedener Präferenzen und vor allem verschieden qualifizierter Präferenzen
formal möglich. Selbst wenn also die Präferenzen von Kindern qualitativen Män-
geln unterliegen sollten, übersetzen sich deshalb diese Mängel nicht automatisch
in schlechte Entscheidungen. Ob und inwiefern die Präferenzen von Kindern tat-
sächlich qualitativen Mängeln unterliegen und dies einen Grund für einen anderen
Umgang darstellt, lässt die Arbeit, wie gesagt, offen. Dementsprechend kann
die Exklusion von Kindern zumindest im Kontext von unverbindlichen Beteili-
gungsverfahren nicht mit einem negativen Einfluss auf staatliche Entscheidungen
begründet werden.

Dieser Konklusion würden vermutlich die Vertreter:innen relativ hoher Kom-
petenzanforderungen für Wahl- uns Sachentscheidungen auch gar nicht wider-
sprechen. Denn sie gehen in der Regel nicht davon aus, dass die Präferen-
zäußerungen von Kindern prinzipiell seien und gar keine Berücksichtigung
durch die Politik erfahren sollten. Im Zentrum ihrer Kritik steht vielmehr der
undifferenzierte Umgang mit den Präferenzen von vermeintlich inkompeten-
ten Kindern einerseits und vermeintlich kompetenten Erwachsenen andererseits.
Insofern das derzeitige Wahlrecht nicht zwischen den Präferenzen vermeint-
lich inkompetenter Kinder einerseits und vermeintlich kompetenter Erwachsener
andererseits unterscheiden würde, lehnen diese Vertreter folgerichtig die Inklusion
von Kindern in das Wahlvolk ab. Die vorherigen Ausführungen haben aller-
dings dargelegt, dass ein differenzierter Umgang sowohl formal möglich als auch
legitimationstheoretisch zulässig, wenn nicht sogar geboten sein kann.

Kritik 3: Der Schaden für das Kind
Wie zuvor herausgearbeitet wurde, führen nicht alle Argumente die vermeintlich
negativen Auswirkungen auf die Qualität staatlicher Entscheidungen als Begrün-
dung für die Exklusion von Kindern an. Stattdessen wird manchmal auf die Bürde
abgestellt, welche mit der Inklusion einhergehen würde.

So ließe sich mit Rehfeld (2011, S. 153) argumentieren, dass innerhalb
von Bürger:innenbeteiligungsverfahren Themen aufkommen können, die Kin-
der aufgrund mangelnder emotionaler Reife nicht adäquat verarbeiten können.
Die Inklusion würde in diesem Fall Kindern mehr schaden als nutzen. Zwar ist
durchaus fraglich, ob Rehfelds Beispiele der weiblichen Beschneidung in Afrika
und des Waterboardings als Verhörtechnik in kommunalen Beteiligungsverfah-
ren vorkommen. Doch zugleich lässt sich kaum ausschließen, dass auch dort
Themen angesprochen werden, welche Kinder möglicherweise emotional über-
fordern könnten (z. B. Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, Suizide, Gewalttaten).
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Insofern sich allerdings der Verfahrensgegenstand in der Regel nicht auf solche
Themen beschränkt, kann dieses Argument nicht den vollständigen Ausschluss
von Kindern begründen. Zudem ergibt sich die Herausforderung für die emotio-
nale Verarbeitung nicht nur aus dem Thema selbst, sondern auch und vor allem
aus der Art und Weise, wie das Thema besprochen wird. Und so können in der
Regel selbst schwierige Themen auf eine kindgerechte Weise besprochen werden.
In manchen Fällen mag eine solche kindgerechte Beteiligung sogar implizieren,
dass Kindern bestimmte Informationen vorenthalten werden müssen, welche not-
wendig für eine abschließendes Bild wären. Doch auch dieser Umstand kann
nicht die vollständige Exklusion von Kindern begründen. Schließlich müssen,
wie zuvor herausgearbeitet wurde, die Präferenzen der Teilnehmenden keinen
Qualitätskriterien, wie etwa der vollständigen Informiertheit, genügen. Ob Kinder
somit an Beteiligungsverfahren teilnehmen können, ohne emotionalen Schaden zu
nehmen, hängt somit auch hier wieder maßgeblich von der Gestaltung des Betei-
ligungsverfahrens selbst ab. Die vollständige Exklusion von Kindern mit Verweis
auf ihre mangelnde emotionale Reife ist vor dem Hintergrund des Gesagten nur
in den seltensten Fällen plausibel.

Mit Beckman (2009, S. 117) könnte man wiederum argumentieren, dass mit
der Inklusion in Beteiligungsverfahren eine Verantwortung einhergehe, welche so
schwer auf Kindern laste, dass sie nicht mit dem Interesse des Kindes am Spiel
vereinbar sei: „[P]layfulness is suppressed by the burdens of responsibility.“

López-Guerra (2012, S. 130) stellt diese im Kern psychologische These in
Frage. So verfügten Kinder in existierenden Demokratien bereits über andere
politische Rechte, wie etwa das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit. Insofern auch solche politischen Rechte es Kindern ermöglichten, potenziell
Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung zu nehmen, müssten Kinder nach
Beckmans Argumentation schon jetzt eine unzumutbare Verantwortung tragen.
Gleichzeitig scheinen weder Beckman noch andere Autor:innen dies anzuneh-
men. Jedenfalls schlage niemand vor, Kindern diese anderen politischen Rechte
zu ihrem Schutz zu entziehen.

Dieser Kritik könnte Beckman jedoch mit dem Verweis auf den Unter-
schied zwischen verbindlichen Wahl- und Entscheidungsprozessen einerseits und
unverbindlichen Präferenzäußerungen andererseits begegnen. So könnte er argu-
mentieren, dass die empfundene Verantwortung bei verbindlicher Beteiligung
ungleich schwerer wiegt als bei unverbindlicher Beteiligung. Damit könnte zwar
die Inklusion von Kindern in unverbindliche Beteiligungsmöglichkeiten, aber
gerade nicht in verbindliche Beteiligungsmöglichkeiten rechtfertigbar sein. Dies
soll an dieser Stelle für den Kontext des Wahlrechts nicht geklärt werden. Für
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den Kontext der hier behandelten Bürger:innenbeteiligungsverfahren ist hinge-
gen davon auszugehen, dass die empfundene Verantwortung der Teilnehmenden
aufgrund der formalen Unverbindlichkeit der Ergebnisse deutlich geringer sein
dürfte. Normativ liegt die eigentliche Verantwortung vielmehr bei den gewählten
Entscheidungsträger:innen, die im Sinne politischer Legitimität mit den Betei-
ligungsergebnissen umzugehen haben. Eine Exklusion von Kindern lässt sich
somit kaum unter Verweis auf eine vermeintliche Bürde der Verantwortung
rechtfertigen.

Kritik 4: Das Instruktionsproblem
Mit López-Guerra (2012, S. 131) könnte man wiederum argumentieren, dass
es auch bei Bürger:innenbeteiligungsverfahren zum sogenannten Instruktions-
problem kommen kann. Erwachsene könnten Kinder instruieren, sich auf eine
bestimmte Weise zu beteiligen und zum Beispiel bestimmte Beiträge einzu-
reichen oder für bestimmte Optionen zu votieren. Nach López-Guerra könnte
dies aus Fairnessgründen problematisch sein und die Integrität des Beteiligungs-
prozesses unterminieren, weil instruierende Erwachsene einen größeren Einfluss
erlangen als ihnen eigentlich zusteht. Darüber hinaus kann es aber auch für das
Wohlbefinden der Kinder problematisch sein, wenn sie auf eine solche Weise
instrumentalisiert und manipuliert werden.

Nun kann, wie zuvor an verschiedenen Stellen ausgeführt wurde, die Unter-
stützung von Erwachsenen die Möglichkeiten von Kindern zur Partizipation
vertiefen und ist deshalb prinzipiell erstrebenswert. Allerdings merken verschie-
dene Autor:innen an, dass Kinder in solchen abhängigen Beziehungen zugleich
besonders anfällig für Manipulation sind:

„The reality is that they are dependent on others – caregivers, trustees, guardians
and advocates – to support and interpret their participation. This inevitably opens the
door to bias, self-interest, projection and well-intentioned error by those charged with
interpreting the subjective good of those who lack linguistic agency“ (Kymlicka &
Donaldson, 2016, S. 241; siehe auch Kohn et al., 2013, S. 1114; Peterson et al., 2020,
S. 10).

Entsprechend äußert Arstein-Kerslake (2016, S. 83) auch Kritik an der unrealisti-
schen Vorstellung des zuvor skizzierten Prothesenmodells, dass die unterstützende
Person bloß ein neutrales Werkzeug sei. Vor diesem Hintergrund könnte man
annehmen, dass bei den hier behandelten Beteiligungsverfahren sogar mehr
Einfallstore für Instruktion und Manipulation bestehen.

Wie groß dieses Problem nun ist, ist letztlich eine empirische Frage. López-
Guerra (2012, S. 134) führt selbst an, dass die Menge von Instruktionen so gering
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sein kann, als dass sich auf dieser Basis die Exklusion von Kindern rechtfertigen
ließe. Im Kontext der hier behandelten Beteiligungsverfahren existieren aller-
dings auf Grund der formalen Unverbindlichkeit der Ergebnisse vergleichsweise
geringe Anreize, Kinder zu instruieren beziehungsweise zu manipulieren. Dies
gilt insbesondere für bloße Präferenzäußerungen und Beiträge innerhalb einer
Diskussion. Bei Entscheidungsprozeduren innerhalb der Verfahren mag sich dies
etwas anders verhalten – zum Beispiel, wenn es um eine Abstimmung über för-
derungswürdige Projekte innerhalb eines Bürger:innenbudgets geht. Doch selbst
wenn man überzeugt ist, dass das Problem von Instruktion und Manipulation bei
solchen Entscheidungsprozeduren zu groß ist, als dass Kinder daran teilnehmen
sollten, rechtfertigt dies auch hier wieder nicht den vollständigen Ausschluss von
Kindern, da die Verfahren nicht nur aus solchen Prozeduren bestehen.

Kritik 5: Die Kosten kindgerechter Beteiligung
Nun wurde bisher etabliert, dass die Fähigkeit, Präferenzen in Bezug auf den
Beteiligungsgegenstand ausbilden zu können, als Kompetenzvoraussetzung für
die Inklusion in den Demos ausreichend sein kann. Dies wurde unter anderem
damit begründet, dass ein geeignetes Design der Verfahren etwaige Problemati-
ken und Hürden entschärfen, wenn nicht gar eliminieren kann. Allerdings setzt
die Bereitstellung solcher Beteiligungsmöglichkeiten die Investition von mitun-
ter nicht unerheblichen Ressourcen voraus. In manchen Fällen kann es dazu
kommen, dass die benötigten Ressourcen an anderer Stelle eingesetzt werden soll-
ten, sodass keine entsprechenden Beteiligungsmöglichkeiten bereitgestellt werden
sollten. Müssen in solchen Fällen, so der Einwand, nicht doch anspruchsvollere
Kompetenzen Zugangsvoraussetzung sein?

In der Tat stimmt die vorliegende Arbeit dieser Überlegung zu und geht davon
aus, dass im konkreten Fall höhere Kompetenzvoraussetzungen gelten sollten und
daher die Exklusion auch von Kindern, die Präferenzen in Bezug auf den Betei-
ligungsgegenstand ausbilden können, gerechtfertigt sein kann. Nun widerspricht
der Umstand, dass es Fälle gibt, in welchen anspruchsvollere Kompetenzen Vor-
aussetzung sein sollten, nicht dem Vorschlag der vorliegenden Arbeit. Denn dieser
lautete, dass die Fähigkeit, Präferenzen in Bezug auf den jeweiligen Beteiligungs-
gegenstand ausbilden zu können, als Kompetenzvoraussetzung für die Inklusion
in den Demos ausreichend sein kann. Ob diese Fähigkeit tatsächlich ausreichend
ist, hängt maßgeblich von der Gestaltung der jeweiligen Verfahren ab. Zu welcher
Gestaltung der Verfahren Kommunen im Einzelfall verpflichtet sind, lässt sich an
dieser Stelle nicht pauschal beantworten.

Schlussendlich ist festzuhalten, dass Personen, die über die Fähigkeit verfügen,
Präferenzen in Bezug auf den Beteiligungsgegenstand ausbilden zu können, nicht
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von vorneherein pauschal durch Verweis auf vermeintlich mangelnde Kompetenz
vom Demos kommunaler Online-Bürger:innenbeteiligungsverfahren ausgeschlos-
sen werden können. Denn es gibt Beteiligungsformate, welche zum einen eine
sinnvolle Präferenzartikulation ermöglichen und zum anderen keine höheren
Kompetenzen voraussetzen. Kommunen sind dazu verpflichtet, diesen Personen
nach Möglichkeit geeignete Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen. In diesem
Sinne sind Personen, die von den Inklusionskriterien erster Ebene erfasst werden
und über die Fähigkeit der Präferenzformation in Bezug auf den Beteiligungs-
gegenstand verfügen, prima facie Teil des Demos. Sie sind nur prima facie Teil
des Demos, weil sich im konkreten Fall herausstellen kann, dass doch höhere
Kompetenzvoraussetzungen gelten sollten. Ob sie im konkreten Fall tatsächlich
Teil des Demos sind, hängt, wie gezeigt, maßgeblich davon ab, zu welchem
Verfahrensdesign die Kommune verpflichtet ist.

Vor dem Hintergrund des Gesagten ist davon auszugehen, dass in der Regel
Personen nicht erst ab 16 Jahren über die erforderlichen Kompetenzen ver-
fügen. In diesem Sinne ist die pauschale Altersgrenze von 16 Jahren für
den Kontext der Bürger:innenbeteiligungsverfahren abzulehnen. Auch ist davon
auszugehen, dass die Kompetenzvoraussetzungen im Kontext unverbindlicher
Bürger:innenbeteiligungsverfahren in der Regel niedriger ausfallen sollten als im
Kontext verbindlicher Entscheidungsverfahren. In diesem Sinne sind in der Regel
der Demos unverbindlicher Bürger:innenbeteiligungsverfahren und der Demos
verbindlicher Entscheidungsverfahren nicht identisch. Somit ist die Frage nach
dem Demos in Hinblick auf diese beiden Beteiligungsformen auf der Ebene der
Kompetenzkriterien zweiter Ebene kontextsensitiv.

6.3 Resümee

In diesem Kapitel ging es um die Klärung der Frage, welche Gruppe primär
an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte. Zunächst wurde die
These begründet, dass es sich dabei um die Gruppe derjenigen handelt, deren
Beteiligung demokratische Responsivität verbessern kann. In der Regel kann die
Beteiligung aller Mitglieder der Gruppe derjenigen, die über ein Recht auf demo-
kratische Responsivität verfügen, dazu beitragen. Aufgrund ungleich verteilter
Informationsdefizite ist jedoch mitunter auch eine nur selektive Beteiligung man-
cher Mitglieder dieser Gruppe zulässig, wenn nicht sogar gefordert. Allerdings
wurde und wird diese Möglichkeit für die weiteren Ausführungen weitestge-
hend ausgeklammert. Deshalb ist letztlich die Gruppe derjenigen, die ein Recht
auf demokratische Responsivität haben, die an dieser Stelle relevante Gruppe.
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Die zentrale These dieses Abschnitts bestand in der Behauptung, dass dieselben
Inklusionskriterien erster Ebene sowohl für die Zusammensetzung der zur demo-
kratischen Responsivität berechtigten Gruppe als auch für die Zusammensetzung
des Demos, welcher zur Teilhabe an Wahlen und direktdemokratischen Abstim-
mungen berechtigt ist, gelten. Deshalb wird die primär zu inkludierende Gruppe
als der Demos der Bürger:innenbeteiligungsverfahren bezeichnet.

Zudem wurde begründet, dass die Arbeit die Inklusionskriterien erster Ebene
annimmt, welche de facto in Kommunen NRWs verwendet werden. Dabei handelt
es sich zum einen um Anforderungen an den Wohnsitz und an die Staatsbür-
ger:innenschaft. Im Gegensatz dazu wurde die de facto existierende Exklusion
von Menschen unter 16 Jahren problematisiert. Denn im Gegensatz zu verbind-
lichen Verfahren können für den Zugang zu Bürger:innenbeteiligungsverfahren
niedrigere Kompetenzvoraussetzungen angebracht sein. Es wurde insbesondere
die These begründet, dass allein die Fähigkeit, Präferenzen in Bezug auf den
Beteiligungsgegenstand ausbilden zu können, Zugangsvoraussetzung sein kann.
Ob dies im konkreten Fall ausreicht, hängt jedoch davon ab, zu welchem
Beteiligungsverfahren die Kommunen im konkreten Fall verpflichtet sind.

Letztlich bilden somit Menschen, welche zum einen die de facto genutz-
ten Inklusionskriterien des Wohnsitzes und der Staatsbürger:innenschaft erfüllen
und zum anderen über die Kompetenz verfügen, Präferenzen in Bezug auf
den Beteiligungsgegenstand ausbilden zu können, prima facie den Demos der
Bürger:innenbeteiligungsverfahren.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Inter-
national Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche
die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem
Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle
ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben,
ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen eben-
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Die bisherige Argumentation zielte maßgeblich auf die Beteiligung des Demos
an Bürger:innenbeteiligungsverfahren ab und nahm für die vorliegende Arbeit,
bis auf die Ausnahme der gesetzlich festgelegten Altersgrenze, den de facto
existierenden kommunalen Demos an.

Nun wurde zuvor herausgearbeitet (siehe Kapitel 4), dass kommunale Leit-
linien oftmals auch die Beteiligung von Personen vorsehen, die derzeit faktisch
nicht über das Wahlrecht verfügen. So sollen je nach Leitlinie beispielsweise
auch Pendler:innen, Betroffene, Expert:innen, Interessierte und Menschen ohne
einschlägige Staatsbürger:innenschaft beteiligt werden. Ziel des vorliegenden
Kapitels ist es, die Beteiligung weiterer Personengruppen exemplarisch anhand
der Gruppe der externen Betroffenen und der Gruppe externer Expert:innen zu
begründen.

Dazu wird zunächst aufgezeigt, dass die Beteiligung weitere Gruppen im
Rahmen von Bürger:innenbeteiligungsverfahren zulässig sein kann und nicht not-
wendigerweise einen problematischen Fall von Über-Inklusivität darstellt (siehe
Abschnitt 7.1). Im Anschluss wird gezeigt, dass es die Gruppen der extern Betrof-
fenen und der externen Expert:innen gibt (siehe Abschnitt 7.2). Zuletzt wird
argumentiert, dass die Beteiligung externer Expert:innen und externer Betroffener
nicht nur zulässig, sondern auch von Wert ist (siehe Abschnitt 7.3).

7.1 Die Zulässigkeit der Beteiligung sekundärer
Gruppen

Die These, dass neben dem Demos auch weitere Personengruppen an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollten, wirft zunächst die Frage
auf, warum dies zulässig sein sollte. Stellt die Beteiligung von Personen, die über
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kein Recht auf demokratische Responsivität verfügen, nicht notwendigerweise
einen problematischen Fall von Über-Inklusivität dar?

In der Tat kann die Beteiligung weiterer, nicht zu demokratischer Responsivität
berechtigter Personen problematisch sein. Die Beteiligung weiterer Personen ist
problematisch, wenn diese die Zielsetzung der Verfahren, demokratische Respon-
sivität zu verbessern, unterminiert. Dazu kann es wiederum kommen, wenn die
Beteiligung des Demos einerseits und die Beteiligung weiterer Personengruppen
andererseits unterschiedslos vorgenommen wird.

Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn auf Online-Beteiligungsplattformen
während des Registrierungsprozesses keinerlei persönliche Informationen über
die Mailadresse hinaus abgefragt werden. Zum einen ermöglicht diese Registrie-
rungsmodalität allen interessierten Personen, sich auf der Plattform zu registrieren
und an Beteiligungsverfahren teilzunehmen. Zum anderen lassen sich auf Basis
der Registrierungsdaten weder die teilnehmenden Personen noch ihre Beiträge
nach den jeweiligen Gruppenzugehörigkeiten differenzieren. Dementsprechend
ist es auch im Umgang mit den Beteiligungsergebnissen nicht möglich, fest-
zustellen, welche Beiträge Einwohner:innen, Bürger:innen und beispielsweise
externen Pendler:innen zuzuschreiben sind. Diese mangelnde Unterscheidbarkeit
ist problematisch, weil sie die Zielsetzung der Verfahren, die demokratische Res-
ponsivität zu verbessern, unterminiert. Denn diese führt entweder zu einer pro-
blematischen Abwertung der Beiträge des Demos oder zu einer problematischen
Aufwertung der Beiträge externer Personen(gruppen).

Zur Illustration: Wenn eine Online-Plattform mit den beschrieben Regis-
trierungsmodalitäten eingesetzt wird, sieht sich das repräsentative Organ mit
Beteiligungsergebnissen konfrontiert, von welchen es nicht wissen kann, auf wes-
sen Beteiligung diese zurückgehen. Dementsprechend weiß das repräsentative
Organ nicht, welche Beiträge von Personen, denen es demokratische Respon-
sivität schuldet, und welche Beiträge beispielsweise von externen Pendler:innen,
denen es keine demokratische Responsivität schuldet, kommen. Ein differen-
zierter Umgang der Beiträge je nach Personengruppe ist daher nicht möglich.
Konfrontiert mit solchen Beteiligungsergebnissen kann sich das repräsentative
Organ entweder für oder gegen einen responsiven Umgang mit den Beteili-
gungsergebnissen entscheiden. Entscheidet sich das Organ für einen responsiven
Umgang mit den Ergebnissen, verhält es sich allerdings auch gegenüber den
Beiträgen von Personen, die nicht zu demokratischer Responsivität berechtigt
sind, responsiv. Dies stellt eine problematische Aufwertung dar. Entscheidet sich
die Repräsentant:innen hingegen gegen einen responsiven Umgang, verhält es
sich gegenüber den Beiträgen von Personen, die zu demokratischer Responsivität
berechtigt sind, nicht responsiv. Dies stellt eine problematische Abwertung dar.
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In beiden Fällen wird das Ziel, demokratische Responsivität zu verbessern, durch
die unterschiedslose Beteiligung aller interessierten Personen unterminiert.

Nun ist allerdings, wie zuvor angedeutet wurde, die Beteiligung weiterer Grup-
pen nicht mit Notwendigkeit problematisch, sondern kann durchaus zulässig sein.
Die Beteiligung weiterer Gruppen ist zulässig, wenn sie das Ziel, demokratische
Responsivität zu verbessern, nicht unterminiert.

Für den Kontext unverbindlicher Verfahren ergibt sich die Zulässigkeit zusätz-
licher Beteiligung aus dem bereits Gesagten. Denn die Beteiligung weiterer
Gruppen ist nur dann problematisch ist, wenn sie unterschiedslos vorgenom-
men wird. Wenn sich hingegen die Beiträge des Demos einerseits und weiterer
Personengruppen andererseits voneinander unterscheiden lassen, ist es dem reprä-
sentativen Organ möglich, sich nur gegenüber den Beiträgen des Demos responsiv
zu verhalten. In einem solchen Szenario kann dem Ziel, demokratische Respon-
sivität zu verbessern, nachgekommen werden, sodass die Beteiligung weiterer
Gruppen zulässig wäre.

Dass eine Beteiligung aufgrund der Möglichkeit eines differenzierten
Umgangs zulässig sein kann, wurde in verwandter Form bereits im Kon-
text der Beteiligung von Kindern angeführt. Dort stellten manche Argumente
gegen eine Beteiligung von Kindern auf eine vermeintlich geringere Quali-
tät der Präferenzen ab. Selbst wenn dem so sein sollte, so die These der
Arbeit, übersetzt sich jene vermeintlich geringere Qualität im Kontext der
Bürger:innenbeteiligungsverfahren nicht automatisch in qualitativ schlechtere
Entscheidungen. Dort wie auch hier war die formale Unverbindlichkeit der Betei-
ligungsverfahren entscheidend. Denn diese erlaubt es den Repräsentant:innen im
Fall der Kinder, mit deren vermeintlich weniger qualitativen Präferenzen auf eine
Weise umzugehen, dass sich die vermeintlich mindere Qualität nicht in staatliche
Entscheidungen übersetzt. Im Fall der Beteiligung externer Gruppen erlaubt es
die formale Unverbindlichkeit Repräsentant:innen, nur gegenüber der primären
Gruppe demokratisch responsiv zu sein. Diese Möglichkeit begründet wiederum
die Zulässigkeit der Beteiligung sekundärer Gruppen.

Die eindeutigste Differenzierung zwischen der primären und sekundären Grup-
pen würde durch vollständig getrennte Beteiligungsräume ermöglicht. Zum einen
könnte man beispielsweise in einem Verfahren den Demos über die Zukunft
der kommunalen Verkehrsinfrastruktur diskutieren und Empfehlungen erarbei-
ten lassen. In einem anderen Verfahren könnte man beispielsweise externen
Pendler:innen die Möglichkeit eröffnen, hilfreiche Informationen in die Entschei-
dungsfindung einzubringen. Die Beteiligungsergebnisse beider Gruppen würden
dann dem repräsentativen Organ getrennt voneinander vorgelegt. In diesem Fall
wäre die Beteiligung externer Pendler:innen nicht problematisch. Denn durch die
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prozedurale Trennung ist gewährleistet, dass eindeutig ersichtlich ist, welche Prä-
ferenzäußerungen vom Demos und welche von externen Pendler:innen kommen.
Dies ermöglicht es wiederum Repräsentant:innen, nur den Präferenzen des Demos
gegenüber demokratisch responsiv zu sein.

Für dieses Szenario ließe sich allerdings zu Recht fragen, ob hier
überhaupt noch von der Beteiligung der Pendler:innen an einem Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren gesprochen werden kann. Tatsächlich sollte die-
ses Szenario eher so beschrieben werden, dass hier zwei gänzlich verschie-
dene Konsultationsverfahren parallel laufen und neben dem eigentlichen Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren noch ein weiteres Konsultationsverfahren mit
Pendler:innen durchgeführt wird. Von einer Beteiligung weiterer Gruppen an
Bürger:innenbeteiligungsverfahren sollte hingegen erst dann gesprochen werden,
wenn das einzelne Verfahren Beteiligungsmomente aufweist, in welchen sowohl
Demos als auch sekundäre Gruppen zugleich beteiligt werden. Beispiel hierfür
wäre ein Verfahren über eine Online-Plattform zur Verbesserung des örtlichen
Radverkehrsnetzes, bei welchem sowohl der Demos als auch externe Betroffene
auf einer Karte Abschnitte des Netzes kommentieren können. Solange ersichtlich
ist, welche Kommentare von Personen kommen, die ein Recht auf demokrati-
sche Responsivität haben, und welche Beiträge von Personen kommen, die zwar
über hilfreiche Informationen, aber eben nicht über ein Recht auf demokratische
Responsivität verfügen, ist diese gemeinsame Beteiligung unproblematisch.

Proportional zur Intensität der Einbindung weiterer Gruppen steigt jedoch die
Gefahr, dass es in der Praxis doch zu der oben beschrieben Problematik der man-
gelnden Differenzierbarkeit zwischen den Beiträgen unterschiedlicher Gruppen
kommt. Selbst wenn also die Beteiligung weiterer Gruppen unter bestimmten
Umständen prinzipiell zulässig sein kann, geht mit dieser stets die beschrie-
bene Gefahr einher. Entsprechend stellt sich notgedrungen die Frage, warum man
weitere Gruppen überhaupt in Bürger:innenbeteiligungsverfahren einbinden und
daher diese Gefahr eingehen sollte.

7.2 Die sekundären Gruppen

Im Weiteren wird gezeigt, dass die Beteiligung bestimmter sekundärer Grup-
pen nicht nur zulässig, sondern sogar wertvoll ist. Dies wird im Weiteren am
Beispiel der Gruppe der Betroffenen und der Fachexpert:innen gezeigt. Da es
jeweils um eine Ergänzung der Beteiligung des Demos geht, steht die Beteili-
gung solcher Expert:innen und Betroffenen im Mittelpunkt der weiteren Analyse,
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welche nicht ohnehin schon Teil des Demos sind. Diese beiden Gruppen wur-
den aus zwei Gründen ausgewählt. Zum einen werden sie im Kontext von
Bürger:innenbeteiligung oft als relevante zu beteiligende Akteure genannt. Zum
anderen tragen sie, wie zu sehen sein wird, zur Information des Demos bei, was
angesichts der zuvor erläuterten Kritik, dass die Beteiligungsverfahren oftmals
nicht ausreichend informiert seien, relevant ist.

In Hinblick auf den Status quo ist offenkundig, dass es Expert:innen und
betroffene Personen gibt, die nicht über das Wahlrecht in der jeweiligen Kom-
mune verfügen und daher nicht Teil des kommunalen Demos sind. Nun hat die
Arbeit nicht begründet, dass sich jener Status quo aus legitimationstheoretischer
Sicht begründen lässt. So könnte sich theoretisch herausstellen, dass nach den
korrekten Inklusionskriterien sowohl alle Expert:innen als auch alle Betroffenen
Teil des Demos sein sollten. Wäre dem so, könnte man in Bezug auf diese bei-
den Gruppen nicht von einer Beteiligung externer Gruppen sprechen. Um die
Existenz der beiden externen Gruppen auch über den Referenzrahmen des Status
quo hinaus zu plausibilisieren, folgen zwei Einlassungen. Diese sollen begrün-
den, dass kein geeignetes Inklusionskriterium für den Demos eine Inklusion aller
Expert:innen und/oder aller Betroffenen vorsieht. In diesem Sinne leistet die vor-
liegende Arbeit einen Beitrag zur Demos-Debatte, auch wenn sie weitestgehend
mit dem Status quo operiert.

7.2.1 Externe Betroffene

Zuvor wurde dargelegt, dass die primär zu inkludierende Gruppe, welche ein
Recht auf demokratische Responsivität seitens der Entscheidungsträger:innen hat,
nahezu identisch mit dem Demos ist, welcher über ein Recht auf Teilhabe an
verbindlichen Entscheidungsverfahren verfügt.1 Dementsprechend würden einige
Theoretiker:innen davon ausgehen, dass hier das bereits genannte all-affected inte-
rests principle (AAIP) relevant wird, insofern dieses die Inklusion Betroffener in
eben jenen Demos vorschreibt. Im Weiteren wird gezeigt, dass das AAIP im Kon-
text des Demos kein geeignetes Inklusionskriterium darstellt. Entsprechend haben
nicht alle betroffenen Personen aufgrund ihrer Betroffenheit einen Anspruch auf

1 Die soeben begründete Ausnahme von Kindern, die bei den Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren, aber möglicherweise nicht bei Wahlen und direktdemo-
kratischen Abstimmungen beteiligt werden müssen, wird für die weiteren Ausführungen
zunächst ausgeklammert. Dies ist vor allem darin begründet, dass es im Weiteren um die
Inklusionskriterien erster Ebene und nicht um ergänzende Kompetenzerwägungen geht.
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demokratische Responsivität, weshalb auch nicht alle betroffenen Personen Teil
des Demos sind. Daher gibt es externe Betroffene.

In seiner naivsten Formulierung besagt das AAIP, dass all diejenigen, die von
einer Entscheidung betroffen sind, an dieser Entscheidung beteiligt werden müs-
sen. Im Detail ist dies keine überzeugende Version des AAIP, weshalb sie auch
viel Kritik auf sich gezogen hat (z. B. Bengtson & Lippert-Rasmussen, 2021;
Miklosi, 2012). Um jener Kritik zu begegnen, wurden immer wieder Refor-
mulierungen vorgenommen, sodass mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlicher
Versionen existiert. Jedoch reicht die naive Formulierung für die Zwecke des vor-
liegenden Kapitels aus. Denn einerseits ist in allen Versionen des AAIP letztlich
Betroffenheit der entscheidende Grund für die Inklusion. Andererseits wird genau
diese Annahme, dass aus bloßer Betroffenheit ein Recht auf Mitbestimmung
resultiere, im Weiteren bestritten.

Nach dem AAIP, welches die Inklusion von betroffenen Personen in den
Demos vorschreibt, kann es keine Externalitäten geben. Unter einer Externali-
tät wird in diesem Zusammenhang Folgendes verstanden: X ist genau dann eine
Externalität, wenn X eine Konsequenz einer Entscheidung ist und X eine Person
betrifft, die nicht Teil des Demos ist. Da nach dem AAIP alle betroffenen Perso-
nen Teil des Demos sind, kann keine Entscheidung die Interessen von Personen
betreffen, die nicht ohnehin schon zur Mitwirkung an der Entscheidung berechtigt
sind. Somit müssen vom Standpunkt des AAIP alle Externalitäten problematisch
erscheinen, weil sie Zeichen unzureichender Inklusion sind.

Das Problem ist nun, dass die konsequente Anwendung des AAIP zumindest
in einigen Fällen gängigen Intuitionen widerspricht. So lassen sich zahlreiche
Fälle nennen, in welchen Externalitäten nicht problematisch und schon gar nicht
Anlass für Inklusion zu sein scheinen. Beispielsweise betrifft die Entscheidung
von Person A, ob und was sie Person B schenkt, offenkundig die Interessen von
Person B (Miklosi, 2012, S. 7). Mitunter ist die Betroffenheit nicht trivialer Natur,
insofern manche Geschenke das Leben der beschenkten Person entscheidend ver-
ändern und beeinflussen können. Dass eine Entscheidung über ein Geschenk
somit die Interessen der beschenkten Person betrifft, steht außer Zweifel. Doch
daraus zu folgern, dass die beschenkte Person nun ein Recht darauf hätte, sich an
der Entscheidung zu beteiligen, erscheint höchst unplausibel. Gleichzeitig wäre
dies eine notwendige Implikation des AAIP.

Dem könnte man versuchen zu begegnen, indem man die Anwendung des
AAIP auf Fälle negativer Externalitäten beschränkt. Negative Externalitäten sind
solche, in welchen die Konsequenzen einer Entscheidung Personen, die nicht
zur Entscheidung berechtigt sind, Kosten aufbürden. Es ist durchaus fraglich, ob
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sich für eine solche differenzierte Behandlung positiver und negativer Externa-
litäten gute Gründe finden lassen (Bengtson, 2021). Doch selbst wenn dem so
sein sollte, kann dieser argumentative Zug, dass AAIP nicht retten. Denn auch
in Fällen negativer Externalitäten sprechen die Intuitionen manchmal eindeutig
gegen die Geltung des AAIP. Ein in der Literatur häufig besprochener Fall ist das
Heiratsbeispiel von Nozick (2013 [1974], S. 269). In diesem machen vier Männer
der gleichen Frau einen Heiratsantrag, sodass sie vor der Entscheidung steht, ob
sie überhaupt einen und wenn ja, welchen Heiratsantrag annimmt. Offenkundig
betrifft die Entscheidung alle vier Männer und mindestens drei von ihnen wer-
den mit einer Ablehnung leben müssen, mit welcher wiederum potenziell hohe
emotionale Bürden einhergehen. Doch auch hier würde man wohl kaum fordern,
dass jene vier Männer an der Entscheidung, ob und wen die Frau heiraten soll,
beteiligt werden müssen. Das Gleiche trifft auch auf die Entscheidung zu, eine
Ehe durch Scheidung aufzulösen (Saunders, 2013, S. 51). Sicherlich betrifft die
Entscheidung von Partner A, sich von Partner B scheiden zu lassen, maßgeblich
die Interessen von Partner B. Daraus folgt allerdings nicht, dass Partner B ein
Recht darauf hätte, an der Entscheidung beteiligt zu werden.

Diese Beobachtung ist nicht auf den Kontext der Ehe beschränkt, sondern wie-
derholt sich in vielen Fällen, in denen Menschen Assoziationen eingehen: „This
seems to apply to contractual relationships, such as between landlord and tenants
or employer and employees, through to trivial relationships such as Facebook
friendship“ (Saunders, 2013, S. 52). Ähnliche Beispiele führt Wellman (2011)
in seiner Diskussion der Assoziationsfreiheit an. Ob etwa eine Bewerberin in
einen Golfclub aufgenommen wird oder nicht, betrifft auch die Interessen der
Bewerberin. Mitunter ist die Betroffenheit auch nicht trivial, insofern eine Auf-
nahme in den Club mit einer deutlichen Verbesserung des sozialen Status und
der Erschließung neuer Netzwerke einhergehen könnte. Doch auch hier spricht
die allgemeine Intuition dafür, dass die Entscheidung im Großen und Ganzen
dem Golfclub überlassen sein sollte.

Die Beispiele, in welchen eine Anwendung des AAIP zu unplausiblen
Ergebnisse führen würde, sind wohlgemerkt nicht auf den assoziativen Kontext
beschränkt. So findet sich etwa bei Nozick (2013 [1974], S. 269) an gleicher
Stelle ein weiteres Beispiel. In diesem leiht Person A einer Gruppe von Personen
für ein Jahr ihren Kombiwagen. Während dieser Zeit gewöhnt sich die Gruppe an
den Kombiwagen, wird in einem gewissen Sinne von diesem abhängig und inte-
griert diesen in ihr Leben. Die Entscheidung, nach einem Jahr den Kombiwagen
zurückzuverlangen, würde also offenkundig das Leben der Gruppe maßgeblich
und potenziell negativ verändern. Die Forderung, deshalb die Gruppe an dieser
Entscheidung zu beteiligen, wäre allerdings absurd.
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Dass die jeweiligen Akteure in den genannten Beispielen eine Entscheidung
treffen dürfen, ohne die von der Entscheidung betroffenen Personen zu inkludie-
ren, ist darin begründet, dass man gemeinhin davon ausgeht, dass die jeweiligen
Akteure über ein entsprechendes Recht verfügen: „Agents acting within their
rights do not need the permission of others, so do not need to consult or include
others in their decision-making“ (Saunders, 2011, S. 291). So haben Individuen
in der Regel das assoziative Recht zu entscheiden, ob sie eine wie auch immer
geartete Beziehung mit anderen Menschen eingehen oder eben auch auflösen wol-
len. Auch geht mit dem Eigentumsrecht in der Regel das Recht einher, eigenes
Eigentum nach eigener Willkür verleihen und letztlich wieder zurückfordern zu
können.2

Dass eine Person selbst die Personen nicht in ihren Entscheidungsprozess
bezüglich X inkludieren muss, die von X betroffen sind, ist notwendige Impli-
kation des Umstands, dass diese Person ein Recht hat, X zu tun. Das Recht zu
haben, X zu tun, heißt unter anderem schlicht, dass man die Entscheidung, ob
man X tut oder nicht, alleine treffen darf. So wäre der Satz, dass jemand einer-
seits das Recht habe, seinen Privatbesitz zu verschenken, aber andererseits seine
potenziellen Erbinnen in die Entscheidung einbeziehen muss, widersprüchlich.
Offenkundig impliziert dies nicht, dass man die Entscheidung alleine treffen muss
und es nicht erlaubt wäre, andere Menschen an der Entscheidung zu beteiligen
oder vielleicht sogar die Entscheidung in die Hände anderer zu legen.

Die Beobachtung, dass eine Person X alleine entscheiden kann, wenn sie ein
Recht auf X hat, steht für sich genommen in keinem Widerspruch zum AAIP. Zu
einem Widerspruch kommt es erst dann, wenn X die Interessen anderer Menschen
betrifft. Ein Widerspruch resultiert also nicht aus der Existenz von Rechten selbst,
sondern aus der Annahme bestimmter Rechte. Und zwar solcher Rechte, die eine
Person berechtigen, X zu tun, selbst wenn X andere Personen betrifft. Nun könnte
man argumentieren, dass es solche Rechte schlicht nicht gibt. Wenn man von der
Geltung des AAIP überzeugt ist, müsste man dies vertreten. Damit ginge nicht
einher, dass es gar keine Rechte gibt. So formuliert das AAIP selbst ein Recht
(sich, wie alle anderen betroffenen Personen auch, an der Entscheidung beteiligen
zu dürfen), welches offenkundig nicht im Widerspruch zum AAIP steht.

Das Problem ist allerdings, dass gemeinhin sehr wohl davon ausgegangen
wird, dass Rechte existieren, die Personen berechtigen, X zu tun, selbst wenn X

2 Damit ist wohlgemerkt in den jeweiligen Kontexten keine absolute Freiheit behauptet. Bei-
spielsweise gibt es kein Recht auf Bildung einer terroristischen Vereinigung oder die Spende
von Eigentum an eine solche terroristische Vereinigung. Auch ist möglicherweise der Golf-
club in der sonst freien Auswahl seiner Mitglieder an ein Diskriminierungsverbot gebunden.
Der legitime Entscheidungsspielraum von moralischen Akteuren ist also eingeschränkt.
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die Interessen anderer Menschen betrifft. Die soeben angeführten Beispiele haben
dies unter anderem in Form des Rechts auf Assoziationsfreiheit und des Eigen-
tumsrechts vor Augen geführt. Die Geltung dieser beiden oder anderer Rechte
soll an dieser Stelle nicht begründet werden. Die vorliegende Arbeit geht den-
noch davon aus, dass es manche Rechte gibt, die Personen berechtigen, X zu
tun und damit auch über X zu entscheiden, selbst wenn X die Interessen anderer
Menschen betrifft. Sofern dies angenommen wird, muss notwendigerweise auch
die Geltung des AAIP bestritten werden.

In den bisherigen Beispielen gingen mit den Entscheidungen zwar teils nega-
tive Konsequenzen für die betroffenen Personen einher, doch in allen Beispielen
schien dies zulässig zu sein. Nun ist dies nicht immer der Fall und es gibt auch
illegitime Externalitäten. Damit ist gemeint, dass manche Externalitäten mora-
lisch nicht zulässig und daher zu unterlassen sind. Problematisch wäre etwa die
Entscheidung von zwei Personen, das Auto eines Freundes gegen ein Fahrrad ein-
zutauschen, weil sie der Auffassung sind, dass Fahrradfahren seiner Gesundheit
gut bekäme. Offensichtlich greift dies Entscheidung unzulässig in das Eigentums-
recht des Freundes ein. Aus diesem Grund ist diese Entscheidung nicht zulässig
und hätte daher unterlassen werden müssen.

In Hinblick auf die Diskussion zur Geltung des AAIP in Hinblick auf ille-
gitime Externalitäten ist streng zwischen zwei Sorten legitimationstheoretischen
Übels zu unterscheiden (Miklosi, 2012, S. 6). Zum einen gibt es solche Externa-
litäten, die für sich genommen aufgrund bestimmter Merkmale der Externalität
selbst problematisch sind. Zum anderen gibt es – jedenfalls laut dem AAIP –
Externalitäten, die aufgrund mangelnder Inklusion in den Entscheidungsprozess
problematisch sind. Das Auto eines Freundes ohne dessen Zustimmung gegen ein
Fahrrad zu tauschen, ist sicherlich ein Übel der ersten Sorte. Gleichzeitig folgt
daraus nicht, dass hier ein Übel der zweiten Sorte vorliegt. Sicherlich hatten
die beiden Freunde nicht das Recht, das Auto des Freundes einzutauschen, doch
das impliziert keineswegs, dass wiederum der Freund ein Recht darauf hätte, in
die Entscheidungsfindung inkludiert zu werden. Zu betonen ist an dieser Stelle
zudem, dass eine Inklusion in den Entscheidungsprozess nicht viel geändert hätte
(Bengtson & Lippert-Rasmussen, 2021, S. 8; Saunders, 2011, S. 293). Zum einen
hätten jedenfalls in diesem Fall die beiden Freunde den einen Freund einfach
überstimmt, sodass es gar nicht zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre.
Zum anderen hätte eine solche Inklusion die Problematik der Externalität nicht im
Geringsten gemindert, geschweige denn sie wiedergutgemacht. Allerdings mag
in anderen Fällen eine solche Inklusion absehbar dazu führen, dass unzulässige
Externalitäten unterlassen werden, weil sich etwa die Mehrheitsverhältnisse durch
die Inklusion geändert haben. Doch selbst in solchen Fällen würde sich noch
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immer die Frage stellen, ob dieser instrumentelle Wert der Inklusion demokra-
tische Selbstbestimmungsrechte aufwiegen kann. Dieser Frage wird nicht weiter
nachgegangen.

In der Auseinandersetzung mit einschlägigen Beiträgen, die für die Geltung
des AAIP argumentieren, drängt sich mitunter der folgende Verdacht auf. So
scheinen die in diesen Beiträgen angeführten Beispiele ihre anfängliche intuitive
Plausibilität bloß dem Vorhandensein eines Übels der ersten Sorte zu verdanken.
Beispielsweise führt Goodin (2007, S. 49) das Beispiel eines Gesetzes an, wel-
ches vorschreibt, dass Fabrikschlote von einer solchen Höhe sein müssen, dass
die ausgestoßenen Emissionen erst im Nachbarland zu Boden gehen. Arrhenius
(2018, 101, 103) thematisiert wiederum zum einen die Entscheidung, dass ein
Atomkraftwerk an der Landesgrenze gebaut werden soll, so dass die Einwoh-
ner:innen des Nachbarlandes einen Großteil der Kosten tragen müssten, falls es
zu einem nuklearen Unfall kommen sollte. Auch die Nutzung von Haarspray,
welches zur Beschädigung der Ozonschicht beiträgt, wird von ihm aufgegriffen.

All diese und einige weitere Beispiele sollen die Geltung des AAIP plausibi-
lisieren. Zwar ist zu erwarten, dass bei vielen Leser:innen die Intuition geweckt
wird, dass in diesen Beispielen tatsächlich etwas problematisch ist. Doch das Übel
ist nicht in der fehlenden Inklusion betroffener Personen, sondern allein in der
Beschaffenheit jener Externalitäten zu verorten. So erscheint etwa die Entschei-
dung, die Bürden der eigenen Emissionen auf andere abzuwälzen, problematisch
zu sein und sollte unterlassen werden. Doch warum deshalb die betroffenen Per-
sonen an der Entscheidung beteiligt werden müssen, ist völlig unklar. Dies ist
umso mehr der Fall, wenn man auch hier erneut bedenkt, dass eine Inklusion
weder mit Notwendigkeit zu einer anderen Entscheidung führen muss noch die
Problematik der getroffenen Entscheidung mindert oder wiedergutmacht. Selbst
wenn ersteres im Einzelfall nicht zutreffen sollte, ist unklar, ob dies relevante
Selbstbestimmungsrechte übertrumpfen kann.

Letztlich sind also Überlegungen in Hinblick auf die Genese der Entschei-
dungsfindung einerseits und in Hinblick auf den Inhalt einer Entscheidung
andererseits streng voneinander zu unterscheiden. Vor allem lässt sich aus einer
Problematik in der einen Dimension keine Problematik in der anderen Dimension
ableiten: „[A]ffectedness and the question of when it is morally wrong are best
understood as matters of justice rather than of democracy“ (Miklosi, 2012, S. 9).

Nun könnte sich eine Advokatin des AAIP zwar der zuvor angestellten Ana-
lyse der Beispiele anschließen. Sie könnte beispielsweise auch der Meinung sein,
dass jene Frau allein darüber entscheiden kann, ob und wen sie heiratet, und
nicht die betroffenen Antragsteller an ihrer Entscheidung teilhaben lassen muss.
Doch sie könnte die Aussagekraft der Beispiele für den staatlichen Kontext in
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Frage stellen, indem sie, wie andere Theoretiker:innen auch, die Sinnhaftig-
keit der Analogie von Individuum und Staat in Frage stellt (Saunders, 2013,
S. 51). Entsprechend könnte sie der Meinung sein, dass das AAIP sehr wohl für
staatliche Entscheidungen, aber nicht für individuelle Entscheidungen gilt. Diese
Einschränkung des AAIP auf den staatlichen Kontext findet sich in den meisten
Formulierungen des AAIP und so auch schon in der frühen Formulierung Dahls
(1975, S. 56): „[J]eder, der von den Entscheidungen einer Regierung betroffen
ist, sollte das Recht haben, in dieser Regierung mitzubestimmen.“

Um die Geltung des AAIP auf den staatlichen Kontext zu begrenzen, muss
allerdings eine Bedingung formuliert werden, welche begründeterweise einen
unterschiedlichen Umgang mit der Betroffenheit von individuellen und von
staatlichen Entscheidungen zulässt. Zum einen ist festzuhalten, dass somit Betrof-
fenheit auch innerhalb dieser Position nur unter jener Bedingung, aber eben nicht
als solches ein Recht auf Mitbestimmung begründen kann. Dies schränkt die Aus-
sagekraft der naiven Formulierung des AAIP erheblich ein, insofern sie erst in
Kombination mit jener Bedingung etwas über konkrete Fälle aussagt.

Zum anderen stellt sich die Frage, ob sich eine solche Bedingung überzeugend
begründen lässt. Was könnten relevante Unterschiede zwischen dem staatlichen
und dem individuellen Kontext sein? Ein relevanter Unterschied besteht darin,
dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt, sodass staatliche Entscheidungen, im
Gegensatz zu individuellen Entscheidungen, oftmals mit einer legitimen Andro-
hung von Zwangsmaßnahmen zur Umsetzung der Entscheidung versehen sind.
Würde man allerdings in diesem Kontext auf diesen Unterschied abstellen, dann
könnte man nicht mehr das AAIP vertreten, da dieses jede Form der Betroffen-
heit als Inklusionsgrund vorsieht. Stattdessen müsste das all-subject-to-coercion
principle (ASCP), welches allein auf die Betroffenheit von staatlichem Zwang
abhebt, vertreten werden. Letztlich ist es völlig unstrittig, dass es normativ rele-
vante Unterschiede zwischen staatlichen und individuellen Entscheidungen gibt.
Doch ob sich ein Unterschied finden lässt, der eine unterschiedliche Behandlung
ermöglicht, ohne dabei die theoretische Grundlage des AAIP zu verlassen, ist
mindestens fraglich.

Sieht man von diesem Problem ab, stellt sich die weitere Frage nach der Plau-
sibilität des AAIP im Kontext staatlicher Entscheidungen. Hier würde das AAIP
implizieren, dass Staaten kein Recht haben, X zu tun, wenn X Personen betrifft,
die nicht an der Entscheidung beteiligt sind. Dementsprechend kann es auch hier
keine Externalitäten geben, insofern alle betroffenen Personen Teil des Demos
sein müssen. Nun lassen sich aber, wie auch im individuellen Fall, Beispiele
anführen, die nahelegen, dass Staaten sehr wohl über Rechte verfügen, die es
ihnen erlauben, X zu tun, auch wenn X externe Personen betrifft.
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Beispielsweise betraf die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die
Europäische Union zu verlassen, nicht nur die Bürger:innen des Vereinigten
Königreichs. Sie hatte auch erhebliche Konsequenzen für alle anderen EU-
Staaten. Dies gilt gerade für EU-Ausländer:innen, die zuvor von der Freizügigkeit
innerhalb der EU profitierten und ohne Visum im Vereinigten Königreich lebten
und arbeiteten. Aber folgt daraus, dass alle anderen EU-Staaten und darüber hin-
aus betroffene Akteure eigentlich ein Recht gehabt hätten, über den sogenannten
Brexit abzustimmen? Vermutlich nicht.

Ähnliches gilt für das Thema innerstaatlicher Sezession. Wer sollte etwa dar-
über entscheiden dürfen, ob Schottland unabhängig wird oder nicht? Dies ist
sicherlich keine einfache Frage und mögliche Optionen sind beispielsweise, dass
nur die Schotten oder alle Briten darüber zu entscheiden haben. So oder so stellt
sich auch hier die Frage, ob es sinnvoll ist, davon auszugehen, dass alle betrof-
fenen Akteure an der Entscheidung beteiligt werden müssen. In dem Fall hätte
zum Beispiel auch die Europäische Union ein Mitbestimmungsrecht, weil ein
unabhängiges Schottland möglicherweise die Mitgliedschaft in der EU beantragen
könnte. (Saunders, 2013)

Die gleiche Frage stellt sich auch im Zuge der Entscheidung für die Aufnahme
von Akteuren, sie sich um eine Mitgliedschaft bewerben. Ob etwa die Ukraine
in die NATO aufgenommen wird oder nicht, betrifft sicherlich viele Staaten auch
außerhalb des Kreises der NATO-Mitglieder. Doch folgt daraus, dass alle Betrof-
fenen und damit sowohl die Ukraine als auch die Russische Föderation an der
Entscheidung beteiligt werden müssen? Vermutlich nicht.

Auch im staatlichen Kontext sind die einschlägigen Beispiele nicht auf asso-
ziative Fragen beschränkt. So könnte beispielsweise die Entscheidung eines
Staates, die Nutzung von Verbrennungsmotoren zu verbieten, die in einem ande-
ren Land befindlichen Zulieferer unter erheblichen ökonomischen Druck stellen.
Sollten jene Zulieferer oder gar der jeweilige andere Staat aufgrund dieser Betrof-
fenheit ein Recht haben, an der Entscheidung über das Verbot beteiligt zu
werden?Vermutlich nicht.

Zuletzt sei ein Beispiel von Miller (2016, S. 73) aufgegriffen.3 In diesem
steht ein Staat vor der Entscheidung, sich gegen eine angreifende Armee zu
verteidigen. Offenkundig betrifft diese Entscheidung die Soldaten der angreifen-
den Armee. Tatsächlich hängen ihre Leben davon ab. Aber ist deshalb der sich
verteidigende Staat dazu verpflichtet, die Soldaten der angreifenden Armee und

3 Miller nutzt das Beispiel als Einwand gegen die Geltung des subject-to-coercion principle.
Doch weil das AAIP auch Betroffenheit von staatlichem Zwang umfasst, sind die Beispiele
auch für das AAIP von Relevanz.
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möglicherweise sogar ihre Angehörigen in die Entscheidung miteinzubeziehen?
Vermutlich nicht. Ähnliches gilt auch für die Entscheidung dritter Länder, ob
sie das angegriffene Land mit Waffenlieferungen oder anderen Hilfsmaßnahmen
unterstützen wollen.

Nach dem AAIP kann kein Staat, sofern dieser nicht alle betroffenen Per-
sonen umfasst, über das Recht verfügen, allein über all die soeben beispielhaft
skizzierten Angelegenheit zu entscheiden. Ein Staat hätte, sofern dieser über-
haupt in Gänze betroffen ist, allenfalls das Recht, mit allen weiteren betroffenen
Akteuren über die jeweilige Angelegenheit zu entscheiden. Diese Konsequenz
des AAIP scheint auch im staatlichen Kontext unplausibel zu sein. So haben die
soeben angeführten Beispiele nahegelegt, dass auch Staaten jedenfalls manchmal
das Recht haben, X zu tun, auch wenn X externe Person betrifft.

Nun gibt es auch auf staatlicher Ebene illegitime Externalitäten. So hat bei-
spielsweise kein Staat das Recht, einen Angriffskrieg zu führen. Aber warum
sollten von einem Angriffskrieg betroffene Akteure deshalb ein Recht auf demo-
kratische Teilhabe in der Entscheidung haben, ob ein solcher Krieg geführt wird
oder nicht? Auch hier drängt sich der Verdacht auf, dass der eigentliche Grund für
die Überlegung, betroffene Akteure in die Entscheidung zu inkludieren, letztlich
in der Hoffnung besteht, dadurch Rechtsverletzungen verhindern zu können. Wie
zuvor ausgeführt wurde, ist erstens mehr als unklar, ob dies wirklich der Fall ist.
Zweitens mindert, geschweige denn kompensiert Inklusion keine Rechtsverlet-
zung, welche in den Externalitäten selbst zu verorten ist. Drittens stellt sich auch
hier erneut die Frage, ob der Umstand, dass Inklusion im Einzelfall möglicher-
weise doch zu einer Verhinderung von Rechtverletzung führen kann, relevante
Selbstbestimmungsrechte überschreiben kann. Zudem ist davon auszugehen, dass
selbst in solchen Fällen in der Regel nicht die Inklusion aller betroffenen Per-
sonen notwendig ist, um Rechtsverletzungen vermeiden zu können. Deshalb ist
davon auszugehen, dass selbst diese Überlegung letzten Endes nicht die Inklusion
aller betroffenen Personen rechtfertigen kann.

Es ist anzunehmen, dass das vorstehende Argument gegen die Plausibilität
des AAIP auch für den kommunalen Kontext Geltung beanspruchen kann. Denn
auch für diesen lassen sich einschlägige Beispiele finden. So wirken sich bei-
spielsweise kommunale Entscheidungen bezüglich der Gewerbesteuer auf die
Attraktivität des Standorts und somit auf die Entscheidung etwa von Unterneh-
men aus, in welcher Kommune sie sich niederlassen wollen. Sollten aber deshalb
alle Unternehmen, die sich potenziell in der Kommune niederlassen könnten, und
alle Kommunen, in welchen sich jene Unternehmen alternativ niederlassen wür-
den, aufgrund ihrer Betroffenheit an der Entscheidung beteiligt werden? Auch
dies erscheint unplausibel.
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Auch sind im kommunalen Kontext prinzipiell Entscheidungen denkbar, mit
welchen illegitime Externalitäten einhergehen. So hat eine Kommune beispiels-
weise nicht das Recht, einen Fluss mit Schadstoffen zu kontaminieren, da dies die
Gesundheit von Einwohner:innen einer flussabwärts gelegenen Kommune stark
beeinträchtigen würde. Doch auch hier stellt sich wieder die Frage, warum dar-
aus abgeleitet werden können sollte, dass die Einwohner:innen jener anderen
Kommune deshalb ein Recht auf demokratische Teilhabe haben.

Bringt man diese Beispiele an, um die Plausibilität des AAIP in Frage zu
stellen, ist man nicht, wie Owen (2012, S. 135) anzunehmen scheint, auf die Posi-
tion festgelegt, dass die Zusammensetzung des Demos legitimationstheoretisch
indifferent sei. Zwar macht er die treffende Beobachtung, dass ein Unterschied
zwischen dem individuellen und dem staatlichen Kontext darin besteht, dass die
Zusammensetzung des berechtigten Akteurs im ersteren eindeutig gegeben, im
zweiteren aber gerade in Frage steht. Dementsprechend ist in der Tat nicht ohne
weiteres gegeben, welcher Demos jeweils genau das Recht hat, etwa über den
Brexit, den NATO-Aufnahmeantrag, die Unabhängigkeit Schottlands oder Kriegs-
handlungen zu entscheiden. Doch daraus folgt nicht, dass man der Überzeugung
sein muss, dass jener Demos normativ beliebig sei. Das Argument bezweifelt
allein die Eignung des AAIP als geeignetes Inklusionskriterium für den Demos.

Letztlich geht die vorliegende Arbeit davon aus, dass es normative Anfor-
derungen an die Zusammensetzung des Demos gibt, sodass sich herausstellen
könnte, dass bestehende Demoi illegitim sind (siehe Kapitel 4). Welche Ansprü-
che das sind und welche Demoi legitim sind, lässt die Arbeit in der Tat wei-
testgehend offen und auch die angeführten Beispiele geben keine abschließende
Antwort auf diese Frage. Wovon die Arbeit hingegen ausgeht und was auch die
Beispiele demonstrieren, ist, dass das AAIP als Inklusionskriterium in den Demos
unplausibel ist und somit die Zusammensetzung des Demos nicht erst dann legi-
tim ist, wenn alle betroffenen Personen Teil des Demos sind. Denn es scheint
auch auf staatlicher Ebene manchmal das Recht zu geben, X zu tun, auch wenn
X externe Personen betrifft. Vor diesem Hintergrund geht die Arbeit im Weite-
ren davon aus, dass im Rahmen kommunaler Bürger:innenbeteiligungsverfahren
Betroffenheit kein Recht auf Inklusion in den Demos zeitigt. Daraus folgt, dass
es in der Regel Personen gibt, die zwar von der Entscheidung des Demos
betroffen, aber nicht Teil des Demos sind. Dementsprechend existiert in der
Regel die Gruppe der externen betroffenen Personen, deren Beteiligung an
Bürger:innenbeteiligungsverfahren im Folgenden begründet werden kann.
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7.2.2 Externe Expert:innen

In Bezug auf die Beteiligung von Expert:innen an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren muss zunächst Folgendes festgehalten werden.
Der plausibelste Grund für deren Inklusion ist ihr Fachwissen, welches sie in
den Entscheidungsprozess einbringen können. Dies ist insofern wünschenswert,
als dass die eingebrachten Informationen die Entscheidungsgrundlage verbes-
sern und sowohl Präferenzen als auch Entscheidungen informieren können.
Offenkundig kann es allein um die Integration relevanter Informationen gehen,
sodass auch nur die für den jeweiligen Beteiligungsgegenstand einschlägigen
Fachexpert:innen beteiligt werden sollten.

Die entscheidende Frage ist nun, ob ein Inklusionskriterium denkbar ist, wel-
ches alle Expert:innen mit relevanten Informationen in den Demos inkludiert.
Die Folge eines solchen Kriteriums wäre einerseits die Inklusion aller relevan-
ten Expert:innen unabhängig von der Frage, ob sie persönlich betroffen sind,
der jeweiligen Rechtsordnung unterworfen sind oder ob sie der jeweiligen poli-
tischen Gemeinschaft angehören. Andererseits würden all jene, die über keine
relevanten Informationen verfügen aus dem Demos ausgeschlossen, auch wenn
sie von kommunalen Entscheidungen betroffen sind, der jeweiligen Rechtsord-
nung unterworfen sind oder der jeweiligen politischen Gemeinschaft angehören.
Insofern es hier um die Inklusion in den Demos geht, hätten die inkludierten
Expert:innen und auch nur die inkludierten Expert:innen das Entscheidungs-
recht oder im Kontext der Beteiligungsverfahren ein Recht auf demokratische
Responsivität.

Ein solcher Demos, der sich allein aus relevanten Fachexpert:innen zusam-
mensetzt, ist offenkundig näher an einer Epistokratie als an einer Demokratie.
Diese hätte nicht mehr viel mit der Idee kollektiver Selbstregierung zu tun, wel-
che in der Regel mit der Idee demokratischer Herrschaft verknüpft wird. Vor
diesem Hintergrund ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass ein solches Kri-
terium innerhalb der Demos-Debatte bislang nicht ernsthaft vorgeschlagen wurde.
Dementsprechend geht auch die vorliegende Arbeit nicht davon aus, dass in plau-
sibler Weise ein Kriterium für die Zusammensetzung des Demos angenommen
werden kann, welches die Inklusion aller Expert:innen vorsieht. Es gibt also in
der Regel stets Expert:innen, die nicht Teil des Demos sind, aber über relevante
Informationen verfügen. Dementsprechend existiert in der Regel die Gruppe der
externen Expert:innen, deren Beteiligung an Bürger:innenbeteiligungsverfahren
im Folgenden begründet werden kann
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7.3 Der Wert der Beteiligung sekundärer Gruppen

Die Beantwortung der Frage, warum neben dem Demos noch weitere Gruppen
an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollten, ist Gegenstand des
vorliegenden Kapitels. Exemplarisch wird dabei auf die Gruppen der externen
Expert:innen und der externen Betroffenen zurückgegriffen. Beide Gruppen wur-
den ausgewählt, weil sie in der Praxis oftmals als zu beteiligende Akteure genannt
werden.

Im Zuge der Beantwortung jener Frage ist vor allem der Umstand zu beachten,
dass Bürger:innenbeteiligungsverfahren nur ein Format neben anderen Konsultati-
onsverfahren darstellen. So können Repräsentant:innen externe Expert:innen und
externe Betroffene auch abseits von Bürger:innenbeteiligungsverfahren konsultie-
ren. Aus diesem Grund muss die Frage, warum externe Expert:innen und externe
Betroffene an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollten, in zwei
Schritten beantwortet werden. Zum einen ist die Frage zu klären, warum jene
Gruppen überhaupt im Prozess staatlicher Willensbildung konsultiert werden soll-
ten. Zum anderen muss sich der Frage gewidmet werden, warum jene Gruppen
ausgerechnet im Konsultationsverfahren der Bürger:innenbeteiligung inkludiert
werden sollten.

7.3.1 Informationspflichten

Die Antwort auf die erste Frage liegt primär in der Existenz einer Informations-
pflicht auf Seiten der Repräsentant:innen begründet. Wie zuvor herausgearbeitet
wurde, geht die vorliegende Arbeit davon aus, dass Kriterien zur legitimati-
onstheoretischen Bewertung staatlichen Handelns und insbesondere staatlicher
Entscheidungen existieren. Als relevante Kriterien wurden zuvor demokratische
Responsivität und informierte Präferenzen angenommen. Gewählte Repräsen-
tant:innen sind dazu verpflichtet, in ihrem Entscheidungsverhalten den Anforde-
rungen politischer Legitimität zu entsprechen. So müssen Repräsentant:innen in
einigen Fällen gemäß der aktualen Präferenzen und in manchen Fällen zugunsten
kontrafaktisch informierter Präferenzen entscheiden. Je mehr relevante Informa-
tionen4 Repräsentant:innen zur Verfügung stehen, desto wahrscheinlich wird es,
dass sie solche Entscheidungsoptionen identifizieren können, deren Beschluss
legitimationstheoretisch von ihnen gefordert ist.

4 Zur Erinnerung: Die Arbeit beschränkt sich in diesem Zusammenhang allein auf solche
Informationen, welche nicht-moralische Fakten zum Gegenstand haben.



7.3 Der Wert der Beteiligung sekundärer Gruppen 181

Denn zum einen kann ein repräsentatives Organ die aktualen Präferenzen
der Repräsentierten oftmals nur dann in staatliche Entscheidungen überset-
zen, wenn den Repräsentant:innen akkurate Informationen über die aktuale
Präferenzlage vorliegen. Es sind, wie zuvor herausgearbeitet wurde, gerade Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren, welche diesem Ziel dienen. Denn sie integrieren
Informationen über die aktualen Präferenzen der Repräsentierten in den Ent-
scheidungsprozess des repräsentativen Organs. Zum anderen benötigen Repräsen-
tant:innen offenkundig auch Informationen, um gemäß kontrafaktisch informierter
Präferenzen entscheiden zu können. Um letzteres wird es im Weiteren gehen.

Beispielsweise könnte ein Demos primär den wirtschaftlichen Erfolg der Kom-
mune präferieren. Nun könnte es sein, dass zum einen der wirtschaftliche Erfolg
der Kommune abhängig von pendelnden Arbeitskräften aus dem Umland ist
und zum anderen die Kommune vor der Entscheidung steht, ob und gegebe-
nenfalls wie sie die kommunale Verkehrsinfrastruktur umstrukturieren möchte.
Eine der diskutierten Entscheidungsoptionen könnte dazu führen, dass benötigte
Arbeitskräfte aufgrund drastisch verlängerter Wege nicht mehr aus dem Umland
in die Kommune pendeln wollen. Diese Option würde sich also in letzter Konse-
quenz negativ auf den wirtschaftlichen Erfolg der Kommune auswirken, weshalb
der Demos, wäre er ausreichend informiert, dies ablehnen würde. Um nun im
Sinne kontrafaktisch informierter Präferenzen von dieser Entscheidungsoption
absehen zu können, muss das repräsentative Organ aber offenkundig über jenen
Zusammenhang informiert sein.

In einem anderen Beispiel könnte sich, wie zuvor bereits angeführt wurde,
auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer negativ auf den wirtschaftlichen Erfolg
der Kommune auswirken. Nun mag der entsprechende Demos zwar gegenwärtig
eine Steuererhöhung präferieren, doch zugleich würde er sich gegen eine Steu-
ererhöhung aussprechen, hätte er Kenntnis von diesem Wirkungszusammenhang.
Damit Repräsentant:innen im Sinne informierter Präferenzen von einer Steuer-
erhöhung absehen können, müssen ihnen Informationen über die Konsequenzen
einer Erhöhung vorliegen.

Das Einholen relevanter Informationen kann also dazu beitragen, den Anfor-
derungen politischer Legitimität zu entsprechen. Da Repräsentant:innen dazu
verpflichtet sind, den Anforderungen politischer Legitimität zu entsprechen, sind
sie ebenfalls verpflichtet, relevante Informationen einzuholen. Dabei handelt es
sich um eine spezifizierte Version der allgemeinen Informationspflicht morali-
scher Akteure: „We are under an array of standing obligations to inform ourselves
about matters relevant to the moral permissibility of our conduct: to look around,
to reflect, to seek advice, and so on“ (Rosen, 2003, S. 63).
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Dass man gemeinhin von derartigen Informationspflichten ausgeht, illustriert
auch der Umstand, dass Akteure, die diesen nicht nachkommen, getadelt wer-
den. Man nehme an, dass der geplante Bau einer chemischen Industrieanlage
zu Verseuchungen anliegender Gewässer führen würde. Dem Demos ist die-
ser Zusammenhang gegenwärtig nicht bewusst, aber er würde sich gegen die
Erteilung einer Baugenehmigung aussprechen, wäre ihm dieser Zusammenhang
bekannt. Man nehme an, dass vor diesem Hintergrund vom repräsentativen Organ
legitimationstheoretisch gefordert ist, im Sinne der kontrafaktisch informierten
Präferenzen der Repräsentierten zu entscheiden und keine Baugenehmigung zu
erteilen. Man nehme auch an, dass das repräsentative Organ in diesem Beispiel
einen einfachen Zugriff auf die Information hat, dass der Bau zu Verseuchungen
führen würde. Das repräsentative Organ verzichtet allerdings darauf, Informatio-
nen einzuholen, und erteilt die Baugenehmigung. Zwar kann das repräsentative
Organ kaum für die Erteilung der Baugenehmigung selbst getadelt werden, da es
schlicht nicht wusste, dass der Bau der chemischen Industrieanlage anliegende
Gewässer verseuchen würde. Doch gleichzeitig können die Repräsentant:innen
für ihr Unterlassen, im Vorfeld der Entscheidung Informationen über die ökologi-
schen Konsequenzen einer solchen Entscheidung einzuholen, sehr wohl kritisiert
werden. Sie hätten es besser wissen müssen, insofern sie sich um die Einholung
relevanter Informationen hätten bemühen müssen. (Rosen, 2003; Wieland, 2017a,
2017b)5

Insofern sich zu informieren verpflichtend ist, weil sich zu informieren dazu
beiträgt andere Pflichten zu erfüllen, ist die sekundäre Informationspflicht aus
anderen primären Pflichten abgeleitet (Smith, 2018, S. 92; Wieland, 2017b,
S. 8). Zwar zielt sie auf die Verbesserung der epistemischen Lage des jewei-
ligen Akteurs ab. Doch weil es sich bei den primären Pflichten letztlich um
moralische Pflichten handelt, ist auch die hier formulierte sekundäre Informa-
tionspflicht wesentlich moralischer Natur: „The epistemic obligations I have in
mind, by contrast, are moral obligations governing the epistemic aspects of deli-
beration“ (Rosen, 2003, S. 63; siehe auch Smith, 2018, 2014).6 Im vorliegenden

5 Es sei kurz angemerkt, dass auch legitimationstheoretische Anforderungen an den Umgang
mit epistemischer Unsicherheit existieren. So könnte selbst von dem repräsentativen Organ,
welches nicht über die Information der zu erwartenden Verseuchung verfügt, gefordert sein,
auf eine Erteilung der Baugenehmigung zu verzichten, weil epistemische Unsicherheiten
bezüglich der zu erwartenden Konsequenzen bestehen und die Möglichkeit auch desaströser
Konsequenzen nicht auszuschließen ist.
6 Die Debatte zum Verhältnis von epistemischen und moralischen Pflichten und vor allem
zur Frage, ob es rein epistemische Pflichten gibt, muss hier also nicht aufgegriffen werden
(Flores & Woodard, 2023; Hall & Johnson, 1998; Russell, 2001; Zagzebski, 2012).
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Kontext lässt sich, wie bereits angedeutet wurde, die sekundäre Informations-
pflicht von Repräsentant:innen aus deren primärer Pflicht, den Anforderungen
politischer Legitimität zu entsprechen, ableiten.

Dass Repräsentant:innen einer solchen Informationspflicht unterliegen, impli-
ziert wohlgemerkt nicht zwangsläufig, dass sie dazu verpflichtet wären, alle Infor-
mationen einzuholen, die notwendig wären, um den Anforderungen politischer
Legitimität entsprechen zu können. Möglicherweise ist es einem repräsentativen
Organ beispielsweise gar nicht möglich, solche Informationen einzuholen, wel-
che zur Überzeugung führen würden, dass ein Bau zur Verseuchung anliegender
Gewässer führen würde. Möglicherweise sind die problematischen Schadstoffe
noch nicht bekannt und lassen sich trotz gründlicher Prüfung gar nicht feststel-
len. In diesem Fall kann das repräsentative Organ kaum zur Einholung solcher
Informationen verpflichtet sein. Der Mangel von Informationen in der Entschei-
dungssituation wäre entschuldbar und das repräsentative Organ würde keinen
Tadel auf sich ziehen (H. Smith, 1983; Wieland, 2017a).

Solche Fälle, in denen Informationen schlicht nicht eingeholt werden kön-
nen, sind moraltheoretisch recht simpel einzufangen. Interessanter sind hingegen
solche Fälle, in welchen relevante Informationen zwar eingeholt werden könn-
ten, dies aber mit großen Anstrengungen verbunden ist (Bradford, 2017). Sich
zu informieren, ist oftmals ein recht kostenintensives Unterfangen. So müssen
beispielsweise Zeit, Personal, Geld und Aufmerksamkeit in einem oftmals nicht
unerheblichen Maße investiert werden. Dass eine Kommune alle ihre Ressourcen
investieren muss, um herauszufinden, dass ein Bau der chemischen Anlagen zu
ökologischen Schäden führen würde, erscheint unplausibel.

Es sind nicht die Kosten beziehungsweise die Anstrengungen als solche, wel-
che Grund für eine Qualifikation von Informationspflichten darstellen. Denn in
einer Welt, in welcher einer Kommune unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung
stehen, müsste diese sehr wohl unbegrenzt viele Ressourcen investieren, um sich
zu informieren. Das eigentliche Problem ist vielmehr, dass sich angesichts knap-
per Ressourcen oftmals nicht alle prima facie Pflichten gleichermaßen erfüllen
lassen. Alle Ressourcen in die Erforschung potenzieller Schadstoffe zu investie-
ren, würde somit bedeuten, dass Ressourcen zur Erfüllung anderer Pflichten und
zur Verwirklichung anderer Güter fehlen (Bradford, 2017, S. 188). Wie weitrei-
chend im konkreten Fall also die sekundäre Informationspflicht ist, ist eine Frage
der Abwägung zwischen der primären Pflicht, welche Grund für die Informati-
onspflicht ist, und den entgegenstehenden Gütern andererseits (Wieland, 2017b,
S. 8). Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit derartigen Abwägungsfragen
würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit übersteigen und ist für den wei-
teren Argumentationsgang auch nicht notwendig. Entscheidend ist allein, dass
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die vorliegende Arbeit davon ausgeht, dass in vielen Fällen Repräsentant:innen
verpflichtet sind, Informationen einzuholen.

7.3.2 Konsultation sekundärer Gruppen

Es ist davon auszugehen, dass in vielen Fällen sowohl Expert:innen als auch
betroffene Personen über relevante Informationen verfügen. Die Arbeit legt keine
abschließende Definition von Expertise vor und klärt damit nicht abschließend,
wer alles warum als Expertin gelten kann. Im Weiteren wird unter einer Expertin
eine Person verstanden, welche über ein umfangreiches Wissen in Bezug auf
einen bestimmten Gegenstand verfügt.7

Es gibt unterschiedliche Personengruppen, welche über eine solche Form
von Expertise verfügen. Zuvorderst sind hier Wissenschaftler:innen zu nennen,
die sich mit dem jeweiligen Gegenstand theoretisch beschäftigen, gerade um
verallgemeinerbares Wissen zu generieren. Personen können sich jedoch auch
durch eine intensive praktische Auseinandersetzung ein umfangreiches Wissen
in Bezug auf einen bestimmten Gegenstand aneignen. Aufgrund der Komple-
xität vieler moderner Sachfragen und der hochspezialisierten gesellschaftlichen
Arbeitsteilung in der Auseinandersetzung mit solchen Sachfragen, findet man
einen Großteil der Expertise in professionalisierten Kontexten von Politik, Wis-
senschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Expertise kann jedoch auch aus einer
nicht professionalisierten praktischen oder theoretischen Beschäftigung mit dem
jeweiligen Gegenstand erwachsen. So gibt es viele Menschen, die sich in ihrer
Freizeit sehr intensiv mit dem jeweiligen Gegenstand beschäftigen und deren
Wissen mitunter sogar das Wissen professioneller Expert:innen übersteigt.8

Nun steht eine Kommune beispielsweise vor der Entscheidung, ob und
wie sie die kommunale Verkehrsinfrastruktur umstrukturieren soll. Wie zuvor
bereits angedeutet wurde, können hier Informationen über die Auswirkungen
von Entscheidungsoptionen auf das Leben von Pendler:innen relevant sein.

7 Dabei handelt es sich bloß um eine von mehreren möglichen Dimensionen von Expertise.
Beispielsweise kann in anderen Kontexten auch die Exzellenz praktischer Fähigkeiten eine
relevante Dimension darstellen. Zum Zweck der vorliegenden Argumentation reicht jedoch
die Berücksichtigung der kognitiven Dimension völlig aus.
8 Der Vorteil in professionalisierten Kontexten ist allerdings, dass sie in der Regel über
eingebaute Mechanismen zur Überprüfung und Kennzeichnung von Expertise verfügen, wel-
che die Identifizierung von tatsächlicher Expertise erleichtern. Gleichzeitig unterliegen jene
Mechanismen mitunter problematischen Verzerrungen, sodass die alleinige Berücksichti-
gung professionalisierte Expertise ebenfalls problematisch sein kann.
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Weitere Informationen, die relevant sein könnten, haben beispielsweise die anzu-
nehmenden Auswirkungen der Entscheidungsoptionen auf die Luftqualität, die
Lärmbelästigung, die Mobilität oder auch die allgemeine Lebenszufriedenheit
der Bevölkerung zum Gegenstand. Die Relevanz dieser Informationen ergibt
sich aus dem Potenzial, dass deren Berücksichtigung zur Identifikation von
Entscheidungsoptionen beitragen kann, welche eher im Sinne der kontrafak-
tisch informierten Präferenzen der Repräsentierten sind. Es ist anzunehmen, dass
Expert:innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über
solche relevanten Informationen verfügen.

Expertise wurde unter anderem als das Vorliegen eines umfassenden Wis-
sens in Bezug auf einen bestimmten Gegenstand definiert. Hier ergibt sicher
der Umstand, dass Expert:innen über relevante Informationen verfügen können,
begrifflich aus dem Konzept von Expertise. Im Falle betroffener Menschen ver-
hält es sich anders. So ist das Vorliegen von Informationen nicht begrifflich
im Betroffenheitskonzept angelegt. Dennoch ist davon auszugehen, dass mit der
Betroffenheit von Entscheidungen oftmals, wenn eben auch nicht notwendiger-
weise das Vorliegen relevanter Informationen einhergeht. Diese gilt zum einen für
Informationen bezüglich der konkreten örtlichen Besonderheiten und zum ande-
ren für Informationen über die Auswirkungen von Entscheidungen auf die Leben
betroffener Menschen.

Auch dies sei an dem Beispiel der Umstrukturierung der kommunalen Ver-
kehrsinfrastruktur illustriert. Beispielsweise sind solche Personen, die tagtäglich
die Fahrradwege der Kommune nutzen, von solchen Entscheidungsoptionen
betroffen, die eine Änderung des Radwegenetzes vorsehen. Zum einen ver-
fügen manche betroffenen Personen, aufgrund ihrer alltäglichen Nutzung der
Fahrradwege, über relevante Informationen, welche nicht ohne weiteres durch
Expert:innenwissen substituiert werden können. Darunter fallen beispielsweise
Informationen, die für eine Verbesserung des Radwegenetzes hilfreich sind, weil
sie unter anderem Hinweise auf besonders gefährliche Abschnitte beinhalten.
Zum anderen wissen jene Personen in der Regel besser als Expert:innen, wel-
che Auswirkungen bestimmte Änderungen des Radwegenetzes auf ihr Leben
haben und insbesondere wie sie auf solche Änderungen reagieren würden. Dies
betrifft unter anderem Auswirkungen auf die Länge von Wegen für Pend-
ler:innen. Verlängern diese sich tatsächlich, könnten sich die genannten Personen
dazu entscheiden, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen oder im Extremfall
sogar den Arbeitsplatz aufzugeben. Informationen über solche Auswirkungen
von Entscheidungsoptionen sind relevant, weil sie helfen können, solche Ent-
scheidungsoptionen identifizieren zu können, welche im Sinne der kontrafaktisch
informierten Präferenzen der Repräsentierten sind.
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Die bisherigen Ausführungen haben etabliert, dass Expert:innen und betrof-
fene Personen oftmals über Informationen verfügen, welche dazu beitragen
können, die legitimationstheoretische Qualität von Entscheidungsoptionen beur-
teilen zu können. Nun befinden sich oftmals aber auch unter den Mitgliedern
des Demos relevante Expert:innen und betroffene Personen. Daher ist zunächst
fraglich, ob Expert:innen und Betroffene, die nicht Mitglieder des Demos sind,
überhaupt über relevante Informationen verfügen, die zugleich neu sind. Sollte
dem nicht so sein, lässt sich die Konsultation externer Expert:innen und externer
Betroffener nicht damit begründen, dass eine solche zur Erfüllung der sekundären
Informationspflicht beitragen würde.

Beispielsweise pendeln in der Regel sowohl Einwohner:innen, die Teil des
Demos sind, als auch Einwohner:innen, die nicht Teil des Demos sind, in eine
benachbarte Kommune. Um Informationen über die Auswirkungen von Entschei-
dungsoptionen auf die Personen, die in benachbarte Kommunen pendeln, einholen
zu können, scheint jedenfalls auf den ersten Blick die Befragung der Pend-
ler:innen, die Teil des Demos sind, auszureichen. Jedenfalls ist zunächst nicht
ersichtlich, über welche hilfreichen Informationen die Pendler:innen, die keine
Mitglieder des Demos sind, verfügen, die nicht auch Pendler:innen einbringen
können, die Mitglieder des Demos sind.9

In Bezug auf Expertise lässt sich jedoch festhalten, dass zum einen einige
Aspekte des jeweiligen Beteiligungsgegenstandes sehr spezieller Natur sein kön-
nen und zum anderen auch die korrespondierende Expertise hoch spezialisiert sein
kann. Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass die ausgewiesenen Expert:innen
für die relevanten Aspekte des Untersuchungsgegenstandes nicht Mitglieder des
Demos sind.

In Bezug auf Betroffenheit kann konstatiert werden, dass Menschen in der
Regel sehr unterschiedlich von Entscheidungen betroffen sind und daher auch
über unterschiedliche Informationen verfügen. Letzteres betrifft insbesondere
Informationen bezüglich der Auswirkungen der jeweiligen Entscheidungsoption
auf die Leben betroffener Personen. Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass
manche externe Betroffene auf eine andere Weise als die Mitglieder des Demos

9 An dieser Stelle ist zu betonen, dass hier nicht die Zulässigkeit der Beteiligung externer
Expert:innen und externer Betroffener in Frage steht. Wie zuvor bereits ausgeführt wurde,
ist die Inklusion beider Gruppen dann zulässig, wenn sie nicht das Ziel unterminiert, die
demokratische Responsivität zu verbessern. Dies kann dadurch geleistet werden, dass stets
erkennbar ist, welche Beiträge und somit auch welche etwaigen Präferenzäußerungen jenen
externen Gruppen zuzuschreiben sind. In Frage steht an dieser Stelle hingegen der Wert einer
solchen Inklusion. Es ist nämlich fraglich, ob diese zur Informiertheit der Verfahren beitragen
kann.
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betroffen sind und daher auch über andere relevante Informationen verfügen als
die Mitglieder des Demos. Beispielsweise könnten einige Entscheidungsoptionen
im Zuge der Umstrukturierung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur Personen,
die in die Kommune pendeln, vor andere Herausforderungen stellen als Personen,
die aus der Kommune in benachbarte Kommunen pendeln.

Schlussendlich geht die Arbeit davon aus, dass es Fälle gibt, in welchen
externe Expert:innen und externe Betroffene über neue und zugleich relevante
Informationen verfügen, deren Integration die Entscheidungsfindung bereichern
können. Ob die beiden Gruppen beziehungsweise Teile der beiden Gruppen tat-
sächlich über neue und zugleich relevante Informationen verfügen oder nicht,
lässt sich im konkreten Einzelfall oftmals nicht im Vorhinein sagen, sondern erst
durch die tatsächliche Einholung von Informationen überprüfen. Deshalb ist an
dieser Stelle nicht von der Frage auszugehen, ob beide Gruppen tatsächlich über
neue und zugleich relevante Informationen verfügen, sondern vielmehr die Frage
zu stellen, ob im Einzelfall eine plausible Wahrscheinlichkeit besteht, dass jene
Gruppen über neue relevante Informationen verfügen. Letzteres dürfte in eini-
gen Fällen zutreffen, sodass in diesen Fällen auch die Informationen jener beiden
externen Gruppen eingeholt werden sollten.

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass externe Expert:innen und
externe Betroffene oftmals über neue relevante Informationen verfügen. Aufgrund
der zuvor begründeten Informationspflicht sind Repräsentant:innen oftmals dazu
verpflichtet, jene Informationen einzuholen. Eine solche Einholung von Infor-
mationen ist natürlich nur erforderlich, wenn diese Informationen nicht ohnehin
schon vorliegen. Beispielsweise könnten sich bereits externe betroffene Perso-
nen oder auch externe Expert:innen von selbst an das repräsentative Organ
gerichtet haben. Möglicherweise hat aber auch die lokale Presse bereits ausführ-
liche Interviews abgedruckt, welche über die Konsequenzen im Raum stehender
Entscheidungsoptionen für externe Personen informieren. Dass alle relevanten
Informationen ohne jedwede gesonderte Bemühung seitens des repräsentativen
Organs vorliegen, ist jedoch in der Regel eher unwahrscheinlich.

In vielen Fällen liegen somit nicht alle relevanten Informationen, über die
externe Expert:innen und externe Betroffenen verfügen, dem repräsentativen
Organ vor. Für diese Fälle existieren sehr unterschiedliche Wege, wie ein reprä-
sentatives Organ die Informationen externer Gruppen einholen kann. Diese
unterscheiden sich unter anderem in der Intensität der Einbindung beider Grup-
pen. Möglicherweise existieren bereits aus Erfahrungen anderer Kommunen
(wissenschaftliche) Analysen der anzunehmenden oder sogar tatsächlich einge-
treten Konsequenzen von Entscheidungsoptionen beispielsweise für ökologische
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Aspekte und für die Leben externer betroffener Personen. Diese Analysen kön-
nen jedoch offenkundig die lokalen Besonderheiten der fraglichen Kommune
nicht umfassend berücksichtigen. Deshalb könnte das repräsentative Organ die
Befragung von externen Expert:innen und externen Betroffenen in Auftrag geben,
sodass sich beide Gruppen direkt äußern können. Eine weitere Möglichkeit des
Informationsaustausches besteht in der direkten Konsultation der beiden Gruppen
durch das repräsentative Organ. Dabei werden Mitglieder der beiden externen
Gruppen eingeladen, sich im Rahmen einer Expert:innen beziehungsweise Betrof-
fenenbefragung beispielsweise über eine Online-Plattform oder eine Anhörung in
der Kommunalvertretung direkt mit den Repräsentant:innen auszutauschen.

Die direkte Konsultation der beiden Gruppen durch das repräsentative Organ
ist also nur eine unter vielen Möglichkeiten, die Informationen der beiden exter-
nen Gruppen einzuholen. Auch diese Beobachtung spricht offenkundig nicht
gegen die Zulässigkeit von Konsultationsverfahren, sondern stellt bloß ihren
besonderen Wert im Vergleich zu anderen Instrumenten der Informationsbe-
schaffung in Frage. Zugleich stellt die direkte Konsultation eine besonders
geeignete Möglichkeit der Informationsbeschaffung dar. In Bezug auf die Kon-
sultation von Expert:innen sei Folgendes festgehalten. Zum einen bedarf es für
die richtige Interpretation wissenschaftlicher Erkenntnisse Kompetenzen, welche
wissenschaftlichen Laien nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Zum ande-
ren sind viele wissenschaftliche Erkenntnisse insofern von abstrakter Natur, als
dass ihre Aussagekraft für konkrete Fälle nicht ohne weiteres festgestellt werden
kann. Sowohl für die Interpretation wissenschaftlicher Erkenntnisse als auch für
die Anwendung der Erkenntnisse auf konkrete Sachverhalte, sind Expert:innen
offenkundig am besten geeignet. Konsultationsverfahren ermöglichen es nun
einerseits Repräsentant:innen, spontane Rückfragen zu stellen, und andererseits
Expert:innen, im Falle von Fehlinterpretationen und Fehlanwendungen direkt zu
intervenieren und diese richtig zu stellen. Deshalb trägt die direkte Konsultation
von Expert:innen besonders zur Informiertheit der Entscheidungsfindung bei.

Auch die direkte Konsultation von Betroffenen hat im Vergleich zu ande-
ren Instrumenten der Informationsbeschaffung den Vorteil, dass die vorhandenen
Informationen durch einen diskursiven Austausch, welcher unter anderem Nach-
fragen und Richtigstellungen ermöglicht, am besten eingeholt werden können.
Dies ist im Fall externer Betroffener umso mehr der Fall, weil von einem allge-
meinen Bias, verstanden als einer systematischen kognitiven Verzerrung, in Bezug
auf fremde Interessen ausgegangen werden kann. So betrachten und deuten Men-
schen oftmals die Interessen anderer Menschen im Lichte ihrer eigenen Interessen
(Christiano, 2008, S. 56). Wie zuvor angedeutet wurde, ist es nicht unwahrschein-
lich, dass die Interessen externer betroffener Personen anders gelagert sind als
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die Interessen des Demos. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass es dazu
kommen kann, dass Repräsentant:innen die Interessen externer betroffener Perso-
nen systematisch verzerrt betrachten und deuten. Die direkte Konsultation eröffnet
externen betroffenen Personen, Fehldeutungen ihrer betroffenen Interessen entge-
genzuwirken, und trägt auch dadurch zur Informiertheit der Entscheidungsfindung
bei.

Schlussendlich geht die Arbeit davon aus, dass gute Gründe vorliegen, externe
Expert:innen und externe Betroffene direkt im Willensbildungsprozess des reprä-
sentativen Organs zu konsultieren. Die Gründe für eine direkte Konsultation
im Gegensatz zu anderen Instrumenten der Informationsbeschaffung wiegen
umso schwerer, je eher eine Konsultation im Vergleich zu anderen Instrumenten
Informationen akkurat in die Entscheidungsfindung einspeisen kann.

Der letztliche Zweck der Konsultation beider Gruppen besteht in der Integra-
tion neuer und zugleich relevanter Informationen, welche die Identifikation von
solchen Entscheidungsoptionen erleichtern kann, die den kontrafaktisch infor-
mierten Präferenzen der Repräsentierten entsprechen. Entscheidend ist, ob die
jeweilige Konsultation zu einer solchen Informierung der Entscheidungsfindung
beitragen kann. Daher ist die bisherige und folgende Auseinandersetzung mit der
Konsultation beziehungsweise der Beteiligung der beiden Gruppen in zweierlei
Hinsicht einzuordnen. Zum einen geht die vorliegende Arbeit zwar davon aus,
dass die Konsultation der beiden Gruppen dies oftmals leisten kann. Doch damit
ist nicht behauptet, dass alle externen Expert:innen und alle externen Betroffe-
nen stets über neue und zugleich relevante Informationen verfügen und daher
stets konsultiert werden sollten. Zum anderen behauptet die Arbeit nicht, dass
die beiden Gruppen die einzigen Externen sind, welche über neue und zugleich
relevante Informationen verfügen und daher konsultiert werden sollten.

7.3.3 Informierte Entscheidungen

Bisher hat das vorliegende Kapitel herausgearbeitet, dass Repräsentant:innen
einer sekundären Informationspflicht unterliegen. Eine besonders geeignete Mög-
lichkeit, jener Informationspflicht nachzukommen, besteht in der Konsultation
von externen Expert:innen und externen Betroffenen. Doch jene Konsultation
kann auch in anderen Formaten als Bürger:innenbeteiligungsverfahren geschehen
und in solchen spezialisierten Formaten mitunter sogar besser gelingen. Dem-
entsprechend begründet die bisherige Argumentation nicht, warum jene Gruppen
ausgerechnet im Rahmen von Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt wer-
den sollten. Ziel der weiteren Ausführungen ist es, eine solche Begründung
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herauszuarbeiten. Dabei werden in den nächsten drei Unterkapitel (7.3.3–7.3.5)
drei verschiedene Argumentationen herausgearbeitet. Diese sollen nun zu Beginn
kurz skizziert werden, um ihre generelle Stoßrichtung anzudeuten. Im Anschluss
werden beide Argumente ausführlicher entwickelt.

Kommen Repräsentant:innen ihrer Informationspflicht nach, sind sie oftmals
besser informiert als das durchschnittliche Mitglied des Demos. Dies ist unter
anderem auch Resultat von Arbeitsteilung und Professionalisierung moderner
Politik. Dieser Informationsvorsprung der politischen Eliten wird regelmäßig als
ein entscheidender Vorteil repräsentativer Systeme angeführt.

Jener Informationsvorsprung hat im Kontext von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren den Vorteil, dass Repräsentant:innen
Entscheidungsoptionen identifizieren können, welche den Beteiligungser-
gebnissen zwar widersprechen, aber im Sinne der kontrafaktisch informierten
Präferenzen der Repräsentierten sind. Dies hat zwei Seiten.

Erstens wurde bereits gezeigt, dass die Informiertheit staatlicher Entscheidun-
gen ein wichtiges Gut darstellt und dass Repräsentant:innen in manchen Fällen
von den Ergebnissen der Beteiligungsverfahren abweichen dürfen oder sogar
sollten, wenn dies im Sinne der kontrafaktisch informierten Präferenzen der
Repräsentierten ist. Der genannte Informationsvorsprung kann also zu Abwei-
chungen von den Beteiligungsergebnissen führen. Zweitens ist es allerdings
für Repräsentant:innen mitunter schwierig, tatsächlich von den Beteiligungs-
ergebnissen abzuweichen. Zum einen sind Abweichungen von den Beteili-
gungsergebnissen zugunsten kontrafaktisch informierter Präferenzen nicht immer
legitimationstheoretisch zulässig. Zum anderen fällt es Repräsentant:innen mit-
unter aufgrund interner und vor allem externer Responsivitätserwartungen (siehe
Abschnitt 5.4) de facto schwer, von den Ergebnissen abzuweichen, selbst wenn
dies legitimationstheoretisch zulässig wäre.

An eben diesen beiden Beobachtungen setzt die Arbeit im Weiteren an,
um die Beteiligung externer Expert:innen und externer Betroffener an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren zu begründen. Beide Argumente gehen maß-
geblich davon aus, dass die Beteiligung externer Expert:innen und externer
Betroffener neue Informationen in Bürger:innenbeteiligungsverfahren integrieren
und somit zu informierteren Präferenzen auf Seiten der Teilnehmenden beitra-
gen kann. Dadurch kann der Informationsvorsprung repräsentativer Organe und
damit oftmals auch das Ausmaß der Abweichung von den Beteiligungsergebnis-
sen reduziert werden, welches für eine Entscheidung im Sinne der kontrafaktisch
informierten Präferenzen notwendig wäre.

Das erste Argument knüpft an die zweite Beobachtung an. Hier wird argu-
mentiert, dass eine solche Beteiligung es dem repräsentativen Organ erleichtern
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kann, Entscheidungen im Sinne kontrafaktisch informierter Präferenzen zu tref-
fen. Denn die Beteiligung kann dazu führen, dass das repräsentative Organ
weniger stark von den Beteiligungsergebnissen abweichen muss, um im Sinne
kontrafaktisch informierter Präferenzen entscheiden zu können. Anders formu-
liert kann die Beteiligung das Ausmaß der Abweichung der faktischen von den
kontrafaktisch informierten Präferenzen mindern. Das zweite und dritte Argu-
ment knüpfen wiederum an die erste Beobachtung an. Es wird argumentiert,
dass mit jeder Abweichung von den Beteiligungsergebnissen, so legitim diese
auch sein mag, negative Auswirkungen auf politisches Vertrauen und politische
Selbstwirksamkeit einhergehen können. Die Beteiligung kann in diesem Fall,
weil sie das Ausmaß der erforderlichen Abweichung minimiert, dazu beitragen,
negative Auswirkungen auf politische Selbstwirksamkeit und auf politisches Ver-
trauen zu reduzieren. Insofern die Argumente, welche das eine Mal auf politische
Selbstwirksamkeit und das andere Mal auf politisches Vertrauen abstellen, im
Detail zu unterscheiden sind, handelt es sich insgesamt um drei Argumente, die
im Weiteren für die Beteiligung der beiden externen Gruppen herausgearbeitet
werden.

Um die soeben bloß angedeuteten Argumentationen herauszuarbeiten, soll
zunächst ein abstrakter und hypothetischer Fall eines Beteiligungsverfahrens
skizziert werden. In der Auseinandersetzung unterschiedlicher Szenarien, die
im Rahmen dieses Falls denkbar sind, werden die drei Argumente entwickelt.
Zunächst sei die Annahme wiederholt, dass es dazu kommen kann, dass sich
die Präferenzen eines Akteurs allein aufgrund einer veränderten Informations-
lage ändern und jener Akteur deshalb auch andere Entscheidungen trifft. Das
impliziert auch, dass zwei Akteure allein aufgrund jeweils unterschiedlicher
Informationslagen I(1) beziehungsweise I(2) jeweils unterschiedliche Entschei-
dungsoptionen E(1) beziehungsweise E(2) präferieren. Zudem würden beide
Akteure, verfügten sie über die die jeweils anderen Informationen, auch die
jeweils andere Handlungsoption wählen.

Dementsprechend kann es zu der folgenden Situation kommen. Es sei ange-
nommen, dass zum einen der Demos des Bürger:innenbeteiligungsverfahrens
identisch mit der zu demokratischer Responsivität berechtigten Gruppe
ist und dass sich zum anderen der gesamte Demos10 am Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt. Man nehme weiterhin an, dass sich

10 Diese beiden zugegebenermaßen idealisierten Bedingungen führen in diesem hypotheti-
schen Fall dazu, dass es keine Differenz zwischen der Präferenzlage der Repräsentierten
und den Beteiligungsergebnissen gibt. Dies ermöglicht die Beschränkung der weiteren Aus-
führungen auf Abweichungen zugunsten der kontrafaktisch informierten Präferenzen der
Repräsentierten.
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der Demos auf Basis der Informationslage I(1) geschlossen für die Entschei-
dungsoption E(1) ausspricht. Diese wird als geeignete Maßnahme für das Ziel
Z(1) angesehen. Zum anderen teilt das repräsentative Organ zwar die Zielsetzung
Z(1), konsultiert aber abseits der Bürger:innenbeteiligung externe Expert:innen
und externe Betroffene und kommt daher zur verbesserten Informationslage I(2).
Auf Basis jener verbesserten Informationslage I(2) kommt das repräsentative
Organ zu dem Schluss, dass die Entscheidungsoption E(2) geeignet zur Errei-
chung des Ziels Z(1) ist. Währenddessen geht der Demos weiterhin von I(1)
aus und präferiert weiterhin die weniger effektive Entscheidungsoption E(1).
Damit steht das repräsentative Organ vor der Entscheidung, ob es die weniger
effektive Entscheidungsoption E(1), welche vom Demos präferiert wird, oder
die effektivere Entscheidungsoption E(2), welche im Sinne der kontrafaktisch
informierten Präferenzen des Demos ist, umsetzen soll.

Um nun zum ersten Argument zu kommen, sei angenommen, dass es Fälle
geben kann, in welchen sich das repräsentative Organ gegen eine Umsetzung der
Beteiligungsergebnisse und somit gegen die Verabschiedung der effektiveren Ent-
scheidungsoption E(2) entscheidet. Für diese sind mindestens zwei Erklärungen
denkbar.

Erstens wurde zuvor bereits festgestellt, dass es keinen prinzipiellen legitimati-
onstheoretischen Vorrang informierter Präferenzen vor aktualen Präferenzen gibt.
Somit sind Abweichungen von den aktualen Präferenzen nicht in allen Fällen
zugunsten kontrafaktisch informierter Präferenzen zulässig. Nun nehme man an,
dass in dem skizzierten Szenario eine Abweichung von den aktualen Präferenzen
zugunsten kontrafaktisch informierter Präferenzen nicht zulässig ist. In einem sol-
chen Fall sollte sich das repräsentative Organ aus legitimationstheoretischer Sicht
dazu entschließen, den Beteiligungsergebnissen zu entsprechen, auch wenn dies
den Beschluss einer weniger effektiven Entscheidungsoption impliziert.

Zweitens wurde zuvor herausgearbeitet, dass das Prinzip demokratischer
Responsivität nicht nur ein legitimationstheoretisches Ideal ist, sondern in
der politischen Praxis Responsivitätsnormen existieren. So stellen einerseits
die Repräsentierten an ihre Repräsentant:innen normative Erwartungen, sich
ihnen gegenüber responsiv zu verhalten. Andererseits sind entsprechende Res-
ponsivitätsnormen mitunter auch Teil des normativen Selbstverständnisses der
Repräsentant:innen. Im besten Fall decken sich de facto bestehende Responsivi-
tätserwartungen mit den Anforderungen politischer Legitimität. Doch es ist nicht
davon auszugehen, dass dies immer der Fall ist. Existieren entsprechende Unter-
schiede, kann es zum einen dazu kommen, dass Repräsentierte ein responsives
Entscheidungsverhalten erwarten, auch wenn ein solches vom Standpunkt politi-
scher Legitimität besehen gar nicht gefordert oder sogar nicht zulässig ist. Zum
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anderen können Repräsentierte meinen, dass sie den Repräsentant:innen ein res-
ponsives Verhalten schulden, auch wenn ein solches vom Standpunkt politischer
Legitimität besehen gar nicht gefordert oder sogar nicht zulässig ist. In beiden
Fällen könnten Repräsentant:innen von einer Abweichung zugunsten kontrafak-
tisch informierterer Präferenzen absehen, auch wenn eine solche zulässig wäre
oder gar gefordert ist.

Auf der einen Seite ist sich in beiden Fällen das repräsentative Organ auf-
grund der verbesserten Informationslage I(2) darüber im Klaren, dass die vom
Demos präferierte Entscheidungsoption E(1) weniger effektiv ist als die Entschei-
dungsoption E(2) und dass E(2) eher den kontrafaktisch informierten Präferenzen
des Demos entspricht. Auf der anderen Seite entscheidet sich das repräsentative
Organ aus unterschiedlichen Gründen gegen eine Abweichung von den Betei-
ligungsergebnissen und damit für die Verabschiedung der weniger effektiven
Entscheidungsoption E(1), die nicht den kontrafaktisch informierten Präferenzen
des Demos entspricht.

Nun würde die Beteiligung externer Expert:innen und externer Betroffener oft-
mals neue relevante Informationen in das Beteiligungsverfahren integrieren und
somit zu informierteren Präferenzen der Teilnehmenden führen. Im besten Fall
verfügen dann auch die Mitglieder des Demos über die verbesserte Informations-
lage I(2) und präferieren daraufhin die effektivere Entscheidungsoption E(2). Das
repräsentative Organ müsste in diesem Fall nicht von den Beteiligungsergebnissen
abweichen, um die effektivere Entscheidungsoption E(2) beschließen zu können.
Dementsprechend entfallen auch die Beweggründe, welche zuvor das repräsen-
tative Organ dazu veranlasst haben, die weniger effektive Entscheidungsoption
E(1) zu beschließen.

In letzter Konsequenz trägt in diesem Fall die Beteiligung externer
Expert:innen und externer Betroffener an Bürger:innenbeteiligungsverfahren dazu
bei, dass das repräsentative Organ eher Entscheidungen im Sinne der (kon-
trafaktisch) informierten Präferenzen des Demos fällt. Aus diesem Grund
ist die Beteiligung externer Expert:innen und externer Betroffener an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren wünschenswert.

7.3.4 Negative Auswirkungen auf politisches Vertrauen

Im Weiteren wird das zweite Argument für die Beteiligung externer Expertise
und externer Betroffener entwickelt. In einem anderen Szenario könnte nun eine
Abweichung von den nur suboptimal informierten Beteiligungsergebnissen, wel-
che die weniger effektive Entscheidungsoption E(1) beinhalten, zugunsten der
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effektiveren Entscheidungsoption E(2) zulässig, wenn nicht gar geboten sein. Man
nehme an, dass sich in einem solchen Fall das repräsentative Organ auch tat-
sächlich zu einer solchen Abweichung zugunsten der kontrafaktisch informierten
Präferenzen entscheidet.

Das erste Argument begründete den Wert der Beteiligung externer
Expert:innen und externer Betroffener mit dem Beitrag der Beteiligung zum
Inhalt staatlicher Entscheidungen. Dies ist kein geeigneter Argumentationsgang
für das soeben skizzierte Szenario. Denn in diesem übersetzen sich Mängel in der
Informiertheit der Beteiligungsergebnisse nicht in eine suboptimale Informiertheit
staatlicher Entscheidungen. Zum einen ist es dem repräsentativen Organ aufgrund
der formalen Unverbindlichkeit der Verfahren formal erlaubt, von den Betei-
ligungsergebnissen abzuweichen. Zum anderen nutzt das repräsentative Organ
in diesem Szenario diese formale Möglichkeit legitimerweise, um die Infor-
miertheit staatlicher Entscheidung trotz suboptimaler Beteiligungsergebnisse zu
sichern. Dementsprechend würde hier eine Beteiligung weiterer Gruppen nicht
zu informierteren Entscheidungen führen.

Im Weiteren wird anhand zweier Ergänzungen des soeben skizzierten Sze-
narios dargelegt, dass mit Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen, so
legitim diese auch sein mögen, negative Auswirkungen zum einen auf politi-
sches Vertrauen und zum anderen auf politische Selbstwirksamkeit einhergehen
können. Beides ist problematisch. Da die Beteiligung externer Expert:innen und
externer Betroffener die Notwendigkeit abweichender Entscheidungen und daher
auch jene negativen Auswirkungen minimieren würde, ist eine solche Beteiligung
auch in diesem Szenario wünschenswert.

Negative Auswirkungen von Bürger:innenbeteiligungsverfahren auf das poli-
tische Vertrauen wären vor allem deshalb so misslich, weil in einigen Leitlinien
die Stärkung des Vertrauens der Bürger:innen in politische Institutionen als ein
Ziel von Bürger:innenbeteiligung genannt wird.

In Chemnitz (2018, S. 4) ist der Ausgangspunkt für die Erarbeitung der
Leitlinien und die Implementierung von Bürger:innenbeteiligungsverfahren unter
anderem die Beobachtung, dass sich ein Teil der Chemnitzer Bürger:innen nicht
durch Politik und Verwaltung wahrgenommen fühlt. Dies wird wiederum mit
einem „Vertrauensverlust in Politik, Verwaltung und Institutionen“ (Chemnitz,
2018, S. 4) in Verbindung gebracht. Diese Beobachtung ist Ausgangspunkt für
Maßnahmen zur Stärkung von Bürger:innenbeteiligung, insofern davon ausge-
gangen wird, dass diese das Vertrauen der Bürger:innen stärken könnten: „Durch
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, kontinuierliche Kommunikation und den
gemeinsamen Lernprozess baut sich dieses Vertrauen zwischen den Vertreterin-
nen und Vertretern aus Verwaltung, Politik und Bürgerschaft auf“ (Bonn, 2014,
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S. 7). Ähnliche Formulierungen finden sich in einigen weiteren Leitlinien (Bam-
berg, 2020, S. 4; Görlitz, 2017, S. 1; Großpösna, 2019, S. 3; Heidelberg, 2015,
S. 5; Kiel, 2018, S. 6; Kressbronn, 2021, S. 8; Mannheim, 2019, S. 12). In
manchen Leitlinien wird die Vertrauensbildung unmittelbar mit dem Umgang mit
den Beteiligungsergebnissen verknüpft. So sei die Grundlage für das Vertrauen
der Bürger:innen in die Beteiligungsangebote, dass die Beteiligungsergebnisse
vom repräsentativen Organ ernst genommen werden (Berlin-Mitte, 2017, S. 16).
In den Leitlinien Heidelbergs (Heidelberg, 2015, S. 18) ist wiederum zu lesen,
dass Vertrauen dadurch aufgebaut werde, „dass die Beteiligungsergebnisse – auch
wenn sie für die jeweiligen Entscheidungsträger nicht bindend sind – in den
abschließenden Abwägungs- und Entscheidungsprozess einfließen.“ Auch in Köln
(2020, S. 6) ist die Rede davon, dass eine verlässliche Auseinandersetzung mit
den Ergebnissen der Beteiligungsverfahren zur Vertrauensbildung zwischen Poli-
tik und Bürger:innen beitrage. Zuletzt merken die Leitlinien von Berlin-Spandau
(2021, S. 19) an:

„Am Umgang mit den Ergebnissen der Bürger:innenbeteiligung messen Bür-
ger*innen die Absichten, Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit von Politik und
Verwaltung. Vertrauen in die Politik und die Verwaltung, die Grundlage von Bür-
ger:innenbeteiligung, basiert in erster Linie auf vorherigen Erfahrungen, braucht
Zeit, um aufgebaut zu werden und kann durch einzelne Fehler verloren gehen. Es
ist daher zwingend notwendig, sorgfältig und transparent mit den Ergebnissen von
Bürger:innenbeteiligung umzugehen.“

Inwiefern kann es nun im soeben skizzierten Szenario zu negativen Auswir-
kungen auf politisches Vertrauen kommen? Zur Erinnerung: Im Gegensatz zum
vorherigen Szenario entscheidet sich das repräsentative Organ in diesem Szenario
für die Abweichung von den Beteiligungsergebnissen zugunsten der effektive-
ren Entscheidungsoption E(2). Da der Demos nach wie vor von der defizitären
Informationslage I(1) ausgeht, kann dieser nicht nachvollziehen, warum das
repräsentative Organ abweichend entschieden hat.

In diesem Szenario existieren mindestens drei plausible Möglichkeiten, wie
die Mitglieder des Demos das Handeln der Repräsentant:innen einschätzen könn-
ten. Erstens könnten sie das Handeln der Repräsentant:innen schlicht als illegitim
erachten. Zweitens könnten sie trotz der Abweichung von der Legitimität des
Handelns der Repräsentant:innen überzeugt sein. Sie könnten davon ausgehen,
dass die Repräsentant:innen legitime Gründe für ihre abweichende Entscheidung
haben, auch wenn sie diese nicht kennen. Diese Überzeugung könnte beispiels-
weise induktiver Natur sein und auf der Erfahrung beruhen, dass es in der
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Vergangenheit zwar oft zu abweichenden Entscheidungen kam, sich im Nachhin-
ein für den Demos aber stets herausgestellt hat, dass die Repräsentant:innen gute
Gründe für ihr Handeln hatten. Wie wahrscheinlich diese Möglichkeit vor dem
Hintergrund einer in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Unzufriedenheit mit der
Performanz des politischen Systems in westlichen Demokratien ist, sei dahinge-
stellt. Drittens könnten Mitglieder des Demos die Legitimität der Entscheidung
der Repräsentant:innen in Frage stellen. Weder sind sie von der Legitimität noch
von der Illegitimität der Entscheidung überzeugt. Stattdessen enthalten sie sich
vorerst eines Urteils. Auf der einen Seite haben sie in diesem Szenario keinen spe-
ziellen Grund, von der Legitimität der Entscheidung auszugehen. Auf der anderen
Seite berücksichtigen sie die Möglichkeit, dass die Repräsentant:innen tatsächlich
über legitime Gründe verfügen können, die ihnen bloß nicht bekannt sind.

Was in diesem Szenario also potenziell in Frage steht, ist die Annahme,
dass Repräsentant:innen in diesem Fall eine legitime Entscheidung getroffen
haben. Insbesondere in der sozialwissenschaftlichen Literatur wird die Überzeu-
gung, dass Repräsentant:innen legitime Entscheidungen treffen, als eine Form
politischen Vertrauens bezeichnet. Allgemeiner wird dort politisches Vertrauen
als die Einschätzung definiert, dass Akteure und Institutionen den normativen
Erwartungen der Bürger:innen entsprechen: „We follow most empirically min-
ded scholars in defining political trust as the ratio of people’s evaluation of
government performance relative to their normative expectations of how govern-
ment ought to perform“ (Hetherington & Husser, 2012, S. 313). Hervorzuheben
ist, dass eine gängige Erwartung, die in diesem Kontext genannt wird, die
Responsivitätserwartung ist:

„[Trust] reflects evaluations of whether or not political authorities and institutions are
performing in accordance with the normative expectations held by the public. Citi-
zen expectations of how government should operate include, among other criteria,
that it be fair, equitable, honest, efficient and responsive to society’s needs“ (Miller &
Listhaug, 1990, S. 358).

An dieser Stelle lohnt sich eine kurze Auseinandersetzung mit der Frage, inwie-
fern hier sinnvollerweise von ‚Vertrauen‘ die Rede sein kann. Dazu sei zunächst
die in der Philosophie übliche Unterscheidung zwischen Vertrauen (trust) und
Verlassen (reliance) eingeführt (Baier, 1986). Vertrauen wird gemeinhin als eine
spezielle Art des Verlassens konzeptualisiert (Goldberg, 2020, S. 97). Im Gegen-
satz zum ‚bloßen‘ Verlassen kommt allerdings eine weitere Größe hinzu, sodass
Vertrauen ein Verlassen plus eines weiteren Faktors darstellt (Hawley, 2014,
S. 5). Worum es sich bei diesem zusätzlichen Faktor handelt, ist wiederum
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höchst umstritten. Einen Ansatz, welcher ein intuitives Alltagsverständnis von
Vertrauen recht gut einfängt, bieten solche Theorien, die jenen zusätzlichen Fak-
tor in bestimmten Motiven auf Seiten der vertrauten Person verorten. So definiert
zum Beispiel Baier (1986, S. 235) Vertrauen als ein Verlassen auf das Wohl-
wollen (good will) einer anderen Person: „Trust […] is accepted vulnerability to
another’s possible but not expected ill will (or lack of good will) toward one.“11

Vertrauen und Verlassen sind zu differenzieren, insofern man sich auf jemanden
oder etwas verlassen kann, ohne ihm damit auch schon zu vertrauen.

Politisches ‚Vertrauen‘ in dem zuvor definierten Sinne ist vor diesem Hinter-
grund eher als Verlassens zu konzeptualisieren. So setzt die Überzeugung, dass
Repräsentant:innen legitim entscheiden, nicht notwendigerweise die Überzeugung
voraus, dass sie dies aufgrund bestimmter vertrauenswürdiger Motive tun. Bei-
spielsweise trägt auch die Repräsentantin, deren Handeln egoistisch motiviert ist
und letztlich auf den Machterhalt abzielt, zur Responsivität des politischen Sys-
tems bei, wenn sie dafür elektoral belohnt wird. Nun würde keine Theorie des
Vertrauens, welche den zuvor skizzierten Unterschied von Vertrauen und Ver-
lassen ernst nimmt, jene Repräsentantin als vertrauenswürdig bezeichnen. Doch
gleichzeitig erfüllt sie die Responsivitätserwartungen der Repräsentierten. Davon
auszugehen, dass Repräsentant:innen legitim handeln, kann also auch in der Über-
zeugung begründet sein, dass effektive Anreiz-, Kontroll- und Sanktionssysteme
zugegen sind, welche selbst egoistische Akteure zu legitimem Handeln motivieren
(Warren, 1999).

In der akademischen Debatte setzt sich die notorische Unschärfe des alltägli-
chen Sprachgebrauchs fort. So wird in vielen Beiträgen von politischem Vertrauen
gesprochen, selbst wenn die jeweils vorgeschlagene Definition bloßes Verlassen
bezeichnet. Um jenen Unterschied zwischen Vertrauen und Verlassen auch in
der Wortwahl zu markieren, greifen andere Beiträge der sozialwissenschaftlichen
Literatur manchmal auf den Begriff politischer Konfidenz (political confidence)
zurück (Grönlund & Setälä, 2007, S. 402; Miller & Listhaug, 1990; Newton,
2007, S. 344; Schnaudt, 2019, S. 22; Seligman, 1997, S. 17; Zmerli et al., 2007,
S. 39). Im Weiteren soll das relevante Phänomen auch weiterhin als politisches

11 Zwar kann auch Baiers Ansatz nicht jeder Kritik standhalten (z. B. Goldberg, 2020, S. 99;
Holton, 1994, S. 2) und es existieren weitere plausible Positionen (z. B. Hawley, 2014; Har-
din, 2002; Holton, 1994; Jones, 1996). Doch für die Plausibilisierung der Unterscheidung
zwischen Vertrauen und Verlassen ist dies ausreichend.
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Vertrauen bezeichnet werden. Gleichzeitig sollte vor dem Gesagten berücksich-
tigt werden, dass es sich bei politischem Vertrauen im Rahmen der vorliegenden
Arbeit um eine Form bloßen Verlassens handelt.12

Zu Beginn des Kapitels wurde formuliert, dass in dem zugrundeliegenden
Szenario die Annahme, dass Repräsentant:innen in diesem Fall eine legitime Ent-
scheidung getroffen haben, potenziell in Frage gestellt wird. Diese Skepsis kann
auf die konkrete Situation begrenzt sein, insofern möglicherweise angenommen
wird, dass eine nachträgliche Korrektur durch die derzeitigen Amtsinhaber:innen
möglich ist oder diese zumindest in zukünftigen Situationen legitim entschei-
den werden. Diese Erfahrung kann allerdings auch zu einer allgemeinen Skepsis
beitragen, welche grundlegend die Eignung der aktuellen Amtsinhaber:innen in
Frage stellt. Logische Konsequenz einer solchen Skepsis wäre die Abwahl der
aktuellen und die Einsetzung geeigneterer Repräsentant:innen. Doch eine Bürge-
rin kann auch immer wieder in verschiedenen Kontexten die Erfahrung machen,
dass Repräsentant:innen jeweils nicht legitim entschieden haben, es aber nicht
zu einer Abwahl kam oder eine solche keine Besserung gezeitigt hat. In einem
solchen Fall könnte die Bürgerin zu der Überzeugung kommen, dass das beste-
hende politische System nicht in der Lage ist, legitime Entscheidungen der
Repräsentant:innen hervorzubringen.13

Im Folgenden sollen zunächst mögliche Konsequenzen aufgezeigt werden,
die mit einem niedrigen Niveau politischen Vertrauens einhergehen können. Im
Anschluss wird unter Berücksichtigung dieser Konsequenzen die Problematik
eines niedrigen Niveaus politischen Vertrauens begründet.

Compliance
Zunächst existieren Evidenzen für die Annahme, dass es einen positiven Zusam-
menhang zwischen politischem Vertrauen und Gesetzeskonformität gibt. Die nicht
allzu kontroverse Hypothese lautet, dass Menschen eher den Entscheidungen des
Staates folgen und insbesondere Gesetze befolgen, wenn sie davon überzeugt
sind, dass das politische System im Großen und Ganzen legitime Entscheidun-
gen hervorbringt. Wird letzteres wiederum bezweifelt, ist anzunehmen, dass die
Folgebereitschaft tendenziell sinkt.

12 Damit ist wohlgemerkt nicht gesagt, dass es keine sinnvolle Konzeption politischen
Vertrauens geben kann, welche über bloßes Verlassen hinausgeht, und dass ein solches
anspruchsvolleres Konzept nicht auch demokratietheoretisch relevant wäre.
13 Evidenzen auf den hier postulierten Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Per-
formanz der Repräsentant:innen einerseits und dem politischen Vertrauen in Akteure, Insti-
tutionen und das politische System finden sich insbesondere bei Torcal (2014) und Torcal &
Christmann (2021).
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Beispielsweise überprüfen Marien & Hooghe (2011) den Zusammenhang zwi-
schen politischem Vertrauen und Gesetzeskonformität. Letzteres wird anhand der
Frage gemessen, für wie gerechtfertigt Personen Steuer- und Sozialhilfebetrug
sehen. Tatsächlich stellt die Studie fest, dass Personen mit niedrigem politischem
Vertrauen eine laxere Einstellung zu Gesetzesbrüchen haben als Personen mit
einem hohen politischen Vertrauen. Die Autor:innen ziehen Forschung hinzu,
welche zeigt, dass Personen mit laxeren Einstellungen auch selbst eher Gesetzes-
brüche begehen, sodass sie zu dem Schluss kommen, dass niedriges politisches
Vertrauen zu weniger Gesetzeskonformität führt. Dies stelle die Regierbarkeit
moderner und insbesondere demokratischer Gesellschaften, welche in einem
anderen Maße als Autokratien auf freiwillige Gesetzeskonformität angewiesen
sind, in Frage. Der festgestellte Zusammenhang wird durch einige weitere Studien
bestätigt (z. B. Hammar et al., 2009; Scholz & Lubell, 1998).

Fukuyama (2020) stellt die These auf, dass das Vertrauen der Bürger:innen in
ihre Regierungen ein wichtiger Faktor für einen erfolgreichen Umgang mit der
COVID-19-Pandemie gewesen sei. Tatsächlich gibt es Evidenz für die Annahme,
dass es einen Zusammenhang zwischen politischem Vertrauen und der Ein-
haltung beziehungsweise Befolgung von Pandemiemaßnahmen gibt (Cairney &
Wellstead, 2020; Ezeibe et al., 2020; Weinberg, 2022).

Umverteilung
Hetherington (2004, Kapitel 5) stellt wiederum die Vermutung an, dass Ver-
trauen umso wichtiger ist, je mehr materielle Opfer von den jeweiligen Individuen
erwartet werden. Er stellt in der Tat fest, dass die Unterstützung von Umvertei-
lungsmaßnahmen in der Tat negativ mit politischem Vertrauen zusammenhängt.
Rudolph & Evans (2005) ergänzen diesen Ansatz um die Hypothese, dass nicht
nur materielle, sondern auch ideologische Opfer von Relevanz sind. So stellen
sie im US-amerikanischen Kontext unter anderem fest, dass politisches Vertrauen
in der Erklärung der Unterstützung von Umverteilungsmaßnahmen im Fall von
Konservativen eine größere Rolle spielt als im Fall von Liberalen. Dabei wird
angenommen, dass Konservative traditionell eher skeptisch gegenüber diesen
Maßnahmen sind. Hetherington & Husser (2012, S. 312) fassen dies wie folgt
zusammen: „Put simply, people need to trust the government to support more
government.”
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Systemwandel
Ist das Vertrauen in das politische System gering, dann ist zu vermuten, dass
Änderungen des politischen Systems befürwortet werden, sodass dieses (wie-
der) in die Lage versetzt wird, den normativen Legitimitätserwartungen zu
entsprechen.

Dalton, Scarrow & Cain (2003, S. 5) argumentieren, dass sich um 1900 das
Rollenverständnis von Repräsentant:innen grundlegend verändert habe. Weil man
davon ausging, dass Repräsentant:innen zunehmend Parteien und Spezialinteres-
sen verpflichtet und egoistisch motiviert seien und daher nicht dem Gemeinwohl
dienen würden, rückte man vom zuvor populären trustee-Modell politischer
Repräsentation ab. Die Annahme, dass das damals bestehende System diesen
veränderten Legitimitätserwartungen nicht gerecht wurde, habe unterschiedlichste
demokratische Reformen angestoßen, welche dem Ziel einer responsiveren Poli-
tik dienten: „These reforms sought to ensure that democratic elections were more
representative, so that the public’s wishes would be translated more clearly and
directly into governmental action“ (Dalton et al., 2003, S. 5).

Vowles (1995) beschäftigt sich mit den Ursachen für den positiven Ausgangs
eines Referendums in Neuseeland, welches ein zuvor geltendes Mehrheitswahl-
recht durch ein Verhältniswahlrecht ersetzte. Die normative Erwartung einer
responsiven Politik gepaart mit der Wahrnehmung, dass die vorherigen Regie-
rungen nicht mehr responsiv gegenüber den Präferenzen der Bürger:innen waren,
haben zu einem dramatischen Rückgang des Vertrauens in das Parlament geführt.
Dies sei, so Vowles, ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Wahlrechts-
reform gewesen. Ähnliche Zusammenhänge zwischen niedrigem Vertrauen und
der Befürwortung von Wahlrechtsreformen wurden auch für Japan und Italien
festgestellt (Dalton, 2004, S. 161).

Karp (1995) überprüft wiederum Erklärungsansätze für die öffentliche Unter-
stützung von Reformen zur Kürzung von Amtszeiten. Besonders interessant ist
hier, dass weder die Unzufriedenheit mit dem Parlament noch die Unzufrieden-
heit mit Amtsträger:innen, aber sehr wohl eine grundlegende Unzufriedenheit mit
dem gesamten politischen Prozess eine signifikante Rolle in der Erklärung spielte.

Eine ausführliche Studie von Seyd, Curtice & Rose (2018) widmet sich der
Frage, welche Reformen in Großbritannien von Personen mit niedrigem poli-
tischem Vertrauen befürwortet werden. In der Studie wird die Unterstützung
verschiedener Reformvorschläge abgefragt. Sie zeigt zum einen, dass ein ein-
deutiger Zusammenhang zwischen geringem politischem Vertrauen einerseits und
der Befürwortung bestimmter Reformvorschläge andererseits existiert. Zum ande-
ren zeigt sie, dass es gerade die Reformvorschläge sind, welche eine deutliche
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Verlagerung politischer Macht in die Hände der Bürger:innen vorsehen, die von
Personen mit niedrigem politischem Vertrauen am stärksten befürwortet werden.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich geringes
politisches Vertrauen in aktuelle Amtsinhaber:innen, politische Eliten und das
bestehende System und der Wunsch nach Veränderungen auch in einer erhöhten
Wahrscheinlichkeit der Wahl populistischer Parteien niederschlägt. Denn diese
sind in der Regel durch eine scharfe Gegenüberstellung des Volkes auf der
einen und einer als korrupt wahrgenommen Elite auf der anderen Seite definiert
(Akkerman et al., 2014). Hooghe (2018, S. 623) argumentiert, dass die Rheto-
rik populistischer Parteien sich nicht nur gegen die aktuellen Amtsträger:innen
richtet, sondern auch die Integrität politischer Institutionen in Frage stellt. Ein
Zusammenhang zwischen niedrigem politischem Vertrauen einerseits und einer
erhöhten Wahrscheinlichkeit der Wahl populistischer Parteien andererseits kann
in zahlreichen Studien nachgewiesen werden (Agerberg, 2017; Arzheimer, 2009,
z. B.; Hooghe & Dassonneville, 2018).

Wahlbeteiligung
Neben dem Einfluss auf den Inhalt von Wahlentscheidungen, liefert eine Studie
von Grönlund & Setälä (2007) Evidenz für die Annahme, dass ein negativer
Zusammenhang zwischen politischem Vertrauen und Wahlbeteiligung besteht.
Die Autor:innen differenzieren zwischen Einstellungen gegenüber dem politi-
schen System und dessen Institutionen auf der einen und politischen Akteuren auf
der anderen Seite. Die Studie stellt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen
dem Vertrauen in das Parlament und der Zufriedenheit mit dem demokratischen
System einerseits und der Wahlbeteiligung andererseits fest. Gehen Personen also
davon aus, dass das politische System und dessen Institutionen im Großen und
Ganzen den normativen Erwartungen entsprechen, wirkt sich dies positiv auf die
Wahlbeteiligung aus. Schwindet hingegen diese Überzeugung, wirkt sich dies
negativ auf die Wahlbeteiligung aus. Darüber validieren Hooghe et al. (2011)
zumindest anhand des belgischen Falls die Hypothese, dass in einem System
mit Wahlpflicht eine positive Korrelation zwischen niedrigem Vertrauen und der
Abgabe ungültiger Stimmzettel besteht. Sowohl eine niedrige Wahlbeteiligung als
auch die Abgabe ungültiger Stimmzettel unterminieren die Legitimationsfunktion
von Wahlen und damit überhaupt die legitimationstheoretische Basis des jewei-
ligen Parlaments beziehungsweise der jeweiligen Regierung und gegebenenfalls
überhaupt der repräsentativen Demokratie.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Evidenzen vorliegen, welche die
Annahme plausibilisieren, dass niedriges politische Vertrauen droht, sich sowohl
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negativ auf die Handlungsfähigkeit des Staates als auch auf die Stabilität des
aktuellen politischen Systems auszuwirken.

Zwar ist eine gelingende Demokratie sowohl auf ein hohes Maß an Handlungs-
fähigkeit als auch auf systemische Stabilität und somit auf politisches Vertrauen
angewiesen. Doch weder ein niedriges Niveau politischen Vertrauens noch dessen
soeben beschriebenen Konsequenzen sind mit Notwendigkeit normativ besehen
problematisch. So kann politisches Vertrauen nur dann wünschenswert sein, wenn
dieses auch angebracht ist. Dies ist wiederum nur dann der Fall, wenn das
politische System, dessen Institutionen und politische Akteure auch den legitima-
tionstheoretischen Erwartungen entsprechen. Deshalb ist es wichtig zu betonen,
dass fehlendes politisches Vertrauen in das gegenwärtige politische System nicht
notwendigerweise antidemokratisch ist (Norris, 1999). Ganz im Gegenteil kann
fehlendes politisches Vertrauen gerade das Resultat enttäuschter Erwartungen an
die demokratischen Qualitäten des Systems sein.

Zudem kann niedriges politisches Vertrauen auch eine produktive Kraft entwi-
ckeln und Anstoß für demokratische Reformen und Innovationen sein. Muss etwa
festgestellt werden, dass das derzeitige System nicht ausreichend responsiv ist,
wäre ein niedriges Vertrauen nicht nur völlig angemessen, sondern könnte sogar
produktiv wirksam werden. Denn zum einen wäre eine Veränderung nötig, um die
Responsivität staatlichen Handelns zu verbessern und dieses (wieder) in Einklang
mit den Erwartungen der Bürger:innen zu bringen. Zum anderen kann niedriges
politisches Vertrauen entsprechende Veränderungen anstoßen, insofern eine ero-
dierende Legitimationsbasis aufgrund niedriger Wahlbeteiligung und sowohl die
Befürwortung als auch das handelnde Eintreten für Veränderungen diese begüns-
tigen können. So lässt sich auch die Einführung der demokratischen Innovation
konsultativer Bürger:innenbeteiligungsverfahren selbst als ein solcher Reformver-
such verstehen. Jedenfalls werden die Verfahren regelmäßig als Antwort auf die
Krise repräsentativer Demokratie verstanden, welche maßgeblich durch niedrige
Niveaus politischen Vertrauens definiert wird (z. B. Crozier et al., 1975).

Dies ist offenkundig eine sehr und in ihrer Einseitigkeit allzu optimistische
Vorstellung von der Rolle fehlenden politischen Vertrauens im Entwicklungs-
prozess von Demokratien. Schließlich ist es nicht naturgegeben, dass niedriges
politisches Vertrauen in demokratischen Reformen mündet und somit zu einer
Verbesserung der Demokratie führt. Im Gegenteil besteht stets die Gefahr, dass
enttäuschte Bürger:innen eher in politische Apathie versinken oder sich anti-
demokratischen Alternativen zuwenden. Auch ist geringes politisches Vertrauen
selten auf tatsächliche Problemfelder beschränkt, sondern kann schnell auf andere
Akteure und Institutionen überspringen und im krassesten Fall das ganze System
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betreffen, sodass auch eigentlich sinnvolle politische Projekte unter Umständen
nicht die notwendige Unterstützung erfahren.

Mit Blick auf das skizzierte Szenario lässt sich schlussendlich Folgendes
festhalten. Die negative Auswirkung der Partizipationserfahrung auf das poli-
tische Vertrauen der Teilnehmenden ist im skizzierten Szenario problematisch,
weil es auf der falschen Annahme beruht, dass die Entscheidung der Repräsen-
tant:innen nicht legitim ist beziehungsweise sein könnte. Zumindest in diesem
Fall ist das repräsentative Organ den legitimationstheoretischen Anforderungen
gerecht geworden. Die Teilnehmenden würden demnach den Prämissen des Sze-
narios sogar zustimmen, verfügten sie über die relevanten Informationen. In
diesem Sinne ist der Vertrauensverlust nicht angebracht und kann auch nicht
produktiv wirksam werden, um zu einer legitimationstheoretisch wünschenswer-
ten Änderung des politischen Prozesses beitragen zu können. Deshalb sollte der
Vertrauensverlust in diesem Fall nach Möglichkeit unterbunden werden.

Nun würde die Beteiligung externer Expert:innen und externer Betroffener
oftmals neue relevante Informationen in das Beteiligungsverfahren integrieren
und somit zu informierteren Präferenzen der Teilnehmenden führen. Im besten
Fall verfügen dann auch die Mitglieder des Demos über die verbesserte Infor-
mationslage I(2) und präferieren daraufhin die effektivere Entscheidungsoption
E(2). Die Entscheidung des repräsentativen Organs für die effektivere Entschei-
dungsoption E(2) würde in diesem Fall nicht von den Beteiligungsergebnissen
abweichen. Damit entfällt die Ursache für problematische Auswirkungen der Par-
tizipationserfahrung auf das politische Vertrauen der Teilnehmenden. In letzter
Konsequenz trägt in diesem Fall die Beteiligung externer Expert:innen und exter-
ner Betroffener an Bürger:innenbeteiligungsverfahren zur Minderung oder sogar
zur Aufhebung problematischer Auswirkungen auf politisches Vertrauen bei. Aus
diesem Grund ist die Beteiligung externer Expert:innen und externer Betroffener
an Bürger:innenbeteiligungsverfahren wünschenswert.

7.3.5 Negative Auswirkungen auf politische
Selbstwirksamkeit

Nun besteht die Möglichkeit, dass man dem Problem negativer Auswirkungen auf
das politische Vertrauen durch eine geeignete Kommunikation begegnen kann.
So könnten und sollten sogar die Repräsentant:innen den Repräsentierten ihre
abweichende Entscheidung gerade im Wissen um ihre Abweichung von den
Beteiligungsergebnissen erklären. Wie zuvor herausgearbeitet wurde, ist in vielen
Leitlinien genau dies vorgesehen (siehe Abschnitt 4.1). Im Zuge einer solchen
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Erklärung könnte der Demos mit den fehlenden Informationen versorgt werden,
sodass auch dieser über die verbesserte Informationslage I(2) verfügt. Gemäß der
zuvor eingeführten Prämisse ändern sich damit auch die Präferenzen der Mit-
glieder des Demos, sodass diese, wenn auch erst im Nachhinein, in Einklang
mit der getroffenen Entscheidung sind. Zudem sei für die weiteren Ausführun-
gen angenommen, dass der Demos aufgrund der Kenntnis des Grundes für die
abweichende Entscheidung daraufhin auch von der Legitimität der abweichenden
Entscheidung der Repräsentant:innen überzeugt ist.

Eine Beteiligung von externen Expert:innen und externen Betroffenen würde
in diesem Fall weder zu einer informierteren Entscheidung des repräsentativen
Organs noch zu einer Verhinderung der Unterminierung politischen Vertrau-
ens führen.14 Stattdessen, so werden die weiteren Ausführungen zeigen, kann
die Erfahrung, welche die Teilnehmenden des Verfahrens in diesem Szenario
machen, zu einer problematischen Einschätzung ihrer selbst als Akteure im poli-
tischen Prozess beitragen. Im Weiteren wird deshalb zum einen eine präzisierte
Darstellung jener Erfahrung und zum anderen die Begründung ihrer Proble-
matik vorgenommen. Dazu wird im Folgenden das Konzept der politischen
Selbstwirksamkeit herangezogen und im Anschluss auf das skizzierte Szenario
angewandt. Zudem werden die Konsequenzen und deren normative Problematik
herausgearbeitet.

Konzept politischer Selbstwirksamkeit
Die politikwissenschaftliche Literatur zum Konzept politischer Selbstwirksamkeit
nimmt in der Regel Campbell et al. (1954) als Ausgangspunkt. Gegenstand dieser
Studie war das Wahlverhalten des US-amerikanischen Elektorats im Zuge der
Präsidentschaftswahl 1952. Eher beiläufig ziehen die Autoren im Appendix der
Arbeit ‚sense of political efficacy‘ als unabhängige Variable zur Erklärung des
Wahlverhaltens heran. Dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit wird dort wie folgt
definiert:

14 Zwar ist davon auszugehen, dass eine gelungene nachträgliche Erklärung der abweichen-
den Entscheidung negative Auswirkungen auf politisches Vertrauen verhindern kann. Doch
in der Praxis ist es fraglich, ob zum einen eine solche Erklärung immer vorgetragen wird
und ob zum anderen eine solche Erklärung immer bei den Teilnehmenden ankommt. Des-
halb bleiben das vorherige Szenario und die Betrachtung der negativen Auswirkungen auf
das politische Vertrauen trotz dieser Möglichkeit praktisch relevant.
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„Sense of political efficacy may be defined as the feeling that individual political
action does have, or can have, an impact upon the political process […]. It is the fee-
ling that political and social change is possible, and that the individual citizen can play
a part in bringing about this change.“ (Campbell et al., 1954, S. 187)

Almond & Verba (1963, S. 181) beschreiben ein ähnliches Phänomen, aber
bezeichnen dieses als ‘sense of civic competence’: „If the individual can exert
such influence, we shall consider him to be politically competent; or if he believes
he can exert such influence, he will be subjectively competent.“ Den Auto-
ren geht es an dieser Stelle um den politischen Einfluss der Bürger:innen auf
Entscheidungen der Regierung.

Dreierlei ist an dieser Stelle festzuhalten. Erstens zeigt sich, dass das mitunter
gleiche Konzept unter verschiedenen Namen firmiert (Abramson, 1983, S. 136).
Zweitens steht im Großteil der politikwissenschaftlichen Literatur wortwörtlich
der politische Einfluss (influence) im Zentrum, wenn politische Selbstwirksam-
keit definiert wird. Beispielsweise bezeichnet politische Selbstwirksamkeit auch
nach Lane (1959, S. 154) „[a] person’s attitude toward his own influence [sic]
upon government“ und Milbrath & Goel (1977, S. 57) schreiben: „When a person
believes that he can influence [sic] government officials or public issues, he is
said to be subjectively efficacious or competent.“ Dieser wesentliche Rückgriff
auf die Idee des Einflusses in der Definition politischer Selbstwirksamkeit fin-
det sich auch in zahlreichen aktuellen Beiträgen (A. Cohen et al., 2001; Morell,
2005a; Yeich & Levine, 1994).15 Drittens zeigt sich in den angeführten Defini-
tionen, dass das Konzept nicht den tatsächlichen Einfluss, sondern die subjektive
Einschätzung der Bürger:innen zum Gegenstand hat. Entsprechend kann sich eine
Person politisch selbstwirksam fühlen, obwohl sie faktisch nicht politisch wirk-
sam ist und vice versa (Almond & Verba, 1963; Weissberg, 1975). Vor diesem
Hintergrund versteht die vorliegende Arbeit unter politischer Selbstwirksamkeit
im allgemeinsten Sinne des Konzepts die subjektive Annahme eines Individuums,
durch eigenes Verhalten Einfluss auf politisches Geschehen ausüben zu können.

Schon früh wurde angemerkt, dass dieses Konzept politischer Selbstwirksam-
keit im Grunde zwei verschiedene Dimensionen impliziert: „[I]t has, of course,
two components – the image of the self and the image of democratic govern-
ment – and contains the tacit implication that an image of the self as effective
is intimately related to the image of democratic government as responsive to the

15 Die Verwendung anderer Begriffe in der Definition von politischer Selbstwirksamkeit –
beispielsweise in der bereits angeführten Definition von Campbell (1954, S. 187) (impact)
oder auch in der von Nie & Verba (1972, S. 83) („to be effective in politics“) – tut dieser
Beobachtung keinen Abbruch.
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people“ (Lane, 1959, S. 149). Diese eher beiläufige Beobachtung wurde weiter
herausgearbeitet, insofern darauffolgende Beiträge auf einer grundsätzlichen Dif-
ferenzierung zweier Objekte der Evaluation beruhen: „[O]neself and the system“
(Coleman & Davis, 1976, S. 189). Balch (1974, S. 24) nennt diese beiden Dimen-
sionen erstmalig internal beziehungsweise external efficacy: „‚Internal efficacy‘
is the individual’s belief that means of influence are available to him. ‘External
efficacy’ is the belief that the authorities or regime are responsive to influence
attempts.“ Sowohl die konzeptionelle Differenzierung als auch ihre Benennung
sind innerhalb der politikwissenschaftlichen Literatur weitestgehend akzeptiert
(Morell, 2005b, S. 527).

Interne Dimension
In den meisten Beiträgen wird davon ausgegangen, dass die interne Dimension
politischer Selbstwirksamkeit auf allgemeinster Ebene die Einschätzung der eige-
nen politischen Kompetenzen betreffe (z. B. Converse, 1972, S. 334; Pollock,
1983, S. 401). Gleichzeitig unterscheiden sich die jeweiligen Konzeptualisie-
rungen mit zunehmender Detailgrad recht stark. Sohl (2014, S. 28) teilt die
unterschiedlichen Konzeptualisierungen grob in drei Kategorien: „1) general fee-
ling that one can exert influence (affect political outcomes), 2) perceived ability
to participate (execute political actions), 3) understanding politics/the political
system (having certain skills/knowledge/competencies).“ In der Regel beschränkt
sich die Definition interner politischer Selbstwirksamkeit nicht auf eine dieser
Kategorien, sondern integriert mehrere bis alle der Kategorien.16

Deshalb ist eine Präzisierung der internen Dimension politischer Selbstwirk-
samkeit für die vorliegende Arbeit sinnvoll. Ein Rückgriff auf die psychologische
Theorie von Selbstwirksamkeit von Bandura (1997, 1977) ist an dieser Stelle
hilfreich. Eine Verbindung beider disziplinärer Perspektiven wurde vielfach unter-
nommen (Bromme et al., 2020; Caprara et al., 2009; Eidhof & Ruyter, 2022;
Gecas, 1989, z. B.; Sohl, 2014; Solhaug, 2006). Bandura (1997, S. 3) führt
verschiedene Beschreibungen seines Verständnisses von Selbstwirksamkeit an:
„Perceived self-efficacy refers to belief in one’s capabilities to organize and exe-
cute the courses of action required to produce given attainments.“ An späterer
Stelle desselben Beitrags versteht er perceived self-efficacy als „beliefs whether
one can produce certain actions“ (Bandura 1997, S. 20).

16 Für verschiedene Definitionen siehe zum Beispiel Caprara et al. (2009, S. 1002); A. Cohen
et al. (2001, S. 734); Converse (1972, S. 334); Craig et al. (1990, S. 290); Morell (2005a,
S. 527); Yeich und Levine (1994, S. 259).



7.3 Der Wert der Beteiligung sekundärer Gruppen 207

Zentral ist für ihn ist dabei die Unterscheidung zwischen Efficacy-Erwartung
und Outcome-Erwartung: „An outcome expectancy is defined as a person’s esti-
mate that a given behavior will lead to certain outcomes. An efficacy expectation
is the conviction that one can successfully execute the behavior required to
produce the outcomes“ (Bandura, 1977, S. 141). Die Unterscheidung zwischen
Efficacy-Erwartung und Outcome-Erwartung ergibt sich aus der Beobachtung,
dass Outcome zwar eine Konsequenz der Handlung sei, aber sich nicht allein
auf die Handlung selbst, sondern auch auf andere, externe Faktoren zurückführen
lasse. Die erfolgreiche Durchführung einer Handlung impliziert daher nicht mit
Notwendigkeit die Realisierung eines bestimmten Outcomes. Dementsprechend
ist die Efficacy-Erwartung, eine Handlung durchführen zu können, konzeptionell
strikt von der Outcome-Erwartung, dass eine Handlung einen bestimmten Out-
come realisiert, zu unterscheiden. Zusammengefasst bezeichnet somit persönliche
Selbstwirksamkeit bei Bandura die Überzeugung, über die notwendigen Kom-
petenzen zu verfügen, eine bestimmte Handlung auch und insbesondere gegen
Widerstände erfolgreich durchführen zu können.

Es liegt nahe, Banduras Selbstwirksamkeitskonzept als eine sinnvolle Konzep-
tualisierung der internen Dimension politischer Selbstwirksamkeit zu verstehen
(Bromme et al., 2020; Eidhof & Ruyter, 2022; Sohl, 2014, S. 36). Dies findet
sich in den Beiträgen von Bandura (1997, S. 483) bestätigt, insofern er das sozi-
alwissenschaftliche Konzept politischer Selbstwirksamkeit aufgreift und als ein
Zusammenspiel persönlicher Selbstwirksamkeit einerseits und wahrgenommener
Qualitäten des politischen Systems andererseits konzeptualisiert. Für den politi-
schen Kontext bezeichnet interne politische Selbstwirksamkeit nach Bandura also
die subjektive Überzeugung, über die notwendigen Kompetenzen für eine partizi-
patorische Handlung zu verfügen, welche einen wie auch immer gearteten Input
für das politische System produziert.

Externe Dimension
Das übergeordnete Konzept der politischen Selbstwirksamkeit bezeichnet, wie
gesagt, die subjektive Annahme eines Individuums, durch eigenes Verhalten Ein-
fluss auf politisches Geschehen ausüben zu können. Eine Konzeptualisierung
der internen Dimension anhand Banduras Selbstwirksamkeitstheorie ermöglicht
auf den ersten Blick deren klare Abgrenzung von der externen Dimension. Der
in der Definition politischer Selbstwirksamkeit wesentlich enthaltene Bestand-
teil des Einflusses ist in Banduras Terminologie als Outcome einer Handlung
zu verstehen, welcher konzeptionell nicht Gegenstand persönlicher beziehungs-
weise interner politischer Selbstwirksamkeit ist. Neben der Überzeugung interner
Selbstwirksamkeit, muss daher noch die Überzeugung externer Selbstwirksamkeit
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hinzukommen. Es muss also zum einen die subjektive Überzeugung vorliegen,
dass man über die notwendigen Kompetenzen für eine partizipative Handlung
verfügt, welche einen wie auch immer gearteten Input für das politische System
produziert. Zum anderen muss die subjektive Überzeugung vorliegen, dass das
politische System jenen Input auch aufnimmt und umsetzt.

Die vorgeschlagenen Konzeptualisierungen der externen Dimension politischer
Selbstwirksamkeit sind lange nicht so unterschiedlich wie im Fall der internen
Dimension. Denn nahezu alle Konzeptionen externer Selbstwirksamkeit stellen
die Responsivität des politischen Systems in den Mittelpunkt (A. Cohen et al.,
2001, S. 734; Coleman & Davis, 1976, S. 190; Converse, 1972; Milbrath &
Goel, 1977, S. 57; Pollock, 1983). So schreibt Balch (1974, S. 24) beispielsweise:
„‘External efficacy’ is the belief that the authorities or regime are responsive to
influence attempts“ und Morell (2005b, S. 527) definiert externe politische Selbst-
wirksamkeit als „beliefs about the openness and responsiveness of the political
regime, its institutions, and its leaders to the demands of the public.“

Sofern man allerdings das Responsivitätsverständnis der vorliegenden Arbeit
zu Grunde legt, ist diese Konzeptualisierung nicht allzu überzeugend. Zur Erin-
nerung: Unter demokratischer Responsivität versteht die vorliegende Arbeit die
Bindung der Repräsentant:innen und insbesondere ihrer Entscheidungen an die
Präferenzen der Repräsentierten, sodass letztlich solches entschieden wird, was
die Repräsentierten präferieren. Die vorgeschlagene Konzeptualisierung ist nicht
überzeugend, da eine allgemeine Überzeugung bezüglich der Responsivität des
Systems im Rahmen des Konzepts politischer Selbstwirksamkeit keine ausrei-
chende Verbindung zwischen der individuellen Handlung einerseits und jenem
System andererseits impliziert. Insofern es aber bei politischer Selbstwirksamkeit
um eine Einschätzung des Einflusses der eigenen Partizipation geht, wäre eine
solche Verbindung notwendig.

Beispielsweise könnte ein Mitglied einer notorischen politischen Minderheit
zwar der Überzeugung sein, dass das politische System responsiv ist, insofern
die Mehrheitsmeinung in Entscheidungen umgesetzt wird. Dich zugleich könnte
es nicht davon überzeugt sein, dass die eigenen partizipatorischen Versuche der
Einflussnahme erfolgreich sind. Empfundene politische Selbstwirksamkeit und
empfundene Responsivität des Systems können somit de facto auseinanderfal-
len. Das Beispiel der notorischen Minderheit zeigt darüber hinaus, dass ein
alleiniger Fokus auf das politische System, sofern damit die formalen Insti-
tutionen und die primären Akteure der repräsentativen Demokratie gemeint
sind, an dieser Stelle verfehlt wäre. Denn hier scheitert die versuchte Einfluss-
nahme des Mitglieds der notorischen Minderheit weniger an der Beschaffenheit
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des formalen repräsentativen Systems, sondern vielmehr an gesellschaftlichen
Mehrheitsverhältnissen.

Dieses Beispiel zeigt, dass die Responsivität des Systems nicht hinreichend
für die empfundene politische Selbstwirksamkeit des Individuums ist. Zugleich
sind auch Fälle denkbar, in welchen die Responsivität des Systems auch nicht
notwendig ist. Innerhalb eines korrupten Staates, in welcher die Präferenzen der
reichen Oberschicht die Politik bestimmen, könnte ein Oligarch einerseits nicht
von der Responsivität des Systems überzeugt sein. Andererseits könnte er aber
sehr wohl davon ausgehen, dass das politische System so beschaffen ist, dass
seine Versuche der Einflussnahme erfolgreich sind.

An vorhandenen Konzeptualisierungen externer politischer Selbstwirksamkeit
ist also zum einen der Rückgriff auf das Responsivitätskriterium und zum anderen
die Beschränkung auf das formale politische System zu problematisieren. Vor
diesem Hintergrund ist die externe Dimension politischer Selbstwirksamkeit als
Überzeugung zu konzeptualisieren, dass die politische Umwelt auf eine solche
Art und Weise beschaffen ist, dass der individuell formulierte Input politisch
Einfluss hat.

Zusammenfassend kann also für die weiteren Ausführungen festgehalten
werden, dass politische Selbstwirksamkeit die Überzeugung bezeichnet, durch
eigenes Verhalten Einfluss auf politisches Geschehen ausüben zu können. Diese
Überzeugung setzt wiederum zu einen die Überzeugung voraus, über die not-
wendigen Kompetenzen für eine partizipatorische Handlung zu verfügen, welche
einen wie auch immer gearteten Input für das politische System produziert. Dies
bezeichnet die interne Dimension politischer Selbstwirksamkeit. Zum anderen
setzt sie die Überzeugung voraus, dass die politische Umwelt auf eine solche Art
und Weise beschaffen ist, dass der individuell formulierte Input politisch wirksam
wird. Dies bezeichnet die externe Dimension politischer Selbstwirksamkeit. Die
beiden untergeordneten Überzeugungen sind jeweils notwendig und zusammen
hinreichend für empfundene politische Selbstwirksamkeit.

Potenziell negative Auswirkungen auf politische Selbstwirksamkeit
Im Folgenden soll die Problematik des skizzierten Szenarios herausgearbeitet
werden. Zu Beginn des vorliegenden Kapitels wurde die These aufgestellt, dass
in dem skizzierten Szenario die Partizipierenden eine Erfahrung machen, die
zu einer problematischen Einschätzung ihrer selbst als Akteure im politischen
Prozess beitragen kann. Jene problematische Einschätzung besteht in geringer
politischer Selbstwirksamkeit. Dies gilt es im Weiteren in einem ersten Schritt zu
plausibilisieren. In einem zweiten Schritt wird plausibilisiert, dass sich die nega-
tive Auswirkung auf politische Selbstwirksamkeit in einen Rückgang politischer
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Partizipation übersetzen kann. Da sich aus diesen empirischen Beobachtungen
selbst keine legitimationstheoretische Problematik ergibt, wird eine solche in
einem dritten Schritt begründet.

Somit geht die vorliegende Arbeit davon aus, dass sich sowohl politische Par-
tizipation auf politische Selbstwirksamkeit als auch politische Selbstwirksamkeit
auf politische Partizipation auswirken kann (Balch, 1974; Dahl, 1961, S. 196;
Lane, 1959, S. 153). Die Annahme, dass Partizipation selbst zur Entwicklung von
Einstellungen und Eigenschaften führt, welche wiederum weitere Partizipation
begünstigen, ist Kern partizipativer Demokratietheorien (Bachrach & Botwinick,
1992; Barber, 2009 [1984]; Kaufman, 1960; Macpherson, 1977; Pateman, 1970).

Wie angekündigt, ist in einem ersten Schritt zu plausibilisieren, dass sich
die Partizipationserfahrung im skizzierten Szenario negativ auf die politische
Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden auswirken kann.

Bandura (1997, S. 79) selbst hebt in Hinblick auf die interne Dimension politi-
scher Selbstwirksamkeit die Bedeutung tatsächlicher Erfahrungen hervor. So führt
er Erfahrungen in der Bewältigung entsprechender Aufgaben als den wichtigsten
Ursprung persönlicher Selbstwirksamkeit an. Nach Bandura (1997, S. 80) sind
solche Erfahrungen von besonderer Bedeutung, weil die tatsächliche Erfahrung
von erfolgreicher oder eben nicht erfolgreicher Aufgabenbewältigung die unmit-
telbarste Evidenz dafür darstellt, ob man die jeweilige Aufgabe erfolgreich lösen
kann oder nicht. Dementsprechend würde Erfolg persönliche Selbstwirksamkeit
tendenziell steigern und Misserfolg persönliche Selbstwirksamkeit tendenziell
senken (Bandura, 1997, S. 81).

Hinsichtlich der externen Dimension politischer Selbstwirksamkeit ist Ähnli-
ches zu vermuten. Zwar existieren sicherlich unterschiedlichste Ursachen für die
subjektive Annahme, dass die politische Umwelt auf eine solche Art und Weise
verfasst ist, dass die eigene Partizipation einen politischen Einfluss zeitigen kann.
Beispielsweise könnte eine Person ihre Beobachtungen anderer Personen und
deren geglückter oder auch missglückter Versuche der Einflussnahme als Anhalts-
punkt nehmen. Doch es ist anzunehmen, dass auch hier eigene Erfahrungen mit
der politischen Umwelt politische Selbstwirksamkeit maßgeblich prägen.

Offenkundig erfahren sich die Teilnehmenden in dem skizzierten Szenario
nicht als Akteure, die durch ihre Beteiligung einen Unterschied in Bezug auf
die inhaltliche Entscheidung der Repräsentant:innen gemacht haben. Nach den
Annahmen des Szenarios sind die Mitglieder des Demos jedenfalls im Rückblick
selbst davon überzeugt, dass ihre Präferenzäußerung im Rahmen der Beteili-
gungsergebnisse unzureichend informiert war, weshalb sie auch die abweichende
Entscheidung des repräsentativen Organs begrüßen. Entsprechend führen sie die
fehlende Wirksamkeit der eigenen Partizipation darauf zurück, dass sie nicht
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über die notwendigen Informationen verfügten, um einen ausreichend informier-
ten Input generieren zu können. Nun gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie die
Teilnehmenden diese Erfahrung interpretieren könnten. Die Konsequenzen dieser
Erfahrung für politische Selbstwirksamkeit unterscheiden sich je nach Interpreta-
tion. Im Weiteren sollen zwei Interpretationsmöglichkeiten skizziert werden, ohne
dass dies einen Anspruch auf Vollständigkeit hätte.

Erstens könnten die Teilnehmenden den Umstand, dass sie nicht über die
notwendigen Informationen verfügten, vorrangig auf Defizite in ihren eigenen
Kompetenzen zurückführen. Sie wären dann der Überzeugung, dass sie in dem
konkreten Fall nicht dazu in der Lage waren, die notwendigen Informationen zu
beschaffen. Die Partizipationserfahrung würden sie somit als ein Indiz für ein
Defizit in ihren eigenen Kompetenzen interpretieren.

Jedoch muss einschränkend festgehalten werden, dass sich erlebte Erfolge
und Misserfolge zunächst vom jeweiligen Individuum interpretiert und darauf-
hin in das Selbstbild integriert werden: „Changes in perceived efficacy result
from cognitive processing of the diagnostic information that performances convey
about capability rather than from the performances per se“ (Bandura, 1997, S. 81).
Deshalb wird nicht jeder Misserfolg notwendigerweise als Indiz der eigenen
Inkompetenz interpretiert. Beispielsweise könnten die Teilnehmenden den Misser-
folg darauf zurückführen, dass sie schlicht nicht das erforderliche, aber durchaus
mögliche Engagement gezeigt haben, welches für die Beschaffung ausreichender
Informationen nötig gewesen wäre. Wird in diesem Sinne der Misserfolg allein
auf einen mangelnden persönlichen Einsatz zurückgeführt, wirkt sich die Erfah-
rung nicht negativ auf die generelle Einschätzung der eigenen Kompetenzen aus
(Bandura, 1997, S. 84).

Nun nehme man aber an, dass die Teilnehmenden die Erfahrung in der Tat
als Indiz für einen Mangel an Kompetenz interpretieren, welcher darin resul-
tierte, dass ihnen nicht die erforderlichen Informationen vorlagen. Dass sich diese
einzelne Erfahrung negativ auf generelle Einschätzungen politischer Selbstwirk-
samkeit auswirkt, stellt jedoch ebenfalls keine Notwendigkeit dar. Beispielsweise
könnten die Teilnehmenden der Überzeugung sein, dass sich die Defizite in ihren
Kompetenzen kurzfristig beheben lassen, sodass diese in Zukunft nicht mehr
bestehen. Oder die Teilnehmenden könnten annehmen, dass die erforderlichen
Kompetenzen in diesem Einzelfall ungewöhnlich anspruchsvoll waren und dies
in Zukunft nicht zu erwarten ist.

Sind die Teilnehmenden hingegen der Überzeugung, dass die in der Partizi-
pationserfahrung offenbarten Defizite weiterhin bestehen werden und sie auch in
Zukunft regelmäßig an der Produktion eines informierten Inputs scheitern werden,
hat dies sehr wohl negative Auswirkungen auf ihre politische Selbstwirksamkeit.
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An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass politische Selbstwirksamkeit
nicht nur als globales Konzept, sondern auch und vermutlich sogar eher als loka-
les Konzept verstanden werden sollte (Eidhof & Ruyter, 2022; Gecas, 1989).
Denn es existiert, wie zuvor dargestellt wurde, eine Menge höchst unterschied-
licher Partizipationsformen. Diese unterscheiden sich sowohl in Hinblick auf die
interne als auch die externe Dimension politischer Selbstwirksamkeit. Denn zum
einen setzen unterschiedliche Partizipationsformen unterschiedliche Kompetenzen
voraus. Zum anderen unterscheiden sich unterschiedliche Partizipationsformen
auch in Hinblick auf ihre Einbettung in die jeweilige politische Umwelt. Deshalb
sollte politische Selbstwirksamkeit auch und vor allem stets relativ zu bestimmten
Partizipationsformen analysiert werden.

Vor diesem Hintergrund wäre es verkürzt, sich auf ein globales Konzept
politischer Selbstwirksamkeit zu beschränken und anzunehmen, dass sich die
Partizipationserfahrung im skizzierten Szenario notwendigerweise negativ auf
die globale politische Selbstwirksamkeit auswirkt. So könnte es sein, dass die
Teilnehmenden zwar zur Überzeugung gelangen, dass sie nicht über die notwen-
digen Kompetenzen für kommunale Bürger:innenbeteiligungsverfahren verfügen,
weshalb ihre politische Selbstwirksamkeit in Bezug auf diese Partizipationsform
niedrig ist. Doch sie könnten zugleich der Überzeugung sein, dass sie durchaus
über ausreichende Kompetenzen für andere Partizipationsformen verfügen, sodass
sich die Erfahrung nicht negativ auf ihre politische Selbstwirksamkeit in Bezug
auf diese anderen Partizipationsformen auswirkt. Dennoch besteht die reelle
Gefahr, dass sich diese Erfahrung nicht nur auf die politische Selbstwirksamkeit
im Kontext von Bürger:innenbeteiligungsverfahren, sondern auch auf die politi-
sche Selbstwirksamkeit in anderen partizipativen Kontexten auswirkt. Schließlich
erfordern viele Partizipationsformen trotz aller Unterschiede ähnliche Kompe-
tenzen. Insgesamt ist anzunehmen, dass sich die Partizipationserfahrung des
skizzierten Szenarios umso negativer auf politische Selbstwirksamkeit auswirkt,
je mehr Kompetenzen der Informationsbeschaffung für die jeweilige politische
Partizipationsform notwendig sind.

Nun ergibt sich der Umstand, dass die Kompetenzen der Teilnehmenden
nicht ausgereicht haben, aus dem Zusammenspiel der vorhandenen Kompe-
tenzen einerseits und dem Partizipationsformat andererseits. Zugleich wurde
in der Auseinandersetzung mit der Beteiligung von Kindern bereits deutlich,
dass Partizipationsformate nicht naturgegeben sind, sondern gezielt so gestaltet
werden können, dass sie den Kompetenzen der Teilnehmenden gerecht wer-
den. Insbesondere können Beteiligungsangebote so gestaltet werden, dass die
erforderlichen Kompetenzen sinken. Statt sich auf die individuellen Kompe-
tenzen der Informationsbeschaffung zu verlassen, könnten den Teilnehmenden
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innerhalb des Bürger:innenbeteiligungsverfahrens Informationen vermittelt wer-
den. Deshalb könnten zweitens die Teilnehmende den Umstand, dass sie nicht
über die notwendigen Informationen verfügten, vorrangig auf ein defizitäres
Verfahrensdesign zurückführen.

Vor diesem Hintergrund könnten die Teilnehmenden den Umstand, dass sie
nicht über die notwendigen Informationen verfügten, auch dem Verfahrensde-
sign zuschreiben.17 Sie könnten der Auffassung sein, dass das Problem auf das
vergangene Verfahren begrenzt ist, weil zu erwarten ist, dass in Zukunft bessere
Verfahren durchgeführt werden, welche die Teilnehmenden ausreichend informie-
ren. In diesem Fall würde sich die Einzelerfahrung nicht negativ auf politische
Selbstwirksamkeit auswirken. Gehen sie hingegen davon aus, dass sie auch in
zukünftigen Verfahren nicht ausreichend informiert werden, hat dies durchaus
eine negative Auswirkung auf ihre politische Selbstwirksamkeit. Auch hier kann
sich diese Erfahrung negativ auf die politische Selbstwirksamkeit in Bezug auf
andere Partizipationsformen auswirken, wenn auch dort nicht zu erwarten ist,
dass ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Schlussendlich ist anzunehmen, dass sich die Partizipationserfahrung des
skizzierten Szenarios negativ auf die politische Selbstwirksamkeit der Teilneh-
menden auswirken kann. Eine Notwendigkeit stellt dies, wie dargestellt, nicht
dar.18 Welche Auswirkungen genau aus dieser Erfahrung folgen, hängt wiederum
maßgeblich davon ab, wie die Teilnehmenden die einzelne Erfahrung vor dem
Hintergrund weiterer Erfahrungen und Überzeugungen interpretieren.

Offenkundig handelt es sich hier erneut um eine empirische Prämisse, da
hier ein Wirkungszusammenhang von Partizipationserfahrungen auf der einen und
politischer Selbstwirksamkeit auf der anderen Seite angenommen wird. Empiri-
sche Evidenzen für diese Prämisse anzuführen, wäre an dieser Stelle offenkundig
wünschenswert. Dies wird allerdings in dreierlei Hinsicht erschwert. Erstens

17 Hier zeigt sich, dass die Differenzierung zwischen der internen und der externen Dimen-
sion politischer Selbstwirksamkeit und vor allem die allzu scharfe Gegenüberstellung des
Selbst auf der einen und der politischen Umwelt auf der anderen Seite mit Vorsicht zu
genießen ist (Converse 1972, S. 334; Craig 1979, S. 229; Sohl 2014, S. 36; Wolfsfeld 1986,
S. 105).
18 Auch sei an dieser Stelle angemerkt, dass es, wenn man sich vom hier verwendeten
Konzept politischer Selbstwirksamkeit entfernt, auch weitere, in diesem Kontext durchaus
relevante Formen von Selbstwirksamkeitserfahrungen geben kann, die in keinem Zusam-
menhang mit einer politischen Umsetzung der Beteiligungsergebnisse stehen. So könnten
sich Teilnehmende unabhängig von Fragen der Umsetzung beispielsweise schon dann als
wirksame Subjekte erfahren, wenn sie von anderen Teilnehmenden ernst genommen werden
oder diese sogar überzeugen können.



214 7 Die Beteiligung sekundärer Gruppen

ist die empirische Literatur zur Wirkungsrichtung von Partizipation auf Selbst-
wirksamkeit relativ dünn. Zweitens teilt keine Studie das Verständnis interner
und externer politischer Selbstwirksamkeit, welches der vorliegenden Arbeit zu
Grunde liegt, weshalb deren Ergebnisse nicht als eindeutige Evidenz für den
hier postulierten Zusammenhang gelten können. Drittens gibt es in der sozial-
wissenschaftlichen Literatur erhebliche Unterschiede in der Operationalisierung
der Konstrukte, weshalb deren Ergebnisse kaum vergleichbar sind. Gleichzeitig
fangen die vorhandenen Studien zumindest Teile des zuvor beschriebenen Phä-
nomens ungefähr ein, sodass die positiven Ergebnisse der Studien in der Summe
einen Zusammenhang und damit die Plausibilität dieser empirischen Prämisse
vermuten lassen (Finkel, 1985; Madsen, 1987; Morell, 2005a; Pateman, 1970).

Potenziell negative Auswirkungen auf politische Partizipation
Soeben wurde in einem ersten Schritt herausgearbeitet, dass sich die Partizi-
pationserfahrung in dem skizzierten Szenario negativ auf die politische Selbst-
wirksamkeit der Teilnehmenden auswirken kann. In einem zweiten Schritt gilt
es nun zu plausibilisieren, dass sich die negative Auswirkung auf politische
Selbstwirksamkeit in einen Rückgang politischer Partizipation übersetzen kann.

Zur Erklärung, warum Menschen wie politisch partizipieren, werden in der
einschlägigen Literatur zahlreiche Faktoren herangezogen. Das wohlmöglich sim-
pelste Erklärungsmodell ist das sozioökonomische Standardmodell, welches von
einem positiven Einfluss des sozioökonomischen Status auf politische Partizi-
pation ausgeht (Verba & Nie, 1972). In der Regel wird der sozioökonomische
Status über die Abfrage von Bildung, Einkommen und Beschäftigung ermittelt.
Zwar spielt im Civic Voluntarism Model (Verba et al., 1995) der sozioökono-
mische Status noch immer eine entscheidende Rolle, ist aber nur einer unter
anderen Erklärungsfaktoren. Die Autoren werfen die Frage auf, warum Men-
schen nicht partizipieren und geben drei Antwortmöglichkeiten an: „Because
they can’t; because they don’t want to; or because nobody asked“ (Verba
et al., 1995, S. 269). Die erste Antwort referiert auf die Ressourcen, die dem
Individuum zur Verfügung stehen. Hier wird zwischen Geld, Zeit und Fähig-
keiten unterschieden, welche jeweils in einem unterschiedlichen Verhältnis zum
sozioökonomischen Status stehen (Brady et al., 1995). Die dritte Antwort hat
Netzwerke im Blick, insofern davon ausgegangen wird, dass Menschen, die von
ihrem Umfeld (z. B. Vereine, Kirchen, Arbeitskolleg:innen) zu Partizipation auf-
gefordert werden, eher partizipieren. Die zweite Antwortmöglichkeit bezieht sich
wiederum auf die Dimension des Engagements, welche unterschiedliche psycho-
logische Prädispositionen beinhaltet. Darunter fallen unter anderem politisches
Interesse, Gruppenbewusstsein, Identifikation mit Kandidat:innen und eben auch
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politische Selbstwirksamkeit.19 Das Postulat eines Zusammenhangs zwischen
politischer Selbstwirksamkeit und politischer Partizipation findet sich bereits in
dem Beitrag von Campbell et al. (1954), auf welchen sich die sozialwissen-
schaftliche Literatur zum Konzept der politischen Selbstwirksamkeit maßgeblich
bezieht.

Die These ist intuitiv plausibel. Denn es würde nicht weiter verwundern,
wenn Individuen, die nicht davon überzeugt sind, mit ihrem Handeln politi-
sches Geschehen beeinflussen zu können, sich unter sonst gleichen Umständen
tendenziell weniger beteiligen als Menschen, die über eine hohe politische Selbst-
wirksamkeit verfügen. Warum sollte man sich politisch beteiligen, wenn man
nicht davon überzeugt ist, dass dies einen Unterschied macht? Dass man auf
diese Frage durchaus Antworten finden kann, illustriert, dass sich Menschen mit-
unter auch aus anderen Motivationen heraus und mitunter auch trotz geringer
politischer Selbstwirksamkeit beteiligen. So kann in manchen Fällen beispiels-
weise ein starkes Pflichtgefühl oder die Aussicht auf soziale Anerkennung trotz
geringer politischer Selbstwirksamkeit ausreichend motivieren, sich politisch zu
engagieren. Gleichzeitig steht diese Beobachtung in keinem Widerspruch zu der
Annahme eines Zusammenhanges zwischen politischer Selbstwirksamkeit und
politischer Partizipation.

Auch hier hat der Versuch, diese empirische Annahme mit Studienergebnissen
zu plausibilisieren, damit zu kämpfen, dass keine Studie die Konzeptionalisierung
politischer Selbstwirksamkeit teilt und in der Literatur sehr unterschiedliche Ope-
rationalisierungen der Konstrukte vorgenommen werden. Doch die vorhandenen
Evidenzen sprechen in ihrer Gesamtheit so stark für einen Zusammenhang, dass
die Plausibilität dieser empirischen Annahme sinnvoll angenommen werden kann
(Almond & Verba, 1963; Farah et al., 1979; Finkel, 1985; Milbrath & Goel, 1977;
Solhaug, 2006; Verba & Nie, 1972).

In Hinblick auf das skizzierte Szenario sei daran erinnert, dass die Wir-
kung der Partizipationserfahrung auf die politische Selbstwirksamkeit von der
Interpretation der Teilnehmenden abhängt. Diese Beobachtung geht von der
Lokalität politischer Selbstwirksamkeit aus und betrifft insbesondere ihre Reich-
weite Wirkung. Sinkt die politische Selbstwirksamkeit bloß in Hinblick auf
die Partizipationsangebote der konkreten Kommune oder in Hinblick auf Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren insgesamt oder sogar in Hinblick auf weitere

19 In der einschlägigen Partizipationsforschung werden noch unzählige weitere Faktoren –
wie zum Beispiel das Geschlecht, Sozialkapital, soziale Netzwerke und Migrationshinter-
grund – angeführt, um politische Partizipation zu erklären.
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Partizipationsformen? Es ist anzunehmen, dass sich verschiedene Interpretatio-
nen der Partizipationserfahrung in letzter Konsequenz auch unterschiedlich auf
die politische Partizipation auswirken können. Dies sei an dieser Stelle nur kurz
beispielhaft illustriert. Wird beispielsweise die fehlende Wirksamkeit von den
Teilnehmenden auf ein defizitäres Design der Beteiligungsangebote der jeweiligen
Kommune zurückgeführt und verringert sich deshalb die politische Selbstwirk-
samkeit bloß in Hinblick auf die Partizipationsangebote der jeweiligen Kommune,
ist auch der Rückgang an tatsächlicher Partizipation auf diese Angebote begrenzt.
Wird hingegen die fehlende Wirksamkeit von den Teilnehmenden auf eigene
Kompetenzdefizite zurückgeführt, welche im Kontext vieler unterschiedlicher
Partizipationsformen relevant sind, und verringert sich deshalb die politische
Selbstwirksamkeit in Hinblick auf viele unterschiedliche Partizipationsangebote,
ist auch der Rückgang an tatsächlicher Partizipation recht umfassend.

Problematik geringer politischer Partizipation
Bisher wurde herausgearbeitet, dass es in diesem Szenario dazu kommen kann,
dass sich zum einen die Partizipationserfahrung negativ auf die politische Selbst-
wirksamkeit auswirken und sich dies zum anderen in einen Rückgang politischer
Partizipation übersetzen kann. Offenkundig sind dies rein deskriptive Beobach-
tungen, die aus sich selbst heraus nicht ihre normative Problematik begründen
können.

Diese Wirkungskette ist problematisch, weil sie den selbstgesetzten Zie-
len von Bürger:innenbeteiligung entgegenwirken. Wie zuvor herausgearbeitet
wurde, sollen die Verfahren primär die demokratische Responsivität staatlicher
Entscheidungsfindung stärken. Darüber hinaus dienen die Verfahren weiteren,
nachrangigen Zielsetzungen wie etwa der Schaffung von Akzeptanz, der Inklu-
sion von Wissen und Perspektiven, der Vermittlung von Kompetenzen, der
Verbesserung des Gemeinschaftsgefühls und der Identifikation mit der Kommune,
der Steigerung des politischen Interesses und der Stärkung bürgerschaftlichen
Engagements. Zu diesen Zielen können Bürger:innenbeteiligungsverfahren jedoch
nur dann beitragen, wenn sich auch Menschen an diesen beteiligen und in man-
chen Fällen können Individuen auch nur dann von den Verfahren profitieren,
wenn sie sich selbst beteiligen.20 In diesem Sinne droht das Beteiligungsver-
fahren im skizzierten Szenario, die partizipatorische Grundlage für zukünftige

20 Neben den positiven Wirkungen auf die Teilnehmenden selbst, können auch Individuen,
die sich nicht selbst an den Beteiligungsverfahren beteiligen, von dem Verfahren profitie-
ren. Beispielsweise können die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens zur Informierung des
öffentlichen Diskurses und somit auch zur Meinungsbildung von Personen beitragen, die
selbst nicht am Verfahren beteiligt waren (Goodin & Dryzek, 2006).
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Beteiligungsverfahren zu unterminieren und somit Bürger:innenbeteiligung als
Instrument zur Erreichung eben jener Ziele untauglicher zu machen. Da es sicher-
lich auch andere Wege und Instrumente für die Zielerreichung gibt, impliziert dies
jedoch wiederum nicht, dass eine Erreichung der Ziele deshalb unmöglich wird.
Doch insofern sich jene Partizipationserfahrung, wie gesagt, auch negativ auf
politische Partizipation in anderen Kontexten auswirken kann, kann das Verfah-
ren des skizzierten Szenarios auch die Wirksamkeit partizipatorischer Instrumente
im Allgemeinen berühren.

Die Problematik reduziert sich jedoch nicht allein darauf, dass de facto ver-
folgte Zielsetzungen nicht verwirklicht werden können. Andernfalls wäre die
Durchführung eines Beteiligungsverfahrens, welches den gesetzten Zielsetzungen
entgegenwirkt, vom Standpunkt derjenigen, welche jene Ziele verfolgen, bloß
unklug und ihnen daher auch nicht zu empfehlen. Doch politische Partizipation
ist von Wert, weshalb ein niedriges Partizipationsniveau und daher auch Phäno-
mene, die zu einer Senkung des Partizipationsniveaus führen, problematisch und
nicht bloß unklug sind. Für den Wert politischer Partizipation können zahlrei-
che sehr unterschiedliche Argumente angebracht werden. Für eine ausführlichere
Darstellung möglicher Argumente siehe Seim (2021).

An dieser Stelle sei sich aber auf den Beitrag politischer Partizipation zur
Verwirklichung der Ansprüche beschränkt, welche aus den beiden innerhalb
der Arbeit vorgeschlagenen Legitimitätskriterien ergeben. So ist die Legiti-
mität staatlichen Handelns darauf angewiesen, dass die zentralisierten Ent-
scheidungsprozesse des repräsentativen Systems ausreichend mit Präferenzen
und Informationen versorgt werden. Politische Partizipation kann einen ent-
sprechenden Beitrag leisten und die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass
Bürger:innenbeteiligungsverfahren ein Beispiel für einen solchen Beitrag politi-
scher Partizipation darstellen können. Tatsächlich ist es kaum vorstellbar, dass
Demokratie mit Blick auf diese beiden Legitimitätskriterien ohne politische
Partizipation gelingen kann. Beispielsweise ist auch die Wahl als Responsivi-
tätsmechanismus darauf angewiesen, dass sich ausreichend Menschen an ihr
beteiligen. Auch der öffentliche Diskurs, welcher für die erforderliche Zirku-
lation von Präferenzen und Informationen unerlässlich ist, wird maßgeblich von
politisch engagierten Akteuren getragen. Wären nun alle davon überzeugt, dass
die eigene Partizipation keinen Unterschied macht, und würde daher niemand zur
Wahl gehen oder sich am öffentlichen Diskurs beteiligen, wäre es um das Gelin-
gen der Demokratie in Hinblick auf diese beiden Legitimitätskriterien schlecht
bestellt. Letztlich ist anzunehmen, dass mit sinkender Partizipation tendenzi-
ell eine Abnahme sowohl in der Responsivität als auch in der Informiertheit
staatlicher Entscheidungen einhergeht. Denn auch wenn es sicherlich andere
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Instrumente zur Erfassung jener Präferenzen und Informationen gibt, kann der
Prozess demokratischer Willensbildungsprozess kaum darauf verzichten, dass
sich Menschen mit ihren Perspektiven, Präferenzen und Informationen selbst und
direkt einbringen.

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass in diesem Szenario die
Gefahr besteht, dass sich die Partizipationserfahrung negativ auf die politische
Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden auswirken und sich dies wiederum in einen
Rückgang politischer Partizipation übersetzen kann. Soeben wurde zudem die
Problematik eines geringen Partizipationsniveaus herausgearbeitet.

Nun würde die Beteiligung externer Expert:innen und externer Betroffener oft-
mals neue relevante Informationen in das Beteiligungsverfahren integrieren und
somit zu informierteren Präferenzen der Teilnehmenden führen. Im besten Fall
verfügen dann auch die Mitglieder des Demos über die verbesserte Informations-
lage I(2) und präferieren daraufhin die effektivere Entscheidungsoption E(2). Die
Entscheidung des repräsentativen Organs für die effektivere Entscheidungsoption
E(2) würde in diesem Fall nicht von den Beteiligungsergebnissen abweichen.
Damit entfällt aber auch die Ursache für problematische Auswirkungen der Par-
tizipationserfahrung auf die politische Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden. In
letzter Konsequenz trägt in diesem Fall die Beteiligung externer Expert:innen und
externer Betroffener an Bürger:innenbeteiligungsverfahren zur Minderung oder
sogar zur Aufhebung problematischer Auswirkungen auf politische Selbstwirk-
samkeit bei. Aus diesem Grund ist die Beteiligung externer Expert:innen und
externer Betroffener an Bürger:innenbeteiligungsverfahren wünschenswert.

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass auch im vorherigen Szenario, welches
im Kontext politischen Vertrauens herangezogen worden ist, sich die Teilneh-
menden nicht als Akteure erfahren, die durch ihre Beteiligung im Rahmen von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren einen Unterschied in Bezug auf die inhaltliche
Entscheidung der Repräsentant:innen gemacht haben. Dementsprechend ist auch
in diesem Szenario mit negativen Auswirkungen auf politische Selbstwirksamkeit
zu rechnen.

7.4 Resümee

Ziel des vorliegenden Kapitels war die Begründung der These, dass
neben dem Demos noch weitere, sekundäre Personengruppen an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollten.
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Zunächst wurde herausgearbeitet, dass die Beteiligung weiterer Gruppen
keinen problematischen Fall von Über-Inklusivität darstellt, wenn durch das Ver-
fahren hinweg eine Differenzierung zwischen dem Demos auf der einen und
weiteren Gruppen auf der anderen Seite gewährleistet ist. Denn in diesem Fall
wird das Ziel der Verfahren, die demokratische Responsivität des politischen
Systems zu stärken, durch die Beteiligung weiterer Gruppen nicht unterminiert.

Im Anschluss wurde begründet, dass Repräsentant:innen einer abgeleiteten
Informationspflicht unterliegen, insofern das Einholen von Informationen notwen-
dig ist, um den Anforderungen politischer Legitimität gerecht werden zu können.
Die direkte Konsultation etwa von externen Expert:innen und externen Betrof-
fenen stellt eine besonders geeignete Möglichkeit dar, jener Informationspflicht
nachzukommen.

Da solche Konsultationen externer Gruppen auch außerhalb von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren stattfinden können, galt es daraufhin
zu begründen, dass jene externen Gruppen ausgerechnet an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollten. Die Beteiligung von
externen Expert:innen und externen Betroffenen kann zur Informierung der
Teilnehmenden beitragen. Dies senkt das Ausmaß der Differenz zwischen den
faktischen und den kontrafaktisch informierten Präferenzen. Wünschenswert
ist dies wiederum aus zwei Gründen. Zum einen ermöglicht beziehungsweise
erleichtert es Repräsentant:innen, informiertere Entscheidungen zu treffen. Zum
anderen gehen mit Abweichungen von den Ergebnissen, so zulässig oder gar
gefordert diese auch sein mögen, problematische Auswirkungen auf politisches
Vertrauen und politische Selbstwirksamkeit einher. Je geringer die erforderlichen
Abweichungen sind, desto geringer sind solch negativen Auswirkungen. Die
Beteiligung der beiden Gruppen dient innerhalb dieser Argumentation also allein
der Integration hilfreicher Informationen. Sie verfügen ausdrücklich über kein
Recht auf demokratische Responsivität.

Offenkundig waren die Szenarien, an welchen die Argumente entwickelt
wurden, so angelegt, dass die Integration von neuen Informationen durch sekun-
däre Gruppen zu einer Veränderung der Präferenzen des Demos geführt haben.
Nur so konnte das Potenzial, welches mit der Beteiligung sekundärer Grup-
pen einhergeht, herausgearbeitet werden. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die
Berücksichtigung neuer Informationen nicht immer zu solchen Änderungen in
den Präferenzen des Demos führt. Dementsprechend ist auch von der Beteili-
gung sekundärer Gruppen nicht immer zu erwarten, dass sie eine solche Wirkung
entfaltet, wie in den skizzierten Szenarien.

An dieser Stelle sei eine Bemerkung zum normativen Status politischen Ver-
trauens und politischer Selbstwirksamkeit ergänzt. In beiden Fällen handelt es
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sich ebenfalls um Legitimitätskriterien. Denn die Arbeit hat argumentiert, dass
zumindest in den genannten Szenarien die Entscheidungsprozesse so eingerichtet
werden sollten, dass mit diesen nach Möglichkeit keine negativen Auswirkungen
auf politisches Vertrauen oder politische Selbstwirksamkeit einhergehen. Mögli-
cherweise sind beide Kriterien sogar für die Frage relevant, ob eine Abweichung
von den Ergebnissen zulässig oder sogar gefordert ist. Denkbar wäre jedenfalls,
dass in manchen Fällen von Abweichungen zugunsten der kontrafaktisch infor-
mierten Präferenzen abgesehen werden muss, wenn mit einer Abweichung die
beschriebenen negativen Konsequenzen einhergehen. Dies ist umso wahrschein-
licher, je weniger man durch eine Abweichung gewinnen würde und je größer
die negativen Konsequenzen einer Abweichung sind. Die Arbeit enthält sich an
dieser Stelle jedoch einer abschließenden Festlegung.

Open Access Dieses Kapitel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 Inter-
national Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) veröffentlicht, welche
die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem
Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle
ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben,
ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Kapitel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen eben-
falls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts
anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Com-
mons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt
ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des
jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
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8Abschließende Zusammenfassungen
und Reflexionen

Zum Abschluss werden zunächst die wesentliche Argumentation und im
Anschluss die zentralen Erkenntnisse und Lehren der vorliegenden Arbeit
zusammengefasst.

8.1 Zusammenfassung und Einordnung der
wesentlichen Argumentation

Die vorliegende Arbeit grenzte in einem ersten Schritt Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren von anderen Partizipationsformaten ab, stellte
ihre Binnenpluralität dar und legte Schwerpunkte für die Analyse der Arbeit
fest (siehe Kapitel 2). Bürger:innenbeteiligungsverfahren im Sinne der vorliegen-
den Arbeit sind solche Beteiligungsverfahren, die erstens von staatlicher Seite
angeboten werden, die zweitens Individuen adressieren, die drittens Sachentschei-
dungen zum Gegenstand haben, die viertens eine aktive Rolle der Teilnehmenden
vorsehen, die fünftens formal unverbindlich sind und die sechstens die Ver-
besserung demokratischer Responsivität zum Ziel haben. Schwerpunktmäßig
beschäftigte sich die Arbeit mit solchen Bürger:innenbeteiligungsverfahren,
welche zum einen auf der kommunalen Ebene stattfinden und zum anderen
wesentlich auf das Internet als Beteiligungsinstrument zurückgreifen.

Zentraler Ausgangspunkt für die Arbeit war die im Anschluss vorgenommene
empirische Bestandsaufnahme der in der politischen Wirklichkeit vorfindbaren
Praktiken von Inklusion und Exklusion (siehe Kapitel 3). Die Auseinanderset-
zung mit kommunalen Leitlinien der Bürger:innenbeteiligung zeigte, dass sowohl
über verschiedene Leitlinien hinweg als auch innerhalb von Leitlinien sehr unter-
schiedliche Gruppen genannt werden, die an den Verfahren beteiligt werden

© Der/die Autor(en) 2025
J. Seim, Inklusion und Beteiligung bei Bürger*innenbeteiligungsverfahren,
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sollen. Zu nennen sind unter anderem Bürger:innen, Einwohner:innen, Betroffene,
Pendler:innen, Expert:innen und Interessierte. Die Analyse von Registrierungs-
modalitäten kommunaler Online-Beteiligungsplattformen offenbarte wiederum,
dass sich in den meisten Fällen jede interessierte Person registrieren und betei-
ligen konnte. Die Angabe von ausführlicheren persönlichen Daten war im
Registrierungsprozess zudem in den meisten Fällen optional. Deshalb lässt sich in
der Regel nicht feststellen, welche Personengruppen welche Beiträge einbringen.
Dieses diffuse und teils widersprüchliche Bild begründet die praktische Relevanz
der Forschungsfrage, wer an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden
sollte.

Als theoretische Grundlage der Arbeit diente vor allem die Debatte zum soge-
nannten Demos-Problem. In der Auseinandersetzung mit dieser Debatte wurde
unter anderem herausgearbeitet, was genau Gegenstand der Debatte ist, dass die
Frage nach dem Demos Gegenstand der Demokratietheorie sein sollte und dass
es sich beim Demos-Problem um kein unlösbares Problem handelt (siehe Kapi-
tel 4). Von besonderer Relevanz für die weitere Arbeit waren allerdings zwei
weitere Überlegungen. Zum einen wurde argumentiert, dass die meisten Bei-
träge der Demos-Debatte unvollständig sind, insofern sie in der Regel keine
abschließende Antwort auf die Frage geben, wer Teil des Demos sein sollte.
Sie schlagen nämlich in der Regel bloß Inklusionskriterien erster Ebene vor.
Sofern man aber von der Notwendigkeit der Exklusion von Kindern überzeugt ist,
erfordert eine abschließende Antwort auch die Begründung ergänzender Kompe-
tenzkriterien. Zum anderen wurde gezeigt, dass Inklusionsfragen im Allgemeinen
und die Demos-Frage im Besonderen kontextsensitiv sein können. Es kann sich
nämlich herausstellen, dass die Frage, wer beteiligt werden beziehungsweise wer
Teil des Demos sein sollte, in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich beant-
wortet werden muss. Dies liegt primär darin begründet, dass die Inklusion in
unterschiedlichen Kontexten Unterschiedliches implizieren kann und daher unter
Umständen unterschiedlich gestaltet werden sollte.

Um die Inklusionsfrage für den Kontext der Bürger:innenbeteiligungsverfahren
beantworten zu können, muss daher geklärt werden, was die Inklusion in
diesem Kontext impliziert (siehe Kapitel 5). Ausgangspunkt dieser Klä-
rung war zunächst der Verweis auf die formale Unverbindlichkeit von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren. Damit ist der Umstand bezeichnet, dass die
formale Entscheidungskompetenz nach wie vor bei den gewählten Repräsen-
tativorganen verbleibt. Die Berücksichtigung der formalen Unverbindlichkeit
ermöglicht die Präzisierung der Inklusionsfrage, insofern es nun um die Frage
geht, wer an solchen Verfahren beteiligt werden sollte, die es ermöglichen, Reprä-
sentant:innen einen formal unverbindlichen Input zu geben. Diese Frage ist von
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der Frage der klassischen Demos-Debatte zu unterscheiden, weil letztere danach
fragt, wer an verbindlichen Entscheidungsverfahren beteiligt werden sollte.

Gleichzeitig ist die Berücksichtigung der formalen Unverbindlichkeit
nicht ausreichend, weil diese allein nicht die Besonderheit von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren im Vergleich zu anderen Konsultationsverfahren
ausmacht. Um die Besonderheit von Bürger:innenbeteiligungsverfahren zu iden-
tifizieren, wurde sich deshalb mit der Zielsetzung der Verfahren beschäftigt. Auch
hier offenbarte eine empirische Bestandsaufnahme ein recht diffuses Bild, inso-
fern in den kommunalen Leitlinien und wissenschaftlichen Beiträge einige sehr
unterschiedliche Ziele mit Bürger:innenbeteiligungsverfahren assoziiert werden.
Im Anschluss begründete die Arbeit die These, dass primäres Ziel von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren die Verbesserung demokratischer Responsivität
ist. Demokratische Responsivität bezeichnet das Maß an Kongruenz zwischen den
staatlichen Entscheidungen einerseits und den Präferenzen der Repräsentierten
andererseits, insofern jene Kongruenz Resultat einer Umsetzung der vorliegenden
Präferenzen in staatliche Entscheidungen ist. Demokratische Responsivität wurde
in der Arbeit als eines von mehreren Kriterien politischer Legitimität aufgefasst.
Mit dieser Zielsetzung ist der Kontext der Bürger:innenbeteiligungsverfahren
insofern abschließend charakterisiert, als dass sie Ausgangspunkt für die Begrün-
dung der Beteiligung der primär zu beteiligenden Gruppe ist.

Die zu begründende Beteiligung sekundärer Gruppen beruht wiederum maß-
geblich auf der These, dass in einigen, wenn auch nicht allen Fällen Abweichun-
gen von den Beteiligungsergebnissen zulässig, wenn nicht sogar gefordert sind.
Deshalb wurde sich zunächst der Begründung dieser These gewidmet, welche
zudem die Rolle von Bürger:innenbeteiligungsverfahren im Prozess staatlicher
Entscheidungsfindung präzisiert. Zunächst wurde gezeigt, dass einerseits die
Wahl von Repräsentant:innen als Mechanismus zur Herstellung von Responsivität
Limitationen unterliegt. Andererseits können Bürger:innenbeteiligungsverfahren
jenen Defiziten begegnen, insofern sie eine weitere und andere Möglichkeit der
Präferenzartikulation eröffnen. Insofern eine Berücksichtigung der Beteiligungs-
ergebnisse zu einem akkuraten Verständnis der Präferenzlage der Repräsentierten
beitragen kann, müssen die Ergebnisse in die Entscheidungsfindung der Repräsen-
tant:innen einfließen. Zudem müssen die Beteiligungsergebnisse in einigen Fällen
umgesetzt werden, wenn dies zur demokratischen Responsivität des politischen
Systems beiträgt.

Daraufhin wurde herausgearbeitet, dass auch die Beteiligungsverfahren Defi-
ziten unterliegen, so dass Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen in
manchen Fällen zulässig, wenn nicht gar gefordert sind. Zum einen würde eine
Umsetzung in manchen Fällen den Anforderungen demokratischer Responsivität
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widersprechen. Dazu kann es beispielsweise kommen, wenn die Beteiligungser-
gebnisse aufgrund einer mangelnden Repräsentativität der Teilnehmendenschaft
nicht im Sinne der Präferenzen aller Repräsentierten sind. Zum anderen würde
eine Umsetzung der Beteiligungsergebnisse in manchen Fällen aufgrund von
Informationsdefiziten den Anforderungen des an dieser Stelle neu eingeführ-
ten Legitimitätskriteriums der informierten Präferenzen widersprechen. Dieses
besagt, dass staatliche Entscheidungen im Sinne der (kontrafaktisch) informier-
ten Präferenzen der Repräsentierten sein sollten. Die Anforderungen dieser beiden
Legitimitätskriterien können widersprüchlich sein. Sie sind es genau dann, wenn
die faktischen Präferenzen der Repräsentierten nur unzureichend informiert sind.
Die Arbeit ging davon aus, dass das Kriterium informierter Präferenzen in man-
chen, wenn auch nicht allen Fällen das Kriterium demokratischer Responsivität
übertrumpfen kann. Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen zugunsten
kontrafaktisch informierter Präferenzen sind dementsprechend in manchen Fällen
zulässig, wenn nicht gar gefordert.

Kapitel 6 hatte die Inklusion der primären Gruppe in Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren zum Gegenstand. Hier wurde die zuvor
herausgearbeitet Differenz zwischen Inklusionskriterien erster Ebene und
ergänzender Kompetenzkriterien zweiter Ebene aufgegriffen. In Bezug auf die
Inklusionskriterien erster Ebene wurde auf die Zielsetzung, die demokratische
Responsivität zu verbessern, verwiesen. Es wurde die These begründet, dass
die Gruppe, die ein Recht auf demokratische Responsivität hat, identisch mit
der Gruppe ist, die ein prima facie Recht auf Beteiligung an verbindlichen
Wahl- und Sachentscheidungen hat. Gemäß der Zielsetzung sollten zunächst
eigentlich nicht so sehr die Personen, die über ein Recht auf demokratische
Responsivität verfügen, sondern die Personen, deren Beteiligung zu einer
Verbesserung demokratischer Responsivität beitragen kann, beteiligt werden.
Da allerdings die Informationsdefizite bezüglich der Präferenzen auf Seiten
repräsentativer Organe genereller Natur sind, sollten in der Regel alle Personen,
die ein Recht auf demokratische Responsivität haben, beteiligt werden.1 Vor
diesem Hintergrund wird die primär zu beteiligende Gruppe als Demos der
Bürger:innenbeteiligungsverfahren bezeichnet. Als Kriterien zur Inklusion in
die Gruppe derjenigen, die ein Recht auf demokratische Responsivität haben,
wurde auf die de facto existierenden Regelungen in den Kommunen NRWs

1 Die Möglichkeit, dass es vor dem Hintergrund ungleich verteilter Informationsdefizite,
begrenzter Ressourcen und der Notwendigkeit zielgruppenspezifischer Beteiligungsformate
in konkreten Fällen zulässig, wenn nicht gar gefordert sein kann, nur Teilmengen jener
Gruppe zu beteiligen, wurde angeführt, für die weiteren Ausführungen allerdings ausgeklam-
mert.
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zurückgegriffen. Diese stellen für die Inklusion in den kommunalen Demos
zum einen Anforderungen an den Wohnsitz und zum anderen Anforderungen
an die Staatsbürger:innenschaft. Die Arbeit begründete wohlgemerkt nicht die
Geltung jener Regelungen und ging auch nicht davon aus, dass sie zwangsläufig
gerechtfertigt sind. Stattdessen wurden die de facto geltenden Regelungen bloß
aus pragmatischen Gründen der Verständlichkeit herangezogen.

Der Umstand, dass in den de facto existierenden Regelungen auch die Exklu-
sion von Menschen unter 16 Jahren vorgesehen ist, war Anlass für eine kritische
Auseinandersetzung mit den Kompetenzkriterien zweiter Ebene. Hier wurde die
These herausgearbeitet, dass die Fähigkeit, Präferenzen in Bezug auf den jeweili-
gen Beteiligungsgegenstand ausbilden zu können, als Kompetenzvoraussetzung
für die Inklusion in den Demos ausreichend sein kann. Diese These wurde
gegen verschiedene Einwände verteidigt, welche von höheren Kompetenzvor-
aussetzungen ausgehen. Das zentrale Argument gegen jene Einwände bestand
in der Beobachtung, dass Beteiligungsformate so gestaltet werden können, dass
die Inklusion von Kindern sinnvoll gelingen kann und sich die Verfahren bei-
spielsweise nicht negativ auf die Qualität staatlicher Entscheidungen oder das
Wohl der Kinder auswirken muss. Da vor dem Hintergrund begrenzter Ressour-
cen jedoch auch aus normativer Perspektive nicht immer erwartet werden kann,
dass entsprechende Beteiligungsformate durchgeführt werden, können die Kom-
petenzvoraussetzungen im Einzelfall legitimerweise höher sein. Eine pauschale
Altersbeschränkung von 16 Jahren ist vor dem Hintergrund dennoch unplausibel.

Im Anschluss wurde sich der Begründung der Beteiligung sekundärer Gruppen
zugewendet (siehe Kapitel 7). Diese sind sekundär, insofern ihnen kein Recht auf
demokratische Responsivität zukommt. Zunächst wurde argumentiert, dass eine
Beteiligung weiterer Personen zulässig ist, wenn durch die Beteiligung als solche
die Zielsetzung, demokratische Responsivität zu verbessern, nicht unterminiert
wird. Letzteres lässt sich beispielsweise durch eine eindeutige Trennbarkeit von
Beiträgen der primären und der sekundären Gruppen gewährleisten. Das Kapitel
begründet die Beteiligung sekundärer Gruppen am Beispiel externer Expert:innen
und externer Betroffener. Dass es diese externen Gruppen tatsächlich gibt, ist
unter Rückgriff auf den Status quo kommunaler Demoi eindeutig gegeben. Dar-
über hinaus wurde argumentiert, dass sich kein sinnvolles Inklusionskriterium
begründen lässt, welches entweder die Inklusion aller Expert:innen oder die
Inklusion aller Betroffenen in den kommunalen Demos vorsieht.

Um den Wert der Beteiligung beider Gruppen herleiten zu können, wurde
zunächst eine Informationspflicht für Repräsentant:innen begründet. Diese ist aus
der primären Pflicht, den Anforderungen politischer Legitimität gerecht zu wer-
den, abgeleitet. Sie besagt, dass sich Repräsentant:innen informieren müssen,
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wenn dies zur Verwirklichung legitimationstheoretischer Anforderungen bei-
trägt. Daraufhin wurde gezeigt, dass oftmals die direkte Konsultation externer
Expert:innen und externer Betroffener ein Mittel zur Erfüllung der Informations-
pflicht sein kann. Damit ist jedoch noch nicht begründet, dass diese Konsultation
im Rahmen von Bürger:innenbeteiligungsverfahren stattfinden muss. Eine solche
Begründung war Gegenstand der weiteren Ausführungen.

Aus der Informationspflicht ergibt sich ein Informationsvorsprung auf Seiten
der Repräsentant:innen gegenüber dem Demos. Dieser ermöglicht es Repräsen-
tant:innen unter sonst gleichen Umständen eher, Entscheidungsoptionen iden-
tifizieren zu können, welche den kontrafaktisch informierten Präferenzen der
Repräsentierten entsprechen. Nun ist es erstens für Repräsentant:innen mitun-
ter schwierig, tatsächlich von den Beteiligungsergebnissen abzuweichen. Zum
einen sind solche Abweichungen nicht immer zulässig. Zum anderen erschwe-
ren Responsivitätserwartungen de facto solche Abweichungen. Zweitens können
mit Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen, so legitim diese auch
sein mögen, negative Auswirkungen auf politisches Vertrauen und politische
Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden einhergehen.

Eine Reduktion des Ausmaßes der Abweichung, welches notwendig wäre,
um Entscheidungen im Sinne kontrafaktisch informierter Präferenzen fällen
zu können, wäre deshalb wünschenswert. Denn dadurch könnten zum einen
Repräsentant:innen eher in die Lage versetzt werden, Entscheidungen im Sinne
kontrafaktisch informierter Präferenzen fällen zu können. Zum anderen können
dadurch die negativen Konsequenzen auf politisches Vertrauen und politische
Selbstwirksamkeit gemindert werden. In einigen Fällen kann die Beteiligung
externer Expert:innen und externer Betroffener das Ausmaß der erforderlichen
Abweichungen reduzieren, insofern diese durch eine Informierung der Teilneh-
menden zur Minderung oder gar Auflösung des Informationsvorsprungs führen
kann. Aus diesen beiden Gründen sollten externe Expert:innen und externe
Betroffene an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden.

Auf Basis der Zusammenfassung der wesentlichen Argumentation können
zwei abschließende Reflexionen zum einen in Bezug auf die normative Ein-
ordnung der Argumentation und zum anderen in Bezug auf die Frage nach der
Initiierung von Bürger:innenbeteiligungsverfahren vorgenommen werden.

Zum einen ist explizit herauszustellen, dass die vorliegende Arbeit zwar
Gründe für einen bestimmten Umgang mit Fragen der Inklusion anführt. Doch es
handelt sich nur selten um abschließende Urteile, die Resultat einer Abwägung
aller relevanten Gründe wären. Dies gilt insbesondere für die Argumente der
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Arbeit, welche auf eine differenzierte Beteiligung der primären und der sekun-
dären Gruppen pochen. Diesen könnten unter anderem folgende Überlegungen
entgegengehalten werden.

Erstens stehen der Gewährleistung einer differenzierten Beteiligung die Kos-
ten entgegen, welche mit entsprechenden Maßnahmen einhergehen würden.
Die potenziellen Kosten sind unterschiedlicher Natur. Beispielsweise geht mit
aufwändigen Authentifizierungsprozessen zum einen ein mitunter hoher organi-
satorischer Aufwand auf Seiten der verantwortlichen Kommunen einher. Zum
anderen können sich diese negativ auf die Beteiligungsquoten auswirken, weil
Bürger:innen Registrierungs- und Loginprozesse umso eher abbrechen, je höher
der jeweilige Aufwand ist und je mehr persönliche Daten sie angeben müssen.

Zweitens könnte man den Argumenten der Arbeit entgegenhalten, dass es in
der Praxis gar nicht so problematisch ist, Maßnahmen zur Gewährleistung einer
differenzierte Beteiligung unterschiedlicher Gruppen zu unterlassen. Immerhin, so
ein oft vorgebrachtes Argument, würden sich auch ohne die Ergreifung entspre-
chender Maßnahmen nahezu ausschließlich berechtigte Personen beteiligen. Zwar
könne die Beteiligung nicht berechtigter Personen nicht ausgeschlossen werden,
doch aufgrund der quantitativ geringen Fallzahl, sei diese Problematik in der
Praxis vernachlässigbar. Diese Behauptung ist gerade in ihrer vermeintlichen Ein-
deutigkeit und Pauschalität zweifelhaft. Dennoch ist dem Einwand zuzustimmen,
dass die potenzielle Problematik gradueller Natur ist, und durchaus Fälle denkbar
sind, in welchen diese vergleichsweise gering ist.

Drittens ließe sich argumentieren, dass Beteiligungsverfahren unter Umstän-
den auch dann wertvolle Güter fördern können, wenn sie auf Maßnahmen
zur Gewährleistung differenzierter Beteiligung in Teilen oder gar vollständig
verzichten.

Vor diesem Hintergrund bedarf es zur Beantwortung der Frage, ob bei der
Durchführung von Bürger:innenbeteiligungsverfahren auf entsprechende Maßnah-
men verzichtet werden kann oder im Zweifel auf die Durchführung verzichtet
werden sollte, stets der Abwägung unterschiedlichster Gründe, von denen einige
soeben skizziert und andere zuvor ausführlich ausgearbeitet wurden. Die vor-
liegende Arbeit hat bloß eine Sorte von Gründen herausgearbeitet und kann
aus diesem Grund zu keinen abschließenden Urteilen kommen, die alle rele-
vanten Gründe berücksichtigen. Deshalb lässt die vorliegende Arbeit offen,
ob die Durchführung von Bürger:innenbeteiligungsverfahren ohne Maßnahmen
zur Gewährleistung differenzierter Beteiligung unter Abwägung aller relevanten
Gründe legitim sein kann. Die Arbeit hat jedoch die potenziellen Gefahren und
Problematiken, die mit einem solchen Verzicht einhergehen können, eindeutig
herausgearbeitet.
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Zum anderen sei kurz auf die Frage nach der Initiierung von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren eingegangen. Diese steht zwar nicht im Zen-
trum der vorliegenden Arbeit. Doch aus der Beantwortung der Frage, wer
an Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte, lassen sich erste
Anhaltspunkte auch für diese Frage ableiten.

Das primäre Ziel von Bürger:innenbeteiligungsverfahren ist die Verbesse-
rung demokratischer Responsivität. Aus diesem primären Ziel lassen sich auch
Gründe für eine Initiierung von Bürger:innenbeteiligungsverfahren ableiten. Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren dienen primär der Verbesserung demokratischer
Responsivität, indem sie Informationen über die Präferenzen des Demos in
den Entscheidungsprozess integrieren. Somit existiert immer dann ein Grund,
Bürger:innenbeteiligungsverfahren zu initiieren, wenn jene Informationen im bis-
herigen Willensbildungsprozess repräsentativer Organe nicht ausreichend zur
Verfügung stehen. Je größer jene Informationsdefizite und die daraus folgen-
den Konsequenzen für die demokratische Responsivität des politischen Systems
sind, desto gewichtiger sind eben diese Gründe für eine Durchführung eines
Beteiligungsverfahrens.

Weitere Gründe für beziehungsweise gegen die Durchführung von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren können sich auch aus anderen Kriterien politi-
scher Legitimität ergeben. Als weitere Kriterien hat die Arbeit die Übereinstim-
mung staatlicher Entscheidungen mit den (kontrafaktisch) informierten Präferen-
zen der Repräsentierten, politisches Vertrauen und politische Selbstwirksamkeit
angenommen. Können die Verfahren auch zu Verwirklichung dieser Güter bei-
tragen, ergeben sich weitere Gründe für die Durchführung von entsprechenden
Verfahren.

Daraus ergibt sich jedoch nicht automatisch eine Pflicht, jene Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren durchzuführen. Erstens existieren auch andere
Instrumente, um die demokratische Responsivität des Systems zu verbessern.
Deshalb kann eine Kommune, solange andere geeignete Instrumente zur Ver-
fügung stehen, nicht verpflichtet sein, sich des speziellen Instruments der
Bürger:innenbeteiligung zu bedienen. Zweitens müssen zur Durchführung gelun-
gener Bürger:innenbeteiligungsverfahren mitunter nicht unerhebliche Kosten für
die Planung, Durchführung und Auswertung der Verfahren investiert werden.
Diese investieren Ressourcen fehlen an anderer Stelle, wo sie möglicherweise
genauso sehr oder sogar eher benötigt werden. Drittens wurde zuvor auch gezeigt,
dass sich Beteiligungsverfahren auch negativ auf politisches Vertrauen und poli-
tische Selbstwirksamkeit auswirken können. Sind solche Folgen zu erwarten,
ergeben sich wiederum Gründe gegen die Durchführung von entsprechenden
Verfahren.
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Letztlich sind also stets die Gründe für und die Gründe gegen die Initiie-
rung von Bürger:innenbeteiligungsverfahren gegeneinander abzuwägen. Soeben
wurde kurz skizziert, welche Gründe sich aus der vorliegenden Arbeit ablei-
ten lassen. Gleichzeitig kann die Frage, wann Bürger:innenbeteiligungsverfahren
durchgeführt werden sollten, an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet wer-
den. Denn dies würde zum einen eine umfangreichere Konzeption politischer
Legitimität voraussetzen. Zum anderen bedarf es einer ausführlichen auch empi-
rischen Analyse des jeweiligen Einzelfalls unter Berücksichtigung aller relevanten
Aspekte.

8.2 Die Verfahren im Gesamtgefüge staatlicher
Entscheidungsfindung

In der Einleitung wurde die sowohl theoretische als auch praktische Relevanz der
Arbeit formuliert. Daran anknüpfend sollen im vorliegenden und in den folgen-
den Unterkapiteln die zentralen Erkenntnisse der Arbeit für Theorie und Praxis
zusammengefasst werden.

Die Arbeit hat, um die Beantwortung der Forschungsfrage vorzubereiten,
die Rolle von Bürger:innenbeteiligungsverfahren im Gesamtgefüge staatlicher
Entscheidungsfindung herausgearbeitet.

Die Arbeit hat einerseits gezeigt, dass die Ergebnisse von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren die Entscheidungsfindung repräsentativer Organe
bereichern können und daher berücksichtigt werden müssen. In einigen Fällen
müssen die Ergebnisse von Bürger:innenbeteiligungsverfahren sogar (in Teilen)
umgesetzt werden. Andererseits unterliegen Bürger:innenbeteiligungsverfahren,
ebenso wie direktdemokratische Entscheidungsverfahren, in der Regel Defizi-
ten. Diese können mitunter einen Grund für die Abweichung der Repräsen-
tant:innen von den Beteiligungsergebnissen darstellen. Eine solche Abweichung
ist jedenfalls im Vorfeld der Entscheidung formal nur bei unverbindlichen
Verfahren möglich. Dies markiert den wichtigen Unterschied zwischen Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren und direktdemokratischen Instrumenten.

Direktdemokratische Entscheidungsverfahren, bei welchen der Demos selbst
an den Repräsentant:innen vorbei staatliche Entscheidungen trifft, heben die
Arbeitsteilung repräsentativer Politik auf und widersprechen deshalb jedenfalls
im ersten Moment der Logik repräsentativer Demokratie. Zwar wird durch
die unmittelbare Beteiligung der Repräsentierten im Rahmen entscheidungsvor-
bereitender Bürger:innenbeteiligungsverfahren die Arbeitsteilung repräsentativer
Politik gelockert. Doch sie widersprechen keineswegs der Logik repräsentativer
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Demokratie. Denn sie sind nicht als Instrumente zu verstehen, welche die Ent-
scheidungsfindung gewählter Repräsentant:innen übergehen. Ganz im Gegenteil
dienen sie explizit dem Ziel, die Entscheidungsfindung von Repräsentant:innen
zu bereichern.

Insbesondere verändert die Implementierung von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren nicht prinzipiell etwas an der bisherigen Rolle
gewählter Repräsentant:innen. So stehen sie auch abseits der Verfahren in
einem ständigen Austausch mit dem Demos. Dieser Austausch manifestiert
sich beispielsweise auch bei der zunächst etwas profan anmutenden Ein-
weihung eines Vereinsheims. Auch hier stellt sich den Repräsentant:innen
fortwährend die Frage, wie sie mit dem Input des Vereins umzugehen haben.
Gleichzeitig, so ist jedenfalls zu hoffen, sind die Ergebnisse organisierter Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren von anderer Qualität, weil sie beispielsweise nicht
nur die Präferenzen eines einzelnen Vereins widerspiegeln. Doch die Aufgabe
von Repräsentant:innen bleibt im Wesentlichen die gleiche. Diese besteht auch im
Austausch mit dem Demos, in der Sichtung des Inputs unter anderem im Lichte
der Anforderungen politischer Legitimität, in der letztendlichen Entscheidung
und in der Übernahme von Verantwortung für eben diese Entscheidung.

Letztlich können die Beteiligungsverfahren die Entscheidungsfindung von
Repräsentant:innen bereichern und vor allem dazu beitragen, dass diese den
Anforderungen politischer Legitimität gerecht werden. In diesem Sinne stär-
ken Bürger:innenbeteiligungsverfahren die repräsentative Demokratie. Gleich-
zeitig ist gelungene Bürger:innenbeteiligung selbst auf eine starke repräsen-
tative Demokratie angewiesen. Denn nur eine solche ist zu einem souverä-
nen Umgang mit den Beteiligungsergebnissen und das heißt mitunter auch
zu erforderlichen Abweichungen zugunsten politischer Legitimität fähig. Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren im Kontext schwacher repräsentativer Institutio-
nen drohen hingegen, der Demokratie abträglich zu sein. Dies ist beispielsweise
der Fall, wenn die Beteiligungsergebnisse nur den Präferenzen einer partikularen
Minderheit entsprechen, die Repräsentant:innen diese aber dennoch ohne weiteres
umsetzen. An dieser Stelle und auch in den vorherigen Abschnitten zum poli-
tischen Vertrauen und zur politischen Selbstwirksamkeit wird eine Beobachtung
besonders deutlich: Bürger:innenbeteiligungsverfahren können, wenn sie nicht gut
durchgeführt und eingebettet werden, auch zum Schaden der Demokratie sein.

An dieser Stelle ist zu betonen, dass aus dem Gesagten keine Ableh-
nung direktdemokratischer Verfahren und daher auch keine Ablehnung der
Forderung, Bürger:innenbeteiligungsverfahren mit formaler Verbindlichkeit aus-
zustatten, folgt. Stattdessen ist die vorliegende Arbeit vom Untersuchungsge-
genstand unverbindlicher Bürger:innenbeteiligungsverfahren ausgegangen und hat
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diese im Gesamtgefüge staatlicher Entscheidungsfindung verortet. Damit ging
keinerlei komparatives Urteil über die Eignung und den Wert verbindlicher
und unverbindlicher Beteiligungsverfahren einher. Direktdemokratische Verfah-
ren spielen im Geflecht demokratischer Prozeduren schlicht eine völlig andere
Rolle als unverbindliche Konsultationsverfahren. Deshalb ist davon auszugehen,
dass beide Formate ihren jeweils unterschiedlichen Platz im Prozess staatlicher
Entscheidungsfindung haben sollten. Zu ergänzen ist, dass direktdemokratische
Verfahren zwar im ersten Moment der Logik repräsentativer Demokratie wider-
sprechen. Doch sie können die repräsentativen Elemente der Demokratie auch
bereichern. So kann allein die Aussicht, dass der Demos notfalls ein direkt-
demokratisches Verfahren initiiert und somit die Entscheidung in die eigene
Hand nimmt, Anreiz für Repräsentant:innen sein, die Ergebnisse von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren in gebührendem Maße zu berücksichtigen und so
ihrer Rollenverantwortung gerecht zu werden.

8.3 Die Demos-Frage im Kontext der Verfahren

In der Beantwortung der Forschungsfrage griff die Arbeit maßgeblich auf die
Debatte zum sogenannten Demos-Problem zurück. In dieser geht es primär um
die Inklusion in verbindliche Entscheidungsverfahren und als Demos wird dort
die Gruppe derjenigen bezeichnet, die ein Recht auf Teilnahme an eben diesen
verbindlichen Verfahren haben. In der Einleitung wurde angedeutet, dass eine
Auseinandersetzung mit Inklusionsfragen im Allgemeinen und der Demos-Frage
im Besonderen im Kontext unverbindlicher Bürger:innenbeteiligungsverfahren
neue Erkenntnisse hervorbringen kann, welche die bisherige Debatte sinn-
voll ergänzen können. Insbesondere stellt sich die Frage, ob und inwiefern
sich Inklusionsfragen im Allgemeinen und die Demos-Frage im Besonderen in
unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich verhalten oder sogar verschieden
beantwortet werden müssen und in diesem Sinne kontextsensitiv sind.

Zunächst ist festzustellen, dass die Inklusionsfrage, wer beteiligt werden
sollte, bei unverbindlichen Bürger:innenbeteiligungsverfahren eine andere ist
als bei verbindlichen Entscheidungsverfahren. Dies ist zuallererst auf die for-
male Verbindlichkeit beziehungsweise formale Unverbindlichkeit der Verfahren
zurückzuführen. Im Kontext verbindlicher Entscheidungsverfahren geht es um
die Frage, wer an verbindlichen Entscheidungen beteiligt werden sollte. Im Kon-
text unverbindlicher Bürger:innenbeteiligungsverfahren geht es wiederum um die
Frage, wer Repräsentant:innen einen unverbindlichen Input geben können sollte.
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Aus dieser Unterscheidung selbst ergibt sich noch keine Kontextsensitivität,
insofern auch unterschiedliche Inklusionsfragen gleich beantwortet werden kön-
nen. Die Arbeit hat jedoch gezeigt, dass die Inklusionsfrage in den beiden Kon-
texten tatsächlich kontextsensitiv ist. Denn bei Bürger:innenbeteiligungsverfahren
sollten nicht nur der Demos, sondern auch weitere Gruppen beteiligt werden.

Darüber hinaus hat die Arbeit argumentiert, dass die Demos-Frage selbst
auch kontextsensitiv ist, insofern sie im Kontext verbindlicher Entscheidungs-
verfahren anders beantwortet werden muss als im Kontext unverbindlicher
Bürger:innenbeteiligungsverfahren. Um eine abschließende Antwort auf die Frage
zu erarbeiten, wer Teil des Demos sein sollte, müssen zum einen Inklusi-
onskriterien erster Ebene und zum anderen Kompetenzkriterien zweiter Ebene
erarbeitet werden. Zwar können die Inklusionskriterien erster Ebene in bei-
den Kontexten gleichermaßen Geltung beanspruchen. Doch im Kontext von
Bürger:innenbeteiligungsverfahren können, so die These der Arbeit, niedrigere
Kompetenzvoraussetzungen als im Kontext verbindlicher Entscheidungsverfah-
ren gelten. Deshalb setzt sich der Demos bei Bürger:innenbeteiligungsverfahren
in der Regel anders zusammen als bei verbindlichen Entscheidungsverfahren.

Letztlich hat die Arbeit demonstriert, dass es sich lohnt, Fragen der politischen
Inklusion auch in anderen Kontexten als verbindlichen Entscheidungsverfahren zu
betrachten. Zum einen reduzieren sich politische Inklusionsfragen nicht nur auf
die Frage nach dem Demos und zum anderen muss auch die Demos-Frage selbst
in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich beantwortet werden.

8.4 Reflexion der und Lehren für die Praxis

In der Einleitung wurde angemerkt, dass die Arbeit von praktischem Inter-
esse sei. Zum einen werden in der Praxis zunehmend kommunale Online-
Bürger:innenbeteiligungsverfahren durchgeführt und zum anderen beschäf-
tigte sich die Arbeit mit einer zentralen Designentscheidung von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren.

Vor dem Hintergrund der Arbeit lassen sich einige allgemeine Lehren für die
Praxis ziehen. Erstens sei dringend empfohlen, sich ausführlich mit der Zielset-
zung des jeweiligen Konsultationsverfahrens auseinanderzusetzen und diese so
präzise wie nur irgend möglich herauszuarbeiten. Denn aus der Zielsetzung erge-
ben sich – so eine der zentralsten Erkenntnisse der Arbeit – natürlicherweise
Entscheidungen bezüglich des internen Designs und der externen Einbettung
des jeweiligen Verfahrens. So sollten sowohl das interne Design als auch die
externe Einbettung des Verfahrens so gestaltet werden, dass beides möglichst zur
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Verwirklichung des Ziels beiträgt. Misslingen das interne Design und/oder die
externe Einbettung hingegen, so besteht die Gefahr, dass das gesetzte Ziel nicht
verwirklicht wird.

Da Teil der Gestaltung des internen Designs unter anderem die Frage ist,
welche Gruppe zu welchem Zweck an dem Verfahren beteiligt werden sollte,
ist zweitens eine ausführliche Auseinandersetzung mit relevanten Inklusionsfra-
gen zu empfehlen. Denn nicht jede Inklusion beziehungsweise Beteiligung trägt
zur Verwirklichung der Zielsetzung der jeweiligen Verfahren bei. Erstens kann
die Inklusion einer Gruppe beispielsweise zur Verwirklichung des Ziels, neue
Sachinformationen in den Entscheidungsprozess zu integrieren, beitragen, inso-
fern durch sie tatsächlich neue Sachinformationen integriert werden. Zweitens
könnte die Inklusion einer Gruppe nicht zur Verwirklichung des Ziels beitragen,
wenn durch sie keine neuen Sachinformationen integriert werden. Drittens könnte
die Inklusion einer Gruppe aber auch die Verwirklichung des Ziels unterminieren,
wenn durch sie falsche Sachinformationen integriert werden.

Nun gibt es zwar Fälle, in welchen die Inklusion verschiedener Gruppen
jeweils den gleichen Zweck verfolgt. Beispielsweise kann in einem Verfahren
sowohl die Inklusion von Fachexpert:innen als auch die Inklusion von Betrof-
fenen die Integration neuer Sachinformationen in die Entscheidungsfindung des
repräsentativen Organs bezwecken. Doch es sind auch Fälle denkbar, in welchen
verschiedene Gruppen zu unterschiedlichen Zwecken beteiligt werden. In solchen
Fällen sind die unterschiedlichen Zwecke mitunter nicht nur zum Zeitpunkt der
Inklusion, sondern auch im weiteren Verlauf des Beteiligungsverfahren relevant.
Beispielsweise kann es erforderlich sein, dass die Beteiligungsbeiträge auf die
jeweiligen Gruppen zurückgeführt werden können. Denn manchmal lassen sich
nur so der Zweck der Inklusion der jeweiligen Gruppen und die Zielsetzung
des Verfahrens auch tatsächlich erfüllen. Dies ist im Vorschlag der vorliegenden
Arbeit in Hinblick auf die erforderlichen Inklusionen im Kontext von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren der Fall. Denn nur so kann gewährleistet werden,
dass die Präferenzen der richtigen Personen in den Entscheidungsprozess inte-
griert werden können. Die Frage, welche Gruppe zu welchem Zweck inkludiert
werden soll und welche Rolle die inkludierten Gruppen im weiteren Verfahren
spielen, ist also von fundamentaler Relevanz für die Verwirklichung des gesetzten
Ziels und somit für das Gelingen des jeweiligen Verfahrens.

Die beiden Empfehlungen, sich ausführlich den Zielsetzungen und den
relevanten Inklusionsfragen zu widmen, gelten natürlich auch für Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren als einer speziellen Form von Konsultationsver-
fahren. An dieser Stelle lohnt sich vor dem Hintergrund der vorliegenden Arbeit
erneut ein kritischer Blick auf die Ausführungen der kommunalen Leitlinien.
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Zuvor wurde bereits herausgearbeitet (siehe Abschnitt 3.1), dass in vielen
Leitlinien der Bürger:innenbegriff nicht der gesetzlichen Definition entspricht,
sondern definitorisch entgrenzt wird. So umfasst dieser nicht nur die wahlbe-
rechtigten, sondern mindestens alle Einwohner:innen der jeweiligen Kommune.
Doch der Teilnehmendenkreis wird auch nicht auf die Einwohner:innen einge-
schränkt. So sollen laut mancher Leitlinien beispielsweise auch Pendler:innen,
Betroffene, Expert:innen oder sogar alle Interessierten an den Verfahren beteiligt
werden. Neben dem faktischen kommunalen Demos, welcher sich aus den fak-
tisch wahlberechtigten Einwohner:innen zusammensetzt und den pragmatischen
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet, schlagen also viele Leitlinien die
Beteiligung weiterer Gruppen vor.

Diese Beteiligung weiterer Gruppen ist, wie zuvor argumentiert wurde (siehe
Abschnitt 7.1), zulässig, wenn sie das Ziel, demokratische Responsivität zu ver-
bessern, nicht unterminiert. Dafür muss wiederum eine Differenzierbarkeit der
Beteiligungsbeiträge des Demos, welcher ein Recht auf demokratische Respon-
sivität hat, und der Beiträge aller weiteren Gruppen gewährleistet sein. Die
Beteiligung weiterer Gruppen ist sogar wünschenswert, wenn sie zur Informiert-
heit der Beteiligungsverfahren beiträgt. Dementsprechend sind die Vorschläge der
Leitlinien, neben dem faktischen kommunalen Demos auch weitere Gruppen zu
beteiligen, als solche nicht notwendigerweise problematisch.

Problematisch sind die Ausführungen der meisten Leitlinien allerdings inso-
fern sie gerade keine ausreichende Differenzierung der zu beteiligenden Gruppen
vornehmen. So sollen die genannten Gruppen scheinbar gleichermaßen an den
Verfahren beteiligt werden, ohne dass deren Beteiligung verschiedenen Zwecken
dienen und die Gruppen über unterschiedliche Rechte verfügen würden. Vom
Standpunkt der vorliegenden Arbeit muss dies zunächst problematisch erscheinen.
Denn zum einen wurde der faktische kommunale Demos als diejenige Gruppe
angenommen, die über das Recht auf demokratische Responsivität verfügt, und
zum anderen wird das Ziel der Verfahren, demokratische Responsivität zu stärken,
bei unterschiedsloser Beteiligung weiterer Gruppen unterminiert wird.

Zwei Einwände ließen sich gegen die Diagnose einer vermeintlichen Proble-
matik anbringen. Erstens könnte man behaupten, dass die Gruppen, die in den
Leitlinien als zu beteiligende Gruppen genannt werden, auch über ein Recht
auf demokratische Responsivität verfügen und daher eigentlich Teil des Demos
sind. In der Tat wurde die in der vorliegenden Arbeit verwendete Definition des
Demos als der Gruppe der Einwohner:innen, die faktisch über das Wahlrecht
verfügen, aus rein pragmatischen Gründen gewählt und beansprucht daher keine
normative Geltung. Dementsprechend kann es sein, dass einer der Vorschläge
der Leitlinien tatsächlich legitimationstheoretisch korrekt ist. Trifft dies zu, wäre
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die unterschiedslose Beteiligung jener Gruppen, die alle gleichermaßen über das
Recht auf demokratische Responsivität verfügen, tatsächlich nicht problematisch.
Doch zum einen muss vor dem Hintergrund der vorliegenden Arbeit zumindest
an den Vorschlägen, Betroffene, Expert:innen oder gar alle Interessierten als zu
demokratischer Responsivität berechtigte Personen zu beteiligen, ein Fragezei-
chen angebracht werden. Zum anderen sind, so die These der Arbeit, die Gruppe
derjenigen, die ein Recht auf das Wahlrecht haben, und die Gruppe derjenigen, die
ein Recht auf demokratische Responsivität haben, identisch. Wenn also neben der
Gruppe, die faktisch über das jeweilige Wahlrecht verfügt, auch weitere Perso-
nen im Sinne demokratischer Responsivität an Bürger:innenbeteiligungsverfahren
beteiligt werden sollen, so muss damit notwendigerweise auch die Forderung ein-
hergehen, dass jenen weiteren Personen auch das Wahlrecht zugestanden werden
sollte. Ob aber die Autor:innen der Leitlinien auch hinter einer solchen Forderung
stehen würden, ist zumindest fraglich.

Zweitens ließe sich behaupten, dass das Ziel der Verfahren gar nicht in
der Verbesserung demokratischer Responsivität bestehe. Stattdessen würden Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren ein anderes Ziel verfolgen und aus Perspektive
jenes Ziels würde die Beteiligung der vorgeschlagenen Gruppen den gleichen
Zweck verfolgen und könne daher unterschiedslos geschehen. Würde dies zutref-
fen, wäre die unterschiedslose Beteiligung der verschiedenen Gruppen in der Tat
nicht problematisch. Wie zuvor bereits dargestellt wurde, würde die vorliegende
Arbeit Konsultationsverfahren, die primär anderen Zielen dienen, nicht kritisie-
ren. Gleichzeitig würde sie diese nicht als Bürger:innenbeteiligungsverfahren
bezeichnen, da diese wesentlich mit dem Ziel verbunden sind, demokratische
Responsivität zu verbessern. Immerhin wird in den meisten Leitlinien eine demo-
kratische Mitwirkung an der Gestaltung des unmittelbaren Lebensumfeldes in
Aussicht gestellt und die Verfahren sollen zur Stärkung der Demokratie bei-
tragen. Es ist mindestens fraglich, inwiefern beides zutreffen kann, wenn die
Menschen nicht im Sinne demokratischer Responsivität an der Entscheidungsfin-
dung beteiligt werden. Dennoch muss die Möglichkeit zugestanden werden, dass
die Leitlinien nicht oder nicht nur Bürger:innenbeteiligungsverfahren, wie diese
in der vorliegenden Arbeit konzeptualisiert wurden, zum Gegenstand haben.

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass in vielen Leitlinien die unter-
schiedslose Beteiligung verschiedener Gruppen vorgeschlagen wird. Es ist
nicht völlig ausgeschlossen, dass diese Vorschläge unproblematisch sind. Ent-
weder weil die verschiedenen Gruppen gleichermaßen ein Recht auf demo-
kratische Responsivität haben oder weil die Leitlinien nicht (nur) Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren zum Gegenstand haben. Gleichzeitig ist zumin-
dest fraglich, ob die Autor:innen der Leitlinien diese ausweichenden Manöver



236 8 Abschließende Zusammenfassungen und Reflexionen

unterstützen würden. Beispielsweise würde dies implizieren, dass auch Pend-
ler:innen aus Nachbargemeinden über das jeweilige Wahlrecht verfügen oder
die Verfahren keineswegs zur Demokratisierung staatlicher Entscheidungsfindung
beitragen sollen. Vor diesem Hintergrund ist es plausibler anzunehmen, dass die
Vorschläge problematisch sind. Es fehlt eine Differenzierung der jeweils zu betei-
ligenden Gruppen in Hinblick auf den jeweiligen Inklusions- beziehungsweise
Beteiligungszweck.

Gerade vor dem Hintergrund der Frage, was alles unter den Begriff der Bür-
ger:innenbeteiligung fällt, ist drittens die Empfehlung auszusprechen, auf eine
Weise über das jeweilige Beteiligungsverfahren zu reden, dass die geweck-
ten Erwartungen nach Möglichkeit auch im Einklang mit den Zielen des
Verfahrens sind. So werden mit der Bezeichnung von Verfahren als Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren bei Teilnehmenden Erwartungen geweckt, die
kaum eingelöst werden können, wenn das Ziel der Verfahren nicht in der Verbes-
serung demokratischer Responsivität besteht. Dies lässt sich zum einen schlicht
auf die Verwendung des Bürger:innenbegriffs zurückführen, welcher im Kontext
von Beteiligungsverfahren eine genuin demokratische Dimension der Mitwirkung
transportiert. Zum anderen werden diese Erwartungen auch durch die diskur-
sive Konstruktion der Bürger:innenbeteiligungsverfahren geweckt. Beispielsweise
wird Bürger:innenbeteiligungsverfahren innerhalb der Leitlinien eine demokrati-
sierende Wirkung zugesprochen und es wird im Idealfall eine Umsetzung der
Beteiligungsergebnisse in Aussicht gestellt.

Das Problem besteht nun darin, dass mit der Enttäuschung von Erwartungen
negative Konsequenzen unter anderem für politisches Vertrauen und politische
Selbstwirksamkeit einhergehen können. Deshalb sollte der Begriff der Bür-
ger:innenbeteiligung für solche Verfahren reserviert werden, welche tatsächlich
der Verbesserung demokratischer Responsivität dienen und daher eine echte
Möglichkeit demokratischer Mitwirkung an der Gestaltung des Lebensumfeld
eröffnen. Verfahren, die legitimerweise vorrangig andere Ziele verfolgen, sollten
gerade in der öffentlichen Kommunikation scharf von Bürger:innenbeteiligung
unterschieden und vom demokratischen Nimbus befreit werden. Dies trägt dazu
bei, dass Teilnehmende realistische Erwartungen an das Verfahren, ihre eigene
Rolle im Verfahren und den Einfluss des Verfahrens auf staatliche Entscheidungen
ausbilden.

Die Arbeit hat beispielhaft demonstriert, dass nicht jedes Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren wünschenswert ist und zum Gelingen der
Demokratie beiträgt. Achtet man etwa nicht ausreichend auf eine sorgfältige
Inklusion des Demos, können die Verfahren nicht sinnvoll zur demokratischen
Responsivität des politischen Systems beitragen. Sorgt man wiederum nicht
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dafür, dass die Teilnehmenden beispielsweise durch die Beteiligung externer
Expert:innen und externer Betroffener ausreichend informiert sind, kann dies
negative Auswirkungen auf politisches Vertrauen und politische Selbstwirk-
samkeit haben. Dementsprechend geht mit den genannten Empfehlungen der
Appell einher, sich um gelungene Beteiligung zu bemühen und stets darauf hin-
zuarbeiten, dass die Verfahren erfolgreich sind. Nicht ein Mehr an Beteiligung
per se, sondern allein gelungene Beteiligung ist im Sinne der Demokratie. Die
vorliegende Arbeit hat mindestens in Hinblick auf ihre Fragestellung, wer an
kommunalen Online-Bürger:innenbeteiligungsverfahren beteiligt werden sollte,
gezeigt, wie gelungene Beteiligungsangebote aussehen können.

8.5 Ausblick

Zum Abschluss der Arbeit lohnt sich ein Blick auf mögliche zukünftige For-
schung, welche sinnvoll an die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit anschließen
könnte.

Erstens ist erneut festzuhalten, dass die Konzeption politischer Legitimität, mit
welcher die Arbeit operiert hat, in zweierlei Hinsicht dünn ist. Zum einen wurden
bloß das Kriterium demokratischer Responsivität und das Kriterium informierter
Präferenzen als Legitimitätskriterien herangezogen. Diese verwendeten Kriterien
stellen jedoch nur einen kleinen, wenn auch relevanten Ausschnitt aller Kriterien
politischer Legitimität dar. Zum anderen wurden die verwendeten Legitimitäts-
kriterien selbst nicht weiter begründet. Die Arbeit war daher als Analyse zu
verstehen, wie die Forschungsfrage zu beantworten ist, wenn man von diesen
Legitimitätskriterien ausgeht. Eine solche dünne Konzeption politischer Legitimi-
tät kann unter anderem die Frage, in welchen konkreten Fällen eine Abweichung
zulässig oder gar gefordert ist, nicht abschließend beantworten. Eine weitere
Auseinandersetzung mit Fragen politischer Legitimität kann zu einer besseren
Orientierung in der Praxis beitragen.

Zweitens hat die Arbeit einen Beitrag zur Verortung von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren im Gesamtgefüge staatlicher Entscheidungsfin-
dung geleistet. So ist die konsultative Beteiligung zum einen von direktdemokra-
tischen Verfahren und zum anderen von Wahlverfahren zu unterscheiden. Zudem
ersetzen sie nicht die Entscheidungsstrukturen der repräsentativen Demokratie,
sondern sollen diese ergänzen und bereichern. Letzteres geschieht vor allem durch
ihren Beitrag zur demokratischen Responsivität des politischen Systems. Die
vorliegende Arbeit zeigt jedoch nicht abschließend, wie diese unterschiedlichen
Beteiligungsformen optimal miteinander kombiniert werden können, sodass das
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Gesamtgefüge politischer Partizipationsformate und politischer Institutionen zum
Gelingen der Demokratie beiträgt. Hier anzusetzen, ist eine lohnende Aufgabe
für zukünftige Forschung

Drittens hat die Arbeit bezüglich der Inklusion der primären Gruppe selbst
keine Inklusionskriterien erster Ebene begründet. Stattdessen hat sie aus prag-
matischen Gründen die Kriterien angenommen, welche in der Praxis verwendet
werden. Dieser Schritt ermöglichte es, sich in der Arbeit primär auf die Aspekte
der Forschungsfrage konzentrieren zu können, welche die Besonderheiten unver-
bindlicher Beteiligungsverfahren ausmachen. Diese Besonderheiten zeigten sich
insbesondere hinsichtlich der Kompetenzvoraussetzungen zweiter Ebene und
der Beteiligung sekundärer Gruppen. Trotz des Rückzugs auf die faktisch ver-
wendeten Kriterien hat die Arbeit dennoch gezeigt, dass weder Betroffenheit
noch Expertise geeignete Inklusionskriterien erster Ebene darstellen. Die Ergeb-
nisse der vorliegenden Arbeit, welche eine wertvolle Ergänzung der klassischen
Literatur zum Demos-Problem darstellen, um eine Rechtfertigung von Inklusions-
kriterien erster Ebene zu ergänzen, wäre ebenfalls lohnend. Dazu kann auf einen
großen Fundus an Beiträgen aus dem Kontext der Debatte zum Demos-Problem
zurückgegriffen werden.

Viertens hat die Arbeit in Bezug auf die Beteiligung sekundärer Grup-
pen die Inklusion externer Expert:innen und externer Betroffener zum
Zweck der Integration relevanter Informationen begründet. Insofern an Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren oftmals ihre mangelnde Informiertheit kritisiert
wird, ist dies von größter Relevanz. Gleichzeitig behauptet die Arbeit nicht, dass
damit alles zur Beteiligung sekundärer Gruppen gesagt ist. Denn erstens wäre
es durchaus denkbar, dass weitere Gruppen zum Zweck der Integration relevan-
ter Informationen beteiligt werden sollten. Zweitens sollten möglicherweise eine
der beiden oder auch beide Gruppen auch zu anderen Zwecken beteiligt werden.
Drittens ist es nicht auszuschließen, dass andere Gruppen zu anderen Zwecken
beteiligt werden sollten. Auch hier könnte zukünftige Forschung ansetzen.

Fünftens hat die Arbeit an entscheidenden Stellen mit empirischen Prämis-
sen operiert. Dabei handelt es sich um solche Prämissen, deren Wahrheitswert
empirisch überprüft werden muss. Beispielsweise wurde von einem Wirkungs-
zusammenhang interner und externer Responsivitätsnormen einerseits und der
Umsetzung der Beteiligungsergebnisse andererseits ausgegangen. Auch wurde
angenommen, dass sich Abweichungen von den Beteiligungsergebnissen nega-
tiv auf politisches Vertrauen und politische Selbstwirksamkeit auswirken können.
Wie bereits in der Einleitung angekündigt wurde, ging es der Arbeit nicht um
eine umfassende und detaillierte Bestätigung oder gar einen letztgültigen Beweis
dieser Prämissen. Stattdessen wurden empirische Evidenzen für die Geltung
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jener Prämissen angeführt, welche aufzeigen, dass es gute Gründe gibt, in der
Argumentation von der Geltung jener Prämissen auszugehen.

In diesem Zuge stellte sich verschiedentlich heraus, dass die empirische For-
schung durchaus Lücken aufweist. So ist etwa der Wirkungszusammenhang von
internen und externen Responsivitätsnormen einerseits und der Umsetzung der
Beteiligungsergebnisse andererseits selten Gegenstand empirischer Forschung.
Zudem berücksichtigt die Forschung in der Auseinandersetzung mit der deskripti-
ven Frage, ob auf Seiten der Repräsentant:innen beziehungsweise auf Seiten der
Repräsentierten Responsivitätsnormen vorliegen, in der Regel nicht den beson-
deren Kontext kommunaler Online-Bürger:innenbeteiligungsverfahren. Ebenso
muss konstatiert werden, dass es nicht viel empirische Forschung zur Wirkung
politischer Partizipation auf politisches Vertrauen und politische Selbstwirksam-
keit im besonderen Kontext von Bürger:innenbeteiligungsverfahren gibt.

Vor diesem Hintergrund würde weitere empirische Erforschung von Bür-
ger:innenbeteiligungsverfahren, ihrem Design, ihren Rahmenbedingungen und
Konsequenzen zu einem verbesserten Verständnis beitragen. Auf ein solches sind,
wie die Arbeit demonstriert hat, auch normative Argumentationen angewiesen.
Auch praktische Bestrebungen, kommunale Beteiligungsangebote zu verbessern,
bedürfen eines solchen empirisch aufgeklärten Verständnisses der politischen
und sozialen Gegebenheiten. Dementsprechend lassen sich aus der vorliegenden
Arbeit lohnende Hypothesen ableiten, welche sinnvoller Gegenstand zukünftiger
empirischer Forschung sein können.

Sechstens und zuletzt ist zu betonen, dass Fragen der Inklusion und Exklu-
sion zwar überaus wichtige Fragen politischer Legitimität sind. Doch zugleich
stellen sie nur einen Ausschnitt aller legitimationstheoretisch relevanten Frage-
stellungen dar. Eine korrekte Inklusion und Beteiligung trägt zwar zur Legitimität
der Verfahren bei, doch garantieren kann sie diese nicht. So stellt sich zum
Beispiel nach wie vor die Frage, nach welchen Regeln innerhalb der Verfah-
ren diskutiert, abgestimmt und Präferenzen aggregiert werden sollten. Offen
bleibt nach der Arbeit auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt, unter welchen
Umständen und zu welchen Gegenständen Bürger:innenbeteiligungsverfahren
initiiert werden sollten. Dies gilt auch für die Frage, welche Beteiligungsmo-
mente wie miteinander verzahnt werden sollten und wie beispielsweise eine
gelungene Kombination von Offline- und Online-Elementen aussehen kann. An
dieser Stelle ließen sich noch etliche weitere relevante Fragestellungen anführen.
Wenn Bürger:innenbeteiligungsverfahren den Anforderungen politischer Legiti-
mität umfänglich genügen und tatsächlich die repräsentative Demokratie berei-
chern sollen, müssen auch diese weiteren Fragestellungen ausführlich behandelt
werden.
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